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1 Hintergrund und Zielstellung 

Psychische Krisen zeichnen sich durch Erschöpfung der individuellen oder sozialen Ressourcen der 

Betroffenen aus, wenn Stressoren deren Bewältigungsmöglichkeiten in hohem Maße übersteigen 

(Margraf, 2016). Die Ursachen für das Auftreten einer psychischen Krise sind vielfältig. Sie können 

z. B. „durch Verlusterlebnisse oder Enttäuschungen, traumatische Erlebnisse, psychosoziale Kon-

flikte, lebensverändernde Umstände oder Umbrüche, Entwurzelung oder Vereinsamung sowie psy-

chische Erkrankungen wie Psychosen, Depressionen oder Angststörungen ausgelöst werden“ (Be-

rufsverbände für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Ner-

venheilkunde und Neurologie aus Deutschland, o. J.). Wenngleich der Übergang zwischen psychi-

schen Krisen und psychiatrischen Notfällen fließend ist, ist ein psychiatrischer Notfall durch eine 

akute Gefahr für Gesundheit und Leben der Betroffenen oder Dritter geprägt. Die häufigsten psy-

chiatrischen Notfälle sind Unruhe- und Erregungszustände, akute Suizidalität, Angststörungen, Be-

wusstseinsstörungen, Stupor und Katatonie sowie Intoxikationen und andere substanzbedingte 

Störungen (Schmauß, Messer & Laux, 2016).  

Die Krisenintervention zielt auf eine innerhalb von Tagen oder Wochen herbeigeführte Verände-

rung der zugrunde liegenden Bedingungen, bei der zumeist auch nichtärztliche professionelle Hilfe 

erforderlich ist (Schmauß et al., 2016). Die Versorgung psychischer Krisen und psychiatrischer Not-

fälle findet zunächst zu großen Teilen außerhalb der psychiatrischen Versorgungslandschaft (z. B. 

durch hausärztliche Versorgung, Not- und Rettungsdienste, Notfallambulanzen somatischer Klini-

ken) statt; zudem bestehen verschiedene niedrigschwellige Angebote wie Sozialpsychiatrische 

Dienste, die häufig jedoch nur zu den Büroöffnungszeiten und demnach im Bedarfsfall außerhalb 

dieser Kontaktzeiten nicht erreichbar sind. Neben einem systematischen Überblick aller Angebote 

und Formen zur Versorgung von psychischen Krisen und psychiatrischen Notfällen fehlen aktuell 

Informationen zur Inanspruchnahme im Zeitverlauf und zur Bedarfsgerechtigkeit dieser Versor-

gungsformen in Abhängigkeit der Ursache und des Anlasses der akuten psychischen Krisensituation.  

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Relevanz der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

für die Gesundheit der Bevölkerung hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-

telsicherheit (LGL) eine Studie mit dem Ziel ausgeschrieben, einen vertieften, systematischen Über-

blick über Angebote der psychosozialen und psychiatrischen Krisen- und Notfallversorgung zu ge-

ben, mit dem die aktuelle Versorgungssituation abgeschätzt und etwaige Handlungsbedarfe 

und -empfehlungen zur Weiterentwicklung der Versorgung abgeleitet werden können.  

Die Erarbeitung der Studie verfolgt im Einzelnen folgende Ziele:  

(1) Beschreibung des Status quo der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Bayern auf 
Basis quantitativer und qualitativer Daten inkl. räumlicher Verteilung  

(2) Darstellung der Inanspruchnahme der verschiedenen Formen der psychischen Krisen- und 
Notfallversorgung 

(3) Ermittlung der Bekanntheit und Erreichbarkeit von Angeboten der psychosozialen bzw. 
psychiatrischen Krisen- und Notfallversorgung 

(4) Abschätzung von Folgen eines veränderten Leistungsangebots durch den Aufbau der Kri-
sendienste in Bayern auf Bekanntheit und Inanspruchnahme 

(5) Ableitung von Handlungsbedarfen und -maßnahmen zur Weiterentwicklung das bayeri-
schen Notfall- und Krisenversorgungssystems  
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2 Grundlagen 

2.1 Terminologie 

2.1.1 Psychische Krisen  

Eine einheitliche Definition des Begriffes psychische Krise, für den häufig auch der Begriff psycho-

soziale Krise, mitunter auch der Begriff seelische Krise, synonym verwendet wird, existiert bislang 

nicht, vielmehr handelt es sich um einen „randunscharfe[n] Begriff“ (Häfner & Helmchen, 1978, 

zitiert nach D’Amelio, Archonti, Falkai & Pajonk, 2006, S. 194). Das klinische Wörterbuch Pschyrem-

bel definiert psychische Krise als eine „Situation, in der Stressoren die Bewältigungsmöglichkeiten 

in hohem Maße übersteigen, sodass eine adäquate Bewältigung kurzfristig nicht möglich ist. Es be-

steht latente oder durch Symptombildung manifeste Überforderung der individuellen oder sozialen 

Ressourcen“ (Margraf, 2016). 

Der österreichische Arzt und Psychotherapeut Gernot Sonneck indes bezeichnete die psychosoziale 

Krise auf Basis der Arbeiten von Caplan (1964) und Cullberg (1978) als „Verlust des seelischen 

Gleichgewichts, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen und Lebensumständen konfron-

tiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann, weil sie von der Art und vom Ausmaß her 

seine durch frühere Erfahrungen erworbenen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung 

wichtiger Lebensziele oder zur Bewältigung seiner Lebenssituation überfordern“  (Sonneck, 1997, 

S. 31, zitiert nach Etzersdorfer, 2007a, S. 388 f.). Auch die Diplom-Psychologin Margret Dross weist 

auf die „Intensität der subjektiv erfahrenen Belastung im Verhältnis zu den Bewältigungsmöglich-

keiten“ hin. Demnach ist Krise „also ein relationaler, transaktionaler Begriff, bezogen auf die sub-

jektive Bedeutsamkeit und auf die Bewältigungsmöglichkeiten“ der betroffenen Person (Dross, 

2001, S. 10). Im erweiterten Sinn kann der Krisenbegriff auch „die drohende Dekompensation einer 

manifesten oder die Exazerbation einer (teil)remittierten psychischen Störung“ bezeichnen (D’A-

melio et al., 2006, S. 199). „Die Gefahren bei Krisen bestehen in Resignation, Rückzug, psychoso-

matischen Reaktionen […] und Chronifizierung, oder der Entwicklung einer Abhängigkeit, wie auch 

in suizidalem Verhalten […]. Die angemessene Hilfe besteht in Krisenintervention“ (Etzersdorfer, 

2007c, S. 391) (vgl. Abschnitt 2.3).  

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass der Begriff der Krise nicht abgrenzend definiert ist (Schürr-

mann, 2019). Nichtsdestotrotz ist die Mehrheit der Definitionen durch gemeinsame Merkmale ge-

kennzeichnet, die D’Amelio et al. (2006, S. 195) in Anlehnung an Berger und Riecher-Rössler (2004) 

wie folgt zusammenfassen:  

• Bei einer psychischen Krise handelt es sich um eine psychische Notsituation 

o die im Zusammenhang mit einem emotional bedeutsamen Ereignis oder einer be-

deutsamen Änderung der Lebensumstände einhergeht 

o die einen akuten, zeitlich begrenzten Zustand bezeichnet 

o die die momentanen Bewältigungsmöglichkeiten der betroffenen Person über-

steigt und damit mit einem möglichen Kontrollverlust verbunden sein kann 

o die mit sehr starken Emotionen der oder des Betroffenen einhergehen kann und 

o die mit der Gefahr verbunden ist, dass die oder der Betroffene sich oder anderen 

(schweren) Schaden zufügt 

Insb. das erste und letzte Merkmal deuten auf einen fließenden Übergang zur in Abschnitt 2.1.2 

beschriebenen Terminologie des psychiatrischen Notfalls hin. Das Fehlen einer trennscharfen 

Grenze zwischen den Begriffen der psychosozialen Krise und des psychiatrischen Notfalls 
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konstatieren auch die Autorinnen und Autoren der S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ der Deutschen 

Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN, 

2019, S. 14). 

Im Hinblick auf die historische Entwicklung des Begriffes wird der Beginn der Krisentheorie häufig 

Erich Lindemann (1994) zugeschrieben, der in seiner Publikation aus dem Jahr 1944 die Trauerre-

aktion von Hinterbliebenen einer Brandkatastrophe beschrieb und hierbei die damit verbunden 

Stadien und die zeitliche Begrenztheit erwähnte. Erik Erikson sah bereits im Jahr 1959 Entwicklungs-

krisen als wichtige Übergangsphasen auch der normalen psychologischen Entwicklung an; Gerald 

Caplan (1964) schloss sich dessen Ausführungen an und beschrieb im Jahr 1964 darauf aufbauend 

das Konzept der Lebensveränderungskrisen. In diesen, veranlasst durch ein erwartetes, oftmals 

auch erwünschtes Ereignis, sah er ein Ungleichgewicht zwischen den Belastungen und den Bewäl-

tigungsmöglichkeiten einer Person. Das Konzept des Traumas hingegen wurde erstmalig im Jahr 

1978 durch Cullberg (1978) explizit beschrieben (Etzersdorfer, 2007a, S. 389).  

Auch heute findet sich in der Literatur für psychische Krisen insb. diese Unterscheidung in Lebens-

veränderungskrisen und traumatische Krisen (D’Amelio et al., 2006, S. 196 f., DGPPN, 2019, S. 76). 

„Die Lebensveränderungskrise […] ist dadurch gekennzeichnet, daß [sic!] die gewohnten Problemlö-

sungsversuche bei einer veränderten Situation versagen. Das führt zum Gefühl des Versagens, dem 

Mobilisieren aller verfügbaren Möglichkeiten, und, ohne Lösung, zu immer stärkeren Versagensge-

fühlen, die schließlich in das Vollbild der Krise münden können“ (Etzersdorfer, 2007c, S. 391). Bei 

der traumatischen Krise hingegen handelt es sich um „eine durch einen Krisenanlass mit subjektiver 

Wertigkeit plötzlich aufkommende Situation von allgemein schmerzlicher Natur, die auf einmal die 

psychische Existenz, die soziale Identität und Sicherheit und/oder die fundamentalen Befriedi-

gungsmöglichkeiten bedroht“ (Cullberg, 1978, zitiert nach Sonneck, Kapusta, Tomandl & Voracek, 

2016, S. 33).  

Mitunter werden in der Literatur aber auch andere Abgrenzungen im Hinblick auf Arten von Krisen 

vorgenommen. So unterscheiden James und Gilliland (2001) bspw. zwischen existenziellen Krisen, 

die sich auf die Reflexion des eigenen Lebensentwurfes beziehen, und umweltbedingten Krisen, die 

bspw. durch Naturkatastrophen ausgelöst werden (James & Gilliland, 2001, zitiert nach D’Amelio 

et al., 2006, S. 196). Der österreichische Psychiater Claudius Stein indes ergänzte die bereits be-

schriebenen Arten von Krisen (bei Lebensveränderung, Entwicklungskrisen und akute Traumatisie-

rungen) zudem um Verlustkrisen, akute posttraumatische Belastungsstörungen, Burnout, narzissti-

sche Krisen bei Persönlichkeitsstörungen sowie psychiatrische Notfälle (Stein, 2009, S. 49), die der 

Arzt und Familientherapeut Thomas Hülshoff um krisenbedingte medizinisch-relevante Notfälle an-

derer Art (bspw. Intoxikationen) erweiterte (Hülshoff, 2017, S. 15). Die Ergänzung der traumati-

schen Krisen und (Lebens-)Veränderungskrisen um durch Burnout ausgelöste Krisen und posttrau-

matische Belastungsstörungen findet sich auch bei Sonneck et al. Diese Autoren grenzen im Falle 

der psychosozialen Krisen ferner chronisch-protrahierte Krisen ab (Sonneck et al., 2016, S. 32 ff.). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es analog zur Definition der Begriffe keine einheitliche 

Abgrenzung der Arten von psychischen Krisen gibt, wobei sich hierin die Vielschichtigkeit und He-

terogenität von psychischen Krisen widerspiegelt.  

2.1.2 Psychiatrische Notfälle 

Gemäß Rössler und Riecher-Rössler handelt es sich bei einem psychiatrischen Notfall um „das Ana-

logon zum medizinischen Notfall: ein Zustand, in der Regel durch Krankheit verursacht, der zur Ab-

wendung von Lebensgefahr oder anderen schwerwiegenden Folgen unverzüglich der 
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sachverständigen Beurteilung und Behandlung bedarf“ (Rössler & Riecher-Rössler, 2002, S. 2). Ähn-

liche Kriterien legen Pajonk, Poloczek und Schmitt zur Definition an, indem sie einen psychiatrischen 

Notfall, „der sofortige Diagnostik und/oder Therapie bedarf“, als Situation definieren, in der „das 

akute Auftreten oder die Exazerbation einer bestehenden psychiatrischen Störung zu einer unmit-

telbaren Gefährdung von Leben und Gesundheit des Betroffenen und/oder seiner Umgebung führt“ 

(Pajonk, Poloczek & Schmitt, 2000, S. 366).  

Die Autoren der S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ beziehen in ihre Ausführungen zur Definition des 

Begriffes des psychiatrischen Notfalls auch die Definition deutscher, österreichischer und schwei-

zerische Fachgesellschaften für Notfall- und Rettungsmedizin zum Begriff des „medizinischen Not-

falls“ bzw. des „Notfallpatienten“ ein. Demnach werden als „Notfallpatienten“ alle Personen defi-

niert, „die körperliche oder psychische Veränderungen im Gesundheitszustand aufweisen, für wel-

che der Patient selbst oder eine Drittperson unverzügliche medizinische und pflegerische Betreu-

ung als notwendig erachtet“ (Behringer, Buergi, Christ, Dodt & Hogan, 2013, zitiert nach DGPPN, 

2019, S. 13). Die Realität der Notfallmedizin, auch im Hinblick auf psychiatrische Notfälle, ist dem-

nach in erster Linie geprägt durch diese subjektive Entscheidungsgrundlage und weniger „von dem 

Ergebnis einer diagnostischen Evaluation durch die Notfallmedizin“ (DGPPN, 2019, S. 13).  

Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, weisen verschiedene Quellen (u. a. die der S2k-Leitlinie 

„Notfallpsychiatrie“) darauf hin, dass sich in der Versorgungsrealität keine scharfe Grenze zwischen 

den Begriffen der psychosozialen Krise und des psychiatrischen Notfalls ziehen lasse. Andere wie-

derum, darunter der Psychiater Manuel Rupp, verwenden die beiden Begriffe trennscharf. Nach 

Rupp handele es sich bei einem Notfall um eine derart eskalierte gefährdende Situation, „dass we-

der von Kommunikationsfähigkeit noch von Kooperationsbereitschaft ausgegangen werden kann“, 

beide Eigenschaften seien im Falle einer Krise hingegen noch vorhanden (Rupp, 2018, S. 13).  

2.2 Anlässe und Manifestation psychischer Krisen und psychiatrischer Notfälle 

2.2.1 Psychische Krisen 

Wenngleich allgemein „erwartete oder unerwartete Lebensereignisse, die von der Person als Ein-

schnitte, Übergänge oder Zäsuren im Lebenslauf betrachtet werden, mit einer besonderen affekti-

ven Tönung einhergehen und erhebliche Anpassungsleistungen vom Individuum erfordern“ (Filip, 

1997, zitiert nach D’Amelio et al., 2006, S. 196), als Auslöser für psychische Krisen angesehen wer-

den können, lassen sich diese nach der Art der Krise konkretisieren. Hierfür können die in Abschnitt 

2.1.1 beschriebenen Lebensveränderungs- und traumatischen Krisen voneinander abgegrenzt wer-

den. 

Lebensveränderungskrisen können sowohl in sozialen Veränderungen (z. B. durch Verlassen des El-

ternhauses, Verehelichung, Geburt eines Kindes, Verrentung, Verlust einer Partnerin oder eines 

Partners, Wohnortwechsel, Arbeitslosigkeit) als auch in veränderten biologischen Prozessen (z. B. 

Einsetzen der Pubertät, der Menopause, von Krankheit oder von Behinderung) eines Menschen be-

gründet sein (D’Amelio et al., 2006, S. 197). Ob derartige Anlässe tatsächlich zu einer Krise führen, 

ist – mehr als bei anderen Krisenarten – abhängig von der Persönlichkeit und Krisenanfälligkeit einer 

Person sowie der subjektiven Bedeutung des Anlasses für diese Person (Diebenbusch, o. J., S. 10). 

Das Fortschreiten einer Lebensveränderungskrise beschrieb Caplan in einem Phasenmodell (vgl. 

linker Teil der Abbildung 1). Kennzeichnend für Lebensveränderungskrisen ist, dass diese oftmals 

schleichend beginnen, sich mitunter über Wochen entwickeln und der kritische Zustand erst nach 

einer längeren Phase erreicht wird, wenn alle Bewältigungsmöglichkeiten der betroffenen Person 
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erschöpft sind (Diebenbusch, o. J., S. 10; Berger & Riecher-Rössler, 2004, zitiert nach D’Amelio et 

al., 2006, S. 197).  

Traumatische Krisen indes werden ausgelöst durch „plötzliche, meist unvorhergesehene Schicksals-

schläge“ (Sonneck et al., 2016, S. 16), hierunter bspw. Krankheit, Invalidität, durch Tod oder Tren-

nung nahestehender Personen ausgelöste Verlusterfahrungen, Kündigung, (sexuelle) Gewalt und 

Missbrauch (D’Amelio et al., 2006, S. 197). Durch einen solchen Schicksalsschlag wird bei Betroffe-

nen, wie der rechte Teil der Abbildung 1 zeigt, eine durch Abwehrmechanismen wie Verleugnung 

oder Verdrängung gekennzeichnete Schockreaktion ausgelöst, die wenige Momente bis Tage an-

dauern kann. In dieser Phase können Betroffene sowohl völlig apathisch sein als auch heftige dys-

phorische Gefühlsausbrüche erleben. In der sich anschließenden, Tage bis Monate andauernden 

Reaktionsphase können sich affektive Turbulenzen und Apathie, begleitet durch schwere körperli-

che Begleitsymptome abwechseln, wobei diese Phase aufgrund tiefster Verzweiflung, Depressivi-

tät, Hoffnungs- und Hilflosigkeit sowie Aggression, Wut und Trauer durch ein hohes Risiko für Sui-

zidalität und Fehlanpassungen, z. B. durch Substanzmissbrauch, gekennzeichnet ist. Grundsätzlich 

geht diese Krisenart mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Anpassungsstörung, d. h. 

einer chronifizierten Symptomatik, einer. Im Falle der (therapeutischen) Bearbeitung des Krisenan-

lasses ist eine Bewältigung der Krise und hierdurch der Übertritt in die Phase der Neuorientierung 

möglich. Immer wieder kann es im Verlauf jedoch zu erneutem Auftreten der Reaktionssymptoma-

tiken kommen; Reaktions-, Bearbeitungs- und Neuorientierungsphase sind demnach nicht deutlich 

abgrenzbar wie der Krisenschock (D’Amelio et al., 2006, S. 197; Sonneck et al., 2016, S. 16). 

 

Abbildung 1: Phasenmodelle der Lebensveränderungs- und der traumatischen Krise 

Quelle: Eigene Darstellung nach D’Amelio et al. (2006, S. 197), Caplan (1964) und Cullberg (1978).  

2.2.2 Psychiatrische Notfälle 

Psychiatrische Notfälle, die sich aus Krisen entwickeln können, wenn diese nicht durchgestanden 

werden (Pajonk et al., 2000, S. 366), bezeichnen, wie bereits die in Abschnitt 2.1.2 beschriebene 

Definition nahelegt, kein einheitliches Krankheitsbild, sie können sich vielmehr äußerst heterogen 

manifestieren. Die S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ benennt folgende Syndrome und Störungen als 

notfallpsychiatrisch relevant (DGPPN, 2019, S. 37 ff.): 

• Bewusstseinsstörungen/Verwirrtheitszustände, die in quantitative und qualitative Be-

wusstseinsstörungen unterschieden werden können. Während erstere Störungen der Vi-

gilanz, demnach der dauerhaften Aufmerksamkeit bzw. Wachheit, bezeichnen, umfassen 
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letztere Zustände veränderten Bewusstseins wie bspw. Verwirrtheit, Delir oder amnesti-

sches Syndrom. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und können durch organische Erkran-

kungen (z. B. Schlaganfälle, degenerative Hirnerkrankungen, kardiale Funktionsstörun-

gen) sowie weitere Einflüsse (z. B. Intoxikationen durch Drogen oder Arzneimittel, Entzug 

von psychotropen Stoffen, traumatische Belastungen sowie dissoziative Störungen) aus-

gelöst werden 

• Delirante Syndrome als „schwere, unspezifische, meist akute, organische Reaktionsform“  

(DGPPN, 2019, S. 39) können sich u. a. in Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsstörun-

gen, optischen Halluzinationen und verminderter Schmerzempfindlichkeit zeigen. Ursäch-

lich hierfür sind meist chronische Erkrankungen wie demenzielle oder Suchterkrankungen, 

wobei der Auslöser des Delirs zumeist in akuten Störungen wie Operationen, Fieber, me-

dikamentösen Ursachen oder Entzugserscheinungen zu finden ist 

• Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen umfassen 

o akute Intoxikationen und Räusche: diese bezeichnen Zustände in direktem Zusam-

menhang mit der pharmakologischen Wirkung einer eingenommenen Substanz, 

in denen zumeist sowohl Bewusstsein, Kognition, Wahrnehmung, Affekt und Ver-

halten als auch andere psychophysiologische Funktionen beeinträchtigt sind 

o Entzugssymptome, die nach Reduktion oder vollständigem Verzicht einer psycho-

tropen, zuvor anhaltend eingenommenen Substanz auftreten. Wenngleich Ent-

züge subjektiv sehr unangenehm sind, bewirken sie allein zumeist noch keinen 

Notfall. Dieser entsteht erst durch Komplikationen, wie z. B. delirante Syndrome 

o Missbrauch und Abhängigkeit von psychotropen Substanzen: auch diese bezeich-

nen selbst noch keinen Notfall, bergen jedoch erhöhte Risiken für Notfallsituatio-

nen wie bspw. Intoxikationen, aber auch Suizidalität 

• Angstsyndrome im engeren Sinn selbst stellen keine Notfallsituation dar, wenngleich das 

subjektive Empfinden Betroffener einen Notfall widerspiegeln kann. Überdies kann Angst 

Leitsymptom spezifischer somatischer Erkrankungen (z. B. eines Myokardinfarktes) sein, 

aber auch psychiatrische Störungen als Symptom begleiten (z. B. Depressionen, Abhän-

gigkeitserkrankungen, Psychosen) oder substanzinduziert sein. Angstsyndrome können 

einhergehen mit Erregungszuständen und Suizidalität und somit einen psychiatrischen 

Notfall indizieren, gleichzeitig aber auch die Versorgung von Betroffenen in Notfallsituati-

onen erheblich erschweren 

• Erregungszustände, die sich zumeist in innerer Anspannung und Unruhe, einer ängstlichen 

Grundstimmung sowie einer Steigerung des Antriebs bei gleichzeitiger Reduktion der Im-

pulskontrolle und Störung der Wahrnehmung zeigen, können in Abhängigkeit der Intensi-

tät einen psychiatrischen Notfall darstellen, wenn hieraus Aggressionen und damit Eigen- 

oder Fremdgefährdung resultieren 

• Suizidalität, die nach Berzewski und Pajonk definiert ist als „Summe aller Denk- und Ver-

haltensweisen von Menschen [..], die in Gedanken, durch aktives Handeln oder passives 

Unterlassen oder durch aktives Handelnlassen den eigenen Tod anstreben bzw. als mög-

liches Ergebnis einer Handlung in Kauf nehmen“ (Berzewski & Pajonk, 2012, S. 586), ent-

steht überwiegend als Folge psychiatrischer Erkrankungen oder akuter Krisen (Berzewski 

& Pajonk, 2012). Die Entstehung ist zumeist multifaktoriell durch eigene Erfahrungen und 

Persönlichkeit sowie aktuelle Erkrankungen und biologisch-genetische Hintergründe be-

dingt. Der Suizid selbst bezeichnet dabei die suizidale Handlung mit letalem Ausgang 

• Paranoid-halluzinatorische Syndrome bezeichnen eine ätiologisch uneinheitliche Gruppe 

von Erkrankungen, die gekennzeichnet sind durch paranoide Symptome und 
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halluzinatorisches Erleben, denen ein fehlender Realitätsbezug gemeinsam ist. Während 

paranoide oder wahnhafte Personen real existierende Wahrnehmungen fehlbeurteilen, 

kennzeichnen Halluzinationen subjektive Wahrnehmungserlebnisse ohne physikalischen 

Reiz. Die Ursachen für paranoid-halluzinatorische Syndrome sind vielfältig, finden sich zu-

meist aber in neuropsychiatrischen sowie neurologischen Erkrankungen, Drogen- oder Al-

koholintoxikationen, aber auch in internistischen Erkrankungen. Zu Notfällen können pa-

ranoid-halluzinatorische Syndrome z. B. dann werden, wenn die Wahrnehmung zu großer 

Angst, Unruhe und Erregung sowie Aggressivität führt 

• Maniforme Syndrome: Bei manisch-depressiven Störungen als psychiatrische Erkrankun-

gen können sowohl die depressiven Episoden bei einhergehender Suizidalität als auch das 

manische Syndrom, welches mit Euphorie, Erregung, Gereiztheit, aber auch Verbalatta-

cken bis hin zu körperlichen Übergriffen einhergehen kann, notfallpsychiatrisch relevant 

sein 

• Stupor und Katatonie: Beim Stupor handelt es sich um eine Expressions- und Kommunika-

tionsstörung, die zumeist nicht mit einer Bewusstseinsstörung einhergeht, d. h. stuporöse 

Menschen nehmen ihre Umgebung in der Regel wahr, können jedoch nicht auf diese rea-

gieren. Ursächlich für diesen Zustand können sowohl psychiatrische, internistische und 

hirnorganische Erkrankungen, aber auch pharmakogene Einflüsse sein. Der Notfall ergibt 

sich im Falle des Stupors, der tagelang andauern kann, aus der vollständigen Unfähigkeit 

zur Verrichtung einfachster Bedürfnisse wie bspw. Nahrungsaufnahme. Katatonie be-

zeichnet eine „ausgeprägte Störung der Willkürmotorik, die sich in einer unnatürlich, stark 

verkrampften Haltung des ganzen Körpers äußert.“ (Veselinović, 2021). Diese kann meh-

rere Tage andauern. Die Ursachen weisen Überschneidungen zu denen des Stupors auf, 

der auch ein Symptom der Katatonie sein kann, und lassen sich insb. auf psychiatrische 

(bspw. Schizophrenie, Drogenintoxikation), hirnorganische und internistische Erkrankun-

gen sowie pharmakogene Einflüsse zurückführen 

• Anorexia nervosa bezeichnet eine Essstörung, die aufgrund ihrer hohen Letalität eine not-

fallpsychiatrische Relevanz aufweist. Wenngleich Betroffene relativ selten in der Notfall-

medizin auftreten, stellen sie aufgrund des komplexen Krankheitsbildes, der pathophysi-

ologischen Zusammenhänge sowie der eingeschränkten Compliance besondere Heraus-

forderungen an die Versorgung 

• Psychosoziale Krisen und Traumatisierungen: Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, 

können psychische Krisen mit Traumafolgestörungen bzw. Anpassungsstörungen einher-

gehen. Diese können notfallpsychiatrisch relevant sein, bspw. kann eine Traumafolgestö-

rung mit der Entwicklung eines dissoziativen Stupors einhergehen, aus dem sich wiede-

rum unvermittelt Unruhe- und Erregungszustände entwickeln können 

• Psychische Störungen als Folge von Katastrophen und Großschadensereignissen: Eine Ka-

tastrophe bezeichnet „ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von 

Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in so un-

gewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden, dass die Gefahr nur abgewehrt 

oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn die im Katastrophen-

schutz mitwirkenden Behörden, Organisationen und Einrichtungen unter einheitlicher 

Führung und Leitung durch die Katastrophenschutzbehörde zur Gefahrenabwehr tätig 

werden“ (DGPPN, 2019, S. 79). Hierbei handelt es sich bspw. um Massenunfälle oder 

Brandkatastrophen, die sowohl individuelle Traumatisierungen als auch kollektive Verhal-

tensweisen bewirken können. Diese können neben ihrer unmittelbaren notfallpsychiatri-

schen Relevanz zu Behinderungen von Rettungsangeboten führen 
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• Amok: Während „Amok“ ursprünglich eine kriegerische Handlung bezeichnete, bei der 

wenige Krieger den Ausgang einer Schlacht beeinflussen wollten, indem sie auch den ei-

genen Tod in Kauf nahmen, wird heute unter diesem Begriff eine besonders aggressive 

Handlung verstanden, die zur schweren Verletzung oder gar Tötung von Menschen führt, 

wobei diese für Außenstehende plötzlich kommt (Schünemann, 1992, Weisbrot, 2008, zi-

tiert nach DGPPN, 2019, S. 80) 

2.3 Krisenintervention und Notfallpsychiatrie 

2.3.1 Terminologie und Ansätze 

Aufbauend auf dem in Abschnitt 2.1.1 skizzierten Merkmal, wonach psychische Krisen u. a. dadurch 

gekennzeichnet sind, dass momentane Bewältigungsmöglichkeiten der betroffenen Person über-

stiegen werden, ist nach Rössler und Riecher-Rössler (2002) in diesem Fall professionelles Eingrei-

fen zur Überwindung einer psychischen Krise erforderlich. Hingegen könne die Überwindung einer 

Krise ihnen zufolge bei ausreichenden persönlichen Bewältigungsmöglichkeiten sowie unter Hinzu-

ziehen natürlicher Hilfepotenziale auch ohne professionelle Unterstützung gelingen, wodurch u. U. 

zudem eine Persönlichkeitsreifung möglich sei (Rössler & Riecher-Rössler, 2002, S. 2). Rössler und 

Riecher-Rössler konkretisieren ferner das Erfordernis für professionelles Eingreifen für „Menschen, 

deren Bewältigungsmöglichkeit zu gering ist, die eine hohe Verletzbarkeit für Belastungen aufwei-

sen, deren natürliche Hilfepotenziale ausgeschöpft oder primär schon nicht vorhanden sind“ (Röss-

ler & Riecher-Rössler, 2002, S. 2). Auch Dross stellt auf den professionellen Charakter der Krisenin-

tervention ab; demnach stellt Krisenintervention „eine kurzfristig wirksame professionelle Hilfe dar 

für Menschen, die sich in einer akuten psychischen Notlage befinden“ (Dross, 2001, S. 9, zitiert nach 

Diebenbusch, o. J., S. 23). 

Sonneck et al. verwenden hingegen eine weitere Definition des Begriffes. Demnach umfasst Krisen-

intervention alle Maßnahmen, „die dem Betroffenen bei der Bewältigung seiner aktuellen Schwie-

rigkeiten helfen“, sie zielt somit auf die Verhütung negativer sozialer, psychischer und medizini-

scher Folgen (Sonneck et al., 2016, S. 15). Abzugrenzen ist sie von der Akutpsychiatrie, die auf akute 

Psychosen, akute Bewusstseinsstörungen, Intoxikationen und dergleichen fokussiert (Sonneck et al, 

2016, S. 15). Analog zum Begriffspaar der psychischen Krise und des psychiatrischen Notfalls und 

„in den letzten Jahrzehnten auch durch eine Ausweitung des Begriffes der Krise auf alle psychischen 

Störungen erschwert“ kennzeichnen andere Autorinnen und Autoren aber auch die Kriseninterven-

tion und die Akut- oder Notfallpsychiatrie1 als überlappende Bereiche, die mitunter fließende Über-

gänge aufweisen (Etzersdorfer, 2007b, S. 390). 

Das Ziel der Krisenintervention ist es, „dem Betroffenen dabei zu helfen, seine Handlungs- und Ent-

scheidungsfähigkeit wieder zurückzugewinnen […], um mit der aktuellen, aber auch mit möglichen 

zukünftigen vergleichbaren Situationen fertig zu werden“. Konkret umfasst die Krisenintervention 

damit „die Unterstützung der eigenen Fähigkeit des Betroffenen und seiner Umgebung, sich selbst 

zu helfen. Nicht der Einsatz von Verlorenem und die Verleugnung der schmerzlichen Realität, son-

dern die Stützung, das Mitgefühl (Empathie) sowie die Ermutigung, Gefühle von Trauer, Schmerz, 

 

1  Auch die Notfall- und Akutpsychiatrie stellen kein vollständig synonym zu verwendendes Begriffspaar dar. So skizzie-

ren bspw. die Autorinnen und Autoren der S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“, dass sich ein „Patient nach Wegfall der 

Kriterien für einen Notfall in der Akutphase seiner Erkrankung […] [befindet]. […] Nach zwischenzeitlicher Stabilisie-

rung können die Kriterien eines Notfalls bei Verschlechterung des Befundes erneut erfüllt sein“ (DGPPN, 2019, S. 14).  
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Feindseligkeit, Aggression etc. wahrzunehmen und zu zeigen, ist die Funktion des Helfers“ (Sonneck 

et al., 2016, S. 19). Der Fokus der Krisenintervention liegt demnach besonders auf einer kurzfristi-

gen Unterstützung und weniger auf einer tiefgreifenden Persönlichkeitsänderung. Gleichwohl kann 

Krisenintervention auch die Motivationsarbeit für längerfristige Konzepte, z. B. zu einer Psychothe-

rapie, umfassen (Sonneck et al., 2016, S. 19). 

Zielgerichtete Versorgungsangebote sollten nach Rössler und Riecher-Rössler sowohl 

• medizinische Aspekte (bestehen in einer somatischen Erkrankung oder Begleitsymptoma-

tik und bedürfen ärztlicher Behandlung) 

• psychiatrische Aspekte im engeren Sinne (umfassen seelische Erkrankungen oder Störun-

gen, die durch eine psychiatrische Intervention zu adressieren sind) als auch 

• soziale Aspekte (bedürfen der sozialarbeiterischen Unterstützung) umfassen (Rössler & 

Riecher-Rössler, 2002, S. 3) 

Die Herausforderung und Komplexität der Krisenintervention besteht darin, alle relevanten Aspekte 

und deren Zusammenhänge zu erkennen und für die Bewältigung nutzbar zu machen (Sonneck et 

al., 2016, S. 16). Wenngleich alle der genannten Aspekte angesprochen sind und einer Berücksich-

tigung bedürfen, kann sich die Dringlichkeit zur Unterstützung in Abhängigkeit des Aspektes unter-

scheiden. Demnach müssen medizinische und psychiatrische Maßnahmen zur Abwendung vitaler 

Risiken meist sofort erfolgen, während eine soziale Unterstützung zumeist nicht unmittelbar, dem-

nach auch nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit, erforderlich ist (Rössler & Riecher-Rössler, 2002, 

S. 3). Grundsätzlich definieren Rössler und Riecher-Rössler auf dieser Basis folgende Kriterien, an 

denen sich eine angemessene Versorgung im Bereich der Krisenintervention, aber auch der Notfall-

psychiatrie, orientieren muss (Rössler & Riecher-Rössler, 2002, S. 3): 

• Dringlichkeit der Intervention: Im Falle eines dringenden Erfordernisses muss Unterstüt-

zung zeitnah und demnach rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Dieses Kriterium be-

zieht sich ferner auf die verkehrstechnische Erreichbarkeit des Versorgungsangebotes 

• Art und Umfang des Versorgungsangebotes, welche sich auf die o. g. medizinischen, psy-

chiatrischen und sozialen Aspekte beziehen 

Im Hinblick auf die Versorgung von Menschen in psychiatrischen Notfallsituationen sieht die S2k-

Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ zunächst eine Diagnostik vor, die einen psychopathologischen Befund 

sowie eine umfassende körperliche und neurologische Untersuchung umfasst. In diesem Zusam-

menhang sollen auch Laboruntersuchungen sowie ggf. apparative Diagnostik durchgeführt werden. 

Hiermit sollen organische Gründe, die häufige Ursache psychiatrischer Notfälle sind, ausgeschlos-

sen werden (DGPPN, 2019, S. 19 f.). Die S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ enthält ferner Empfehlun-

gen zu Maßnahmen und Therapie in der Behandlung von Patientinnen und Patienten in psychiatri-

schen Notfallsituationen (DGPPN, 2019, S. 91 ff.). Diese umfassen Ausführungen zu  

• Vorgehen bei Erstkontakt, mit welchem im vertrauensvollen Rahmen der Bezug zur Reali-

tät wiederhergestellt und relevante Daten (u. a. soziodemografische Daten, psychiatri-

sche, allgemeine und Medikamentenanamnese) erhoben, gleichzeitig aber auf Eigensiche-

rung der untersuchenden Ärztin bzw. des untersuchenden Arztes geachtet werden sollte 

• psychotherapeutischer Krisenintervention, mit der durch unmittelbar professionelles Ein-

greifen der Gefahr einer aktuellen Selbst- und/oder Fremdgefährdung begegnet werden 

soll 

• medikamentöser Behandlung psychiatrischer Notfallsituationen mit Psychopharmaka 

(Pharmakotherapie), die – insb. im Falle fehlender Kenntnis zu Vorerkrankungen – zumeist 
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in Abhängigkeit des zugrundeliegenden notfallpsychiatrisch relevanten Syndroms (vgl. Ab-

schnitt 2.2.2) erfolgt, wobei insb. die Substanzgruppen der Antipsychotika und Benzodia-

zepine zum Einsatz kommen. Eine pharmakologische Notfallbehandlung ohne Einver-

ständnis der betroffenen Person im Sinne eines rechtfertigenden Notstandes nach § 34 

Strafgesetzbuch ist nur in sehr engen Grenzen und unter sorgfältiger Prüfung und „Abwä-

gung medizinischer, rechtlicher […] und ethischer […] Aspekte“ zulässig (DGPPN, 2018, 

S. 158) 

• sozialer Unterstützung: Patientinnen und Patienten, deren psychiatrischer Notfall auf psy-

chosoziale Notlagen zurückzuführen ist, bedürfen spezieller, die psychosoziale Notlage 

berücksichtigende Unterstützung, „um eine fortschreitende Erkrankung mit Bedrohung 

des Lebens, z. B. bei sich entwickelnder Suizidalität“ abzuwenden (DGPPN, 2019, S. 105). 

Häufig kann diese in der Akut- und Notfallmedizin nicht bedarfsgerecht erfolgen, sondern 

erfordert den Einbezug weiterer Versorgungsangebote, wobei bei der Vermittlung in Ver-

sorgungsangebote mit Unterstützungsfokus auf psychosoziale Notlagen den Sozialpsychi-

atrischen Diensten eine Schlüsselrolle zukommt, sowie 

• Deeskalation, Sicherheit und Maßnahmen bei Gefährdung: Zur Milderung des Risikos von 

aggressivem Verhalten und Fremdgefährdungen empfiehlt die S2k-Leitlinie „Notfallpsy-

chiatrie“ unter Berücksichtigung der S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention 

und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen“ (DGPPN, 2018) bestimmte Ver-

haltensweisen, darunter u. a. eine freundliche und empathische Haltung, das Sichern von 

potenziell gefährlichen Gegenständen, Ermöglichen von Rückzug und körperlicher Bewe-

gung sowie Maßnahmen zum Personalschutz. Hingegen sind freiheitsentziehende Maß-

nahmen „nur nach gewissenhafter Abwägung der Freiheitsrechte mit den Fürsorgepflich-

ten und unter bedingungsloser Beachtung der Würde des Menschen und seiner Selbstbe-

stimmung anzuwenden. Sie sind deshalb in Art und Dauer auf das unbedingt notwendige 

Maß zu beschränken und unter Berücksichtigung aller ethischen und gesetzlichen Vorga-

ben durchzuführen“ (DGPPN, 2019, S. 113) 

Darüber hinaus sind Maßnahmen zur spezifischen Versorgung der in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen 

Syndrome aufgeführt, für deren Details auf die S2k-Leitlinie „Notfallpsychiatrie“ (DGPPN, 2019, 

S. 115 ff.) verwiesen sei.  

2.3.2 Einrichtungen der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

Mit Blick auf die Breite der Begriffe von psychischen Krisen und Krisenintervention stehen für Men-

schen in psychischen Krisen sowie für Menschen in psychiatrischen Notfallsituationen, wie auch 

nachfolgende Abschnitte 2.3.2.1 bis 2.3.2.4 zeigen, vielfältige Möglichkeiten zur Unterstützung zur 

Verfügung, wobei diese verschiedene Schwerpunkte in ihrer Unterstützung im Hinblick auf die in 

Abschnitt 2.3.1 skizzierten Aspekte aufweisen2. Grundsätzlich kann die Unterstützung sowohl aus-

schließend koordinierend und/oder beratend ausfallen als auch im ambulanten oder stationären 

Setting Krisenintervention für Betroffene vorhalten. Für von psychiatrischen Notfällen betroffene 

Personen sowie deren Angehörige bestehen zudem Einrichtungen der Notfallversorgung. Vor die-

sem Hintergrund werden im Rahmen dieses Berichtes Einrichtungen der psychischen Krisen- und 

 

2  Überdies besteht auch zwischen den verschiedenen Einrichtungen einer Einrichtungsart die Möglichkeit, dass diese 

verschiedene Schwerpunkte in ihrer Tätigkeit setzen, sich einige demnach selbst im Kontext der Krisenversorgung 

verorten, während andere keine Begleitung akuter Krisen anbieten.  
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Notfallversorgung in notfallversorgende, koordinierende bzw. beratende Einrichtungen sowie Ein-

richtungen der ambulanten und stationären Krisenintervention unterschieden und systematisiert, 

wobei sich einzelne Versorgungsangebote mitunter nicht exakt einer dieser Kategorien zuordnen 

lassen, da diese Kategorien fließende Übergänge aufweisen. In Folge der Breite der Definition des 

Begriffes der Krisenintervention von Sonneck et al., wonach diese nicht nur im professionellen Set-

ting stattfindet (vgl. Abschnitt 2.3.1), wird Krisenintervention nach deren Ansicht mehrheitlich so-

gar außerhalb des professionellen Systems, z. B. im Familienverband, der Schule, der Unternehmen 

sowie der Gemeinden, geleistet (Sonneck et al., 2016, S. 19). 

Eine weitere Möglichkeit zur Abgrenzung der Einrichtungen der Notfall- und Krisenhilfe bieten 

bspw. Rössler und Riecher-Rössler, die zunächst Einrichtungen des Sozialwesens sowie Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens voneinander abgrenzen und weiterhin sog. Vorfeld- und Kernfeldein-

richtungen voneinander unterscheiden. Diese „Typologie orientiert sich daran, wie nahe die jewei-

ligen Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung stehen“ (Rössler & Riecher-Rössler, 2002, S. 4). 

In diesem Zusammenhang werden die Vorfeldeinrichtungen mitunter weiter unterschieden in 

nichtprofessionelle und professionelle Vorfeldeinrichtungen. Erstere umfassen bspw. Selbsthilfe-

gruppen und Sozialbehörden, letztere z. B. hausärztliche Versorgung und Beratungsstellen (Rabe-

Menssen, 2009, S. 18). Weiterhin zählen auch die Telefonseelsorge, karitative Angebote der Kirchen 

sowie Bürger- und Nachbarschaftshilfen zu den Vorfeldeinrichtungen, die „zum Teil […] eine hohe 

Spezialisierung für spezifische Traumatisierungen“ aufweisen (DGPPN, 2019, S. 105). Zu den Kern-

feldeinrichtungen hingegen zählen insb. die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psy-

chiaterinnen und Psychiater, psychiatrischen Kliniken sowie die Sozialpsychiatrischen Dienste 

(Rabe-Menssen, 2009, S. 18; Rössler & Riecher-Rössler, 2002, S. 4; DGPPN, 2019, S. 105). 

Wenngleich nachfolgende Abschnitte einen breiten Überblick über die vielfältigen Dienste und Ein-

richtungen der psychischen Krisen- und Notfallversorgung geben, kann aufgrund des Umfangs und 

der Heterogenität in der Versorgungslandschaft kein Anspruch auf Vollständigkeit in der Darstel-

lung der relevanten Versorgungsangebote bestehen. In diesem Zusammenhang bilden die beschrie-

benen Kernfeldeinrichtungen einen Schwerpunkt des nachfolgenden Überblicks, der um ausge-

wählte Vorfeldeinrichtungen im Bereich der psychischen Krisen- und Notfallversorgung ergänzt 

wird. Trotz des umfänglichen Überblicks ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass insb. Vorfeldeinrich-

tungen, welche sehr auf spezielle Zielgruppen fokussiert sind (z. B. ausgewählte Fachberatungsstel-

len, Bahnhofsmissionen), unberücksichtigt bleiben. 

2.3.2.1 Notfallversorgung 

Kassenärztlicher Notdienst/Bereitschaftsdienst 

Dieser Leistungserbringer wird relevant, wenn kein akuter Notfall besteht, die betroffene Person 

aber dennoch nicht bis zu einer nächstmöglichen regulären ambulanten oder stationären Behand-

lung warten kann. Somit gewährleistet dieses Angebot die vertragsärztliche Versorgung aller be-

troffenen Personen zu sprechstundenfreien Zeiten. Je nach Situation erfolgt die Behandlung vor 

Ort, telefonisch oder auch per Hausbesuch (KVB – Kassenärztliche Vereinigung Bayern, 2019). Im 

Hinblick auf die Versorgung von Menschen in psychischen Krisen stellt dieser Leistungserbringer 

nicht zwingend ein bedarfsgerechtes Versorgungsangebot dar, da er in psychosozialen Krisensitua-

tionen nur selten aufsuchende Unterstützung bietet und zudem nicht durchgängig über fachpsychi-

atrische Kompetenz verfügt (Greve, Bomke, Kurzewitsch & Becker, 2021, S. 161).  
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Notfallambulanzen/Notaufnahmen somatischer Krankenhäuser 

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen in Notfallsituationen, somit auch an Menschen 

in psychiatrischen Notfällen. Häufig werden diese Notfälle durch eine bestehende psychische Stö-

rung ausgelöst, wenngleich längst nicht alle Patientinnen und Patienten, die mit einer psychiatri-

schen Störung eine Notaufnahme aufsuchen, die Kriterien eines psychiatrischen Notfalls erfüllen 

(DGPPN, 2019, S. 23). Die Stellen liefern Betroffenen schnelle Hilfe zu jeder Tageszeit. Bei Aufnahme 

wird mit Betroffenen zunächst ein Gespräch geführt, das auch der Anamneseerhebung dient. Hier-

bei werden neben den Beschwerden auch persönliche Daten wie Alter, Geschlecht und die psychi-

sche Krankheitsgeschichte erfasst. Notfälle, die als Folge psychosozialer Notlagen auftreten, erfor-

dern geeignete, jedoch auch soziale Unterstützungsangebote, die vorwiegend medizinisch behan-

delnde Einrichtungen häufig nicht leisten können. Bei der Weiterleitung an regionale Kriseninter-

ventions- und psychosoziale Akutdienste wie bspw. Sozial- und Beratungsdienste nehmen die Sozi-

alpsychiatrischen Dienste eine Schlüsselrolle ein (DGPPN, 2019, S. 91 f., 105 ff.). 

Wenngleich die meisten Notaufnahmen einer Befragung deutscher Krankenhäuser zu Häufigkeiten 

psychischer Störungen in Notaufnahmen, deren Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten sowie 

Behandlungsgewohnheiten3 zufolge über psychiatrische Kompetenz durch Mitarbeitende in der 

Notaufnahme oder psychiatrische Institute vor Ort verfügen, ist die Kenntnis über das Leistungsan-

gebot dieser Institutionen in den Notaufnahmen häufig gering und mögliche Konsilangebote wer-

den zu selten genutzt. Zudem werden prinzipiell bekannte und geeignete Diagnostikinstrumente in 

der Praxis kaum eingesetzt und auch (psychopharmako-)therapeutische Kenntnisse scheinen eher 

gering vorhanden (Puffer, Messer & Pajonk, 2012, S. 223). 

Neben den Notfallambulanzen und Notaufnahmen somatischer Kliniken verfügten im Jahr 2011 ei-

ner Befragung von psychiatrischen Fachkrankenhäusern sowie psychiatrischen Kliniken und Fach-

abteilungen zufolge 58 % dieser Kliniken in Deutschland über eine Notambulanz. Diese war in 93 % 

der Fälle zu jeder Tages- und Nachtzeit besetzt. An der Befragung nahmen 65 und damit 16 % der 

angeschriebenen Kliniken teil (Schwerthöffer, Beuys, Hamann, Messer & Pajonk, 2016, S. 368). 

Not- und Rettungsdienste 

Der Notdienst sollte gerufen werden, wenn eine gefährdende Situation nicht einzuschätzen ist, be-

sonders bei akut drohender Lebensgefahr für die anrufende Person selbst oder für andere. Er ist 

rund um die Uhr erreichbar (DRK – Deutsches Rotes Kreuz, o. J.). Die Rettungskräfte können die 

Situation vor Ort einschätzen und feststellen, ob eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Ziel 

des Einsatzes ist die Stabilisierung der Patientinnen und Patienten. Es gehört dabei auch zu den 

Aufgaben der Einsatzkräfte, emotionale Unterstützung und Fürsorge zu bieten. Je nachdem wie die 

Einschätzung ausfällt, können Vereinbarungen von stabilisierenden Maßnahmen getroffen werden, 

bspw. durch den Verweis auf Beratungsangebote oder durch eine Überweisung an spezialisierte 

Institutionen. Dabei muss der soziale Kontext der betroffenen Person berücksichtigt und die mög-

lichen unterstützenden Faktoren und Menschen aus dem Umfeld mit einbezogen werden. Das kann 

bspw. eine Kontaktaufnahme der Betreuung oder nahestehender Menschen erfordern (D’Amelio 

et al., 2006). Da es sich bei der großen Mehrheit der Einsatzkräfte der Not- und Rettungsdienste 

nicht um Psychiaterinnen oder Psychiater handelt, können sich diese in der praktischen Versorgung 

 

3  Die Befragung wurde zwischen Dezember 2008 und Januar 2009 durchgeführt. Von den 1.073 angeschriebenen Kran-

kenhäusern, unter denen keine reinen psychiatrischen Kliniken sowie Rehabilitationskliniken enthalten sind, sende-

ten 74 einen ausgefüllten Fragebogen zurück.  
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von Menschen in psychiatrischen Notfallsituationen mitunter nicht ausreichend erfahren und somit 

überfordert fühlen (Pajonk, Biberthaler, Cordes & Moecke, 1998; Pajonk, Gärtner, Sittinger, Kno-

belsdorff, Andresen & Moecke, 2004; Pajonk, Lubda, Sittinger, Moecke, Andresen & Knobelsdorff, 

2004, zitiert nach DGPPN, 2019, S. 22). 

Polizei 

Auch der Notruf an die Polizei ist zu jeder Zeit möglich. Aufgrund der durchgehenden Erreichbarkeit 

und der Präsenz bei Einsätzen sind die Einsatzkräfte oft die ersten Kontaktpersonen für suizidge-

fährdete Menschen, wenngleich die Notfallversorgung nicht zu den primären Aufgaben der Polizei 

gehört (Özsöz, Luff & Siegerstetter, 2022). Die Dienste der Polizei stehen hauptsächlich für Notfall-

situationen zur Verfügung, in denen eine Gefahrenabwehr notwendig ist. Da viele der ambulant-

psychiatrischen Einrichtungen lediglich tagsüber an Werktagen erreichbar sind, werden akute Kri-

sen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten meist von nicht-psychiatrischen Diensten, insb. der Po-

lizei, aufgefangen (Greve et al., 2021). Vor Ort analysieren und bewerten die Polizeikräfte kurzfristig 

das Verhalten der Betroffenen bezüglich des Risikos einer Selbst- bzw. Fremdgefährdung (Özsöz et 

al., 2022). In Abhängigkeit von dieser Einschätzung werden Angehörige oder medizinisches und psy-

chologisches Fachpersonal einbezogen (Psychiatrienetz, 2023).  

2.3.2.2 Koordinierung und Beratung 

Allgemeine Sozialberatung 

Das niedrigschwellige Beratungs- und Informationsangebot dient als erste Anlaufstelle für Men-

schen, die akute persönliche, wirtschaftliche und gesundheitliche Probleme haben oder sich in so-

zial-ökonomischen Schwierigkeiten bzw. Krisensituationen befinden. Die allgemeine Sozialberatung 

setzt keine spezifische Problemdefinition oder institutionelle Zuständigkeitserklärung voraus. Das 

Angebot umfasst u. a. die Klärung der individuellen Situation, die Information zu sozialrechtlichen 

Ansprüchen, die Unterstützung im Umgang mit Behörden und die Vermittlung zu weiterführenden 

Fachdiensten. Gemeinsam mit den Betroffenen werden neue Lebensperspektiven und mögliche Lö-

sungswege entwickelt. Es wird angestrebt, sowohl die individuelle Not zu beseitigen als auch die 

notverursachenden Strukturen zu verändern, um die Menschen zu einem selbstbestimmten Han-

deln zu befähigen (Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V., 2023; Deutscher Caritasverband 

Landesverband Bayern e.V., 2023).  

Anlaufstelle für Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt 

Diese Stelle richtet sich an Betroffene von Missbrauch und sexualisierter Gewalt und an alle Men-

schen, die Informationen zu dem Thema suchen. Sie adressiert Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

unabhängig davon, wann, wo und durch wen der Missbrauch erfolgte. Das Angebot bietet Orien-

tierung und vermittelt betroffene Menschen sowie Informationssuchende an die passenden An-

laufstellen in Bayern weiter, da für unterschiedliche Zielgruppen verschiedene Angebote existieren. 

Die Anlaufstelle unterstützt auch Menschen, die Rat und Hilfe für andere suchen. Die Kontaktauf-

nahme erfolgt telefonisch oder schriftlich über ein Kontaktformular. Eine anonyme Beratung ist nur 

telefonisch möglich, da im Kontaktformular personenbezogene Daten angegeben werden müssen 

(BLJA – Bayerisches Landesjugendamt, 2023a). 

Beratungsstellen für Essstörungen 

Hier erhalten Betroffene, Angehörige und Menschen aus dem Umfeld von Menschen mit Essstö-

rungen beratende Unterstützung. Die Beratung kann persönlich, telefonisch oder online erfolgen. 
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Dabei werden u. a. Informationen rund um Essstörungen gegeben und passende Angebote vermit-

telt (BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2023c). Solche Angebote müssen zu 

der individuellen Situation passen und unterscheiden sich somit in ihrer Intensität. Es gibt verschie-

dene Möglichkeiten, wie Therapien, Wohngruppen oder ambulante Gruppen. Dabei ist die Koope-

ration mit Fachleuten und Institutionen wichtig (Therapienetz Essstörung, o. J.). Oft suchen Be-

troffene oder Angehörige erst in akuten Krisen Beratungsstellen auf. Allerdings können diese in 

akuten Krisensituationen möglicherweise nicht unmittelbar helfen, sodass es ratsam ist, sich an ei-

nen speziellen Krisendienst oder ein Krankenhaus zu wenden (BFE – Bundesfachverband Essstörun-

gen e.V., o. J.). Wenngleich laut einer Befragung 95,8 % von 143 Menschen mit Essstörungen die 

Krisenintervention als wichtige Leistung von Beratungsstellen bewerteten, haben weniger als ein 

Viertel der Befragten diese Leistung genutzt (Berger & Mühleck, 2018). 

Erziehungs- und Familienberatungsstellen 

Diese Stellen richten sich an Kinder und Jugendliche in allen Altersgruppen sowie deren Eltern und 

Bezugspersonen. Sie sind oft erste Anlaufpunkte, die Hilfestellung bei der Klärung sowie Bewälti-

gung von individuellen und familienbezogenen Problemen oder Krisen durch Trennung und Schei-

dung geben können (BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2020). 

Damit stellen sie einen Teil der psychosozialen Grundversorgung sowie der Krisenhilfe, insb. für 

junge Menschen und Familien, dar (StMAS – Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und 

Soziales, 2022a). Es gibt Beratungsangebote für Einzelpersonen und für Gruppen bzw. Familien. Zu 

den angebotenen Leistungen zählen die Diagnostik zur kindlichen Entwicklung, die Unterstützung 

in schwierigen Phasen, wie bspw. einer Trennung, und die Krisen- und Notfallberatung bei akuten 

Problemen. Auch Fachgespräche und Kooperationen mit Erziehungskräften, Lehrkräften, Ärztin-

nen/Ärzten und dergleichen sind auf Wunsch hin möglich (Landesarbeitsgemeinschaft und Fach-

verband für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Bayern e.V., o. J.).  

Fachberatungsstellen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt 

Diese ambulanten Beratungsstellen richten sich an Personen, die von Gewalt betroffen sind. Die 

qualifizierte Beratung bietet Hilfe und Unterstützung in allen diese Thematik betreffenden Fragen 

(StMAS, 2023b). Zudem bieten die Fachberatungsstellen akute Krisenintervention, Begleitung zu 

ärztlicher Behandlung und Beratung, zur Polizei oder zu anderen Einrichtungen an (Diakonie 

Deutschland, 2022). Es gibt verschiedene Einrichtungen für unterschiedliche Zielgruppen, bspw. für 

Frauen, Männer und Kinder. Die Koordination dieser Angebote läuft über die allgemeine Anlauf-

stelle für Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt (BLJA, 2023a). Im Freistaat Bayern befin-

den sich die Fachberatungsstellen vorrangig in Trägerschaft eingetragener Vereine, die den Spit-

zenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege zuzuordnen sind. Bis auf wenige Ausnahmen wird die 

Mehrheit der Fachberatungsstellen staatlich gefördert (Landesweite Koordinierungsstelle gegen 

häusliche und sexualisierte Gewalt, 2022a, 2024). 

Zudem beschließen nach Art. 25 BayHIG – Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz die Hochschu-

len Grundsätze zum Schutz vor sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt sowie Maßnahmen 

bei Verstößen gegen diese Grundsätze. Dabei muss mindestens eine geeignete und befähigte An-

sprechperson bestellt werden, die auf den Schutz der Mitglieder der Hochschulen hinwirkt. Zum 

weiteren Verfahren treffen die Hochschulen Regelungen. So zählen z. B. zu den Aufgaben der An-

sprechperson für Fälle sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt der Universität Regensburg, 

betroffene Personen informelle anonyme Beratung anzubieten und bei der Durchsetzung ihres Be-

schwerde- und Anzeigerechts aktiv zu unterstützen (Universität Regensburg, 2023). Die Hilfe-Suche 
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des StMAS (2023c) gibt insgesamt 21 Ansprechpersonen für sexuelle Belästigung nach Art. 25 

BayHIG an den Hochschulen an. 

Frühe Hilfen 

Es gibt eine Vielzahl von Angeboten im Bereich Früher Hilfen. Diese richten sich an Eltern und sollen 

sie bei der Erziehung unterstützen, sodass Entwicklungsrisiken frühzeitig erkannt werden können. 

Die Informations-, Beratungs- und Hilfeangebote sollen frühzeitig ansetzen, d. h. sie konzentrieren 

sich besonders auf die ersten Jahre der Erziehung (StMAS, 2023a).  

Jugendämter 

Jugendämter umfassen eine große Bandbreite an Aufgaben. Sie liefern z. B. Unterstützung für El-

tern durch Beratung und Beistand. Ihr Hauptangebot richtet sich allerdings an Kinder. In Krisensitu-

ationen mit einer akuten Gefährdungslage zählt zu den Aufgaben der Jugendämter, Kinder und Ju-

gendliche in Obhut zu nehmen, ihre Nöte sowie Ängste zu besprechen und mit ihnen nach passen-

den Hilfen zu suchen. Wenn der Verbleib im Elternhaus zeitweise oder auf Dauer nicht mehr mög-

lich ist, werden die Betroffenen bei geeigneten Personen untergebracht oder an passende Einrich-

tungen vermittelt. Außerdem leisten Jugendämter Sozialarbeit an Schulen und anderen Einrichtun-

gen. Die Aufgabenbereiche umfassen u. a. Schutz, Hilfen und Betreuung (BLJA, 2023b; BMFSFJ, 

2020). 

Koordinierende Kinderschutzstellen (KoKi – Netzwerk frühe Kindheit) 

Eine Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) ist eine Fachstelle im örtlichen Jugendamt, die so-

wohl die Angebote Früher Hilfen bündelt und vernetzt als auch die Zusammenarbeit des Gesund-

heitsbereichs und der Kinder- und Jugendhilfe intensiviert (StMAS, 2022b). Im KoKi-Netzwerk sollen 

neben den Trägern der freien Jugendhilfe möglichst alle regionalen Institutionen einbezogen wer-

den, die sich mit Säuglingen bzw. Kleinkindern befassen (StMAS, 2023d). Der Freistaat Bayern för-

dert Kommunen, die eine KoKi betreiben, durch Bezuschussung der Personalkosten (Regierung von 

Unterfranken, 2023).  

Das Angebot dient als Anlaufstelle für (werdende) Eltern und Alleinerziehende, wobei es unter-

schiedliche Angaben zum adressierten Kindesalter gibt. So gibt es Quellen, die als Zielgruppe Kinder 

im Alter von 0 bis 3 Jahren (Landratsamt Dachau, o. J.; Schrimpf, 2019) und von 0 bis 6 Jahren 

(Bündnis für Familie im Landkreis Ansbach, o. J.; Landratsamt Main-Spessart, o. J.) angeben. Die 

KoKis bieten u. a. Beratung in allen Lebenslagen, Information zu regionalen Angeboten für Eltern 

und Kinder, Hilfestellung und ggf. Vermittlung an Fachleute (Bündnis für Familie im Landkreis Ans-

bach, o. J.; Schrimpf, 2019). Es wird angestrebt, Überforderungssituationen und andere Risikofak-

toren für die kindliche Entwicklung frühzeitig zu erkennen, diesen durch zuverlässige sowie institu-

tionsübergreifende Hilfeangebote rechtzeitig zu begegnen und Schutzfaktoren zu stärken (StMAS, 

2023d).  

Psychosoziale Suchtberatung 

Die Suchtberatung richtet sich an Erwachsene, die alkohol-, drogen- oder medikamentenabhängig 

sind, an Menschen mit Essstörungen oder mit anderen Süchten. Außerdem besteht das Angebot 

für Menschen in Substitutionsbehandlung mit Unterstützungsbedarf. Die Stelle soll bei allen Arten 

von Abhängigkeit unterstützen und Anlaufstelle für Betroffene und ihre Angehörigen in Krisen- und 

Notsituationen sein. Zu den Aufgaben gehören die ambulante psychosoziale Beratung und Betreu-

ung, die Vermittlung von Entzugs- und Therapieplätzen und die Unterstützung bei der 
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Substitutionsbehandlung. Es gibt außerdem spezialisierte Suchtberatungsstellen, wie Angebote 

ausschließlich für Personen mit Essstörungen (Bezirk Oberbayern, 2023d). 

2.3.2.3 Ambulante Krisenversorgung 

Ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

Psychotherapie richtet sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in psychischen Krisen. 

Sie wird in Deutschland neben psychologischen auch von ärztlichen Psychotherapeutinnen und Psy-

chotherapeuten übernommen. Ärztliche Psychotherapie wird als „geplanter interaktioneller Pro-

zess nach ausführlicher Diagnostik unter definierter Zielsetzung und gezielter Auswahl von Metho-

den und Techniken oder eines Verfahrens“ beschrieben (Herpertz et al., 2011). Die Besonderheit 

der ärztlichen Psychotherapie ist, dass durch die medizinische Ausbildung der Therapeutinnen und 

Therapeuten eine Kombination von medikamentösen und sozialtherapeutischen Interventionen 

möglich ist. Häufig beschränkt sich die ärztliche Psychotherapie dabei auf einen festgesetzten Zeit-

raum (Herpertz et al., 2011). 

Ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit seelischer Behinderung 

Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit seelischer Behinderung oder Erkrankung, die in einer 

eigenen Wohnung leben können bzw. möchten, aber Begleitung und Unterstützung benötigen 

(DRK, o. J.). Die Assistenzleistungen zum Wohnen in der eigenen Häuslichkeit zählen zu den Leis-

tungen der Eingliederungshilfe (Bramesfeld, 2023). Das ambulant betreute Wohnen unterstützt im 

Umgang mit den Folgen der Behinderung und bei der Alltagsbewältigung. Es wird ein gemeinschaft-

liches Leben mit Freizeitgestaltung ermöglicht sowie Teilhabe am Arbeitsleben. Weitere wichtige 

Aufgaben sind die Unterstützung bei der Konflikt- und Krisenbewältigung und die Förderung der 

Unabhängigkeit von Betreuung (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V., 2024; Bezirk Oberbay-

ern, 2023a). Die ambulante Krisenintervention kann sowohl sozialpädagogische Beratung als auch 

Hilfe in akuten Krisensituationen umfassen (Ambulant Betreutes Wohnen Ostler GmbH & Co. KG, 

2023). 

Ambulante Hospizdienste 

Ambulante Hospizdienste leisten durch geschulte ehrenamtlich tätige Personen Begleitung, fach-

kundige Beratung sowie Krisenintervention für Sterbende, deren Angehörige und Trauernde. Die 

Begleitung der betroffenen Personen sowie deren Familien und weiteren Angehörigen findet in 

vertrauter Umgebung statt, meist in der Häuslichkeit der diese Leistungen in Anspruch nehmenden 

Person (Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e. V., o. J.).  

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung 

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, „wenn ihre seelische Gesundheit 

länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht“ und damit ihre 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt oder gefährdet ist (§ 35a SGB VIII – achtes So-

zialgesetzbuch). Betroffene haben Anspruch auf Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung, 

heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter, Hilfen bei der Schulbildung und bei der 

Teilhabe am Arbeitsleben. Auch spezielle Therapien oder Unterstützung durch Begleitpersonen sind 

möglich (BMFSFJ, 2020, 2023). Zu den Aufgaben z. B. einer Schulbegleitung können der Austausch 

mit Lehrkräften über Krisensituationen und deren Bewältigung zählen (Britze, 2012). Hilfe erfolgt 

je nach Bedarf ambulant in Tages- oder in anderen teilstationären Einrichtungen oder vollstationär. 

Ziel ist das Verhüten, Beseitigen oder Mildern einer seelischen Behinderung in Verbindung mit der 
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hierdurch geschaffenen und erleichterten gesellschaftlichen Teilhabe für Kinder und Jugendliche 

(BMFSFJ, 2023). 

Eingliederungshilfe für Suchtkranke  

Die Eingliederungshilfe in Form von betreutem Wohnen richtet sich an Erwachsene mit einer 

Suchterkrankung. In das Programm werden keine Menschen mit akuter psychischer Erkrankung und 

Gefahr der Selbst-/Fremdgefährdung aufgenommen. Die aufsuchende Betreuung kann in der eige-

nen Wohnung oder in einer Wohnung des Trägers erfolgen. Ziel des Angebots ist die Kontrolle oder 

der Verzicht auf das Suchtmittel und die Entwicklung einer realistischen Lebensperspektive. Der 

wöchentliche Kontakt zur persönlichen Betreuungsperson und die Teilnahme am Gruppenangebot 

sollen dabei unterstützen. In Krisenfällen gibt es eine Rufbereitschaft (Diakonie Rosenheim, 2023). 

Hausärztinnen und Hausärzte  

Häufig sind Hausärztinnen und Hausärzte die erste Anlaufstelle bei psychischen und psychosomati-

schen Beeinträchtigungen. Sie stellen Erstdiagnosen und leiten dann eine weitere fachärztliche Be-

handlung ein, indem sie an die betreffenden Stellen vermitteln, die den Betroffenen spezialisierte 

und langfristige Betreuung anbieten (DGPPN, 2023).  

Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater 

Bei Schwierigkeiten und schwerwiegenden Problemen wie Entwicklungsverzögerungen, Verhal-

tensauffälligkeiten oder seelischen Problemen können sich Kinder, Jugendliche und ihre Familien 

an Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater wenden. Es handelt sich dabei um Fachärz-

tinnen und Fachärzte mit einer mehrjährigen Weiterbildung in einer kinder- und jugendpsychiatri-

schen Klinik. Sie können dabei helfen, die Ursachen des Problems zu finden und unterstützen bei 

weiteren Schritten zur Verbesserung der Situation. Oft findet eine Zusammenarbeit mit Fachperso-

nal anderer Berufsgruppen oder Institutionen wie z B. mit Kindergärten, Schulen, Ämtern und an-

deren Therapeutinnen und Therapeuten statt. Die Therapieformen reichen von entwicklungsför-

dernden Therapien über Einzel- und Gruppentherapien, bis hin zu Familientherapien. Es ist dabei 

immer das Einverständnis der Erziehungsberechtigten nötig (Dachverband Gemeindepsychiatrie e. 

V., 2015). 

Kontaktläden 

Dieses Angebot richtet sich an drogenabhängige Menschen. Kontaktläden bieten Schutzraum und 

niedrigschwelligen Zugang zum Hilfesystem. Während der Öffnungszeiten können Betroffene sich 

in den Kontaktläden aufhalten und Angebote zur Gesundheitsfürsorge wie Essen, Waschen, Du-

schen oder Spritzentausch wahrnehmen. Außerdem erfüllen Kontaktläden auch eine beratende 

und vermittelnde Funktion an weitere Stellen, wie Entzugs- und Therapieplätze oder Substitutions-

behandlungen (Bezirk Oberbayern, 2023c). Kontaktläden sind oftmals der einzige Kontakt ins Hilfe-

system für Erwachsene, die illegalisierte Substanzen gebrauchen, und Substituierte. Neben den be-

schriebenen Hilfen unterstützen sie ferner auch im Kontext der Krisenintervention sowie mit Na-

loxontrainings und der Naloxonabgabe (Condrobs e. V., o. J.).  

Krisendienste 

Dieses psychosoziale Beratungs- und Hilfeangebot richtet sich an Menschen in seelischen Krisen, 

an Angehörige und Mitbetroffene. Das Angebot bietet Beratung und bei Bedarf Vermittlung in wei-

tere ambulante Krisenhilfe oder stationäre Krisenbehandlung. Die Beratung erfolgt telefonisch in 

über 120 Sprachen und täglich rund um die Uhr. In dringenden Fällen kann auch ein Einsatz vor Ort 

durch mobile Krisenteams erfolgen. Diese Fachkräfte sind jeweils bei dem für den Landkreis bzw. 
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die kreisfreie Stadt zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst angesiedelt. In den Krisendiensten des 

Freistaates Bayern sind geschulte und erfahrene Fachkräfte tätig, darunter Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen, Psychologinnen und Psychologen sowie Fachärztinnen und Fachärzte für Psychi-

atrie und Psychotherapie (Krisendienste Bayern, o. J.c). Mit Inkrafttreten des Bayerischen Psy-

chisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) im Jahr 2018 wurde die Einführung der Krisendienste 

beschlossen, der gesetzliche Auftrag für das Einrichten und Betreiben der Dienste liegt seitdem bei 

den Bezirken. Die Finanzierung der Leitstellen erfolgt durch den Freistaat Bayern, wohingegen die 

mobilen Krisenteams und sonstige Ausgaben, wie z. B. für Netzwerkarbeit, ebenfalls durch die Be-

zirke finanziert werden (Krisendienste Bayern, o. J.a, o. J.b).  

Nervenärztinnen und Nervenärzte 

Diese Fachgruppe setzt sich aus Nervenärztinnen und Nervenärzten, Neurologinnen und Neurolo-

gen sowie Psychiaterinnen und Psychiatern zusammen (KVB, o. J.). Die Versammlung der verschie-

denen Fachbereiche unter der einen Fachgruppe lässt sich durch ihren inhaltlichen Zusammenhang 

erklären. Oft hängen organische Nervenkrankheiten eng mit psychischen Störungen zusammen (Be-

rufsverbände für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Ner-

venheilkunde und Neurologie, 2023). 

Nervenärztinnen und Nervenärzte sind häufig die erste Anlaufstelle für eine längere psychiatrische 

Behandlung. Der Zugang kann direkt oder mit einer hausärztlichen Überweisung erfolgen. Die 

Hauptaufgaben von Nervenärztinnen und Nervenärzten sind die Diagnose und Behandlung psychi-

scher Krankheiten. Die Behandlung umfasst die Verordnung von Arzneimitteln oder weiteren Maß-

nahmen, wie ambulante psychiatrische Pflege oder Therapie. Je nach fachlichem Schwerpunkt 

spielt das therapeutische Gespräch eine größere oder kleinere Rolle bei der Behandlung. Zudem 

sollten Nervenärztinnen und Nervenärzte auf die Bedürfnisse der stark beeinträchtigten psychisch 

kranken Menschen eingehen und ggf. bei Kriseninterventionsmaßnahmen unterstützen, wie bspw. 

bei unfreiwilligen Unterbringungen (Psychiatrienetz, 2022b). 

Psychiatrische und Psychosomatische Institutsambulanzen (PIAs und PsIAs) 

Dieses Angebot richtet sich an „psychisch Kranke, die wegen der Art, Schwere oder Dauer ihrer 

Erkrankung eines solchen besonderen, krankenhausnahen Versorgungsangebotes bedürfen“ (KBV, 

2010, S. 3). Es soll besonders diejenigen erreichen, die von anderen Angeboten, wie niedergelasse-

nen Nervenärztinnen und Nervenärzten, nicht erreicht werden, z. B. wegen Schwierigkeiten beim 

Einhalten von wöchentlichen Terminen. In manchen Fällen werden hier Hausbesuche als Hilfsmittel 

herangezogen. Die in den Institutsambulanzen angebotenen Leistungen sind umfangreicher als die 

der niedergelassenen Nervenärztinnen und Nervenärzte. Das Team für die psychosoziale Beratung 

setzt sich aus verschiedenen Berufsgruppen zusammen, wie Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal, 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Psychologinnen und Psychologen (Psychiatrienetz, 

2022a).  

Die reguläre ambulante Versorgung der Betroffenen erfolgt in einer eigens dafür vorgesehenen, an 

Kliniken angesiedelten Abteilung. Die Institutsambulanzen bieten das gesamte Spektrum an psychi-

atrisch-psychotherapeutischer Diagnostik und Therapie an und stellen somit die Behandlungskon-

tinuität sicher. Sie dienen der Stabilisierung der Patientinnen und Patienten und sollen eine Kran-

kenhausaufnahme vermeiden. Alternativ kann das Angebot auch nach einem Klinikaufenthalt dazu 

dienen, die stationäre Behandlung zu verkürzen und den Übergang in den Alltag zu erleichtern. Es 

findet eine Kooperation mit den niedergelassenen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten, Psycho-

therapeutinnen und Psychotherapeuten und komplementären Einrichtungen statt (KBV, 2010). 
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Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

Die psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dienen als Anlaufstelle bei 

Überforderung mit seelischen Problemen oder psychischen Krankheiten. In regelmäßigen Sitzungen 

werden psychologische Methoden wie psychotherapeutische Gespräche, Entspannungsverfahren 

oder kognitive Methoden angewendet. Das kann helfen, besser mit negativen Gedanken oder Situ-

ationen umzugehen und ihre Gründe zu verstehen. Meistens strebt die Therapie die Behebung ei-

nes bestimmten Problems an und ist somit zeitlich begrenzt. Die Dauer der Behandlung hängt von 

der Art der Beschwerden und der Lebensumstände der betroffenen Person ab (IQWiG, 2020). Psy-

chologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben anders als ärztliche Psychothe-

rapeuten und Psychotherapeuten keine Erlaubnis zur Verschreibung von Arzneimitteln und Über-

weisung an fachärztliche Praxen oder Krankenhäuser (Deutsches Ärzteblatt, 2013). 

Psychosoziale Notfallversorgung an Schulen 

Diese Form der Notfallversorgung widmet sich der Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler, an 

deren Schule sich ein Unfall, ein Todesfall, eine Gewalttat oder dergleichen ereignet hat. Die Kri-

senintervention soll die gesundheitliche Schädigung von Schülerschaft und Lehrkräften nach Mög-

lichkeit verhindern. Wichtige Beteiligte sind hier die schulartübergreifend und flächendeckend tä-

tigen Kriseninterventions- und -bewältigungsteams bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsy-

chologen (KIBBS). Sie werden im Krisenfall von der Schulleitung angefordert und leisten neben der 

Unterstützung bei akuten Krisen auch Präventionsarbeit (z. B. durch Unterstützung bei der Entwick-

lung von Krisen- und Sicherheitskonzepten in Schulen) und Nachsorge (z. B. durch Nachbetreuung 

von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Angehörigen). Zu ihren Aufgaben gehören die Be-

ratung des schulischen Krisenteams und der Lehrkräfte, die psychologische Erstversorgung und bei 

Bedarf die längere Betreuung oder Überweisung an geeignete Stellen. Außerdem richten sie Infor-

mationsveranstaltungen für einen richtigen Umgang mit der Situation aus (StMUK – Bayerisches 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2013, 2023a). Weitere Beteiligte, die in durch Tod, 

Gewalt oder Unglücksfall ausgelösten Krisen an Schulen unterstützend zur Seite stehen, sind die 

Krisenseelsorge in Schulen (KIS) der katholischen Diözesen und die Notfallseelsorge in der Schule 

(NOSIS) der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche (Notfallseelsorge Bayern, 2016). 

Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene  

Dieser Zweig der psychosozialen Notfallversorgung richtet sich an „alle psychisch Betroffenen eines 

schwerwiegenden Ereignisses“, wie z. B. Überlebende oder Hinterbliebene (Hoppe, 2022). Die Not-

fallversorgung beginnt bei der psychischen ersten Hilfe durch Einsatzkräfte und setzt sich mit der 

sog. Psychosozialen Akuthilfe (PSAH) durch Teams der Krisenintervention und Notfallseelsorge fort. 

Sie ist „kurzfristig und in engem Zusammenhang mit einem alltäglichen Unglücksfall, dem plötzli-

chen Tod oder einer Katastrophe angelegt“ (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport 

und Integration, 2019). Unmittelbar nach dem Ereignis ist es wichtig, dass die Notfallversorgung auf 

die Bedürfnisse der Betroffenen achtet. Oft ist es hilfreich, ihr soziales Umfeld zu mobilisieren. Falls 

das nicht ausreicht, kann auch längerfristige Unterstützung in Form von Beratung oder Therapie 

vermittelt werden (Hoppe, 2022).  

Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte  

Diese zweite Form der psychosozialen Notfallversorgung soll bei der psychischen Belastung von 

Einsatzkräften, wie z. B. Rettungs- oder Polizeikräften, unterstützen. Sie wird nicht von der Not-

fallseelsorge geleistet, sondern von speziell dafür ausgebildeten Fachkräften. Außerdem wird sie 

meist innerhalb der Einsatzorganisationen selbstständig geregelt (Notfallseelsorge Bayern, o. J.). Zu 
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der Notfallversorgung gehören auch die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte in Themen der 

PSNV, um ihre Resilienz zu stärken. Außerdem dient die Notfallversorgung der Begleitung der Ein-

satzkräfte in Einsätzen und der Nachbereitung von belastenden Ereignissen, um längerfristige Fol-

gen nach Möglichkeit zu verhindern. Bestehen dennoch psychische Probleme, wird weitere Unter-

stützung angeboten (Hoppe 2022). 

Schulpsychologinnen und -psychologen 

Schulinterne Psychologinnen und Psychologen sollen Kindern und Jugendlichen in Krisen oder zur 

generellen Unterstützung beistehen. Dabei betreuen sie sowohl Einzelne mit ihren individuellen 

Anliegen als auch Gruppen oder ganze Klassen zu Themen wie z. B. Mobbing. Darüber hinaus gibt 

es bei Bedarf Angebote für Eltern, wie Elternabende und Informationsveranstaltungen. Der Zugang 

zu den Schulpsychologinnen und -psychologen kann über Lehrkräfte oder direkt durch Schülerin-

nen, Schüler oder Eltern erfolgen. Die Schulpsychologinnen und -psychologen bieten sowohl Bera-

tung zu Inklusion, speziellen Schullaufbahnentscheidungen und bei Lern- sowie Leistungsproble-

men als auch Diagnostik und Beratung bei Teilleistungsstörungen. Hier kann es bspw. um Fragen 

der Begabung und besonderen Förderbedarf gehen. Die Schulpsychologinnen und -psychologen 

sollen außerdem bei akuten Krisen, wie z. B. plötzlichem Leistungsabfall, Schulverweigerung oder 

Depression, helfen. In ihrer Arbeit kooperieren sie mit inner- und außerschulischen Fachkräften 

(LBSP – Landesverband bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen e.V., 2023). Bei Be-

darf vermitteln die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die einer strengen Verschwiegen-

heitspflicht unterliegen, zudem weitere außerschulische Hilfs- und Therapieangebote. Für jede 

staatliche Schule in Bayern ist im Rahmen der staatlichen Schulberatung gemäß Art. 78 des Bayeri-

schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) sowohl eine Beratungslehr-

kraft als auch eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe zuständig. Im Schuljahr 2022/2023 

standen an den staatlichen Schulen in Bayern etwa 1.080 Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-

gen zur Verfügung, wobei die zur Verfügung stehenden Ressourcen in den letzten Jahren durch das 

Programm „Schule öffnet sich“ zunehmend ausgebaut wurden (StMUK, 2023a).  

Selbsthilfegruppen 

Selbsthilfegruppen gibt es für unzählige Themen, sodass sie auch für psychisch Kranke und ihre 

Angehörigen eine Möglichkeit bieten, sich mit Menschen in derselben Situation oder mit ähnlichen 

Erfahrungen auszutauschen. Selbsthilfegruppen unterliegen keinem institutionellen Rahmen und 

sind nicht als professionelle Hilfe zu betrachten. Es geht um einen freiwilligen Austausch von Wissen 

und Erfahrungen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen kann beim Begreifen der Situ-

ation helfen und das Selbstbewusstsein stärken. Durch Erfahrungsaustausch, Verständnis und An-

teilnahme kann ein Hilfsnetz sowie Unterstützung aufgebaut werden. Außerdem verfügen die Grup-

pen über zahlreiche Informationen zu bestimmten Themen, von denen alle Teilnehmenden profi-

tieren können, wie z. B. zur Bewältigung von Folgeproblemen oder über hilfreiche professionelle 

Unterstützung (SEKO Bayern – Selbsthilfekoordination Bayern, 2023). 

Sozialpsychiatrische Dienste 

Diese Dienste richten sich an Menschen mit psychischen Problemen, deren Beteiligung am gesell-

schaftlichen Leben nur eingeschränkt möglich ist, an ihre Angehörigen und ihr soziales Umfeld. Das 

Angebot soll insb. Menschen erreichen, deren Schwellenängste für andere Leistungsanbieter zu 

hoch sind und die noch keine Leistungen aus dem Versorgungssystem beziehen. Zu den Aufgaben 

gehören die Unterstützung bei Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, Verhindern und Früh-

erkennung von Krankheiten und ggf. das Weiterleiten an andere Stellen. Die Sozialpsychiatrischen 
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Dienste sollen einen Beitrag zur bedarfsgerechten Versorgung psychisch kranker Menschen leisten 

und eine weitgehend selbständige Lebensführung ermöglichen. Zudem geht es darum, die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben sowie die Zusammenarbeit und Vernetzung der an der Versorgung be-

teiligten Institutionen zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, werden von einem multiprofessio-

nellen Team u. a. Unterstützungsleistungen organisiert und Einzel- und Gruppenangebote gestellt. 

Es werden Methoden wie bspw. aufsuchende Hilfen und Kriseninterventionen genutzt (Freie Wohl-

fahrtspflege Bayern, 2016). Allerdings stellen die Sozialpsychiatrischen Dienste hinsichtlich der Ver-

sorgung von Menschen in akuten Krisen nicht zwingend ein flächendeckendes und bedarfsgerech-

tes Angebot dar, da die Zeiten der Erreichbarkeit begrenzt sind und die personelle Ausstattung 

meist unzureichend ist (Greve et al., 2021). Die Finanzierung der Sozialpsychiatrischen Dienste er-

folgt aus Steuermitteln, die Träger der Dienste im Freistaat Bayern sind überwiegend der Freien 

Wohlfahrtspflege zuzuordnen. Da die Dienste im Freistaat Bayern jeweils Einzugsgebieten zugeord-

net sind, besteht für Betroffene keine freie Leistungserbringerwahl, sondern sie müssen im Bedarfs-

fall den ihrem Wohnort zugeordneten Dienst in Anspruch nehmen (Psychiatrienetz, 2021). 

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

Auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung durch SAPV-Teams, bestehend aus Palliativmedi-

zinerinnen und -medizinern sowie speziell weitergebildeten Pflegekräften, haben Patientinnen und 

Patienten Anspruch, die unter einer nicht heilbaren, weit fortgeschrittenen Krankheit leiden und 

bei denen der Bedarf für eine komplexe Versorgung (z. B. im Falle eines komplexen Symptomge-

schehens) besteht. Die Leistungen der SAPV, die auch Angehörige mit einbezieht, umfassen, neben 

der Behandlung und Linderung von Symptomen, u. a. die Koordination und Beratung der an der 

Behandlung palliativer Patientinnen und Patienten beteiligten Leistungserbringer sowie die Ruf-, 

Notfall- und Kriseninterventionsbereitschaft rund um die Uhr (Landesverband SAPV Bayern e.V., o. 

J.).  

Substitutionsambulanzen4 

Wenn eine klassische abstinenzorientierte Entwöhnungstherapie für opioidabhängige Personen 

nicht in Frage kommt, kann in Substitutionsambulanzen eine substitutionsgestützte Behandlung 

angewendet werden. Neben der Verordnung des Substitutionsmittels gehören u. a. begleitende 

psychiatrische, psychosoziale und psychotherapeutische Maßnahmen zur Behandlung. Die Substi-

tutionsambulanzen bieten interdisziplinäre Teams und spezialisierte Behandlungsangebote (Baye-

rische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen, 2019, S. 3, 13). Zu den Zielen der Behandlung 

zählen sowohl die körperliche und psychische Stabilisierung als auch die soziale Rehabilitation so-

wie Integration und die Befähigung zu einem Leben ohne Suchtmittel (Caritasverband der Erzdiö-

zese München und Freising e.V., o. J.). 

 

4 Die im Rahmen der qualitativen Analyse befragten Personen wiesen aufgrund der Zugangsvoraussetzungen auf eine 

untergeordnete Rolle der Substitutionsambulanzen im Kontext der akuten psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

hin, wenngleich die Substitutionsambulanzen vereinzelt eine relevantere Rolle einnehmen können, wenn diese an 

eine PIA angeschlossen sind, die die Versorgung der akuten Krise übernimmt (vgl. Abschnitt 5.3). 
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Tagesstätten für psychisch Kranke und Menschen mit seelischer Behinderung5 

Diese Tagesstätten sind ein Angebot für Menschen mit Einschränkungen, die von chronisch psychi-

schen Erkrankungen bis zu Behinderungen reichen. Die Zielgruppen sind insb. Menschen, die keiner 

kontinuierlichen Arbeit nachgehen, die isoliert leben oder die aus einer psychiatrischen Einrichtung 

entlassen wurden und die Tagesstätte als Übergangshilfe in ihren Alltag nutzen. Somit sind die Ta-

gesstätten eine Form der Eingliederungshilfe. Sie sollen stabilisieren, sozial integrieren und rehabi-

litieren. Es werden tagesstrukturierende Hilfen angeboten, wie bspw. ein tägliches gemeinsames 

Mittagessen, individuelle Betreuungsprogramme, lebenspraktisches Training, Freizeitangebote und 

dergleichen (Lebenshilfe Donau-Ries e. V, 2023). Des Weiteren bieten sie Begleitung sowie Bera-

tung in Krisenzeiten und Unterstützung bei im Alltag auftretenden Problemen (Bezirk Mittelfran-

ken, o. J.). 

Telefonseelsorge/Krisentelefone und Online-Krisendienste 

Diese Dienste bieten niedrigschwellige, meist kostenfreie und oft anonyme Beratungsmöglichkei-

ten für Menschen in verschiedenen Problemlagen bzw. Krisensituationen an. Viele Mitarbeitende 

sind ehrenamtlich tätig (Dinger & Rek, 2017; Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 

2021). Die zahlreichen Angebote haben unterschiedliche Zielgruppen, wie Kinder und Jugendliche, 

Eltern oder Frauen. Auch die Erreichbarkeit unterscheidet sich stark: Es existieren sowohl Dienste, 

die täglich rund um die Uhr erreichbar sind, als auch Angebote, deren Erreichbarkeit beschränkt ist. 

Onlinedienste bieten Beratung u. a. per E-Mail, Whatsapp, Chat und in Foren an. Es existieren auch 

Angebote mit spezifischen Schwerpunkten, wie Sucht, Missbrauch und sexualisierter Gewalt (Deut-

sche Gesellschaft für Suizidprävention e.V., 2023; Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizid-

prävention, 2023a). Die Angebote sollen den Ratsuchenden helfen, die Gedanken zu sortieren und 

neue Wege zu erkennen (TelefonSeelsorge, 2023). 

Traumaambulanzen und Traumaberatung 

Dieses Angebot richtet sich an Opfer von Gewalttaten und deren Angehörige. Zielgruppe sind so-

wohl Kinder als auch Erwachsene. Die Angebote der Traumaambulanzen sind vielfältig und bieten 

eine schnelle psychotherapeutische Unterstützung. Ziel ist es, eine psychische Traumatisierung zu 

verhindern oder zu lindern. Für Erwachsene können bis zu fünf Sitzungen angeboten werden, für 

Kinder bis zu acht. Bei Bedarf sind mehr Sitzungen auf Antrag möglich. Für die Antragstellung kön-

nen die Traumaambulanzen Unterstützung leisten (ZBFS – Zentrum Bayern Familie und Soziales, 

o. J.). 

2.3.2.4 Stationäre Krisenversorgung 

Fachkliniken für Psychiatrie und Psychotherapie sowie somatische Krankenhäuser mit entspre-

chender Fachabteilung6 

Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen, die eine dauer-

hafte Überwachung brauchen, sodass eine ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht. In der 

 

5  Tagesstätten stellen nach Ansicht der im Rahmen der qualitativen Analyse befragten Expertinnen und Experten auf-

grund von Zugangsvoraussetzungen kein niedrigschwelliges Angebot dar und nehmen daher eine weniger relevante 

Rolle in der Versorgung akuter Krisen und Notfälle ein, wenngleich das Angebot für Tagestätten-Besucherinnen und 

-Besucher einen präventiven Charakter hat und sich anbahnende Krisen abfangen kann (vgl. Abschnitt 5.3). 
6  Die befragten Expertinnen und Experten wiesen aufgrund von Anmeldeverfahren und Wartezeiten auf eine unterge-

ordnete Rolle der Fachkliniken für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Kontext der akuten Krisen- und 

Notfallversorgung hin (vgl. Abschnitt 5.3). 
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Klinik kann eine engmaschige Behandlung und Betreuung gewährleistet werden. Es werden ver-

schiedene Behandlungsmethoden kombiniert, meist gibt es Einzel- und Gruppentherapien. Je nach 

Schwerpunkt der Klinik wird auch medikamentöse Behandlung eingesetzt, besonders bei psychiat-

rischen Kliniken, ansonsten liegt der Schwerpunkt auf psychotherapeutischer Behandlung. Die Ein-

weisung erfolgt durch Ärztinnen und Ärzte oder Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

(BPtk – Bundespsychotherapeutenkammer, 2019).  

Schutzräume für Kinder 

Dieses Angebot soll Kindern bei akut bedrohtem Kindeswohl Schutz bieten. Darüber hinaus sollen 

die Schutzräume Geborgenheit und die Erfüllung aller Grundbedürfnisse sicherstellen. Es findet 

eine Zusammenarbeit mit einem Team aus pädagogischen, psychologischen und therapeutischen 

Fachkräften statt. Die Einrichtungen können unterschiedliche Zielgruppen adressieren, z. B. Kinder 

zwischen 1 bis 10 Jahren oder 10 bis 17 Jahren, um die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zu 

verstehen und passende pädagogische Programme anzubieten (Schutzräume Duda, 2023).  

Wohngruppen für Jugendliche mit Essstörung 

Dieses stationäre Angebot wendet sich an Jugendliche mit Essstörungen, die oft als Begleiterschei-

nung von psychischen Krankheiten betroffen sind. Sie leben hier mit anderen Jugendlichen zusam-

men und besuchen weiterhin die Schule, (Fach-)Hochschule, Universität oder Arbeit. Die Jugendli-

chen werden durch Spezialistinnen und Spezialisten aus Sozialpädagogik, Psychologie und Ernäh-

rungstherapie betreut und nehmen an Einzel- und Gruppensitzungen teil. Um die Essstörung lang-

fristig zu behandeln, soll die Selbstständigkeit und die Entwicklung von Alltagsstrategien gefördert 

werden. Auch ein Erarbeiten von Zielen spielt eine zentrale Rolle (Therapienetz Essstörung, 2023). 

Zufluchtsstellen für Frauen 

Diese Einrichtung ist für gewaltbetroffene oder von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder aus-

gerichtet, wobei die Form der Gewalt unerheblich ist (Frauenhauskoordinierung, 2023). Die Zu-

fluchtsstellen bieten einen geschützten, temporären Lebensraum und somit die Möglichkeit, mit 

einer Verarbeitung der häufig traumatischen Erlebnisse zu beginnen. In der psychosozialen Bera-

tung sollen neue Lebensperspektiven aufgezeigt werden. Außerdem erhalten die Frauen Unterstüt-

zung, ein unabhängiges Leben zu führen bspw. durch Begleitung bei Behördengängen. Die Zu-

fluchtsstellen bieten unabhängig von der Aufnahme telefonische und persönliche Beratung an und 

haben rund um die Uhr Rufbereitschaft (Landesweite Koordinierungsstelle gegen häusliche und se-

xualisierte Gewalt, 2022b). Ähnliche Angebote gibt es auch für gewaltbetroffene oder von Gewalt 

bedrohte Männer (StMAS, 2023e).  
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3 Bestandsanalyse zur Erfassung von Versorgungsangeboten in Bayern 

Die Bestandsanalyse zielt in Ergänzung der in Abschnitt 2.3.2 erfolgten allgemeinen Beschreibung 

der Akteure der Krisen- und Notfallversorgung insb. auf eine Darstellung der räumlichen Verteilung 

dieser im Freistaat Bayern. Indem etwaige Unterschiede in der Versorgungslandschaft auf regiona-

ler Ebene der sieben bayerischen Bezirke sowie der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in der 

Relation von Versorgungsangeboten und relevanter Grundgesamtheit der potenziell Nachfragen-

den dieser Versorgungsangebote dargestellt werden, können Hinweise auf etwaige regionale Ver-

sorgungsdefizite abgeleitet werden.7  

Aufgrund der Heterogenität und des Umfangs der Versorgungslandschaft werden zur Erfassung des 

Bestandes der für die psychische Krisen- und Notfallversorgung relevanten Akteure in Absprache 

mit dem Auftraggeber Schwerpunkte in der Bestandsanalyse gesetzt. Vor diesem Hintergrund ist 

die Bestandsanalyse dahingehend limitiert, dass sie nicht alle Kriseninterventionen leistende Ak-

teure umfassen kann. Insb. Akteure, die neben anderen Aufgaben auch Krisenintervention für spe-

zielle Zielgruppen leisten (z. B. Suchtberatungsstellen, ambulante Hospizdienste), sind in der Be-

standsanalyse demnach nicht erfasst. Auch Versorgungsangebote für die Gruppe der im Strafvoll-

zug sowie im Maßregelvollzug befindlichen Personen wurden nicht in die Analysen eingeschlossen. 

Gleichwohl legt auch die Bestandsanalyse ihren Schwerpunkt auf die Erfassung von Versorgungs-

angeboten der akuten Krisen- und Notfallversorgung sowie der sog. Kernfeldeinrichtungen und er-

gänzt diese um ausgewählte Vorfeldeinrichtungen (vgl. Abschnitt 2.3.2). Wenngleich für die darzu-

stellenden Akteure durch umfangreiche Recherchen und Validierungen (vgl. Abschnitt 3.1) ein Vor-

gehen entwickelt werden konnte, welches eine vollständige Darstellung der erfassten Leistungser-

bringer sicherstellen soll, besteht keine Gewähr auf Vollständigkeit.  

3.1 Vorgehen zur Erfassung der regionalen Verteilung der Versorgungsangebote 

3.1.1 Koordinierende und beratende Einrichtungen 

Beratungsstellen für Essstörungen  

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention (StMGP) verweist bezüg-

lich der Adressen zu Beratungsstellen für Essstörungen auf die Website der BZgA (BZgA, 2023b; 

StMGP, 2023a). Das dort aufgeführte Adressverzeichnis von Beratungsstellen wird von der BZgA in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesfachverband Essstörungen e. V. ständig aktualisiert. Auf Anfrage 

übermittelte im November 2023 die BZgA eine Auflistung der Beratungsangebote in Bayern mit 

Standortdaten. Die Datenbank beinhaltet ausschließlich professionelle und spezialisierte Bera-

tungsstellen, die sich an anerkannten Leitlinien orientieren (AWMF – Arbeitsgemeinschaft der Wis-

senschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V., 2018; DGESS – Deutsche Gesellschaft für 

Essstörungen e. V., 2007). Fachkräfte, die ihre Praxis allein betreiben und Betroffene kostenpflichtig 

beraten, wie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 

sowie Ökotrophologinnen und Ökotrophologen, sind nicht aufgenommen (BZgA, 2023a). Zudem 

teilte die BZgA mit, dass nicht jede Beratungsstelle in die Datenbank aufgenommen werden wollte, 

 

7  Wenngleich die Frage der Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung – insb. in Bezug auf Personengruppen mit besonderen 

Bedarfen – qualitativ im Rahmen der Interviews mit Expertinnen und Experten adressiert wurde (vgl. Abschnitt 5.3), 

kann eine vollständige Abschätzung des Bedarfsdeckungsgrades – für die Gesamtbevölkerung und alle Regionen Bay-

erns – auf Basis dieser qualitativen Ergebnisse nicht erfolgen. Hierfür wären weitere Analysen notwendig (vgl. Ab-

schnitt 6), die jedoch nicht Gegenstand dieses Projektes waren. 
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sodass insgesamt keine Gewähr auf Vollständigkeit besteht. Eine Validierung und Ergänzung erfolgt 

über den ersten Psychiatriebericht (StMGP, 2021) und das Mitgliederverzeichnis des BFE (2023). 

Etwaige doppelt aufgeführte Angebote werden nach händischer Recherche entfernt, sofern es sich 

tatsächlich um dasselbe Angebot handelt. Es werden ausschließlich Beratungsangebote vor Ort dar-

gestellt, Online- und Telefonberatung für Essstörungen bleiben unberücksichtigt.  

Fachberatungsstellen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt 

Die Landesweite Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt übermittelte am 

04.01.24 eine aktuelle Liste der Fachberatungsstellen/Notrufe bei häuslicher und sexualisierter Ge-

walt gegen Frauen inkl. Standortdaten. Die Ergebnisse werden über die Hilfe-Suche des StMAS 

(2023c) mit der Filterung nach Fachberatungsstellen validiert und ergänzt. Dabei werden Angebote, 

die nicht explizit Beratung bei häuslicher bzw. sexualisierter Gewalt anbieten oder einen anderen 

Beratungsschwerpunkt aufweisen, exkludiert. Die Datenbank weist die Limitation auf, dass keine 

Gewähr auf Vollständigkeit der Angebote besteht, da zur Aufnahme in die Datenbank die entspre-

chenden Informationen aus den Einrichtungen notwendig sind. 

Koordinierende Kinderschutzstellen  

Die KoKi werden auf Basis der Internetseite des StMAS (2023d) erfasst, für die die Auflistung als 

vollständig eingeschätzt wurde. 

Regional einmalige Angebote 

Die Identifizierung regional einmaliger Versorgungsangebote erfolgt auf Basis einer unsystemati-

schen Internetrecherche, da im Projektverlauf keine Datenquellen identifiziert werden konnten, die 

eine systematische Erfassung dieser Angebote für den gesamten Freistaat Bayern erlauben. Diese 

Recherche wird um eine Kontaktaufnahme von ausgewählten relevanten Versorgungsangeboten 

ergänzt. Ziel dieser ist zum einen die Identifizierung weiterer Versorgungsangebote mit vergleich-

barem Fokus sowie von Beratungsschwerpunkten und Zielgruppe(n) des angefragten Angebotes. 

3.1.2 Einrichtungen der ambulanten Krisenversorgung 

Vertragsärztlich tätige Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten  

Für die vertragsärztlich tätigen relevanten Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten wird aufgrund der Breite des Versorgungsangebotes in Absprache mit dem Auf-

traggeber nachfolgend die entsprechende Dichte der relevanten Fachgruppen dargestellt. Als Da-

tenbasis dienen die Daten zur regionalen Verteilung der Ärztinnen und Ärzte in der vertragsärztli-

chen Versorgung für das Jahr 2022 (KBV, 2022). Die Darstellung der Anzahl8 der Ärztinnen und Ärzte 

sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten je 100.000 Einwohnende erfolgt für die folgenden 

Fachgruppen auf Kreisebene: 

• Hausärztinnen und -ärzte  

• Kinderärztinnen und -ärzte (je 100.000 Einwohnende unter 18 Jahren) 

• Ärztliche und Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten (darunter auch die 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten),  

 

8  Hierbei werden Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten als Personen, ohne deren Teil-

nahmeumfang an der vertragsärztlichen Versorgung, berücksichtigt (KBV, 2022). Demnach sind sowohl angestellte 

als auch Vertragsärzte und -psychotherapeuten in der Zählung enthalten.  
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• Nervenärztinnen und -ärzte.  

Für die Fachgruppe der Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater (je 100.000 Einwoh-

nende unter 18 Jahren) ist aufgrund der Datenstruktur lediglich eine Darstellung auf Ebene der 

Raumordnungsregionen möglich.  

Kriseninterventions- und -bewältigungsteams bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsy-

chologen (KIBBS) 

Das StMUK übermittelte im Dezember 2023 auf Anfrage die Anzahl der in KIBBS tätigen Schulpsy-

chologinnen und Schulpsychologen je Bezirk (StMUK, 2023b). Die Informationen beziehen sich auf 

das aktuelle Schuljahr 2023/24. Eine Aufstellung der Daten nach Landkreisen ist nicht möglich, da 

eine solche Erhebung aufgrund der teilweise landkreisübergreifenden Tätigkeit der Schulpsycholo-

ginnen und Schulpsychologen nicht erfolgt (StMUK, 2023a). 

Krisendienste 

Die Krisendienste Bayern werden auf Basis der Internetseite des Bayerischen Bezirketags (2023) 

erfasst, die als vollständige Darstellung eingeschätzt wird.  

Psychiatrische und Psychosomatische Institutsambulanzen 

Die Darstellung der PIAs und PsIAs erfolgt auf Basis der Auswertungen der Qualitätsberichte der 

Krankenhäuser aus dem Jahr 2021 (G-BA – Gemeinsamer Bundesausschuss, 2023a). Dabei werden 

die PIAs und PsIAs nach § 118 SGB V mit der ambulanten Behandlungsmöglichkeit AM02 berück-

sichtigt (G-BA, 2023b, S. 31). Zudem erfolgt eine Filterung nach den Fachabteilungsschlüsseln 2900 

(Allgemeine Psychiatrie), 3000 (Kinder- und Jugendpsychiatrie) und 3100 (Psychosomatik/Psycho-

therapie) (GKV-SV – Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 2023, S. 121).  

Zur Validierung und Ergänzung werden Auswertungen der Daten des Instituts für das Entgeltsystem 

im Krankenhaus (InEK) genutzt (InEK, 2023a). Es werden PIAs und PsIAs nach § 118 Abs. 1–4 SGB V 

berücksichtigt, die mit den Einrichtungstypen 05 bis 08 gekennzeichnet sind (InEK, 2023b). Bei Un-

stimmigkeiten und bei Einrichtungen, die nicht in den Auswertungen der Qualitätsberichte enthal-

ten sind, erfolgt eine Internetrecherche zur Prüfung der Aktualität der Informationen. Zudem wer-

den zur Prüfung der Vollständigkeit die von den Bezirken9 vorgehaltenen Informationen zu den In-

stitutsambulanzen herangezogen. Die Fachabteilungen der identifizierten Einrichtungen (Allge-

meine Psychiatrie, Psychosomatik/Psychotherapie bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie) werden 

mittels einer händischen Internetrecherche erfasst. Die Ergebnisse zur Fachabteilung Kinder- und 

Jugendpsychiatrie werden getrennt von denen mit der Fachabteilung Allgemeine Psychiatrie, Psy-

chosomatik und Psychotherapie dargestellt. 

Die Zuordnung der Einrichtungen zu den jeweiligen regionalen Ebenen (Landkreise und kreisfreie 

Städte bzw. Bezirke) erfolgt unter Berücksichtigung der auf Basis des beschriebenen Vorgehens 

identifizierten Standortdaten der Einrichtung. Insofern die berücksichtigten Datenquellen nicht den 

exakten Standort der Einrichtung, sondern den Hauptstandort des die PIA/PsIA betreibenden Kran-

kenhauses ausweisen, können sich theoretisch Ungenauigkeiten in der Darstellung ergeben, wenn 

 

9  Bezirk Oberbayern (2023b); Bezirk Niederbayern (2022); Bezirk Oberfranken (2023); Bezirk Schwaben (2023); Medi-

zinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (2023a, 2023b); Bezirkskliniken Mittelfranken (2023); Bezirk Unterfran-

ken (2023b). 
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Hauptstandort des Krankenhauses und Standort der PIA/PsIA entweder nicht im selben Landkreis, 

derselben kreisfreien Stadt oder im selben Bezirk liegen.  

Sozialpsychiatrische Dienste 

Zur Erfassung der Sozialpsychiatrischen Dienste wird die Internetseite der Freien Wohlfahrtspflege 

Landesarbeitsgemeinschaft Bayern (2023) verwendet, die eine Auflistung der sozialpsychiatrischen 

Angebote der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung stellt. Zur Vervollständigung 

und Validierung dieser Versorgungsangebote werden die von den bayerischen Bezirken10 vorgehal-

tenen Informationen genutzt. Des Weiteren wird die Suchfunktion für Adressen von Sozialpsychi-

atrischen Diensten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention (2023a) herange-

zogen. Bei abweichenden Adressen erfolgt eine Recherche der Standortdaten auf der Internetseite 

der Einrichtung. Außenstellen werden als einzelne Angebote aufgenommen.  

Telefonseelsorge/Krisentelefone und Online-Krisendienste  

Die Basis der Bestandsanalyse für dieses Versorgungsangebot bilden die Informationen der Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention (2023c), der Deutschen Gesellschaft für Suizidprä-

vention (2023) und des Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2021). Zur Ergänzung 

wird der Hilfsangebote-Finder des Vereins „Freunde fürs Leben e.V.“ (2023) mit der Filterung nach 

Online-Hilfsangeboten und Angeboten am Telefon in Bayern sowie die Hilfe-Suche des StMAS 

(2023c) genutzt. Zudem werden Angebote hinzugefügt, die durch eine unsystematische Internet-

recherche identifiziert werden können. Es werden hierbei Angebote berücksichtigt, die ausschließ-

lich Krisenversorgung per Telefon oder online anbieten. Aufgrund der Vielzahl und der Heterogeni-

tät der Angebote kann nicht gewährleistet werden, dass dieses Versorgungsangebot vollständig er-

fasst wird.  

Traumaambulanzen und Traumaberatung 

Die Traumaambulanzen werden auf Grundlage einer Auflistung des Zentrums Bayern Familie und 

Soziales (ZBFS, 2023) mit Stand Juli 2023 aufgenommen. Zur Validierung und Ergänzung wird die 

Hilfe-Suche des StMAS (2023c) nach Traumaberatung herangezogen. Da zur Aufnahme von Ange-

boten in diese Datenbank die entsprechenden Informationen aus den Einrichtungen notwendig 

sind, besteht keine Gewähr auf Vollständigkeit der Angebote.  

Angebote der Krisenversorgung im Rahmen der Besonderen Versorgung nach § 140 a SGB V  

Im Rahmen der Besonderen Versorgung können Krankenkassen sog. Selektivverträge mit Leistungs-

erbringenden abschließen, um somit Angebote für einen regionalspezifisch besonderen Versor-

gungsbedarf zu schaffen. Hierfür werden bspw. Verträge mit einzelnen Leistungserbringenden oder 

deren Gemeinschaften oder Trägern von Einrichtungen geschlossen, mit denen z. B. Ansätze zur 

sektoren- oder fachübergreifenden Versorgung verfolgt werden können (AOK-Bundesverband, o. 

J.). Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung wurde das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) mit dem Aufbau einer öffentlich 

einsehbaren Vertragstransparenzstelle beauftragt, welche verschiedene Angaben u. a. zu den nach 

§ 140 a SGB V geschlossenen Verträgen enthält. Hierzu gehören u. a. die vertragsschließende Kran-

kenkasse, die Art des vertragsschließenden Leistungserbringenden, der räumliche Geltungsbereich 

des Vertrages sowie dem Vertrag als Einschlusskriterien zugrunde liegende Diagnosen (§ 293 a Abs. 

 

10  Bezirk Oberbayern (2023b); Bezirk Niederbayern (2022); Bezirk Oberfranken (2023); Bezirk Mittelfranken (2023); Be-

zirk Schwaben (2022); Bezirk Oberpfalz (2018, 2023); Bezirk Unterfranken (2023a). 
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1 SGB V). Da sich die Leistungsinhalte der Verträge aus den vorliegenden Daten hingegen nicht ab-

leiten lassen (Berndt & Urukova, 2022), ist eine systematische Erfassung von auf Grundlage des 

§ 140 a SGB V geschlossenen Angeboten zur Krisenbegleitung und -intervention nicht möglich. Im 

Freistaat Bayern verfügbare Angebote werden demnach auf Basis einer Internetrecherche, u. a. 

über den Online-Atlas „Hilfen der Gemeindepsychiatrie“ des Dachverbands für Gemeindepsychiat-

rie e. V. erfasst, der gemeindepsychiatrische Angebote seiner Mitgliedsorganisationen ausweist 

(Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V., o. J.). Zur Validierung und ggf. Ergänzung erfolgte eine 

weitere händische Internetrecherche. Aufgrund der nicht identifizierten Möglichkeit einer systema-

tischen Erfassbarkeit dieser Versorgungsangebote besteht somit keine Gewähr auf Vollständigkeit 

aller im Freistaat Bayern vorhandenen Angebote.  

3.1.3 Einrichtungen der stationären Krisenversorgung 

Fachkliniken für Psychiatrie und Psychotherapie sowie somatische Krankenhäuser mit entspre-

chender Fachabteilung 

Zur Erfassung der relevanten Kliniken wird der Krankenhausplan des Freistaates Bayern mit Stand 

1. Januar 2023 als Datenbasis genutzt (StMGP, 2023b). Dabei werden alle Plankrankenhäuser (Ab-

schnitt A), Hochschulkliniken (Anhang 1) und Nichtgeförderten Krankenhäuser mit Versorgungsver-

trag (Anhang 2) als relevant identifiziert, die die Fachrichtung Psychiatrie und Psychotherapie (PSY) 

oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (PSO) oder Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -psychotherapie (KJP) aufweisen. Einrichtungen mit dem Status Bedarfsfeststellung bleiben un-

berücksichtigt. Die Standortdaten zu diesen Einrichtungen werden bis auf wenigen Ausnahmen aus 

den Qualitätsberichten der Krankenhäuser aus dem Jahr 2021 ergänzt (G-BA, 2023a). Die in dieser 

Quelle nicht enthaltenen Standortdaten werden hingegen durch eine händische Internetrecherche 

erfasst.  

Zusätzlich zu den auf Basis des Krankenhausplans identifizierten Kliniken werden Einrichtungen 

identifiziert, die in den Auswertungen der Qualitätsberichte erfasst, aber im Krankenhausplan nicht 

mit einer der entsprechenden Fachrichtungen aufgeführt werden. Insofern eine Überprüfung mit-

tels Internetrecherche darauf hindeutet, dass diese Einrichtungen im Oktober 2023 noch bestan-

den, werden diese in der Bestandsanalyse berücksichtigt. Zu diesen Einrichtungen werden die Fach-

richtungen durch eine händische Internetrecherche ergänzt. Ferner wird zur Prüfung der Vollstän-

digkeit die Auflistung der Klinikadressen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidpräven-

tion (2023b) genutzt. 

Da der Krankenhausplan des Freistaates Bayern „den konkreten Bedarf an Kapazitäten zur Erbrin-

gung von voll- und teilstationärer Krankenhausbehandlung feststellt“ (StMGP, 2023b, S. 6), besteht 

die Möglichkeit, dass auch ausschließlich teilstationäre ohne vollstationäres Angebot enthalten sein 

können. In Absprache mit dem Auftraggeber bleiben Tageskliniken als Leistungserbringende mit 

geringerer Relevanz in der Versorgung von psychischen Krisen und Notfällen für die Bestandsana-

lyse unberücksichtigt. Zur Identifizierung ausschließlich teilstationärer Angebote wird für diejeni-

gen Kliniken, die in den Auswertungen der Qualitätsberichte enthalten sind, untersucht, ob die Ein-

richtungen ausschließlich mit Fachabteilungsschlüssel gekennzeichnet sind, die an 3. und 4. Stelle 

60 oder 61 (Tagesklinik bzw. Nachtklinik) oder an 3. Stelle 9 (Fachabteilungen mit sonstigen Spezi-

alisierungen) aufweisen (GKV-SV, 2023, S. 123 f.). Zu diesen auf diese Weise identifizierten Kliniken 

erfolgt eine händische Internetrecherche zur Prüfung des Klinikangebotes. Für die Kliniken, die 

nicht in den Auswertungen der Qualitätsberichte enthalten sind, erfolgt ebenso eine Recherche auf 

den Internetseiten der Einrichtungen. Zusätzlich bleiben Einrichtungen unberücksichtigt, die als 
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Tagesklinik benannt sind und nach der Prüfung mittels Internetrecherche kein vollstationäres An-

gebot aufweisen.  

Die Ergebnisse werden getrennt nach den im Krankenhausplan ausgewiesenen Fachabteilungen 

KJP, PSY sowie PSO dargestellt. Da an einem Standort mehrere Fachabteilungen vorliegen können, 

ist die Summe der Angebote der drei Fachabteilungen nicht als Gesamtzahl der Einrichtungen zu 

verstehen. Analog zu dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Vorgehen zur Bestandsanalyse der PIAs 

und PsIAs kann sich eine geringfügige Verzerrung in der Zuordnung der Einrichtungen zu den Land-

kreisen und kreisfreien Städten bzw. Bezirken des Freistaates Bayern ergeben, wenn mittels des 

beschriebenen Vorgehens Standortdaten des Hauptkrankenhauses identifiziert werden und dieses 

nicht im selben Landkreis bzw. derselben kreisfreien Stadt bzw. demselben bayerischen Bezirk wie 

die Fachabteilung des Krankenhauses liegt. Eine weitere, ebenfalls als gering einzuschätzende Limi-

tation der Bestandsanalyse kann in der verwendeten Datenbasis liegen: Nicht zugelassene Kranken-

häuser, die demnach keinen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und 

den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen haben, werden nicht im Landeskrankenhausplan 

aufgeführt.  

Zufluchtsstellen für Frauen 

Zur Erfassung der Zufluchtsstellen für Frauen wird eine Übersicht der Landesweiten Koordinierungs-

stelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt (2022b) genutzt, die die staatlich geförderten sowie 

nicht staatlich geförderten Frauenhäuser in Bayern mit Stand Juli 2022 abbildet. Die Ergebnisse 

werden über die Hilfe-Suche des StMAS (2023c) validiert und ergänzt. Allerdings besteht bei dieser 

Datenbank keine Gewähr auf Vollständigkeit der Angebote, da zur Aufnahme in die Datenbank die 

entsprechenden Informationen aus den Einrichtungen notwendig sind.  

Die genauen Adressen der Zufluchtsstellen für Frauen sind nicht öffentlich einsehbar, um den ho-

hen Sicherheitsbedarf der vor Gewalt und Misshandlung geflüchteten Frauen zu achten (Landes-

weite Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, 2022b). Dadurch ist eine Dar-

stellung der Angebote lediglich auf Ebene der Ortschaften möglich. 

Zufluchtsstellen für Männer 

Die Männerschutzwohnungen werden über die Hilfe-Suche des StMAS (2023c) erfasst und über die 

aufgeführten Angebote der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM, 

2023a) validiert. Zudem wird eine von der BFKM (2023b) durchgeführte Bestandsaufnahme der 

Männerschutzeinrichtungen im Dezember 2022 hinzugezogen. Die Erfassung dieser Angebote wird 

daher als vollständig eingeschätzt.  

3.1.4 Auswertungen auf regionaler Ebene 

Die Beschreibung der Anzahl sowie Dichte der Angebote der psychischen Krisen- und Notfallversor-

gung in Bayern erfolgt auf Ebene der sieben bayerischen Bezirke sowie der 96 Landkreise und kreis-

freien Städte. Die Zuordnung eines Versorgungsangebotes zu einem Landkreis bzw. einer kreis-

freien Stadt sowie einem Bezirk wird dabei exakt auf Basis des geokodierten Standortes des Versor-

gungsangebotes vorgenommen.  

Für die Berechnung der Anzahl der Versorgungsangebote je 100.000 Einwohnende werden Daten 

des Bayerischen Landesamtes für Statistik (LfStat) (2022b) zur Bevölkerung (Anzahl Einwohnende) 

nach Altersgruppen und Geschlecht auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte verwendet. 

Dabei werden die Angebote, außer solche Einrichtungen, die vorrangig bestimmte Zielgruppen 
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adressieren, auf die Gesamtbevölkerung bezogen. Die KoKi werden in Bezug auf Einwohnende von 

0 bis 5 Jahren dargestellt. Die geringfügige Abweichung zu der in Abschnitt 2.3.2.2 beschriebenen 

Zielgruppe der 0- bis 3- bzw. 0- bis 6-Jährigen ist in der Datenbasis begründet, da diese nur Daten 

zur Bevölkerung von 0 bis 5 Jahren zur Verfügung stellt. Während den PIAs und PsIAs mit der Fach-

richtung Allgemeine Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie die Bevölkerung ab 18 Jahren 

zugrunde gelegt wird, beziehen sich die PIAs der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf Personen unter 

18 Jahren. Hinsichtlich der Einrichtungen der stationären Krisenintervention werden Kliniken mit 

Fachrichtung PSY auf Personen ab 18 Jahren, Kliniken mit Fachrichtung KJP auf Personen unter 18 

Jahren, die Zufluchtsstellen für Frauen auf weibliche Personen ab 15 Jahren und Zufluchtsstellen 

für Männer auf männliche Personen ab 18 Jahren bezogen. Eine andere Datengrundlage wird bei 

den in KIBBS tätigen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen herangezogen. Dieses Angebot 

wird auf die in der amtlichen Schulstatistik in Bayern enthaltene Anzahl der Schülerinnen und Schü-

ler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bezogen (LfStat, 2022a). 

Die Dichte der Ärztinnen und Ärzte je 100.000 Einwohnende wird auf Ebene der Landkreise bzw. 

für die Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater auf Ebene der Raumordnungsregionen 

kartiert (vgl. Anhang 2, Abschnitt 8.2). Die Kartierung der Standorte der anderen unter 3.1 aufge-

führten Versorgungsangebote erfolgt sowohl für Bayern (vgl. Abschnitt 3.2.4) als auch je Bezirk (vgl. 

Anhang 2, Abschnitt 8.2). Dabei bleiben die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in KIBBS, 

die Krisendienste, die Krisentelefone und die Online-Krisendienste unberücksichtigt, da für diese 

Angebote keine Standortdaten zur Verfügung stehen. Zudem wird in Abschnitt 3.2.4 eine Karte mit 

zentralen Kernfeldeinrichtungen der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Bayern darge-

stellt.  

3.2 Ergebnisse  

3.2.1 Koordinierende und beratende Einrichtungen 

Im Rahmen der Recherche nach koordinierenden und beratenden Einrichtungen konnten für den 

Freistaat Bayern 68 Beratungsangebote für Essstörungen, 51 Fachberatungsstellen bei häuslicher 

und sexualisierter Gewalt sowie 96 KoKi identifiziert werden (vgl. Tabelle 1). Anzahl und Dichte die-

ser drei Versorgungsangebote in den 71 bayerischen Landkreisen und 25 kreisfreien Städten weist 

Tabelle 44 im Anhang 1 aus (vgl. Abschnitt 8.1). Die Standorte dieser Versorgungsangebote sind in 

Abbildung 2 für Bayern und in Anhang 2 (vgl. Abschnitt 8.2) je Bezirk kartiert.  

Während die meisten Beratungsstellen für Essstörungen in Oberbayern (25) bestehen, sind im Nor-

den Bayerns (Oberfranken und Unterfranken mit jeweils 6) und in Niederbayern (4) die wenigsten 

Einrichtungen zu finden. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass Oberbayern der Bezirk mit den meisten 

Einwohnenden in Bayern ist (LfStat, 2023b). Bezogen auf 100.000 Einwohnende fällt die Anzahl der 

Angebote in Oberfranken (0,56) somit sogar höher als in Oberbayern (0,52) aus. Im Durchschnitt 

liegt die Dichte in Bayern bei 0,51. Die meisten Beratungsstellen für Essstörungen je 100.000 Ein-

wohnende sind mit 0,71 in der Oberpfalz zu finden, während Niederbayern mit 0,31 die geringste 

Dichte aufweist. Innerhalb des Bezirks Niederbayern sind die Einrichtungen, die sich in den Land-

kreisen Kelheim, Deggendorf, Dingolfing-Landau und in der kreisfreien Stadt Straubing befinden, 

jedoch regional verteilt vorzufinden. Die beiden kreisfreien Städte München und Regensburg ver-

fügen mit jeweils fünf Beratungsstellen über die höchste absolute Anzahl, wobei sich diese aufgrund 

der verschiedenen Bevölkerungsgröße in einer deutlich unterschiedlichen Dichte darstellen: Wäh-

rend bezogen auf 100.000 Einwohnende in der kreisfreien Stadt Regensburg in der Oberpfalz 3,18 

Beratungsstellen für Essstörungen zur Verfügung stehen, sind es in der kreisfreien Stadt München 
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(Oberbayern) lediglich 0,33. Die höchste Dichte der Beratungsstellen für Essstörungen weist die 

kreisfreie Stadt Bamberg im Bezirk Oberfranken mit 3,75 auf. 

Auch hinsichtlich der Fachberatungsstellen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt weist Oberbay-

ern (22) die meisten Angebote auf, während es in Niederbayern, Unterfranken (jeweils 3) und Ober-

franken (4) die wenigsten Einrichtungen gibt. Dagegen fällt im Vergleich zu den Beratungsstellen 

für Essstörungen die bayernweite Dichte der Fachberatungsstellen mit 0,38 geringer aus. In Mittel-

franken ist die Anzahl der Einrichtungen je 100.000 Einwohnende mit 0,50 am höchsten. In Unter-

franken ist die geringste Dichte (0,22) zu finden. Zwar ist in den drei Bezirken, die die geringste 

absolute Anzahl aufweisen, auch die Dichte unterdurchschnittlich, allerdings sind die Angebote in 

unterschiedlichen Landkreisen und damit in den jeweiligen Bezirken regional verteilt vorzufinden: 

In Unterfranken und Oberfranken ist eine Einrichtung je kreisfreier Stadt vorhanden. In Niederbay-

ern ist in der kreisfreien Stadt Landshut, im Landkreis Dingolfing-Landau und im Landkreis Deggen-

dorf jeweils ein Angebot angesiedelt. Wie bei den Beratungsstellen für Essstörungen ist in der kreis-

freien Stadt München die höchste absolute Anzahl mit acht Fachberatungsstellen zu finden. Aller-

dings weist die kreisfreie Stadt München in Anbetracht ihrer Bevölkerungsgröße bezogen auf 

100.000 Einwohnende eine Dichte von 0,53 auf, während die kreisfreie Stadt Coburg in Oberfranken 

mit 2,39 die höchste Dichte zeigt. Von den 51 Fachberatungsstellen in Bayern gehören 31 dem Pa-

ritätischen Wohlfahrtsverband an, acht der Arbeiterwohlfahrt, vier dem Diakonischen Werk und 

vier dem Sozialdienst katholischer Frauen bzw. der Caritas. Es bestehen sowohl spezialisierte Fach-

beratungsstellen, die einen Schwerpunkt entweder auf häusliche oder sexualisierte Gewalt legen, 

als auch Einrichtungen zu beiden Bereichen.  

Hinsichtlich der Koordinierenden Kinderschutzstellen gibt es die höchste Anzahl je 100.000 Einwoh-

nende von 0 bis 5 Jahren in Oberfranken (22,48). Oberbayern zeigt die geringste Dichte, die mit 

7,89 unter der bayernweiten Dichte von 12,12 liegt. Die Anzahl der KoKi für den Freistaat Bayern 

entspricht insgesamt der Anzahl der Landkreise und kreisfreien Städte. Da diese jedoch nicht zwin-

gend in jedem Landkreis angesiedelt sind, sondern mitunter kreisfreie Städte über zwei KoKis ver-

fügen, ist davon auszugehen, dass diese die Versorgung des umliegenden Landkreises (mit) über-

nehmen.  
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Tabelle 1: Anzahl und Dichte der Versorgungsangebote je Bezirk in Bayern (koordinierende und beratende Ein-

richtungen) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

Region Beratungsstellen für Essstö-

rungen 

Fachberatungsstellen bei häusli-

cher und sexualisierter Gewalt 

KoKi 

Anzahl je 100.000 Ein-

wohnende 

Anzahl  je 100.000 Einwoh-

nende 

Anzahl je 100.000 Einwoh-

nende von 0 bis 5 Jah-

ren 

Oberbayern 25 0,52 22 0,46 23 7,89 

Niederbayern 4 0,31 3 0,24 12 16,45 

Oberpfalz 8 0,71 5 0,44 10 15,03 

Oberfranken 6 0,56 4 0,37 13 22,48 

Mittelfranken 12 0,66 9 0,50 12 11,18 

Unterfranken 6 0,45 3 0,22 12 15,74 

Schwaben 7 0,36 5 0,26 14 11,72 

Bayern 68 0,51 51 0,38 96 12,12 

Regional einmalige Versorgungsangebote entziehen sich einer systematischen Identifizierbarkeit. 

Auf Basis der vorgenommenen Internetrecherche und der Kontaktaufnahme ausgewählter Stellen 

konnten für den Freistaat Bayern die in Tabelle 2 dargestellten Versorgungsangebote identifiziert 

werden, wobei diese insb. in den großen kreisfreien Städten des Freistaates Bayern angesiedelt 

sind. Tabelle 2 stellt neben den Standorten auch den – in Bezug auf psychische Krisen – relevanten 

Fokus des Versorgungsangebotes dar. Ausgewählte Angebote stehen Menschen in psychischen Kri-

sen nicht nur beratend oder koordinativ zur Verfügung, sondern bieten (in Grenzen) auch ambu-

lante Krisenintervention an.  

Tabelle 2: Regional einmalige Versorgungsangebote (koordinierende und beratende Einrichtungen) 

Quelle: Eigene Darstellung  

Versorgungsange-

bot 

Internetpräsenz Fokus und Inhalte der Unterstützung Standort 

Münchner Psychiat-

rie-Erfahrene 

(MüPE) e. V.  

https://www.mu-

epe.org/ 

Krisenbegleitung (meist telefonisch) und (in engeren 

Grenzen) Krisenintervention (aufsuchend möglich); 

Koordinierung und Ansprache relevanter Stellen des 

Sozialwesens; Beratungen durch soziologische Fach-

kraft; Selbsthilfegruppen für verschiedene Zielgrup-

pen 

München 

Münchner Insel (Of-

fene Tür-Netzwerk) 

https://muenchner-

insel.de/ 

Krisen- und Lebensberatung durch multiprofessionel-

les Team, bestehend aus psychologischen, theologi-

schen, sozialpädagogischen Fachkräften mit psycho-

therapeutischer bzw. Seelsorge-Ausbildung 

München 

Offene Tür Erlangen 

(Offene Tür-Netz-

werk) 

https://offene-tuer-

erlangen.de/ 

Beratungsseelsorge, Lebens- und Krisenberatung 

durch ehrenamtlich Mitarbeitende im Rahmen von 

persönlichen Gesprächen 

Erlangen 



 

 43 | 197 

Versorgungsange-

bot 

Internetpräsenz Fokus und Inhalte der Unterstützung Standort 

Offene Tür Nürn-

berg Cityseelsorge 

an St. Jakob (Offene 

Tür-Netzwerk) 

https://jakobskirche-

nuernberg.de/of-

fene-tuer/ 

Seelsorge, Lebens- und Krisenberatung durch Pfarre-

rin oder Pfarrer mit seelsorgerlichen und therapeuti-

schen Zusatzqualifikationen, Paar- und Lebensbera-

tung, pastoralpsychologische Beratung, Beratung 

durch Personen mit familien-, gestalt- und logothera-

peutischen Weiterbildungen im Rahmen von persönli-

chen Gesprächen 

Nürnberg 

GesprächsLaden 

Schweinfurt (Offene 

Tür-Netzwerk) 

https://www.ge-

spraechsladen-

schweinfurt.de/ 

Seelsorge, Krisenberatung und -begleitung durch eh-

renamtlich Mitarbeitende im Rahmen von persönli-

chen Gesprächen 

Schwein-

furt 

Gesprächsladen 

Würzburg (Offene 

Tür-Netzwerk) 

https://gespraechsla-

den-wuerzburg.net/ 

Seelsorge und Lebensberatung durch haupt- und eh-

renamtlich Mitarbeitende 

Würzburg 

Blaufeuer Nürnberg https://blau-

feuer.info/reset-re-

gion/ 

Beratung und Begleitung durch psychologische und 

sozialpädagogische Fachkräfte bei akuten und weite-

ren psychischen Belastungssituationen im Arbeitskon-

text in der Region Nürnberg 

Nürnberg 

IMMA e. V. Bera-

tungsstelle für Mäd-

chen* und junge 

Frauen*11 

https://imma.de/ Beratung und Begleitung für Mädchen* und junge 

Frauen* bis zum 27. Geburtstag in belastenden Le-

benssituationen durch qualifiziertes Fachpersonal 

(u. a. Psychologinnen und Psychologen, Kinder- und 

Jugend- sowie psychologische Psychotherapeutinnen 

und -therapeuten, (Sozial-)Pädagoginnen und -päda-

gogen), Anlaufstelle für Mädchen* und junge Frauen* 

mit psychischen Belastungsreaktionen; Möglichkeiten 

der persönlichen, telefonischen und Online-Beratung 

München 

DIE ARCHE Suizid-

prävention und Hilfe 

in Lebenskrisen e. V.  

https://die-ar-

che.de/kurz-

potrait.php 

Beratung für Menschen in Lebenskrisen, bei Suizidge-

fährdung und nach einem Suizidversuch, ambulante 

Suizidprävention und Krisenintervention durch multi-

professionelles Team bestehend aus psychologi-

schem, sozialpädagogischem und ärztlichem Fachper-

sonal mit psychotherapeutischer oder beraterischer 

Zusatzqualifikation, Beratung durch persönliche oder 

(im Notfall) telefonische Gespräche 

München 

Fachstelle Suizidbe-

ratung Würzburg 

https://www.fach-

stelle-suizidbera-

tung.de/ 

Beratungsstelle für Suizidprävention, Kriseninterven-

tion durch psychologische und sozialpädagogische 

Fachkräfte 

Würzburg 

Beratungsstelle Ho-

rizont Regensburg 

https://www.diako-

nie-regens-

burg.de/beratungen-

hilfe/sozialpsychiatri-

sche-einrichtungen-

und-dienste/krisen-

dienst-horizont 

Beratungsstelle für Suizidprävention Regens-

burg 

  

 

11  Der * verdeutlich die Offenheit des Angebotes für verschiedene Identitätsentwürfe (IMMA e. V., 2023).  
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3.2.2 Einrichtungen der ambulanten Krisenversorgung 

Hinsichtlich der Versorgungsangebote der ambulanten Krisenversorgung konnten insgesamt 144 in 

KIBBS tätige Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, 126 PIAs und PsIAs, 135 Sozialpsychiatri-

sche Dienste12, 33 Traumaambulanzen und drei Traumafachberatungsstellen erfasst werden (vgl. 

Tabelle 3). Die Anzahl der Versorgungsangebote absolut und je 100.000 Einwohnende (der jeweili-

gen Zielgruppe) in den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten ist in Tabelle 45 in Anhang 

1 (vgl. Abschnitt 8.1) dargestellt. Die Standorte der PIAs und PsIAs, der Sozialpsychiatrischen 

Dienste und der Traumaambulanzen sowie Traumafachberatungsstellen sind in Abbildung 2 bzw. 

Abbildung 3 für Bayern und in Anhang 2 je Bezirk kartiert. 

Hinsichtlich der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die in Kriseninterventions- und -bewäl-

tigungsteams bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS)  tätig sind, besteht die 

höchste Dichte je 100.000 Schülerinnen/Schüler in Niederbayern (13,05). In Oberbayern ist zwar 

mit 39 in KIBBS tätigen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen die höchste absolute Anzahl zu 

finden, allerdings weist der Bezirk mit 6,54 die geringste Dichte auf. Bayernweit stehen 8,77 in KIBBS 

tätige Schulpsychologinnen und Schulpsychologen je 100.000 Schülerinnen/Schüler zur Verfügung.  

Unter den PIAs und PsIAs wurden 89 PIAs und PsIAs für Erwachsene13 sowie 37 PIAs der KJP identi-

fiziert. Die meisten PIAs und PsIAs für Erwachsene bestehen in Oberbayern (35), während der Osten 

Bayerns (Niederbayern und Oberpfalz, jeweils 6) die wenigsten Einrichtungen aufweist. Bezogen 

auf 100.000 Einwohnende ab 18 Jahren zeigt Niederbayern ebenso die geringste Dichte (0,56), wäh-

rend in Unterfranken die höchste Dichte (0,90) zu finden ist. In Niederbayern weisen zwar die Land-

kreise Straubing-Bogen, Regen, Dingolfing-Landau und die kreisfreie Stadt Straubing kein Angebot 

auf, allerdings haben sie jeweils auch eine relativ geringe Bevölkerungsdichte. Auch in den bevöl-

kerungsstärkeren Landkreisen Landshut und Passau bestehen keine Angebote, jedoch verfügen so-

wohl die kreisfreien Stadt Landshut als auch die kreisfreie Stadt Passau jeweils über eine Einrich-

tung. Der Landkreis Kelheim verfügt über keine PIA oder PsIA, allerdings sind in den nahe gelegenen 

kreisfreien Städten Ingolstadt, Regensburg und Landshut Angebote zu finden. Im Vergleich zu den 

PIAs und PsIAs für Erwachsene weisen die PIAs der KJP größere Unterschiede in der Dichte auf: 

Oberfranken zeigt die höchste Dichte je 100.000 Einwohnende unter 18 Jahren, die mit 2,37 über 

der bayernweiten Dichte von 1,64 liegt. In Schwaben, dem zweitstärksten bevölkerten Bezirk in 

Bayern sowohl hinsichtlich der Allgemeinbevölkerung als auch der Einwohnenden unter 18 Jahren, 

ist die geringste Dichte mit 0,89 zu finden (LfStat, 2023a, 2023b). Ebenso weist Schwaben die ge-

ringste absolute Anzahl (3) auf. Diese drei Einrichtungen sind im Landkreis Donau-Ries und in den 

kreisfreien Städten Augsburg sowie Kempten und damit regional verteilt innerhalb des Bezirks ver-

ortet. Zudem weisen die an Schwaben angrenzenden Landkreise Landsberg am Lech und Garmisch-

Partenkirchen in Oberbayern jeweils eine Einrichtung auf. Die kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) 

 

12  Diese Zahl weicht deutlich von der durch den Bayerischen Bezirketag zur Verfügung gestellten Anzahl an Sozialpsy-

chiatrischen Diensten insgesamt ab (vgl. Abschnitt 4.2.2). Maßgeblicher Grund hierfür ist neben dem unterschiedli-

chen Datenjahr die Berücksichtigung der Außenstellen. Während die auf Basis der Daten des Bayerischen Bezirketa-

ges erstellte Tabelle 7 ausschließlich Volldienste (mit eigenem Personal) ausgibt, berücksichtigt die im Rahmen der 

Bestandsanalyse ermittelte Anzahl auch Außenstellen der Volldienste als eigene Dienste.  
13  Entsprechend § 6 Abs. 3 der Vereinbarung gem. §§ 113, 118 Abs. 3 und 120 SGB V vom 01.09.2021 über die Erbrin-

gung, Vergütung und Abrechnung von Leistungen der Institutsambulanzen nach § 118 Abs. 3 SGB V sind Behandlun-

gen in PsIAs bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ausgeschlossen (BKG – Bayerische Krankenhausgesell-

schaft e.V, 2021). Wenngleich somit Jugendliche ab 16 Jahre behandelt werden können, werden PsIAs im Rahmen 

des Berichtes als Versorgungsangebot für Erwachsene berücksichtigt.  
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verfügt bei den PIAs und PsIAs für Erwachsene über die höchste Versorgungsdichte (3,40 je 100.000 

Einwohnende ab 18 Jahren), während bei den PIAs für Kinder und Jugendliche die kreisfreie Stadt 

Schweinsfurt die höchste Versorgungsdichte (21,79 je 100.000 Einwohnende unter 18 Jahren) auf-

weist. 

In Bezug auf die Sozialpsychiatrischen Dienste14 weist der Bezirk Schwaben mit 1,54 Einrichtungen 

je 100.000 Einwohnende dagegen die höchste Dichte auf. Insgesamt stehen in Bayern 1,01 Einrich-

tungen je 100.000 Einwohnende zur Verfügung. Niederbayern hat sowohl die geringste absolute 

Anzahl (9) als auch die niedrigste Dichte (0,71). In Niederbayern verfügen die Landkreise Landshut, 

Straubing-Bogen und Passau über kein Angebot, allerdings ist in den drei von diesen Landkreisen 

umschlossenen, kreisfreien Städten Landshut, Straubing und Passau jeweils ein Angebot vorzufin-

den. Die kreisfreie Stadt Würzburg im Bezirk Unterfranken, in der 3,13 Sozialpsychiatrische Dienste 

je 100.000 Einwohnende zur Verfügung stehen, weist bezogen auf die Landkreise und kreisfreien 

Städte die höchste Versorgungsdichte auf. Der Landkreis Aichach-Friedberg im Bezirk Schwaben 

zeigt mit 2,91 Sozialpsychiatrischen Diensten für dieses Versorgungsangebot die zweithöchste Ver-

sorgungsdichte. Unter allen erfassten Einrichtungen in Bayern treten Angebote des Diakonischen 

Werks (58) und der Caritas (43) am häufigsten auf. Zudem existieren u. a. Angebote der Arbeiter-

wohlfahrt (13) und des Bayerischen Roten Kreuz (8). 

Die Anzahl der Traumaambulanzen und Traumafachberatungsstellen je 100.000 Einwohnende liegt 

in Oberbayern mit 0,35 und in Niederbayern mit 0,39 über der bayernweiten Dichte von 0,27, wäh-

rend die Dichte in der Oberpfalz mit 0,09 am geringsten ist. Ebenso ist die geringste absolute Anzahl 

im Bezirk Oberpfalz zu finden, der lediglich eine Einrichtung in der kreisfreien Stadt Regensburg 

aufweist. Bayernweit sind Angebote für Erwachsene mit 19 Einrichtungen etwas häufiger vorzufin-

den als für Kinder und Jugendliche (15). Bei zwei erfassten Angeboten gibt es keinen bestimmten 

Fokus auf eine Zielgruppe. 

Die Arztdichte der relevanten Fachgruppen auf Ebene der 96 Landkreise bzw. kreisfreien Städte ist 

in Tabelle 45 in Anhang 1 (vgl. Abschnitt 8.1) sowie als Karten in Anhang 2 (vgl. Abschnitt 8.2) zu 

finden. Im Durchschnitt stehen in Bayern 70,7 Hausärztinnen und Hausärzte je 100.000 Einwoh-

nende zur Verfügung. Unter allen Landkreisen weist der Landkreis Ansbach im Bezirk Mittelfranken 

die geringste Dichte mit 54,0 auf, während die kreisfreie Stadt Würzburg im Bezirk Unterfranken 

mit 95,6 die höchste Dichte zeigt. Bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten ist die niedrigste Dichte 

je 100.000 Einwohnende unter 18 Jahren im Landkreis Bayreuth (6,1) im Bezirk Oberfranken und 

die höchste Dichte in der kreisfreien Stadt Landshut (207,6) im Bezirk Niederbayern zu finden. In 

Bayern beziffert sich die Dichte insgesamt auf 56,8. Die meisten Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten je 100.000 Einwohnende sind in der kreisfreien Stadt München (121,9) vorzufinden, 

während der Landkreis Coburg (3,5) im Bezirk Oberfranken die geringste Dichte zeigt. In ganz Bay-

ern beläuft sich die Dichte auf 48,1. Die höchste Anzahl der Nervenärztinnen und Nervenärzte je 

100.000 Einwohnende gibt es mit 25,3 in den kreisfreien Städten Memmingen und Kaufbeuren. Die 

bayernweite Dichte liegt bei 7,6. Die meisten Kinder- und Jugendpsychiaterinnen sowie -psychiater 

je 100.000 Einwohnende unter 18 Jahren sind in der Raumordnungsregion Würzburg (4,0) zu fin-

den. Dagegen weist die Raumordnungsregion Oberfranken-Ost mit 0,4 die geringste Dichte auf. 

In Bayern gibt es einen Krisendienst je Bezirk, sodass das Netzwerk insgesamt sieben Krisendienste 

umfasst. Die Hilfsangebote sind täglich rund um die Uhr unter einer kostenlosen Rufnummer 

 

14  Zur Erläuterung der Abweichung der hier präsentierten Anzahl der Sozialpsychiatrischen Dienste von anderen Daten-

quellen (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.2.2) vgl. Fußnote 12.  
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erreichbar. Im Rahmen der Recherche wurden insgesamt 27 Angebote der Telefonseelsorge bzw. 

Krisentelefone und 26 Online-Krisendienste erfasst. Die identifizierten telefonischen Angebote sind 

größtenteils bundesweit verfügbar. Während acht Telefonangebote täglich rund um die Uhr er-

reichbar sind, gibt es 19 Angebote mit beschränkter Erreichbarkeit. Die 26 erfassten Online-Krisen-

dienste sind alle bundesweit verfügbar. Am häufigsten bieten die Dienste Beratung per Chat und 

per E-Mail an. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind überwiegend die Zielgruppe dieser 

Angebote. 

Im Hinblick auf relevante Angebote der Krisenversorgung im Rahmen der Besonderen Versorgung 

nach § 140 a SGB V konnten im Zuge der Recherchen für den Freistaat Bayern drei aktuell tätige 

Versorgungsangebote identifiziert werden.15 Dabei handelt es sich um die Vincentro München 

gGmbH für die Region München und Umgebung im Bezirk Oberbayern (Vincentro München ge-

meinnützige Gesellschaft für integrative Lösungen im Gesundheits- und Sozialwesen mbH, 2020), 

die INTEGRE GmbH in Augsburg im Bezirk Schwaben (INTEGRE Gesellschaft für Kooperation und 

Vernetzung im Sozial- und Gesundheitswesen mbH, 2021) sowie die Fachstelle Soziotherapie und 

Integrierte Versorgung in Würzburg und Aschaffenburg im Bezirk Unterfranken (AWO Bezirksver-

band Unterfranken e.V., o. J.). Diesen Angeboten ist gemeinsam, dass sie zum einen eine rund um 

die Uhr erreichbare Krisenhotline sowie ambulante Krisenbegleitung und -intervention, im Bedarfs-

fall auch aufsuchend in der Häuslichkeit des Betroffenen, durch multiprofessionelle Teams bereit-

stellen, zum anderen aber auch über Rückzugsraummöglichkeiten zur Krisenintervention verfügen, 

in denen Betroffene in Krisensituationen intensive Unterstützung in einem wohnlichen Umfeld er-

halten können. Diese Angebote stehen – ggf. unter Beachtung weiterer Voraussetzungen – Perso-

nen offen, deren Krankenkasse einen entsprechenden Versorgungsvertrag nach § 140 a SGB V mit 

einem dieser Leistungserbringer geschlossen hat. 

 

15  Neben den aufgeführten Versorgungsangeboten wurde im Zuge der Recherchen mit der Vincentro Mittelfranken 

gGmbH ein weiteres Angebot identifiziert, welches ebenfalls mit der Zielstellung, Klinikaufenthalte zu vermeiden, für 

Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen mit Wohnsitz in Mittelfranken ambulante Unterstützung im 

Krisenfall durch ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Fachkräften der Sozialarbeit, der Sozialpädagogik so-

wie der psychiatrischen Fachpflege, bei gleichzeitiger Vorhaltung einer 24-stündig erreichbaren Krisenhotline anbot 

(Vincentro Mittelfranken gemeinnützige GmbH, 2019). Die Vincentro Mittelfranken gGmbH stellte die Versorgung 

jedoch zum 31.12.2022 ein, da sich – nach eigenen Ausführungen – zunehmend weniger Krankenkassen beteiligten, 

sodass die Finanzierung des Versorgungsangebotes nicht mehr gesichert war (AWOarbewe Inklusionsgesellschaft für 

psychisch beeinträchtigte Menschen gGmbH, 2022).  
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Tabelle 3: Anzahl und Dichte der Versorgungsangebote je Bezirk in Bayern (ambulante Krisenversorgung) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

Region In KIBBS tätige Schulpsycholo-

ginnen und Schulpsychologen 

PIA und PsIA – Allgemeine 

Psychiatrie, Psychosomatik, 

Psychotherapie 

PIA– Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie 

Sozialpsychiatrische Dienste16 Traumaambulanzen/Traumab-

eratung 

An-

zahl 

je 100.000 Schülerin-

nen/Schüler 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende ab 18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende unter 18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende 

Oberbayern 39 6,54 35 0,88 13 1,57 40 0,83 17 0,35 

Niederbayern 20 13,05 6 0,56 5 2,36 9 0,71 5 0,39 

Oberpfalz 17 12,48 6 0,63 4 2,13 10 0,88 1 0,09 

Oberfranken 16 12,71 8 0,88 4 2,37 12 1,12 2 0,19 

Mittelfranken 16 6,97 13 0,87 4 1,30 19 1,05 4 0,22 

Unterfranken 16 10,05 10 0,90 4 1,84 15 1,12 2 0,15 

Schwaben 20 8,29 11 0,68 3 0,89 30 1,54 5 0,26 

Bayern 144 8,77 89 0,80 37 1,64 135 1,01 36 0,27 

  

 

16  Zur Erläuterung der Abweichung der hier präsentierten Anzahl der Sozialpsychiatrischen Dienste von anderen Datenquellen (vgl.  hierzu auch Abschnitt 4.2.2) vgl. Fußnote 12. 
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3.2.3 Einrichtungen der stationären Krisenversorgung 

Unter den Einrichtungen der stationären Krisenversorgung konnten 105 vollstationäre Fachkliniken 

sowie somatische Krankenhäuser mit entsprechender Fachabteilung (PSY, PSO, KJP) identifiziert wer-

den. Zusätzlich konnten zwei Zufluchtsstellen für Männer sowie insgesamt 50 Zufluchtsstellen für 

Frauen erfasst werden. Allerdings werden lediglich 49 Zufluchtsstellen für Frauen in die Auswertun-

gen einbezogen, da eine Einrichtung aufgrund des Sicherheitsbedarfs keine Ortsangabe aufweist (vgl. 

Tabelle 4). Die Darstellung der Anzahl sowie Dichte der Angebote der stationären Krisen- und Notfall-

versorgung auf Ebene der 96 Landkreise und kreisfreien Städte ist im Anhang 1 in Tabelle 46 zu finden 

(vgl. Abschnitt 8.1). Die Standorte der Einrichtungen sind in Abbildung 2 bzw. Abbildung 3 für Bayern 

und in Anhang 2 (vgl. Abschnitt 8.2) je Bezirk kartiert. 

Unter den Fachkliniken für Psychiatrie und Psychotherapie sowie somatische Krankenhäuser mit ent-

sprechender Fachabteilung sind 47 Angebote der Fachabteilung PSY, 67 der PSO und 29 der KJP zu 

finden (vgl. Tabelle 4). Dabei können an einem Standort mehrere dieser Fachabteilungen vorliegen, 

sodass die Summe der Angebote nicht als Gesamtzahl der Einrichtungen zu verstehen ist. Die Kliniken 

mit der Fachabteilung PSY weisen mit 0,28 (Niederbayern) bis 0,66 (Oberfranken) Angeboten je 

100.000 Einwohnende ab 18 Jahren die geringsten Unterschiede zwischen den Bezirken unter den 

drei Abteilungen auf. Die geringste absolute Anzahl ist in Niederbayern und in der Oberpfalz (jeweils 

3) vorzufinden. In Niederbayern sind die Angebote in den kreisfreien Städten Landshut sowie Passau 

und im Landkreis Deggendorf angesiedelt. Im Bezirk Oberpfalz sind sie in der kreisfreien Stadt Regens-

burg sowie in den Landkreisen Cham und Neustadt an der Waldnaab verortet. Sowohl für Niederbay-

ern als auch für die Oberpfalz lässt sich feststellen, dass die Angebote jeweils innerhalb des Bezirks 

regional verteilt sind. Die kreisfreie Stadt Bamberg, die bereits über die meisten Beratungsstellen für 

Essstörungen je 100.000 Einwohnende verfügt (vgl. Abschnitt 3.2.1), weist auch die höchste Dichte 

der Kliniken mit der Abteilung PSY (2,94) auf. Bei den Kliniken mit PSO ist die höchste Dichte je 100.000 

Einwohnende mit 0,78 in Niederbayern zu finden, während die Dichte mit 0,37 in Unterfranken am 

niedrigsten ist. Ebenso ist die geringste absolute Anzahl (5) in Unterfranken zu finden. Die Angebote 

in Unterfranken sind in den Landkreisen Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen, Main-Spessart, Schweinfurt 

und in der kreisfreien Stadt Würzburg angesiedelt. Die Anzahl der Kliniken für KJP je 100.000 Einwoh-

nende unter 18 Jahren ist mit 2,30 in Unterfranken am höchsten. In Niederbayern ist sowohl die ge-

ringste absolute Anzahl (1) als auch die niedrigste Dichte je 100.000 Einwohnende unter 18 Jahren 

(0,47) zu finden. Innerhalb des Bezirks Niederbayern weist nur die kreisfreie Stadt Landshut ein An-

gebot auf. In den Bezirken Oberfranken und Oberpfalz sind jeweils zwei Angebote verortet. Die kreis-

freie Stadt Würzburg, die bereits bei den Sozialpsychiatrischen Diensten die höchste Dichte aufweist 

(vgl. Abschnitt 3.2.2), verfügt auch über die meisten Kliniken mit der Fachabteilung KJP je 100.000 

Einwohnende unter 18 Jahren (17,87). 

Die meisten Zufluchtsstellen für Frauen je 100.000 Einwohnerinnen ab 15 Jahren sind mit 1,22 in der 

Oberpfalz zu finden. In ganz Bayern sind 0,84 Einrichtungen je 100.000 Einwohnerinnen ab 15 Jahren 

verfügbar. Die Bezirke Niederbayern, Oberfranken und Unterfranken weisen mit jeweils vier Einrich-

tungen die geringste absolute Anzahl auf, wobei Unterfranken die niedrigste Dichte je 100.000 Ein-

wohnerinnen ab 15 Jahren (0,68) zeigt. Die Angebote sind in den drei Bezirken überwiegend in den 

kreisfreien Städten angesiedelt. Dabei weisen die Zufluchtsstellen einen breiten Fokus auf. Es gibt 

z. B. sowohl Zufluchtsstellen für Frauen, die sich in besonderen Lebenssituationen insb. Krisensituati-

onen befinden, als auch ein Wohnprojekt speziell für schutzbedürftige geflüchtete Frauen und ihre 

Kinder, die schwer traumatisiert oder körperlich erkrankt sind (Caritasverband für die Diözese 
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Regensburg e. V., 2023; IMMA e. V., 2023). Die Angebote gehören u. a. dem Sozialdienst katholischer 

Frauen bzw. der Caritas, der Arbeiterwohlfahrt, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und dem Dia-

konischen Werk an. Die Dichte der Zufluchtsstellen für Männer je 100.000 männliche Einwohner ab 

18 Jahren liegt mit 0,04 in Bayern deutlich unter der Dichte der Zufluchtsstellen für Frauen. Aus-

schließlich in Mittelfranken und Schwaben stehen Einrichtungen zur Verfügung. Diese werden von 

dem Katholischen Verband für soziale Dienste in Deutschland e. V. und der Caritas angeboten.  
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Tabelle 4: Anzahl und Dichte der Versorgungsangebote je Bezirk in Bayern (stationäre Krisenversorgung) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

Region Kliniken – PSY Kliniken – PSO Kliniken – KJP Zufluchtsstellen für Frauen Zufluchtsstellen für Männer 

Anzahl je 100.000 

Einwoh-

nende ab 18 

Jahren 

Anzahl je 100.000 Ein-

wohnende 

Anzahl je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

Anzahl je 100.000 Ein-

wohnerinnen ab 

15 Jahren 

Anzahl je 100.000 Ein-

wohner ab 18 

Jahren 

Oberbayern 18 0,45 20 0,42 12 1,44 18 0,86 0 0,00 

Niederbayern 3 0,28 10 0,78 1 0,47 4 0,73 0 0,00 

Oberpfalz 3 0,32 7 0,62 2 1,06 6 1,22 0 0,00 

Oberfranken 6 0,66 8 0,75 2 1,18 4 0,84 0 0,00 

Mittelfranken 5 0,33 8 0,44 4 1,30 6 0,76 1 0,14 

Unterfranken 5 0,45 5 0,37 5 2,30 4 0,68 0 0,00 

Schwaben 7 0,44 9 0,46 3 0,89 7 0,83 1 0,13 

Bayern 47 0,42 67 0,50 29 1,28 49 0,84 2 0,04 
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Abbildung 2: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Bayern 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 
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Abbildung 3: Standorte ausgewählter Angebote der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Bayern 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 
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3.2.4 Einordnung der Bestandsanalyse 

Die durchgeführte Bestandsanalyse stellt für zentrale Einrichtungen zur Versorgung von Menschen in 

psychischen Krisen und Notfällen sowohl die Anzahl, absolut sowie je 100.000 Einwohnende der rele-

vanten Zielgruppe, als auch deren regionale Verteilung im Freistaat Bayern dar. Hierbei werden auch 

regionale Unterschiede zwischen den sieben bayerischen Bezirken sowie zwischen den 96 bayeri-

schen Landkreisen bzw. kreisfreien Städte ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass es sich dabei 

um deskriptiv ausgewiesene Unterschiede im Versorgungsangebot handelt, die aufgrund fehlender 

Informationen zum Bedarf der Bevölkerung in diesen Regionen noch keine Rückschlüsse auf die regi-

onalspezifische Bedarfsgerechtigkeit der psychischen Krisen- und Notfallversorgung erlauben. Wenn-

gleich die Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung für Menschen in psychischen Krisen und Notfällen 

qualitativ in den durchgeführten Interviews mit Expertinnen und Experten adressiert wurde (vgl. Ab-

schnitt 5.3), kann diese im Rahmen einer qualitativen Analyse nicht für jede Region und jedes Versor-

gungsangebot (der akuten Krisenversorgung) erörtert werden, sodass diesbezüglich weiterer For-

schungsbedarf besteht. Überdies zielte die Bestandsanalyse vorwiegend auf die regionale Verteilung 

der Versorgungsangebote ab, während für eine umfassende Bewertung der Bedarfsgerechtigkeit 

auch Informationen zur Kapazität der Versorgungsangebote (bspw. Betten, Plätze, Personal) notwen-

dig sind, die im Rahmen des vorliegenden Berichtes nur für ausgewählte Angebote adressiert wurden 

(vgl. Abschnitt 4.2).  

Die Bestandsanalyse unterliegt aufgrund der Breite der Begriffe von psychischen Krisen und psychiat-

rischen Notfällen, wie bereits in Abschnitt 2.3.2 skizziert, ferner der limitierten Abgrenzbarkeit rele-

vanter Einrichtungen. In Verbindung mit der Heterogenität der Versorgungslandschaft folgt daraus, 

dass eine systematische Erfassung aller Angebote und Einrichtungen, die sich im engeren oder weite-

ren Sinne der Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und psychiatrischen Notfällen widmen, 

unmöglich erscheint. Vor diesem Hintergrund liegt der Bestandsanalyse ein Schwerpunkt auf den sog. 

Kernfeldeinrichtungen (vgl. Abschnitt 2.3.2) zugrunde, die um – in Absprache mit dem Auftraggeber 

– ausgewählte Vorfeldeinrichtungen ergänzt wurde. Bezogen auf die einzelne Einrichtungsart setzt 

eine systematische Erfassung valide Datenquellen voraus, mit denen die für die Bestandsanalyse re-

levanten Informationen (u. a. Anzahl der Einrichtungen, Standortdaten, Trägerschaft) exakt ermittelt 

werden können. Für einzelne Versorgungsangebote (z. B. die KoKi, Krisendienste) sind diese für den 

Freistaat Bayern verfügbar. Für andere Versorgungsangebote wurden, wie in Abschnitt 3.1 beschrie-

ben, verschiedene Datenquellen herangezogen, die zur Validierung miteinander verglichen wurden. 

Im Falle von Abweichungen erfolgte eine händische Überprüfung, um sicherzustellen, dass zu den 

identifizierten Einrichtungen der jeweiligen Einrichtungsart die recherchierten Informationen korrekt 

erfasst wurden. Zudem wiesen manche Datenquellen, insb. einige Aufstellungen der Bezirke (vgl. Fuß-

noten 9 und 10), mitunter keinen Datenstand aus. Die händische Überprüfung von Abweichungen 

zwischen den Datenquellen diente somit auch der Überprüfung der Aktualität der recherchierten In-

formationen. Trotz der umfangreichen Recherchen und Validierungen bleibt ein Risiko der Unterer-

fassung von im Freistaat Bayern vorhandenen Einrichtungen. Dieses gilt insb. für die regional einmalig 

vorgehaltenen Versorgungsangebote.17  

 

17  Auch im Bereich anderer Versorgungsangebote gilt diese Einschränkung: Im Hinblick auf die Beratungsangebote für 

Menschen mit Essstörungen existieren neben den im Rahmen der Bestandsanalyse identifizierten weitere Beratungs-

stellen, die nicht bei der BZgA gelistet sind und somit hierin unberücksichtigt blieben (bspw. das Landshuter Netzwerk).  
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4 Sekundärdatenanalyse zur Charakterisierung der psychischen Krisen- und Not-
fallversorgung in Bayern 

Zu verschiedenen Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung werden Versorgungsda-

ten erhoben, die sich – in Abhängigkeit der datenhaltenden Stelle und des originären Zwecks der Da-

ten – sowohl auf die Kapazität (bspw. Plätze, Personalstellen) als auch die Inanspruchnahme dieser 

beziehen können. Bislang fehlt jedoch ein systematischer Überblick, welche dieser Daten geeignet 

sind, die Versorgungslage für von psychischen Krisen und Notfällen betroffene Menschen zu beschrei-

ben und zu bewerten. Demnach fokussiert die Analyse zunächst auf die Identifikation geeigneter und 

aussagekräftiger Daten zur Beschreibung des Status quo der Versorgung für von psychischen Krisen 

und Notfällen Betroffenen. Im zweiten Schritt zielt die Analyse auf die Darstellung der Inanspruch-

nahme verschiedener Versorgungsangebote im Zeitverlauf sowie im regionalen Vergleich.  

4.1 Überblick zu Daten und datenhaltenden Stellen  

In Anbetracht der Heterogenität der Versorgungsangebote wurden auch für diese Betrachtung 

Schwerpunkte gesetzt. In diesem Kontext wurden folgende datenhaltende Stellen kontaktiert und um 

die Überlassung von projektspezifisch relevanten Versorgungsdaten gebeten:  

• Bayerischer Bezirketag 

• Bayerisches Institut für Daten, Analysen und Qualitätssicherung (BIDAQ) 

• Bayerisches Landeskriminalamt/Kriminologische Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei 

• ausgewählte gesetzliche Krankenversicherung 

• Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) 

• Telefonseelsorge 

Bayerischer Bezirketag 

Dem Bayerischen Bezirketag als kommunalen Spitzenverband der sieben bayerischen Bezirke obliegt 

neben Beratungsaufgaben auch die gemeinsame Interessensvertretung der Bezirke gegenüber Land-

tag, Staatsregierung, den Landesbehörden sowie anderen Körperschaften, Verbänden und Institutio-

nen (Bayerischer Bezirketag, o. J.a). Überdies unterstützt der Bezirketag die bayerischen Bezirke als 

dritte kommunale Ebene bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Im Hinblick auf den Fokus des Projektes 

ist in diesem Zusammenhang insb. der Artikel 48 der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (BezO) 

relevant, der die Bezirke in Abs. 3 verpflichtet, „die erforderlichen Einrichtungen und Dienste 

1.  für Psychiatrie und Neurologie, für Menschen mit einer Suchterkrankung sowie für Men-

schen mit einer wesentlichen Seh-, Hör-, und Sprachbehinderung zu errichten, zu unterhal-

ten und zu betreiben, 

2.  für die Eingliederung von Menschen mit Behinderung bereitzustellen, zu unterhalten oder 

zu fördern, soweit sie als zentrale Einrichtungen für das gesamte oder überwiegende Be-

zirksgebiet geboten sind und freie Träger hierfür nicht tätig werden.“ (Art. 48 BezO) 

Hierfür unterhalten und betreiben die Bezirke bzw. ihre Kommunalunternehmen Fachkrankenhäuser 

(sog. Bezirkskrankenhäuser) und Tageskliniken für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Fo-

rensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Neurologie sowie stationäre und ambulante 

Pflegeeinrichtungen für psychisch kranke Menschen (Bayerischer Bezirketag, o. J.c). Zu den Bezirks-

krankenhäusern stellt der Bayerische Bezirketag die jeweils aktuelle Statistik zur „Art und Zahl der 

Betten in den Bezirkskrankenhäusern“ öffentlich zugänglich auf seiner Website zur Verfügung, wobei 
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diese Kapazitätsdaten sowohl nach den sieben Bezirken, den verschiedenen Fachrichtungen und der 

Art der Unterbringung (voll- bzw. teilstationär) gegliedert sind (Bayerischer Bezirketag, o. J.c). 

Überdies werden von den bezirklichen Gesundheitsunternehmen PIAs vorgehalten. Zu diesen stehen 

dem Bayerischen Bezirketag, halbjährlich aktualisiert durch die Prüfungsstelle der AOK Bayern, Infor-

mationen zu den Standortdaten und damit zur Anzahl der PIAs auf regionaler Ebene (bspw. Landkreise 

bzw. kreisfreie Städte und Bezirke) zur Verfügung, die jedoch nicht öffentlich verfügbar sind. Zu diesen 

ist zudem die Information verfügbar, welche der PIAs jeweils über eine Substitutionsambulanz verfü-

gen bzw. bei welchen es sich ausschließlich um eine Substitutionsambulanz handelt. 

Mit dem Inkrafttreten des BayPsychKHG im August 2018 wurden die Bezirke überdies verpflichtet, 

„selbst oder durch Beauftragte psychosoziale Beratungs- und Hilfeangebote für Menschen in psychi-

schen Krisen (Krisendienste)“ zu errichten, zu betreiben und diese bedarfsgerecht weiterzuentwickeln 

(§ Art. 1 Abs. 1 BayPsychKHG). Zu den Krisendiensten stehen den Bayerischen Bezirken und somit ggf. 

auf Anforderung bei den Bezirken auch dem Bayerische Bezirketag Kapazitätsdaten, d. h. Daten zu 

verfügbarem Personal (in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) insgesamt sowie unterschieden nach Berufs-

gruppen) zur Verfügung. Aufgrund der Heterogenität in der Organisationsform der mobilen Teams 

der Krisendienste in den sieben Bezirken und der hierdurch erwachsenden Schwierigkeit in der Ver-

gleichbarkeit dieser Kapazitätsdaten können im Rahmen des Projektes ausschließlich Personaldaten 

der Leitstellen der Krisendienste bereitgestellt werden. 

Nicht zuletzt finanzieren die Bezirke im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Eingliederungshilfe- 

und Sozialhilfeleistungen auch Angebote der Beratung und Begleitung für unterschiedliche Lebensla-

gen, wobei diese Angebote von den Diensten der freien Wohlfahrtsverbände erbracht werden (Bay-

erischer Bezirketag, o. J.b). Hierunter zählen u. a. die Sozialpsychiatrischen Dienste sowie die Psycho-

sozialen Suchtberatungsstellen. Im Hinblick sowohl auf die Sozialpsychiatrischen Dienste als auch Psy-

chosozialen Suchtberatungsstellen steht auf der Website des Bayerischen Bezirketages jeweils eine 

Statistik zum Fachpersonal bereit (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes mit Stand Januar 

2020), die sowohl die Anzahl der Dienste, deren Außenstellen, das gesamte Personal und darunter 

das Verwaltungspersonal (sowie im Falle der Sozialpsychiatrischen Dienste das gerontopsychiatrische 

Fachpersonal) nach den sieben Bezirken ausweist (Bayerischer Bezirketag, 2020a, 2020b). Nicht öf-

fentlich verfügbar sind weiterhin detailliertere Informationen zum nach Berufsgruppen gegliederten 

Personal der Sozialpsychiatrischen Dienste. Zu diesen beiden Versorgungsangeboten stehen dem Be-

zirketag zudem Informationen zur Inanspruchnahme (Anzahl Klientinnen und Klienten), (teilweise) 

stratifiziert nach Geschlecht, Altersgruppen und regionaler Verteilung, zur Verfügung, die jedoch 

ebenfalls nicht öffentlich zugänglich sind. Die Sozialpsychiatrischen Dienste übermitteln zur Erstellung 

einer Jahresstatistik überdies auch (nicht öffentlich zugängliche) Daten zu Leistungen im Bereich der 

Krisenversorgung, wobei hierfür zwischen den Leistungsarten telefonische Beratung, Beratungsge-

spräch, Hausbesuch, Vermittlung und Initiierung einer Unterbringung und/oder Betreuung unter-

schieden wird. Eine nach soziodemografischen Daten (bspw. Alter, Geschlecht) stratifizierte Auswer-

tung ist hierzu allerdings nicht möglich. 

Bayerisches Institut für Daten, Analysen und Qualitätssicherung 

Das BIDAQ begleitet durch standardisierte Verarbeitung und Auswertung organisationsübergreifen-

der Datensätze vielfältige Projekte in Bayern mit Fokus auf Sicherstellung und Weiterentwicklung der 

Qualität in der psychiatrischen Versorgung. Entstanden aus der im Jahr 2004 gegründeten „AmBADO-

Servicestelle Qualitätssicherung“ gehört insb. die zentrale Auswertung der bayernweit verbindlichen 

ambulanten Basisdokumentation (AmBADO) der psychiatrischen Institutsambulanzen zu den 
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Hauptaufgaben. Im Jahr 2018 wurde das BIDAQ von den bayerischen Bezirken zudem mit der Auswer-

tung des gemeinsamen Berichtswesens der Krisendienste im Freistaat Bayern beauftragt (BIDAQ, 

o. J.c).  

Die AmBADO als standardisiertes Instrument der internen und externen Qualitätssicherung wurde im 

Bereich der Erwachsenenpsychiatrie (EP) im Jahr 2004 (BIDAQ, o. J.a) und im Bereich der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie im Jahr 2007 (BIDAQ, o. J.b) in allen PIAs eingeführt. Hierfür werden die Daten der 

PIAs gemäß § 10 der zwischen den drei Vertragspartnern Bayerischer Bezirketag, BKG und den Ver-

bänden der Krankenkassen auf Basis der §§ 113, 118 und 120 SGB V geschlossenen Vereinbarung 

jährlich an das BIDAQ übermittelt, standardisiert geprüft und aufbereitet. Neben einem eigenen Be-

richt für jede PIA zur internen Qualitätssicherung erstellt das BIDAQ eine Gesamtauswertung zum 

Versorgungsgeschehen aller bayerischer PIAs (getrennt nach Erwachsenen- und Kinder- und Jugend-

psychiatrie), die auch der externen Qualitätssicherung dienen (BIDAQ, o. J.a).18  

Diese auf der Website des BIDAQ – sowohl für die PIAs im Bereich der Erwachsenen- als auch für die 

PIAs der Kinder- und Jugendpsychiatrie – jährlich veröffentlichte Gesamtauswertung enthält neben 

(aggregierten) soziodemografischen Angaben auch Informationen zur Suizidalität der Patientinnen 

und Patienten und – im Falle der Gesamtauswertung der PIAs der EP – zum Anteil der Fälle mit Notfall- 

bzw. Kriseninterventionsbehandlung an allen Fällen. Bei der Interpretation dieser Daten ist jedoch zu 

beachten, dass ein AmBADO-Fall für alle gesetzlich Versicherten in PIA-Behandlung zu Beginn der Be-

handlung anzulegen ist und nur bei längeren Behandlungen eine jährliche Aktualisierung erfolgt 

(BIDAQ, 2024a, S. 4). Somit werden Kriseninterventionen, die im Verlauf einer (unter einem Jahr dau-

ernden) Behandlung erfolgen, nicht erfasst.  

Jedoch sieht die Gesamtauswertung keine Auswertung auf regionaler Ebene (bspw. der Bezirke) vor 

und ist vor dem Hintergrund der aktuellen Erfassung in den PIAs auch nicht ohne Weiteres umsetzbar, 

da im Dokumentationsbogen ein entsprechendes Feld zur regionalen Zuordnung nicht vorhanden ist. 

Eine regionalisierte Auswertung auf Basis vorhandener Daten wäre demnach ausschließlich über die 

nachträgliche Zuordnung des Wohnortes (PLZ 5-Steller) oder des PIA-Standortes möglich. Unabhängig 

von der gewählten Stratifizierung müsste nach Rücksprache mit dem BIDAQ jedoch bei allen über die 

Gesamtauswertung hinausgehenden Analysen eine Zustimmung von den Beiräten, dem PIA-Fachbei-

rat zur Qualitätssicherung (Erwachsene) und dem KJ-PIA-Fachbeirat zur Qualitätssicherung (Kinder 

und Jugendliche), eingeholt werden. Neben der Möglichkeit zur regionalisierten Auswertung bietet 

der Datensatz (insb. der zur PIA-Versorgung für Erwachsene) – mit der oben beschriebenen Einschrän-

kung der ausschließlich jährlichen Aktualisierung – auch Potenzial für weitere Analysen zur Inan-

spruchnahme von Psychiatrischen Institutsambulanzen im Kontext der psychischen Krisen- und Not-

fallversorgung, da weitere relevante Daten wie bspw. zur Veranlassung der PIA-Behandlung, zur Mit-

behandlung und zur Weiterbehandlung erfasst werden (bspw. durch Sozialpsychiatrischen Dienst, Kri-

sendienst). Die Daten zur Mit- und Weiterbehandlung unterliegen jedoch der weiteren Limitation, 

dass sie mitunter nicht erfasst werden, wenn für PIA-Behandelte nur eine Kurzversion der AmBADO 

angelegt wird, sodass diese nur relativ kleine Stichproben und eine eingeschränkte Vergleichbarkeit 

aufweisen.  

 

18  Die Einführung und Auswertung der Ambulanten Basisdokumentation der psychosomatischen Institutsambulanzen liegt 

indes beim aQua-Institut (aQua, o. J.).  
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Für die öffentlich zugänglichen Jahresberichte19 der Krisendienste werden die Leistungsdaten der sie-

ben Krisendienste zur Bereinigung, Fehlerbehebung und zum Ausschluss nicht verwertbarer Daten-

sätze an das BIDAQ ohne Personenbezug übermittelt, welches die Aufbereitung und Auswertung 

übernimmt. Hierfür erfolgt eine Vollerfassung aller Kontakte zwischen dem Krisendienst und den An-

rufenden, wobei diese auf Basis einer computergestützten Dokumentation sowohl der Kontaktauf-

nahme und des telefonischen Gesprächs durch die Leitstelle als auch der persönlichen Kriseninter-

ventionen durch die Einsatzteams erfolgt (Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, 2023, S. 30). Die Jah-

resberichte der Krisendienste20 ermöglichen grundsätzlich Einblicke in die Inanspruchnahme der Leis-

tungen der Krisendienste in Hinblick auf: 

• Anrufe/telefonische Gespräche 

o Anzahl der Anrufe und Anzahl hieraus resultierender telefonischer Gespräche 

o Häufigkeit, Dauer, Wochentag und Tageszeit 

o Ergebnis (Empfehlung, persönliche Krisenintervention, direkte Vermittlung, Einschal-

tung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, Einschaltung weiterer Versorgung aufgrund 

eines Notfalls, keine weiterführende Maßnahme), Art des Versorgungsangebot im 

Falle von Vermittlungen  

o Informationen zu Anrufenden: Personengruppe (Klientinnen und Klienten, Angehö-

rige, Fachstellen, Polizei, Unterbringungsbehörden, sonstige), bei Ersteren zudem so-

ziodemografische Angaben (Alter, Geschlecht) und Wohnort 

o Problemspektrum (psychosozial21, psychiatrisch22) und Schweregrad der Krise, psy-

chotische Symptome, Suizidalität, Fremdgefährdung, Akuität der Krise 

• Persönliche Kriseninterventionen 

o Anzahl nach Kalendermonat und Art des Einsatzes (mobiler Einsatz am Ort der Krise, 

Beratungen am Krisendienststandort) 

o Anzahl nach Art des Einsatzes auf Ebene der Einsatzteams 

o Wochentag und Tageszeit nach Art des Einsatzes 

o Kontext des Einsatzes (Erst-, Folgeeinsatz) nach Art des Einsatzes 

o Einsatzort und -dauer, Interventionsdauer  

o Ergebnis (Empfehlung, direkte Vermittlung in weiterführende Behandlung, somatische Ab-

klärung, keine weiterführende Maßnahme), Art des Versorgungsangebot im Falle von Ver-

mittlungen  

o soziodemografische Angaben zur Klientin/zum Klienten (Alter, Geschlecht)  

 

19  Diese können – in der jeweils aktuell verfügbaren Version – über die Website der Krisendienste Bayern abgerufen wer-

den: https://www.krisendienste.bayern/ueber-uns/informationen-fuer-fachkreise/.  
20  Die Darstellung der in den Jahresberichten veröffentlichten Daten bezieht sich auf den Jahresbericht 2022. Weiterent-

wicklungen des standardisierten Berichtswesens, für die die Lenkungsgruppe Berichterstattung Krisendienste unter Ge-

schäftsführung des BIDAQ und unter Vorsitz des Bayerischen Bezirketags verantwortlich zeichnet, sind möglich, 

wodurch es zukünftig zu Anpassungen in der Darstellung kommen kann.  
21  Hierunter werden folgende Kategorien erfasst: Probleme im privaten Umfeld, akute Belastungsreaktion, Sorge um An-

gehörige/Bezugspersonen, Verlust/Trauer/Tod, Umgang mit somatischen Beschwerden/Erkrankungen, Isolation /Ein-

samkeit, berufliche Probleme/Arbeitslosigkeit, Probleme im erweiterten Umfeld, Gewalterfahrung, (drohende) Woh-

nungslosigkeit, finanzielle Probleme, interkulturelle Konflikte, Verwahrlosung, sonstige. 
22  Hierunter werden folgende Kategorien erfasst: depressiver Zustand, Ängste und Panik, psychotisches Erleben, Anpas-

sungsproblematik, Suchtverhalten, affektive Instabilität, selbstschädigendes Verhalten, Trauma, Verwirrtheit/Demenz, 

Zwänge, manischer Zustand, Schlafproblematik, problematisches Essverhalten, dissoziativer Zustand, wahnhaftes Erle-

ben, sonstige. 

https://www.krisendienste.bayern/ueber-uns/informationen-fuer-fachkreise/
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o Beteiligte vor Ort und nachgeforderte Unterstützung (bspw. Angehörige, Polizei, Rettungs-

dienst, Notarzt)  

o Problemspektrum (psychosozial23, psychiatrisch24) und Schweregrad der Krise, Suizidalität 

und/oder Fremdgefährdung, Akuität der Krise 

Wenngleich durch die standardisierte Dokumentation zur Inanspruchnahme der Leistungen der Kri-

sendienste für alle bayerischen Bezirke umfangreiche Daten zur Verfügung stehen, können diese bis-

lang nur eingeschränkt für longitudinale Betrachtungen sowie regionale Vergleiche herangezogen 

werden. Diese eingeschränkte Vergleichbarkeit resultiert zum einen aus der Tatsache, dass die Kri-

sendienste in ihrer jetzigen Ausgestaltung, insb. mit einem zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichba-

rem Hilfsangebot, mit Ausnahme der Krisendienste in Mittelfranken und Oberbayern erst seit Mitte 

des Jahres 202125 (Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, 2023, S. 4) tätig sind und die Jahresberichte 

demnach erst seit 2021 zur Verfügung stehen. Auch ein regionaler, nach den sieben Bezirken diffe-

renzierender Vergleich der Inanspruchnahme der Krisendienste unterliegt trotz der weitestgehend 

einheitlichen Dokumentation26 gewissen Verzerrungen. Diese liegen insb. in Unterschieden in der 

strukturellen Ausgestaltung der Krisendienste selbst (u. a. Organisation der nächtlichen Öffnungszei-

ten, Personalausstattung, Vorgehensweise der Bezirke in der Bewerbung der Krisendienste, Koopera-

tionen mit anderen Versorgungsangeboten) und in den regionalen Rahmenbedingungen (regionale 

Versorgungsstrukturen, Zusammensetzung und regionale Verteilung der Bevölkerung) begründet 

(Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, 2023, S. 4 f.). Die Daten unterliegen ferner der Einschränkung, 

dass aufgrund der Möglichkeit, den Krisendienst anonym kontaktieren zu können, nicht alle Angaben 

vollständig erfasst werden können.  

Im Falle von Datenlieferungen, die über die Inhalte der veröffentlichten Jahresberichte hinausgehen, 

müssen diese durch die bayerischen Bezirke freigegeben werden, was über die Geschäftsstelle des 

Bayerischen Bezirketags koordiniert werden kann.  

Bayerisches Landeskriminalamt/Kriminologische Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei  

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) als Polizeibehörde und zentrale kriminalpolizeiliche Dienst-

stelle für die Bekämpfung von Delikten der Schwerstkriminalität stellt einen wichtigen Bestandteil der 

Sicherheitsarchitektur Bayerns dar. Es ist u. a. zuständig für die Beschaffung und Auswertung von In-

formationen zur Verhütung und polizeilichen Verfolgung von Straftaten, für die Beratung anderer Or-

ganisationseinheiten der Polizei zu Maßnahmen der Verhütung und Verfolgung, für die Unterhaltung 

von Einrichtungen für erkennungsdienstliche, kriminaltechnische und kriminologische Untersuchun-

gen und Forschungen, für die Durchführung von durch andere Teile der Polizei oder der Staatsanwalt-

schaft angeforderter oder durch das Bayerische Staatsministerium des Innern oder des Gerichtes an-

geordneter Untersuchungen sowie für die Erstellung von Gutachten (StMI, o. J.).  

 

23  Vgl. Fußnote 21.  
24  Vgl. Fußnote 22.  
25  Die Leitstellen der anderen fünf Bezirke nahmen zum 1. März 2021 ihre Arbeit auf, das zu jeder Tages- und Nachtzeit 

erreichbare Hilfeangebot besteht hingegen seit dem 1. Juli 2021.  
26  Die einheitliche Dokumentation wurde jedoch noch nicht von Beginn an umgesetzt. So heißt es bspw. im Jahresbericht 

2022 des Bezirks Oberbayern „Erst im Laufe des gemeinsamen Betriebs wurden von den sieben Leitstellen unterschied-

liche Nutzungen der Erhebungsinstrumente sowie unterschiedliche Dokumentationsgepflogenheiten erkannt, insb. die 

zahlenmäßig gewichtige Gruppe sog. Mehrfachanrufer betreffend, mit Effekten auf die Zählweise“ (Krisendienst Psychi-

atrie Oberbayern, 2023, S. 4).  
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Die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt Informationen zu denjenigen von den bayerischen Polizeidienst-

stellen bearbeiteten rechtswidrigen (Straf-)Taten, einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche, 

wieder, die im Freistaat Bayern begangen wurden. Sie weist zudem Informationen zu den Tatverdäch-

tigen und den Opfern aus (bspw. Alters- und Geschlechtsverteilung), nicht aber zur regionalen Vertei-

lung der Straftaten (mit Ausnahme der Tatortverteilung nach Einwohnendenklassen). Enthalten sind 

in der Statistik zudem Daten zu Versuchen und Vollendungen von Selbsttötungen, wobei auch diese 

keine regionalen Vergleiche zulassen. Erfasst wird hierbei die Suizidart, die Altersverteilung (in Alters-

klassen), die Schulbildung, der Grund des Suizids oder Suizidversuchs und der berufliche Hintergrund 

der Betroffenen in der Hinsicht, dass Schüler und Studierende sowie arbeitslose Betroffene gesondert 

ausgewiesen werden (StMI – Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, 

o. J.). Hierunter werden folgende Gründe erfasst:  

• Krankheit, Schwermut, Nervenleiden 

• Familienzwistigkeiten 

• Wirtschaftliche Notlage 

• Furcht vor Strafe 

• Liebeskummer 

• Drogenabhängigkeit 

• sonstiger/nicht erkennbarer Grund 

Die Kriminalstatistik steht – zum aktuellen Zeitpunkt (Juli 2024) – für den Zeitraum 2009 bis 2023 

öffentlich zugänglich auf der Website des BLKA27 zur Verfügung und ermöglicht somit eine longitudi-

nale Betrachtung der Anzahl von Suiziden, einschließlich Suizidversuchen, nach Arten und Gründen 

für (versuchte) Selbsttötungen. Bis zum Jahr 2012 waren in der Statistik zudem weitere aggregierte 

soziodemografische Angaben zu den Betroffenen (Geschlecht, Familienstand) enthalten.  

Im Hinblick auf die anderen ausgewiesenen Straftaten werden keine Hintergründe zu diesen erfasst, 

sodass sich Straftaten, die in Folge psychischer Krisen und/oder Notfälle – mit Ausnahme der Suizide 

und Suizidversuche – aus der Statistik nicht ausfiltern lassen.  

Gesetzliche Krankenversicherungen 

Bei GKV-Routinedaten handelt es sich um Daten, die im Abrechnungskontext bei der medizinischen 

Behandlung von Patientinnen und Patienten erhoben werden. Leistungserbringende übermitteln 

hierfür – meist über weitere Stellen wie bspw. die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) im Rahmen 

der vertragsärztlichen Versorgung oder Apothekenabrechnungszentren im Rahmen der Apothe-

kenversorgung – erbrachte Leistungen und abrechnungsbegründende Diagnosen an die die Patientin 

bzw. den Patienten versichernde Krankenkasse. Demzufolge bilden GKV-Routinedaten das (durch die 

Krankenkassen finanzierte) Versorgungsgeschehen nahezu lückenlos ab (Ihle, Schneider & Heß, 

2022). Die Daten weisen neben der Vollständigkeit der Abbildung von durch die GKV finanzierten 

Leistungen den Vorteil einer zumeist hohen externen Validität auf und haben zudem den Vorteil, dass 

sie durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen weitestgehend formalisiert und standardisiert 

sind (Matusiewicz, 2018).  

Im Hinblick auf die Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen können GKV-Rou-

tinedaten insb. zur Abbildung und Analyse der Inanspruchnahme von Leistungen 

 

27  https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/statistik/index.html.  

https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/statistik/index.html
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• der stationären Krankenhausversorgung (in Fachkliniken als auch Allgemeinkrankenhäu-

sern) 

• der PIAs und PsIAs 

• der vertragsärztlichen Versorgung (inkl. selektivvertraglich geregelter Leistungen28)  

herangezogen werden. Überdies eignen sich die Daten zur Abbildung von Versorgungspfaden, die in 

Abhängigkeit der zugrundeliegenden Fragestellung auch weitere Leistungsarten wie bspw. Arzneimit-

tel, Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitationsleistungen einschließen können.  

Die Identifikation von im Kontext der psychischen Krisen- und Notfallversorgung erbrachten Leistun-

gen kann sektorenübergreifend grundsätzlich über Diagnosecodes, entsprechend der 10. Version der 

Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 

(ICD-10), oder auf Basis dokumentierter Leistungen erfolgen, wobei sich deren Dokumentation in Ab-

hängigkeit des leistungserbringenden Sektors unterscheidet. Jedoch können psychische Krisen und 

psychiatrische Notfälle als auch kriseninterventionelle Behandlungen in nahezu allen Sektoren nicht 

eindeutig aufgegriffen werden. So existiert im ICD-10-Katalog nicht der eine Code für eine psychische 

Krise oder einen psychiatrischen Notfall. Vielmehr können verschiedene ICD-10-Codes (bspw. nahezu 

alle Diagnosen aus dem ICD-10-Kapitel V „Psychische und Verhaltensstörungen“, R45.-29, X84.-30, 

Z6x31, Z7x32) auf psychische Krisen und Notfälle hindeuten33. Auch die Leistungsdokumentation, die  

• im stationären Bereich über Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) und – in Grenzen 

– über diagnosebezogene Fallpauschalen (DRG) und Positionen des pauschalisierenden Ent-

geltsystems Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) 

• im vertragsärztlichen Bereich über Gebührenordnungspositionen (GOP) des Einheitlichen 

Bewertungsmaßstabs (EBM) 

• im PIA-Bereich in Bayern über Entgeltschlüssel erfolgt, welche die Leistung auch im Hinblick 

auf die diese erbringende Berufsgruppe und die Dauer spezifizieren 

Hierbei ermöglicht der OPS-Katalog mit den Schlüsseln 9-641… (Kriseninterventionelle Behandlung 

bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen), 9-

690… (Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 

Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen)34 und OPS 9-402.2 (Psychosomatische und psy-

chotherapeutische Krisenintervention als Komplexbehandlung) eine die Krisenintervention eingren-

zende Identifikation und auch die GOP 35152 (Psychotherapeutische Akutbehandlung) deutet auf 

eine Krisenintervention hin. Die GOP 23220 (Psychotherapeutisches Gespräch (Einzelbehandlung)) 

umfasst Krisenintervention überdies als fakultativen Leistungsinhalt. Ambulante Notfälle können zu-

dem über die Scheinart „Notfall“ oder alternativ über bestimmte GOP, mit denen die 

 

28  Da es sich bei Selektivverträgen um Versorgungsverträge handelt, die – mit Ausnahme der hausarztzentrierten Versor-

gung nach § 73b SGB V ohne gesetzliche Verpflichtung – zwischen einer oder mehreren Krankenkassen mit Leistungs-

erbringenden geschlossen werden, kann eine vollständige Darstellung selektivvertraglicher Leistungen nur unter Einbe-

zug der Daten von allen Krankenkassen (mit Versicherten in einer Region) erfolgen. 
29  Symptome, die die Stimmung betreffen. 
30  Absichtliche Selbstbeschädigung 
31  U.a. Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung (Z60), bestimmte (Z64x) oder andere psychosoziale Umstände 

(Z65). 
32  U. a. Probleme mit Bezug auf die Lebensführung (Z72x) oder Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung (Z73x) 
33  Eine vollständige Übersicht der im Kontext der Datenabfrage bei der Siemens BKK als relevant erachteten Diagnosen 

enthält Tabelle 47 im Anhang 3 (vgl. Abschnitt 8.3).  
34  Die OPS 9-690 war 2017 letztmalig im OPS-Katalog enthalten. 
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unvorhergesehene Inanspruchnahme dokumentiert wird, identifiziert werden (vgl. Tabelle 47 in An-

hang 3 in Abschnitt 8.3).  

Darüber hinaus bestehen jedoch auch Entgeltschlüssel, insb. im Bereich der Vergütung der PIA-Ver-

sorgung, die neben der Krisenintervention auch andere Leistungen dokumentieren können. So um-

fasst bspw. der Entgeltschlüssel 35210110 zur Abrechnung ärztlicher Leistungen der PIA „bis 10 Mi-

nuten für Leistungen der sozialpsychiatrischen Grundversorgung, Krisenintervention einschl. amb. 

Notfallbehandlung, spezifische Einzelbehandlung/Betreuung, Psychodiagnostik, ohne Videosprech-

stunde“ (BKG, 2022). Eine Übersicht über alle im Rahmen der Datenanfrage an die Siemens Betriebs-

krankenkasse (SBK) eingeschlossenen Schlüssel enthält Tabelle 47 im Anhang 3 (vgl. Abschnitt 8.3). 

Überdies ist im Falle des Einbezugs von GKV-Daten mit geringem regionalen Marktanteil zu beachten, 

dass diese nicht zwingend eine für die gesamte GKV-Population repräsentative Versichertengemein-

schaft aufweisen müssen. In diesem Fall können Alters-, Geschlechts- sowie ggf. Morbiditätsstandar-

disierungen diesen Nachteil in gewissem Umfang ausgleichen.  

Kassenärztliche Vereinigung  

Die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung, einschließlich der psychotherapeutischen 

Versorgung, für in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Personen obliegt gemäß §§ 72 

ff. SGB V den Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland. Auch die Abrechnung der sog. Vertrags-

ärztinnen und Vertragsärzte, bei denen es sich um für die kassenärztliche Versorgung zugelassene 

oder hierfür ermächtigte Ärztinnen und Ärzte handelt, erfolgt über die insgesamt 17 Kassenärztlichen 

Vereinigungen in Deutschland (Grobe & Dräther, 2015). Die KVB verfügt demnach über Abrechnungs-

daten der vertragsärztlichen Versorgung im Freistaat Bayern. Daten, die im Zuge der Abrechnung sog. 

Selektivverträge, die zwischen (Verbänden von) Leistungserbringenden und (einzelnen) Krankenkas-

sen erhoben werden, liegen der KV hingegen nicht vor. Dabei handelt es sich insb. um im Rahmen der 

Hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V und der Besonderen Versorgung nach § 140a SGB 

V erbrachte und abgerechnete Leistungen (Grobe & Dräther, 2015), die im Kontext projektspezifischer 

Fragestellungen jedoch eine untergeordnete Rolle spielen.  

Wenngleich die Abrechnungsdaten der KV demnach – im Hinblick auf die (kollektivvertraglich gere-

gelte) vertragsärztliche Versorgung – gegenüber den Routinedaten einzelner Krankenkassen den Vor-

teil der Vollständigkeit aufweisen, wodurch differenzierte Betrachtungen zur Leistungsinanspruch-

nahme (z. B. im Zeitverlauf, differenziert nach Regionen, Altersgruppen, Geschlecht, erbringende 

oder verordnende Facharztgruppe) möglich werden, enthalten sie jedoch keine Informationen zu den 

selektivvertraglich geregelten Leistungen. Überdies bestehen – mit Blick auf die Fragestellungen zur 

Analyse der Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten der psychischen Krisen- und Notfallversor-

gung – im Hinblick auf die Identifizierbarkeit relevanter Leistungen die bereits im vorherigen Abschnitt 

„Gesetzliche Krankenversicherungen“ beschriebenen Herausforderungen. So können im Hinblick auf 

die nach ICD-10 definierten Diagnosecodes mehrere ICD-Diagnosen auf eine psychische Krise hindeu-

ten, auch eine eindeutige Identifizierbarkeit einer kriseninterventionellen Behandlung ist nicht gege-

ben. Eine Übersicht über die im Rahmen der Datenanfrage an die KVB berücksichtigten Schlüssel ent-

hält Tabelle 47 im Anhang 3 (vgl. Abschnitt 8.3). 
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Telefonseelsorge 

Bei der Telefonseelsorge handelt es sich um ein Netzwerk von über 100 Stellen in Deutschland, be-

stehend aus etwa 300 festangestellten und über 7.700 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Unter dem seit 

Januar 2022 bestehenden Dachverband TelefonSeelsorge Deutschland e. V. sind neben diesen Stellen 

auch 17 Offene Tür-Stellen als Vor-Ort-Beratung vertreten. Träger der Telefonseelsorge sind die bei-

den großen Kirchen in Deutschland (TelefonSeelsorge, o. J.c), wobei sich das Angebot der Telefon-

seelsorge explizit an alle Menschen, unabhängig von Religionszugehörigkeit, richtet (TelefonSeel-

sorge, o. J.b). 

Auf ihrer Website stellte die Telefonseelsorge bis Juli 2024 die jeweils aktuelle Statistik zur Inan-

spruchnahme – teilweise stratifiziert nach der Art der Angebote (Beratung per Telefon, Mail, Chat, 

vor Ort) – für das gesamte Bundesgebiet aggregiert zur Verfügung. Diese enthielt Informationen zur 

Alters- und Geschlechtsverteilung, zu den Themenschwerpunkten, zur Lebenssituation und zur Suizi-

dalität der Ratsuchenden sowie zu Schwerpunktthemen. Darüber hinaus standen Daten im längs-

schnittlichen Vergleich zur Anzahl der Telefonate, der Seelsorge- und Beratungsgespräche und ande-

rer Gespräche, zur Anzahl der Mail- und Chat-Kontakte sowie zur Anzahl der Vor-Ort-Termine zur 

Verfügung. Außerdem informierte sie über die Anzahl derjenigen Gespräche, in denen Einsamkeit als 

vorherrschendes Thema der Ratssuchenden genannt wurde. Regionale Unterschiede in der Inan-

spruchnahme wurden in den veröffentlichten Statistiken hingegen nicht ausgewiesen; zudem stellten 

die Daten lediglich die Anzahl der zustande gekommenen Kontakte zur Telefonseelsorge, nicht jedoch 

die Anzahl der anrufenden Personen dar. Die Statistiken können derzeit (Stand: August 2024) nicht 

auf der neugestalteten Seite der Telefonseelsorge abgerufen werden. Ob sich dies wieder ändern 

wird, ist derzeit nicht bekannt. Auf den Internetseiten der jeweiligen Telefonseelsorgestellen lassen 

sich jedoch auf die jeweilige Stelle bezogene Statistiken in Form von Jahresberichten finden.35 

Überdies werden nach Rücksprache mit einer leitenden Person der Telefonseelsorge im Rahmen der 

Konsultationen weitere Daten, jedoch nicht alle obligat, erfasst. Dabei handelt es sich u. a. um sozio-

demografische und sozioökonomische Angaben (Alter, Geschlecht, berufliche Situation, Lebens-

form/Wohnsituation) der Anrufenden, die Art des Kontaktes, die Häufigkeit von Anrufen (Erst- oder 

wiederholter Kontakt), Angaben zur Suizidalität (auch im Hinblick auf Dritte), Vorliegen einer psychi-

schen Erkrankung sowie Gesprächsthemen. Hierunter können die Dokumentierenden bis zu drei The-

men aus den Bereichen „körperliches und seelisches Befinden“ (bspw. körperliches Befinden, Trauer, 

Ängste), „soziales Netz“ (bspw. Einsamkeit/Isolation, Partnersuche, Trennung), „Tätigkeit“ (bspw. 

Schule und Ausbildung, Arbeitssituation, Alltagsgestaltung) sowie „finanzielle und materielle Sicher-

heit“ (darunter Armut, Finanzfragen und Wohnung) auswählen. Zudem gibt es die Möglichkeit zur 

Auswahl jeweils aktueller Themen (bspw. aktuelle Krisen und Kriegssituationen in der Welt).  

Analysen zur Inanspruchnahme der Leistungen der Telefonseelsorge auf regionaler Ebene sind grund-

sätzlich dennoch – jedoch mit gewissen Limitationen – möglich. Zum einen werden der Telefonseel-

sorge Informationen zur Herkunft der Anrufenden durch die Telekom zur Verfügung gestellt, die je-

doch nicht mit den durch die Telefonseelsorge selbst erhobenen Daten verknüpft werden. Demnach 

ermöglichen diese Informationen lediglich eine Auswertung von Anrufzahlen (nicht von anrufenden 

Personen) auf regionaler Ebene36. Zum anderen können auch die die Anrufe empfangenden Stellen 

 

35  Bspw. für die Telefonseelsorge Bamberg: https://telefonseelsorge-bamberg.de/jahresbericht/.  
36  Zugleich steht der Telefonseelsorge eine Übersicht zu den je Monat anrufenden Telefonanschlüssen zur Verfügung, 

sodass bezogen auf einen Kalendermonat die Anzahl der Anrufenden über die Anzahl der Telefonanschlüsse approxi-

miert werden kann.  

https://telefonseelsorge-bamberg.de/jahresbericht/
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die Herkunft der Anrufenden erfassen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine obligatorische Ab-

frage, wodurch nicht alle Datensätze mit dieser Information verknüpft sind. Regionale Auswertungen 

im Hinblick auf über die bloße Anzahl der Anrufe hinausgehende Betrachtungen bergen somit die 

Gefahr von Verzerrungen, wenn die Information der Herkunft der Anrufenden bei Anrufen nicht zu-

fällig nicht erfasst wird. Überdies lässt auch die Information, welche Stelle der Telefonseelsorge das 

Gespräch geführt hat, regionale Auswertungen zu, denn nach Möglichkeit werden die Anrufenden mit 

derjenigen Stelle verbunden, die dem aktuellen Aufenthaltsort am nächsten liegt (TelefonSeelsorge, 

o. J.a). Eine Übersicht zu den Stellen der Telefonseelsorge der regionalen Stellen findet sich auf der 

Website der Telefonseelsorge unter https://www.telefonseelsorge.de/standorte/. Nichtsdestotrotz 

können auch mit diesem Vorgehen gewisse Limitationen verbunden sein, wenn die Zuordnung nach 

anderen Kriterien (z. B. im Falle von Vertretungsregelungen der Stellen untereinander) erfolgt. Zudem 

muss es sich bei der Zuordnung zur regional am nächsten gelegenen Stelle nicht zwingend um eine 

handeln, die sich im selben Raumzuschnitt (Bezirk, Landkreis bzw. kreisfreie Stadt) wie die Anrufen-

den befindet, die Zuordnung erfolgt vielmehr anhand der Ortsvorwahlen. Eine in dieser Hinsicht limi-

tationsfreie regionale Betrachtung der Inanspruchnahme der Angebote der Telefonseelsorge lässt le-

diglich die Zuordnung der Stellen zu drei Organisationseinheiten37 zu, da eine Zuordnung von Anru-

fenden nicht organisationsübergreifend stattfindet. 

Zusammenfassende Übersicht zu den im Projekt verwendeten Versorgungsdaten  

Nachfolgende Tabelle 5 gibt einen Überblick über geeignete Daten und nutzbare Datenquellen zur 

Charakterisierung der Versorgungangebote im Kontext der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

und nennt Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Eignung der Daten zur Beschreibung der Versor-

gungssituation im regionalen und longitudinalen Vergleich. Wenngleich zentrale Versorgungsange-

bote benannt sind, erhebt dieser Überblick aufgrund der Vielfältigkeit und Heterogenität der Versor-

gungslandschaft sowohl im Hinblick auf die Versorgungsangebote als auch die Daten zur Beschreibung 

eines konkreten Versorgungsangebotes keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

37  Die Stellen der Telefonseelsorge in Bayern sind in drei Organisationseinheiten untergliedert. Wenn auch nicht komplett 

mit den Bezirksgrenzen übereinstimmend, umfasst das Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit 1 im Wesentli-

chen die Bezirke Oberbayern und Schwaben, Organisationseinheit 2 die Bezirke Niederbayern und Oberpfalz und Orga-

nisationseinheit 3 die drei Bezirke Frankens (vgl. hierzu auch Tabelle 51 in Anhang 4.4). 
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Tabelle 5: Zusammenfassende Übersicht zu zur Charakterisierung der Versorgung nutzbarer Sekundärdaten 

Quelle: Eigene Darstellung.  

Versorgungsangebot Relevante Daten Datenhaltende Stellen Eignung der Daten zur Charakterisierung des Versorgungsangebotes 

Krisendienste Kapazitätsdaten: VZÄ der Leitstellen nach Be-

rufsgruppen 

Bayerischer Bezirketag Daten können nach Bezirken und Berufsgruppen differenziert werden 

Daten zur Inanspruchnahme: Telefonkon-

takte, persönliche Kriseninterventionen  

BIDAQ Volldatensatz zur Inanspruchnahme aller Krisendienste in Bayern, regionale 

Vergleichbarkeit auf Ebene der bayerischen Bezirke (für 2021 nur sehr bedingt 

und für 2022 eingeschränkt möglich), limitierte longitudinale Analysemöglich-

keiten  

Sozial- und Gerontopsychiatri-

sche Dienste 

Kapazitätsdaten: Anzahl der Dienste inkl. ver-

fügbarem Personal nach Berufsgruppen 

Bayerischer Bezirketag Volldatensatz für alle Volldienste in Bayern, differenziert nach Bezirken 

Daten zur Inanspruchnahme: Anzahl der Kli-

entinnen und Klienten gesamt, Leistungen im 

Bereich der Krisenversorgung nach Leistungs-

arten (bspw. telefonische Beratung, Bera-

tungsgespräch, Hausbesuch) 

Bayerischer Bezirketag Volldatensatz für alle Volldienste in Bayern, differenziert nach Bezirken, limi-

tierte longitudinale Analysemöglichkeiten 

Telefonische Krisenberatung 

durch Telefonseelsorge 

Daten zur Inanspruchnahme: telefonische Be-

ratungen (Anzahl, Dauer, Suizidalität, Ge-

sprächsthemen) 

Telefonseelsorge im Hinblick auf die Angebote der Telefonseelsorge eingeschränkter Datensatz, 

da einige Stellen keine Daten zur Verfügung stellen, daher eingeschränkte regi-

onale Vergleichbarkeit der Inanspruchnahme möglich. Zukünftig wird voraus-

sichtlich aber eine Auswertung über alle Telefonstellen möglich sein.  

Vertragsärztliche Versorgung Daten zur Inanspruchnahme von (kollektiv-

vertraglich geregelter) haus-, (somatischer) 

fachärztlicher sowie psychiatrischer und psy-

chotherapeutischer Versorgung: Zahl der 

Versicherten und Behandlungsfälle, behan-

delnde Arztgruppe, Anzahl Notfälle und Akut-

behandlungen 

KV Volldatensatz für kollektivvertraglich erbrachte Leistungen; Informationen zu 

Selektivverträgen nicht enthalten; Herausforderungen in der Identifizierbarkeit 

psychischer Krisen und Notfälle sowie Kriseninterventionen; regionale Ver-

gleichbarkeit auf Ebene der Landkreise/kreisfreien Städte und Bezirke (theore-

tisch38) möglich. Longitudinale Analysen möglich 

 

38  Die Vergleichbarkeit auf kleinerer räumlicher Ebene ist bei differenzierten Fragestellungen aufgrund kleiner Fallzahlen und d amit einhergehenden datenschutzrechtlichen Limitationen einge-

schränkt.  
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Versorgungsangebot Relevante Daten Datenhaltende Stellen Eignung der Daten zur Charakterisierung des Versorgungsangebotes 

Daten zur Inanspruchnahme von (kollektiv-

vertraglich und selektivvertraglich39 geregel-

ter) haus-, (somatischer) fachärztlicher sowie 

psychiatrischer und psychotherapeutischer 

Versorgung: Zahl der Versicherten und Be-

handlungsfälle, behandelnde Arztgruppe, An-

zahl Notfälle und Akutbehandlungen 

Krankenkassen Daten nur für Versicherte der jeweiligen Krankenkasse verfügbar mit u. U. ein-

geschränkter Generalisierbarkeit; Informationen zu Selektivverträgen (insb. 

Hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V, Besondere Versorgung nach 

§ 140a SGB V) enthalten; Herausforderungen in der Identifizierbarkeit psychi-

scher Krisen und Notfälle sowie Kriseninterventionen; regionale Vergleichbar-

keit auf Ebene der Landkreise/kreisfreien Städte und Bezirke (theoretisch40) 

möglich. Longitudinale Analysen möglich 

Versorgung durch PIAs/PsIAs 

(§ 118 SGB V) 

Daten zur Inanspruchnahme ambulant im 

Krankenhaus erbrachter psychiatrischer Ver-

sorgung: Zahl der Versicherten, Zahl der Not-

fälle; Zahl der Versicherten je Behandlungs-

setting, Veranlassung, (theoretisch) Mit- und 

Weiterbehandlung41 

BIDAQ Explizite Erfassung von Notfällen und Kriseninterventionen vorgesehen, jedoch 

ohne unterjährige Aktualisierung; PIA für Erwachsene: Darstellung von Versor-

gungspfaden in Grenzen möglich (Behandlungsveranlassung, Mit- und Weiter-

behandlung42); für KJP lediglich Veranlassung dokumentiert und berichtet; 

Daten zu Ambulanzen nach § 118 Abs. 3 SGB V (PsIAs) nicht enthalten; regio-

nale Vergleichbarkeit eingeschränkt möglich 

Daten zur Inanspruchnahme ambulant im 

Krankenhaus erbrachter psychiatrischer und 

psychosomatischer Versorgung: Zahl der Ver-

sicherten und Behandlungsfälle, behan-

delnde Berufsgruppe und zeitliche Dauer der 

Behandlung 

Krankenkassen Daten nur für Versicherte der jeweiligen Krankenkasse verfügbar; Darstellung 

der Inanspruchnahme von PsIAs möglich, sehr limitierte Identifizierbarkeit von 

psychischen Krisen und Notfällen sowie Kriseninterventionen; regionale Ver-

gleichbarkeit auf Ebene der Landkreise/kreisfreien Städte und Bezirke (theore-

tisch43) möglich 

 

39  Naturgemäß sind nur Daten zu Selektivverträgen enthalten, die die datenliefernde Krankenkasse mit Leistungserbringenden gesch lossen hat. 
40  Vgl. Fußnote 38. Diese kann zusätzlich durch regional unterschiedliche Marktanteile limitiert werden.  
41  Informationen zur Mit- und Weiterbehandlung liegen nicht für alle PIA-Behandlungsfälle vor, da für die AmBADO jeweils eine Kurz- und eine Langversion erstellt werden kann, wobei insb. bei 

Notfällen häufig eine Kurzversion erstellt wird: Bei den Kurzversionen wird die Mitbehandlung nicht erfasst, bei Langversione n nur im Falle einer Beendigung die Weiterbehandlung. 
42  Vgl. Fußnote 41.  
43  Vgl. Fußnote 38. Diese kann zusätzlich durch regional unterschiedliche Marktanteile limitiert werden.  
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Versorgungsangebot Relevante Daten Datenhaltende Stellen Eignung der Daten zur Charakterisierung des Versorgungsangebotes 

Stationäre Versorgung im Kran-

kenhaus 

Daten zur Inanspruchnahme der voll- und 

teilstationären sowie stationsäquivalenten 

psychiatrischen Krankenhausversorgung: Zahl 

der Versicherten und Behandlungsfälle, Zahl 

der Notfälle und Kriseninterventionen 

Krankenkassen Daten nur für Versicherte der jeweiligen Krankenkasse verfügbar; Informatio-

nen zu Selektivverträgen enthalten; Herausforderungen in der Identifizierbar-

keit psychischer Krisen und Notfälle sowie Kriseninterventionen; regionale 

Vergleichbarkeit auf Ebene der Landkreise/kreisfreien Städte und Bezirke (the-

oretisch44) möglich 

 

 

44  Vgl. Fußnote 38. Diese kann zusätzlich durch regional unterschiedliche Marktanteile limitiert werden.  
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4.2 Ausgewählte Daten zur Kapazität von Versorgungsangeboten 

4.2.1 Krisendienste 

Nachfolgende Tabelle 6 enthält das in den Leitstellen der Krisendienste verfügbare Personal in VZÄ – 

sowohl insgesamt als auch differenziert nach Berufsgruppen. Hierbei zeigt sich die – auch in den In-

terviews mit Expertinnen und Experten angesprochene (vgl. Abschnitt 5.3) – unterschiedliche Organi-

sation der Leitstellen im Hinblick auf die personelle Besetzung.  

Tabelle 6: Personalkapazität der Leitstellen der Krisendienste (erstattete VZÄ) im Jahr 2023 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bayerischer Bezirketag (2024b) 

Bezirk VZÄ erstattet VZÄ nach Berufsgruppen 

Oberbayern 30,92 

17,85 psychologische Fachkräfte 

4,02 sozialpädagogische Fachkräfte 

4,20 psychiatrische Fachkräfte 

1,50 fachärztliche Fachkräfte 

3,35 Verwaltung 

Niederbayern 13,27 

4,70 psychologische Fachkräfte 

5,65 sozialpädagogische Fachkräfte 

2,42 psychiatrische Fachpflegekraft mit Fachweiterbildung 

0,50 Verwaltung 

Oberpfalz 11,26 

2,73 psychologische Fachkräfte 

3,34 sozialpädagogische Fachkräfte (davon 1,00 Leitung) 

4,69 psychiatrische Fachkräfte 

0,50 Verwaltung 

Oberfranken 11,63 

2,93 psychologische Fachkräfte 

5,77 sozialpädagogische Fachkräfte 

1,77 psychiatrische Fachkräfte 

0,66 sonstige Fachkraft 

0,50 Verwaltung 

Mittelfranken 11,38 

1,25 Leitung 

9,63 Fachkräfte (davon 9,18 sozialpädagogisch, 0,45 Fachkranken-

pflege) 

0,50 Verwaltung 

Unterfranken 11,85 

2,50 psychologische Fachkräfte (+1 Stelle Elternzeit) 

6,35 sozialpädagogische Fachkräfte 

2,0 Fachkrankenpflege 

0,50 fachärztliche Fachkräfte 

0,50 Verwaltung 

Schwaben 10,47 

3,99 psychologische Fachkräfte 

2,81 sozialpädagogische Fachkräfte 

0,60 psychiatrische Fachkräfte 

1,57 sonstige Fachkräfte 

1,00 fachärztliche Fachkräfte 

0,50 Verwaltung 
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4.2.2 Sozialpsychiatrische Dienste 

Tabelle 7 stellt die Personalkapazität der Sozial- und Gerontopsychiatrischen Dienste (nur Volldienste) 

nach den Bezirken im Jahr 2021 in VZÄ dar. Hierin wird sowohl das verfügbare Personal insgesamt 

(ohne ärztliches Personal) sowie die darunter erfassten Verwaltungs- und gerontopsychiatrischen 

Fachkräfte gesondert ausgewiesen. Zur Einordnung und zum Vergleich ist sowohl für das Jahr 2021 

als auch das Jahr 2022 die Anzahl der in den bayerischen Bezirken vorhandenen Volldienste ausge-

wiesen45.  

Tabelle 7: Personalkapazität der Sozialpsychiatrischen Dienste im Jahr 2021 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bayerischer Bezirketag (2024a, 2024b) 

Bezirk Volldienste 

202246 

Sozial- und Gerontopsychiatrische Dienste 2021 

Volldienste Außenstellen 

mit festem 

Personal 

Personal47  

 

davon  

Verwaltungs-

kräfte  

davon  

gerontopsy-

chiatrische 

Fachkräfte  

Oberbayern 36 32 0 269,36 39,05 50,31 

Niederbayern 9 9 0 42,30 6,55 7,50 

Oberpfalz 8 8 1 42,58 7,33 7,00 

Oberfranken 6 6 0 35,01 7,01 3,70 

Mittelfranken 11 11 0 66,70 9,12 9,93 

Unterfranken 11 13 5 42,56 6,24 3,50 

Schwaben 14 14 5 74,53 8,80 7,00 

Bayern 95 93 11 573,04 84,10 88,94 

 

45  Zur Abweichung der Anzahl der präsentierten Zahl der Dienste mit den in der Bestandsanalyse (vgl. Abschnitt 3.2.2) 

ausgewiesenen Anzahl vgl. Fußnote 12.  
46  Zur Abweichung der Anzahl der präsentierten Zahl der Dienste mit den in der Bestandsanalyse (vgl. Abschnitt 3.2.2) 

ausgewiesenen Anzahl vgl. Fußnote 12.  
47  Ärztliches Personal ist hierin nicht enthalten.  
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4.3 Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten  

4.3.1 Krisendienste 

Die nachfolgenden Ergebnisse zur Inanspruchnahme der Krisendienste basieren auf Daten der Krisen-

dienste, die zum einen in den Jahresberichten der Krisendienste online zur Verfügung stehen48, für 

diese Auswertungen jedoch durch das BIDAQ zur projektspezifischen Verwendung zur Verfügung ge-

stellt wurden. Die Inanspruchnahme wird nachfolgend getrennt nach Telefonkontakten und persön-

lichen Kriseninterventionen dargestellt. Persönliche Kriseninterventionen werden von allen Krisen-

diensten im Rahmen von mobilen Einsätzen am Ort der Krise sowie darüber hinaus von einigen Kri-

sendiensten (vgl. Abschnitt 4.3.1.2) auch am Standort des Krisendienstes erbracht. 

4.3.1.1 Telefonkontakte 

Im Jahr 2022 gingen insgesamt 82.473 Anrufe in den Leitstellen der Krisendienste Bayerns ein. Dies 

entspricht einer Steigerung von 22.426 Anrufen bzw. 37 % gegenüber dem Jahr 2021, in dem 60.047 

Anrufe verzeichnet wurden. Mit Ausnahme der Bezirke Mittelfranken und Oberbayern, deren Krisen-

dienste bereits vor 2021 und somit über das gesamte Jahr 2021 tätig waren, lassen sich die teils deut-

lichen Steigerungsraten hauptsächlich darauf zurückführen, dass die Leitstellen der übrigen Bezirke 

ihren Dienst erst im März 2021 aufgenommen und die Erreichbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit 

erst im Juli 2021 eingerichtet haben.49;50 Dabei war die Zahl der Anrufe nicht gleich über die sieben 

Bezirke verteilt. Vielmehr zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken mit der Ober-

pfalz als dem Bezirk mit der geringsten Zahl an Anrufen (3.897 Anrufe) im Jahr 2022 sowie Oberbay-

ern, das mit 29.259 Anrufen die meisten Anrufe aufwies (vgl. Tabelle 8). Bezogen auf die gesamte 

bayerische Erwachsenenbevölkerung ergaben sich 547,0 Anrufe je 100.000 Personen ab 18 Jahren im 

Jahr 2021 und 742,4 Anrufe je 100.000 Personen ab 18 Jahren im Jahr 2022. Werden die unterschied-

lichen Bevölkerungsgrößen in den einzelnen Bezirken berücksichtigt, zeigt sich allerdings, dass im Jahr 

2022 mit 1.346,7 die meisten Telefongespräche je 100.000 Erwachsenen in Mittelfranken stattfanden. 

Der Bezirk mit der geringsten Zahl an Anrufen war auch hier die Oberpfalz mit 412,0 Anrufen je 

100.000 Personen ab 18 Jahren (vgl. Tabelle 8 und Abbildung 4). Für die Interpretation der Anzahl der 

Telefonkontakte des Krisendienstes Mittelfranken ist zu beachten, dass dieser bereits im Jahr 2021 

persönliche Gespräche (und im Jahr 2022 auch Beratungen per E-Mail oder Chat) in der Leitstelle 

durchführte, die in beiden Jahren jedoch nicht gesondert ausgewiesen werden konnten und demnach 

in den Telefonkontakten erfasst sind (2021: 319 persönliche Gespräche, 2022: 511 persönliche Ge-

spräche, 523 Online-Beratungen) (Krisendienst Mittelfranken, 2022, S. 9, 2023, S. 7).  

 

48  https://www.krisendienste.bayern/ueber-uns/informationen-fuer-fachkreise/.  
49  Die weiteren, den Vergleich zwischen den Bezirken sowie Erhebungsjahren zu beachtenden Einschränkungen, die insb. 

in den Berichten der Krisendienste 2021 genannt werden (bspw. die unterschiedliche Beteiligung an nächtlichen Öff-

nungszeiten oder die die Zählung beeinflussenden, unterschiedlichen Dokumentationsgepflogenheiten), sind bei allen 

in diesem Bericht getroffenen Aussagen zu berücksichtigen. 
50  Extrapoliert man die Monate Januar bis Juni 2021 bspw. mit dem Durchschnitt der Monate Juli bis Dezember 2021, 

ergeben sich deutlich kleinere Steigerungen und teilweise sogar Verringerungen der Anzahl der Telefonkontakte im 

Vergleich zu 2021. Eine Extrapolation der Werte der ersten Jahreshälfte mit dem kleinsten Wert der zweiten Jahres-

hälfte ergibt ebenfalls eine deutliche Verringerung der Steigerungsraten.  

https://www.krisendienste.bayern/ueber-uns/informationen-fuer-fachkreise/
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Tabelle 8: Anzahl der Anrufe bei den Krisendiensten Bayerns in den Jahren 2021 und 2022 nach Bezirken 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach BIDAQ (2024d) und LfStat (2021, 2022b).  

Bezirk Anzahl der Anrufe im Jahr 2021 Anzahl der Anrufe im Jahr 2022 Veränderung 

2021 zu 2022 
absolut je 100.000 

EW ≥ 18 J. 

absolut je 100.000 

EW ≥ 18 J. 

Oberbayern 28.606 730,0 29.259 736,8 653 (+ 2 %) 

Niederbayern 5.050 481,9 7.842 738,1 2.792 (+ 55 %) 

Oberpfalz 2.829 302,6 3.897 412,0 1.068 (+ 38 %) 

Oberfranken 4.879 543,3 6.934 766,3 2.055 (+ 42 %) 

Mittelfranken 10.02751 677,7 20.18752 1.346,7 10.160 (+ 101 %) 

Unterfranken 4.469 403,2 6.826 611,4 2.357 (+ 53 %) 

Schwaben 4.187 263,4 7.528 468,0 3.341 (+ 80 %) 

Bayern 60.047 547,0 82.473 742,4 22.426 (+ 37 %) 

 
Abbildung 4:  Telefonkontakte der Krisendienste je 100.000 Einwohnende ab 18 Jahren nach Bezirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d) und LfStat (2021, 2022b).  

 

51  Hierunter sind auch 319 persönliche Gespräche in der Leitstelle enthalten, die nicht gesondert ausgewiesen werden 

konnten (Krisendienst Mittelfranken, 2022, S. 9)  
52  Hierunter sind auch 511 persönliche und 523 Online-Beratungen in der Leitstelle enthalten, die nicht gesondert ausge-

wiesen werden konnten (Krisendienst Mittelfranken, 2023, S. 7) 
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Allen Bezirken gemein hingegen ist, wie Abbildung 5 zeigt, dass die Herkunft der Anrufenden bzw. der 

betroffenen Personen53 sich nicht gleich auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte verteilt, 

sondern eine deutliche Konzentration auf die kreisfreien Städte und abgestuft ihr jeweiliges Umland 

sichtbar ist: Unter den 20 Gebietseinheiten mit den meisten Anrufenden je 100.000 Einwohnende ab 

18 Jahren befinden sich 16 kreisfreie Städte. Erlangen (1.700,9 Anrufe je 100.000 Einwohnende ≥ 18 

Jahre), Passau (1.591,9) und Nürnberg (1.588,9) weisen dabei die höchsten, die Landkreise Neustadt 

a. d. Waldnaab (Oberpfalz; 110,7 Anrufe je 100.000 Erwachsene), Oberallgäu (Schwaben; 109,0) und 

Regen (Niederbayern; 102,0) die niedrigsten Anrufzahlen je 100.000 Personen ab 18 Jahren auf. Dass 

die Krisendienste insb. von Menschen in Anspruch genommen werden, die in städtischen Regionen 

leben, wurde zudem auch in den qualitativen Interviews hervorgehoben. Als Gründe für die höhere 

Inanspruchnahme wurde – einhergehend mit einer höheren Bekanntheit der Krisendienste – vor al-

lem die Bereitschaft von jüngeren, insb. in städtischen Regionen lebenden Menschen, sich im Falle 

psychischer Krisen frühzeitig (professionelle) Unterstützung zu suchen, genannt (vgl. Abschnitt 5.3).  

 
Abbildung 5:  Regionale Verteilung der Anrufe bei Krisendiensten nach Wohnort der Betroffenen (Anzahl je 100.000 

Einwohnende ab 18 Jahren) im Jahr 202254 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d) und LfStat (2021, 2022b).  

 

53  Die Dokumentation und Berichterstattung der regionalen Verteilung erfolgen anhand des Wohnortes der Betroffenen. 

Hinweis: in den zugrundeliegenden Daten sind Telefonkontakte für Rosenheim aggregiert angegeben, demnach nicht 

unterschieden zwischen Kontakten, die aus dem Landkreis sowie der kreisfreien Stadt Rosenheim erfolgten. Für die 

Darstellung in Abbildung 5 wurden diese Anrufe auf Basis der Bevölkerungsanteile aufgeteilt, wodurch sich rechnerisch 

je 100.000 Einwohnende die gleichen Werte ergeben. 
54  Fehlende Werte und Anrufe, die sich keinem Landkreis bzw. keiner kreisfreien Stadt zuordnen ließen, wurden nicht 

berücksichtigt. 
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Der Anteil der Anrufe, für die die Herkunft der Betroffenen nicht erhoben wurde, betrug dabei rund 

ein Viertel aller Anrufe, wobei in Oberfranken für 46,8 % keine regionale Zuordnung erfolgte, dies in 

Unterfranken hingegen nur auf 13,0 % der Anrufe zutraf (vgl. Tabelle 9)55. Der niederbayerische Kri-

sendienst war in diesem Zusammenhang derjenige, in dem im Vergleich zu den anderen Bezirken so-

wohl absolut als auch relativ die Anrufe für betroffene Personen von außerhalb Bayerns (8,7 %) oder 

innerhalb Bayerns, jedoch außerhalb Niederbayerns (18,6 %), erfolgten. Auch von innerhalb des Be-

zirks ohne Zuordnung des Landkreises weist Niederbayern im Vergleich mit den anderen Bezirken mit 

537 Anrufen und einem Anteil von 6,8 % sowohl absolut als auch relativ den höchsten Wert auf.  

Tabelle 9: Regional nicht zuordenbare sowie von außerhalb der Region kommende Anrufe bei den Krisendiensten 

nach Bezirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Bezirk Anrufe 

gesamt 

außerhalb 

Bayerns 

innerhalb Bayerns, 

außerhalb des Be-

zirks 

innerhalb des 

Bezirks, 

Landkreis unklar 

keine Angabe, 

unklar 

Oberbayern 29.259 291 (1,0 %) 187 (0,6 %) 30 (0,1 %) 7.539 (25,8 %) 

Niederbayern 7.842 680 (8,7 %) 1.457 (18,6 %) 537 (6,8 %) 1.665 (21,2 %) 

Oberpfalz 3.897 187 (4,8 %) 337 (8,6 %) 19 (0,5 %) 1.048 (26,9 %) 

Oberfranken 6.934 179 (2,6 %) 275 (4,0 %) 24 (0,3 %) 3.246 (46,8 %) 

Mittelfranken 20.18756 221 (1,1 %) 637 (3,2 %) 60 (0,3 %) 4.776 (23,7 %) 

Unterfranken 6.826 316 (4,6 %) 481 (7,0 %) 41 (0,6 %) 888 (13,0 %) 

Schwaben 7.528 361 (4,8 %) 420 (5,6 %) 12 (0,2 %) 2.031 (27,0 %) 

Bayern 82.473 2.235 (2,7 %) 3.794 (4,6 %) 723 (0,9 %) 21.193 (25,7 %) 

 

Tabelle 10 zeigt für das Jahr 2022 die Dauer der Telefonkontakte, die sich aus der telefonischen Inter-

ventionsdauer und der Zeit für die Dokumentation zusammensetzt – sowohl absolut als auch im 

Durchschnitt je Telefonat. Unter Berücksichtigung der Personalausstattung der Leitstellen (vgl. Ta-

belle 6) wird zudem die mittlere Gesamtgesprächsdauer je VZÄ angegeben. Während absolut der Kri-

sendienst Oberbayern die längste und der Krisendienst Oberpfalz die kürzeste Gesamtzeit für die te-

lefonischen Krisengespräche aufwendete, zeigt sich bezogen auf das einzelne Krisengespräch eine 

andere Anordnung, da im Mittel in der Oberpfalz die Krisengespräche (einschließlich Dokumentation) 

am längsten und in Oberbayern am kürzesten dauern. Eine weite Streuung zeigt sich zudem bei den 

je VZÄ der Leitstellen erbrachten telefonischen Krisengesprächen in Minuten: Während das Personal 

des Krisendienstes Oberpfalz im Jahr 2022 je VZÄ im Mittel 8.445 mit telefonischen Gesprächen und 

Dokumentation dieser Gespräche beschäftigt war, wendete das Personal in Mittelfranken 39.913 Mi-

nuten je VZÄ auf.  

 

55  Bei der Interpretation der Werte ist zusätzlich zu beachten, dass sowohl im Falle von Anrufenden, die die entsprechende 

Erhebung nicht wünschen als auch bei Anrufen, die nur der Weitergabe von Informationen dienen, geografische Daten 

nicht erhoben werden.  
56  Hierunter sind auch 511 persönliche und 523 Online-Beratungen in der Leitstelle enthalten, die nicht gesondert ausge-

wiesen werden konnten (vgl. Fußnote 52).  
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Tabelle 10:  Dauer der telefonischen Krisengespräche nach Bezirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d) und Bayerischer Bezirketag (2024b).  

Bezirk Anrufe 

gesamt 

Gesamtzeit in 

Minuten 

mittlere Dauer je Kri-

sengespräch in Minuten 

VZÄ der  

Leitstellen 

mittlere Dauer je 

VZÄ in Minuten 

Oberbayern 29.259 529.588 18,1 30,92 17.128 

Niederbayern 7.842 149.782 19,1 13,27 11.287 

Oberpfalz 3.897 95.087 24,4 11,26 8.445 

Oberfranken 6.934 160.175 23,1 11,63 13.773 

Mittelfranken 20.187 454.208 22,5 11,38 39.913 

Unterfranken 6.826 163.141 23,9 11,85 13.767 

Schwaben 7.528 173.897 23,1 10,47 16.609 

Bayern 82.473 1.725.878 20,9  100,78 17.125 

Welche Personengruppen sich im Jahr 2022 telefonisch an den Krisendienst wendete, variiert zwi-

schen den sieben Bezirken Bayerns, wenngleich jeder der sieben Krisendienste am häufigsten von den 

durch Krisen betroffenen Personen selbst kontaktiert wurde – im bayernweiten Durchschnitt in 

65,7 % der Anrufe (vgl. Tabelle 11). Während im Jahr 2022 in Niederbayern 83,3 % der insgesamt 

7.842 Telefonanrufe durch die Klientinnen und Klienten selbst erfolgten, waren es in Mittelfranken 

nur 58,1 % der insgesamt 20.187 Anrufe (wenngleich in Mittelfranken in mehr als einem Drittel der 

Anrufe keine Zuordnung erfolgte). Ohne Berücksichtigung derjenigen Anrufe, bei denen die anru-

fende Person nicht erfasst wurde, stellten zudem die Angehörigen sowohl bayernweit als auch in den 

Bezirken (mit Ausnahme des Bezirks Mittelfranken) die zweithäufigste anrufende Personengruppe 

dar. Fachstellen wie bspw. Ambulanzen, Stationen, Fachärzte und Therapeuten, Polizei und Kreisver-

waltungsbehörden (KrVB) sowie unter „Sonstige“ erfasste Anrufende bspw. Nachbarn, Freunde und 

Arbeitskollegen der von Krisen betroffenen Personen machten jeweils einen deutlich geringeren An-

teil an den anrufenden Personengruppen aus. Lediglich im Bezirk Mittelfranken stellen die Fachstellen 

die anrufende Personengruppe mit den zweithäufigsten Kontakten, aufgrund des weit überdurch-

schnittlichen Anteils an nicht zuordenbaren Telefonkontakten jedoch mit einem – im Vergleich zu 

Gesamtbayern – unterdurchschnittlichen Anteil.  
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Tabelle 11: Bei den Krisendiensten anrufende Personengruppen nach Bezirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Bezirk Klientin/Klient Angehörige Fachstelle57 Polizei, KrVB Sonstige58 keine Angabe 

Oberbayern 18.113 (61,9 %) 4.064 (13,9 %) 1.782 (6,1 %) 758 (2,6 %) 1.278 (4,4 %) 3.264 (11,2 %) 

Niederbayern 6.532 (83,3 %) 396 (5,0 %) 203 (2,6 %) 262 (3,3 %) 158 (2,0 %) 291 (3,7 %) 

Oberpfalz 2.529 (64,9 %) 286 (7,3%) 76 (2,0 %) 48 (1,2 %) 51 (1,3 %) 907 (23,3 %) 

Oberfranken 4.738 (68,3 %) 116 (1,7 %) 109 (1,6 %) 42 (0,6 %) 33 (0,5 %) 1.896 (27,3 %) 

Mittelfranken 11.738 (58,1 %) 279 (1,4 %) 694 (3,4 %) 459 (2,3 %) 105 (0,5 %) 6.912 (34,2 %) 

Unterfranken 5.012 (73,4 %) 294 (4,3 %) 216 (3,2 %) 200 (2,9 %) 108 (1,6 %) 996 (14,6 %) 

Schwaben 5.518 (73,3 %) 546 (7,3 %) 260 (3,5 %) 276 (3,7 %) 120 (1,6 %) 808 (10,7 %) 

Bayern 54.180 (65,7 %) 5.981 (7,3 %) 3.340 (4,0%) 2.045 (2,5 %) 1.853 (2,2 %) 15.074 (18,3 %) 

Tabelle 12 stellt die Problemspektren dar, mit denen sich Anrufende im Jahr 2022 an die Krisendienste 

wendeten, wobei die jeweilige Zuordnung und Dokumentation auf Basis der Selbstbeschreibung der 

Betroffenen oder einer Fremdanamnese durch Anrufende aus dem Umfeld der Betroffenen durch die 

Mitarbeitenden des Krisendienstes am Telefon erfolgt. Die psychiatrischen Krisen, angelehnt an die 

Einteilung der psychiatrischen Störungsbilder, umfassen bspw. depressive Zustände, Ängste und Pa-

nik, psychotisches Erleben, Anpassungsproblematiken, Suchtverhalten und selbstschädigendes Ver-

halten. Unter psychosozialen Krisen werden hingegen vor allem Probleme zusammengefasst, die den 

zwischenmenschlichen Bereich oder persönliche Rahmenbedingungen betreffen. Hierzu zählen bspw. 

Probleme im privaten Umfeld, akute Belastungsreaktionen, Sorge um Angehörige, Ver-

lust/Trauer/Tod, Isolation/Einsamkeit und berufliche Probleme/Arbeitslosigkeit (Krisendienst Psychi-

atrie Oberbayern, 2023, S. 14). Bei Kurzkontakten und Beratungsgesprächen findet keine Einschät-

zung des Problemspektrums statt, sodass diese in Tabelle 12 nicht berücksichtigt sind.  

Es zeigt sich zwischen den Bezirken eine Varianz in den Problemspektren in der Hinsicht, dass sowohl 

bayernweit als auch in den Bezirken Oberbayern, Niederbayern, Unterfranken und Schwaben psychi-

atrische Krisen als vordergründiges Problemspektrum vorlagen, während die Telefonkontakte zum 

Krisendienst in der Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken vorwiegend aus psychosozialen Krisen resul-

tierten. Ob diese Varianz zwischen den Bezirken auf tatsächlich derartig verschiedene Problemspek-

tren oder (auch) auf unterschiedliche Dokumentationsgepflogenheiten zwischen den Krisendiensten 

zurückzuführen ist, lässt sich auf Basis dieser Auswertungen nicht abschließend bewerten.  

 

57  Unter anderem Ambulanzen, Stationen, Fachärzte und Therapeuten. 
58  Bspw. Personen aus Nachbarschaft, Arbeit, Freundeskreisen.  
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Tabelle 12: Problemspektren der Krisendienste telefonisch kontaktierenden Klientinnen und Klienten nach Bezirken 

im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Bezirk psychiatrische Krise psychosoziale Krise keine Angabe 

Oberbayern 8.359 (72,8 %) 2.992 (26,1 %) 134 (1,2 %) 

Niederbayern 794 (54,8 %) 655 (45,2 %) 0 (0,0 %) 

Oberpfalz 485 (40,9 %) 695 (58,6 %) 7 (0,6 %) 

Oberfranken 646 (35,7 %) 1.128 (62,4 %) 35 (1,9 %) 

Mittelfranken 2.048 (37,8 %) 2.967 (54,7 %) 410 (7,6 %) 

Unterfranken 1.387 (52,2 %) 1.266 (47,6 %) 4 (0,2 %) 

Schwaben 1.742 (53,0 %) 1.370 (41,7 %) 173 (5,3 %) 

Bayern 15.461 (56,6 %) 11.073 (40,6 %) 763 (2,8 %) 

Die Ergebnisse der Telefonate bei den Krisendiensten zeigt Tabelle 13, wobei hierin folgende Ergeb-

nisse erfasst werden (Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, 2023, S. 11):  

• Keine weiterführende Maßnahme 

• Empfehlung: hierbei erfolgte die Weitergabe eines Kontaktes einer Einrichtung, an welche 

die Anrufenden sich eigenständig wenden können 

• Einsatzteam des Krisendienstes (KD-Einsatzteam): hierunter werden sowohl aufsuchende 

Kriseninterventionen durch die mobilen Einsatzteams als auch persönliche Beratungen am 

Standort des Krisendienstes zusammengefasst 

• Notfall: hierunter werden Krisendienstfälle dokumentiert, bei denen Polizei, Rettungsdienst 

oder Notarzt hinzugezogen wurde 

• Ärztlicher Bereitschaftsdienst: hierunter werden Krisendienstfälle dokumentiert, bei denen 

allgemein- oder fachärztliche Unterstützung über die KVB angefordert wurden 

• Vermittlung: bezeichnen aktive Übergaben durch die Leitstellen an kooperierende Einrich-

tungen im Krisennetzwerk 

In allen bayerischen Bezirken stellten Anrufe, bei denen keine weiterführende Maßnahme notwendig 

war, im Jahr 2022 die Mehrheit dar, wenngleich der Anteil an allen Anrufen zwischen den Bezirken 

zwischen 50,8 % in Oberbayern und 82,9 % in Oberfranken variierte. Empfehlungen wurden bei 

10,6 % der Anrufe in Mittelfranken und bei 34,3 % in Oberbayern ausgesprochen, während das KD-

Einsatzteam in Niederbayern bei 0,1 % und in Oberbayern bei 7,6 % der Anrufe hinzugezogen wurde.  

Anrufe, bei denen eine aktive Übergabe durch die Leitstellen an kooperierende Einrichtungen er-

folgte, stellten im Jahr 2022 in allen Bezirken nur einen sehr geringen Anteil (zwischen 0,3 und 4,0 %) 

aller Anrufe dar, bei denen das Ergebnis erfasst wurde. Tabelle 48 im Anhang 4.1 (vgl. Abschnitt 8.4.1) 

stellt weiterführende Informationen über die Einrichtungen bereit, an welche die Anrufenden konkret 

vermittelt wurden. Aggregiert über alle Bezirke hinweg werden Anrufende am häufigsten an PIAs, 

stationäre Einrichtungen sowie Sozial- und Gerontopsychiatrische Dienste vermittelt. Auf Ebene der 

Bezirke zeigen sich hierbei jedoch mitunter deutliche Unterschiede in den Anteilen der empfangen-

den Einrichtungen, die auf verschiedene Netzwerkstrukturen zwischen den Krisendiensten in Bayern 

hindeuten können (vgl. Tabelle 48 in Abschnitt 8.4.1). 
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Tabelle 13: Ergebnis der Anrufe bei den Krisendiensten nach Bezirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Bezirk keine weiterführende Maßnahme Empfehlung KD-Einsatzteam Notfall ärztl. Bereitschaftsdienst Vermittlung Sonstiges keine Angabe 

Oberbayern 14.924 (51,0 %) 10.079 (34,4 %) 2.245 (7,7 %) 244 (0,8 %) 6 (0,0 %) 905 (3,1 %) 900 (3,1 %) 69 (0,2 %) 

Niederbayern 5.239 (66,8 %) 2.324 (29,6 %) 6 (0,1 %) 84 (1,1 %) 0 (0,0 %) 86 (1,1 %) 192 (2,4 %) 1 (0,0 %) 

Oberpfalz 2.575 (66,1 %) 1.119 (28,7 %) 32 (0,8 %) 28 (0,7 %) 0 (0,0 %) 23 (0,6 %) 99 (2,5 %) 31 (0,8 %) 

Oberfranken 5.754 (83,0 %) 865 (12,5 %) 150 (2,2 %) 16 (0,2 %) 4 (0,1 %) 18 (0,3 %) 83 (1,2 %) 52 (0,7 %) 

Mittelfranken 15.970 (79,1 %) 2.142 (10,6 %) 96 (0,5 %) 80 (0,4 %) 5 (0,0 %) 74 (0,4 %) 591 (2,9 %) 1.247 (6,2 %) 

Unterfranken 4.349 (63,7 %) 1.951 (28,6 %) 193 (2,8 %) 50 (0,7 %) 1 (0,0 %) 271 (4,0 %) 96 (1,4 %) 14 (0,2 %) 

Schwaben 4.428 (58,8 %) 2.284 (30,3 %) 250 (3,3 %) 126 (1,7 %) 2 (0,0 %) 36 (0,5 %) 165 (2,2 %) 254 (3,4 %) 

Bayern 53.239 (64,6 %) 20.764 (25,2 %) 2.972 (3,6 %) 628 (0,8 %) 18 (0,0 %) 1.413 (1,7 %) 2.126 (2,6 %) 1.668 (2,0 %) 
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4.3.1.2 Persönliche Kriseninterventionen 

Tabelle 14 stellt für die Jahre 2021 und 2022 sowohl die absolute Anzahl der persönlichen Krisenin-

terventionen dar als auch ihre Anzahl je 100.000 erwachsene Einwohnende. Es werden jeweils die 

mobilen Einsätze am Ort der Krise und die Beratungen am Standort des Krisendienstes (KD-Standort) 

ausgegeben. Hierbei zeigt sich, dass Beratungen am KD-Standort in beiden Jahren lediglich von den 

Krisendiensten in Oberbayern und Schwaben dokumentiert wurden, wobei der Anteil der am KD-

Standort durchgeführten Kriseninterventionen für den Krisendienst Schwaben in beiden Jahren (3 % 

im Jahr 2021 bzw. 2 % im Jahr 2022) deutlich geringer ausfällt als für den Krisendienst in Oberbayern 

(jeweils 27 % in beiden Jahren). Zu beachten ist jedoch die in Abschnitt 4.3.1.1 erwähnte Besonderheit 

in der Dokumentation des Krisendienstes Mittelfranken: Die von der Leitstelle des Krisendienstes 

durchgeführten persönlichen Kriseninterventionen (sowie Online-Beratungen) werden als Telefon-

kontakte dokumentiert. Hierbei handelt es sich um 319 persönliche Beratungen im Jahr 2021 und 511 

im Jahr 2022.59  

Im Hinblick auf die Gesamtzahl von, durch die Krisendienste erbrachten, persönlichen Kriseninterven-

tionen von 2021 zu 2022 zeigt sich zwischen den Regionen eine unterschiedliche Entwicklung: Wäh-

rend für Bayern insgesamt sowie für die Bezirke Oberbayern, Niederbayern, Mittelfranken, Unterfran-

ken und Schwaben im Jahr 2022 – sowohl absolut als auch je 100.000 Einwohnender der erwachsenen 

Bevölkerung – jeweils mehr Kriseninterventionen dokumentiert wurden als im Jahr 2021, reduzierte 

sich die Anzahl in den Bezirken Oberpfalz und Oberfranken leicht. Besonders hohe Steigerungsraten 

wurden in den Bezirken Mittelfranken (+ 47 %), Unterfranken (+ 118 %) und Schwaben (+ 41 %) do-

kumentiert. Gleichwohl ist auch für die Interpretation dieser Zahlen zu beachten, dass mit Ausnahme 

der Krisendienste in Oberbayern und Mittelfranken, die bereits vor 2021 und somit über das gesamte 

Jahr 2021 tätig waren, die Leitstellen der übrigen Bezirke ihren Dienst erst im März 2021 aufgenom-

men und die Erreichbarkeit zu jeder Tag- und Nachtzeit erst im Juli 2021 eingerichtet haben.  

Im Vergleich zwischen den Bezirken zeigen sich jedoch auch im Jahr 2022 sehr unterschiedliche Ein-

satzzahlen der Krisendienste im Bereich der persönlichen Krisenintervention: Während in Oberbayern 

auf 100.000 erwachsene Einwohnende 55,5 persönliche Kriseninterventionen kamen, waren es in 

Niederbayern nur 0,6 (vgl. Tabelle 14 und Abbildung 6). Der bayernweite Durchschnitt lag bei 26,8. 

Für die Interpretation sind wiederum die in Fußnote 49 genannten Einschränkungen sowie insb. die 

Verfügbarkeit mobiler Teams zu beachten, für die sich folgende Unterschiede zwischen den sieben 

Krisendiensten zeigen:  

• Ausschließlich in den Bezirken Oberbayern und Unterfranken können persönliche Kriseninter-

ventionen seit dem 1. Juli 2021 rund um die Uhr erbracht werden (Krisendienst Psychiatrie 

Oberbayern, 2022, S. 6; Krisennetzwerk Unterfranken, 2022, S. 6), während in den anderen 

Bezirken begrenztere Verfügbarkeiten bestehen 

o Niederbayern: Keine Information zur Verfügbarkeit mobiler Teams im Jahresbericht 

2021 enthalten, im Jahr 2022 befanden sich die mobilen Teams im Aufbau, wobei 

Teams zur Versorgung an Abenden, Wochenenden und Feiertagen (sog. AWF-Teams) 

noch nicht verfügbar waren (Krisendienst Psychiatrie Niederbayern, 2023, S. 29), so-

dass persönliche Kriseninterventionen im Jahr 2022 in den folgenden Regionen und 

 

59  Mit dem Jahresbericht 2023 wurde die Erfassung geändert, sodass im Jahresbericht 2023 auch für Mittelfranken per-

sönliche Kriseninterventionen am KD-Standort ausgewiesen werden (Krisendienst Mittelfranken, 2023, S. 28 ff.) 
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Zeiträumen durchgeführt werden konnten (Krisendienst Psychiatrie Niederbayern, 

2023, S. 18) 

▪ Passau (kreisfreie Stadt und Landkreis): mittwochs von 09–15 Uhr 

▪ Landshut (kreisfreie Stadt und Landkreis): Montag bis Donnerstag von 08–13 

Uhr 

▪ Freyung-Grafenau (Landkreis): Montag und Donnerstag von 12:30–16 Uhr 

▪ Rottal-Inn (Landkreis): Montag und Dienstag von 08:30–13:30 Uhr 

o Oberpfalz: Seit dem 1. Juni 2021 sind persönliche Kriseninterventionen schrittweise 

ausgebaut worden, wobei die Verfügbarkeiten auf sieben Tage pro Woche mit mögli-

chen Einsatzzeiten von 09–19 Uhr ausgeweitet wurden (Krisendienst Oberpfalz, 2022, 

S. 27), ab Mai 2022 ist die Verfügbarkeit auf 09–21 Uhr weiter erhöht worden (Krisen-

dienst Oberpfalz, 2023, S. 19)  

o Oberfranken: Persönliche Kriseninterventionen können täglich in der Zeit von 09–24 

Uhr erfolgen (Krisendienst Oberfranken, 2022, S. 7, 2023, S. 19). Ein weiterer kapazi-

tiver Ausbau ist nicht vorgesehen 

o Mittelfranken: Mobile Teams stehen täglich im Zeitraum von 09–24 Uhr bereit (Kri-

sendienst Mittelfranken, 2022, S. 5, 2023, S. 30) 

o Schwaben: Zwischen dem 1. März 2021 und 30. Juni 2021 erfolgten persönliche Kri-

seninterventionen durch die mobilen Einsatzteams der Tag-Dienste montags bis frei-

tags von 09–16 Uhr; seit dem 1. Juli 2021 stehen zusätzlich AWF-Dienste an Werkta-

gen von 16–21 Uhr und an Feier- und Wochenendtagen von 13–21 Uhr zur Verfügung 

(Krisendienst Schwaben, 2022, S. 27, 2023, S. 20) 

Tabelle 14: Anzahl der persönlichen Kriseninterventionen der Krisendienste Bayerns in den Jahren 2021 und 2022 

nach Bezirken (einschließlich Vor-Ort-Beratungen am Standort des Krisendienstes) 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach BIDAQ (2024d) und LfStat (2021, 2022b).  

Bezirk Einsatzart Anzahl der Einsätze  

im Jahr 2021 

Anzahl der Einsätze  

im Jahr 2022 

Veränderung 

2021 zu 2022 

absolut je 100.000 

Einwoh-

nende ≥ 18 J. 

absolut je 100.000 

Einwoh-

nende ≥ 18 J. 

Oberbayern gesamt 2.111 53,9 2.203 55,5 + 92 (+ 4 %) 

davon am 

Ort der Krise 

1.543  

(73 %) 

39,4 1.608  

(73 %) 

40,5 + 65 (+ 4 %) 

davon am 

KD-Standort 

566  

(27 %) 

14,4 588  

(27 %) 

14,8 + 22 (+ 4 %) 

Niederbay-

ern 

gesamt 0  0  6 0,6 + 6 (n.r.) 

davon am 

Ort der Krise 

 
  6  

(100 %) 

0,6 + 6 (n.r.) 

davon am 

KD-Standort 

 
     

Oberpfalz gesamt 38 4,1 35 3,7 - 3 (- 8 %) 

davon am 

Ort der Krise 

38  

(100 %) 

4,1 35  

(100 %) 

3,7 - 3 (- 8 %) 

davon am 

KD-Standort 
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Bezirk Einsatzart Anzahl der Einsätze  

im Jahr 2021 

Anzahl der Einsätze  

im Jahr 2022 

Veränderung 

2021 zu 2022 

absolut je 100.000 

Einwoh-

nende ≥ 18 J. 

absolut je 100.000 

Einwoh-

nende ≥ 18 J. 

Oberfranken gesamt 161 17,9 150 16,6 - 11 (- 7 %) 

davon am 

Ort der Krise 

161  

(100 %) 

17,9 150  

(100 %) 

16,6 - 11 (- 7 %) 

davon am 

KD-Standort 

     

Mittelfran-

ken 

gesamt 91 6,2 134 8,960 + 43 (+ 47 %) 

davon am 

Ort der Krise 

91  

(100 %) 

6,2 134  

(100 %) 

8,9 + 43 (+ 47 %) 

davon am 

KD-Standort61 

     

Unterfranken gesamt 87 7,8 190 17,0 + 103 (+ 118 %) 

davon am 

Ort der Krise 

87  

(100 %) 

7,8 190  

(100 %) 

17,0 + 103 (+ 118 %) 

davon am 

KD-Standort 

     

Schwaben gesamt 181 11,4 255 15,9 + 74 (+ 41 %) 

davon am 

Ort der Krise 

165  

(91 %) 

10,4 243 

(95 %) 

15,1 + 78 (+ 47 %) 

davon am 

KD-Standort 

6 

(3 %) 

0,4 6 

(2 %) 

0,4 + 0 (+ 0 %) 

Bayern gesamt 2.669 24,3 2.973 26,8 + 268 (+ 10 %) 

davon am 

Ort der Krise 

2.085  

(78 %) 

19,0 2.366  

(81 %) 

21,3 + 281 (+ 13 %) 

davon am 

KD-Standort 

572 

(21 %) 

5,2 594 

(20 %) 

5,3 + 22 (+ 4 %) 

Anmerkung: Persönliche Kriseninterventionen am KD-Standort wurden in beiden Jahren nur von den Kri-

sendiensten in Oberbayern und Schwaben dokumentiert. Für Bayern insgesamt und in den Bezirken 

Oberbayern und Schwaben summieren sich die Angaben zu den am Ort der Krise und am KD-Standort 

durchgeführten persönlichen Kriseninterventionen nicht zwingend zu der Gesamtzahl der persönlich 

durchgeführten Kriseninterventionen; die Differenz ist in diesem Fall auf Einsätze zurückzuführen, bei de-

nen kein Einsatzort dokumentiert wurde.  

 

60  Unter Berücksichtigung der 511 persönlich durchgeführten Kriseninterventionen, die unter den Telefonkontakten do-

kumentiert sind, ergeben sich 35,7 Einsätze je 100.000 Einwohnende (vgl. Fußnote 52).  
61  In beiden Jahren wurden durch den Krisendienst Mittelfranken auch persönliche Kriseninterventionen am KD-Standort 

durchgeführt, die jedoch unter den Telefonkontakten erfasst wurden (vgl. Abschnitt 4.3.1.1). Hierbei handelt es sich um 

319 im Jahr 2021 (vgl. Fußnote 51) und 511 im Jahr 2022 (vgl. Fußnote 52). 
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Abbildung 6: Persönliche Krisenintervention der KD-Einsatzteams je 100.000 Einwohnende ab 18 Jahren im Jahr 2022 

(einschließlich Vor-Ort-Beratungen am KD-Standort) 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d) und LfStat (2021, 2022b).  

Wie schon bei der regionalen Verteilung der Anrufenden (vgl. Abbildung 5) zeigt Abbildung 762, dass 

sich innerhalb der Bezirke auch die Herkunft der Personen, die persönlich – sowohl vor Ort oder am 

KD-Standort – in der Krise begleitet werden, nicht gleich auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien 

Städte verteilt, sondern wiederum eine höhere Inanspruchnahme in den kreisfreien Städten und mit-

unter ihrem Umland zu verzeichnen ist. 

 

62  Mitunter lagen die Angaben zur Anzahl der persönlichen Kriseninterventionen aggregiert über mehrere Landkreise und 

kreisfreie Städte vor, die diesen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten für die Darstellung auf Basis der jeweiligen Bevöl-

kerungsgröße zugeordnet wurden. Für diese wird in Abbildung 7 demnach derselbe Wert für persönliche Kriseninter-

ventionen je 100.000 Einwohnende ab 18 Jahren ausgewiesen.  
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Abbildung 7: Regionale Verteilung der persönlichen Kriseninterventionen der KD-Einsatzteams je 100.000 Einwoh-

nende ab 18 Jahren im Jahr 2022 (einschließlich Vor-Ort-Beratungen am KD-Standort)  

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d) und LfStat (2021, 2022b).  

Tabelle 15 stellt die Problemspektren dar, mit denen sich Klientinnen und Klienten im Jahr 2022 an 

die Krisendienste wendeten, wobei die Einschätzung durch das KD-Einsatzteam im persönlichen Kon-

takt erfolgt. Übergeordnet wird zwischen psychiatrischen und psychosozialen Krisen unterschieden. 

Erstere umfassen, angelehnt an die gängige Einteilung von Störungsbildern im therapeutischen Kon-

text, bspw. depressive Zustände, Ängste und Panik, psychotisches Erleben, Anpassungsproblemati-

ken, Suchtverhalten und selbstschädigendes Verhalten; letztere Probleme, die den zwischenmensch-

lichen Bereich oder persönliche Rahmenbedingungen betreffen. Hierzu zählen bspw. Probleme im 

privaten Umfeld, akute Belastungsreaktionen, Sorge um Angehörige, Verlust/Trauer/Tod, Isola-

tion/Einsamkeit und berufliche Probleme/Arbeitslosigkeit (Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, 

2023, S. 25).  
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Wenngleich aufgrund der geringen Fallzahl an persönlichen Kriseninterventionen in einigen Bezirken 

ein Vergleich nicht zwischen allen Bezirken sinnvoll erscheint, so zeigt sich für Bayern insgesamt und 

auch für die Mehrheit der Bezirke ein etwas höherer Anteil von Menschen, die aufgrund einer psychi-

atrischen Krise, als von Menschen, die aufgrund einer psychosozialen Krise begleitet werden. Im Ver-

gleich zu den Problemspektren, aufgrund derer die Krisendienste telefonisch kontaktiert werden (vgl. 

Tabelle 12), liegen den persönlichen Kriseninterventionen in Bayern – insgesamt sowie in den Bezir-

ken Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben relativ – jedoch häufiger psychosoziale Krisen zu-

grunde.  

Tabelle 15: Problemspektren der durch die Krisendienste persönlich begleiteten Klientinnen und Klienten nach Be-

zirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Bezirk psychiatrische Krise psychosoziale Krise keine Angabe 

Oberbayern 1.303 (59,1 %) 885 (40,2 %) 15 (0,7 %) 

Niederbayern 3 (50,0 %) 2 (33,3 %) 1 (16,7 %) 

Oberpfalz 19 (54,3 %) 16 (45,7 %) 0 (0,0 %) 

Oberfranken 69 (46,0 %) 81 (54,0 %) 0 (0,0 %) 

Mittelfranken 49 (36,6 %) 80 (59,7 %) 5 (3,7 %) 

Unterfranken 99 (52,1 %) 90 (47,4 %) 1 (0,5 %) 

Schwaben 106 (41,6 %) 146 (57,3 %) 3 (1,2 %) 

Bayern 1.648 (55,4 %) 1.300 (43,7 %) 25 (0,8 %) 

Tabelle 16 stellt eine Übersicht zu den Ergebnissen der persönlichen Kriseninterventionen im Jahr 

2022 dar. Hier wird unterschieden zwischen Empfehlung, Vermittlung, somatischer Abklärung und 

keiner weiteren Maßnahme (wenn durch persönliche Krisenintervention bereits Entlastung geschaf-

fen ist). Dieser Auswertung können Mehrfachnennungen, die für die drei erstgenannten Kategorien 

möglich waren, zugrunde liegen. Für die beiden Bezirke, in denen im Jahr 2022 auch persönliche Kri-

seninterventionen am Krisendienst-Standort dokumentiert wurden, werden die Ergebnisse zudem ge-

trennt nach den beiden Einsatzarten – am Ort der Krise und am KD-Standort – ausgewiesen. Anders 

als bei den Ergebnissen der Telefonkontakte (vgl. Tabelle 13) wiesen in allen Bezirken die meisten 

persönlichen Kriseninterventionen jeweils das Ergebnis einer Empfehlung auf. Auch wurden in den 

meisten Bezirken mindestens 40 % der persönliche Kriseninterventionen in Anspruch nehmenden 

Personen direkt an weitere Leistungserbringende vermittelt. Eine unmittelbare Entlastung durch die 

persönliche Krisenintervention war nur bei etwa jeder zehnten persönlichen Krisenintervention ge-

geben.  

Ergänzend zu dieser Übersicht zeigt Tabelle 49 in Anhang 4.2 (vgl. Abschnitt 8.4.2) die Einrichtungen, 

an welche Betroffene nach der persönlichen Krisenintervention durch die Krisendienste konkret ver-

mittelt wurden. Hier stellten insb. die Sozial- und Gerontopsychiatrischen Dienste sowie akutstatio-

näre Einrichtungen zentrale weiterbehandelnde Einrichtungen dar.  
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Tabelle 16: Ergebnis der persönlichen Kriseninterventionen nach Bezirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Bezirk Einsatzart Empfehlung Vermittlung Somatische 

Abklärung 

keine Maßnahme/ 

Entlastung durch Einsatz 

Einsätze 

gesamt 

Oberbayern 

gesamt 
1.624  

(73,7 %) 

1.034  

(46,9 %) 

59  

(2,7 %) 

242  

(11,0 %) 

2.203 

davon am 

Ort der Krise 

1.183  

(73,6 %) 

728  

(45,3 %) 

51  

(3,2 %) 

182  

(11,3 %) 

1.608 

davon am 

KD-Standort 

440  

(74,8 %) 

304  

(51,7 %) 

8  

(1,4 %) 

56  

(9,5 %) 

588 

Niederbayern gesamt 
5  

(83,3 %) 

3  

(50,0 %) 

0  

(0,0 %) 

1  

(16,7 %) 

6 

Oberpfalz gesamt 
30  

(85,7 %) 

8  

(22,9 %) 

1  

(2,9 %) 

2  

(5,7 %) 

35 

Oberfranken gesamt 
127  

(84,7 %) 

73  

(48,7 %) 

10  

(6,7 %) 

19  

(12,7 %) 

150 

Mittelfranken gesamt 
106  

(79,1 %) 

51  

(38,1 %) 

4  

(3,0 %) 

23  

(17,2 %) 

134 

Unterfranken gesamt 
106  

(55,8 %) 

97  

(51,1 %) 

7  

(3,7 %) 

20  

(10,5 %) 

190 

Schwaben 

gesamt 
225 

 (88,2 %) 

138  

(54,1 %) 

14  

(5,5 %) 

21  

(8,2 %) 

255 

davon am 

Ort der Krise 

216  

(88,9 %) 

134  

(55,1 %) 

14  

(5,8 %) 

18  

(7,4 %) 

243 

davon am 

KD-Standort 

6  

(100,0 %) 

3  

(50,0 %) 

0  

(0,0 %) 

0  

(0,0 %) 

6 

Bayern 

gesamt 
2.223  

(74,8 %) 

1.404  

(47,2 %) 

95  

(3,2 %) 

328  

(11,0 %) 

2.973 

davon am 

Ort der Krise 

1.399  

(59,1 %) 

862  

(36,4 %) 

65  

(2,7 %) 

200  

(8,5 %) 

2.366 

davon am 

KD-Standort 

446  

(75,1 %) 

307  

(51,7 %) 

8  

(1,3 %) 

56  

(9,4 %) 

594 

Anmerkung: Für Bayern insgesamt und in den Bezirken Oberbayern und Schwaben summieren sich die An-

gaben zu den am Ort der Krise und am KD-Standort durchgeführten persönlichen Kriseninterventionen 

nicht zwingend zu der Gesamtzahl der persönlich durchgeführten Kriseninterventionen; die Differenz ist in 

diesem Fall auf Einsätze zurückzuführen, bei denen kein Einsatzort dokumentiert wurde.  

4.3.2 Sozialpsychiatrische Dienste 

Die nachfolgend dargestellte Inanspruchnahme der Sozial- und Gerontopsychiatrischen Dienste ba-

siert auf Bereitstellung aggregierter Daten des Bayerischen Bezirketages.  

Tabelle 17 zeigt die Anzahl der Klientinnen und Klienten, die in den Jahren 2021 und 2022 einen Sozial- 

oder Gerontopsychiatrischen Dienst in Anspruch nahmen, nach den sieben bayerischen Bezirken – 

jeweils in absoluten Zahlen, je Volldienst sowie bezogen auf die erwachsene Bevölkerung in diesen 

Bezirken. Hierbei zeigt sich, dass in absoluten Zahlen in beiden Datenjahren der Bezirk Oberbayern 

die höchste Inanspruchnahme aufwies, welche zudem von 2021 zu 2022 deutlich anstieg. Dieser An-

stieg ist in Oberbayern auch für die Anzahl der Klientinnen und Klienten je Volldienst und je 100.000 
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Einwohnender ab 18 Jahren sichtbar. Unter Berücksichtigung der Anzahl der Dienste ist die höchste 

Inanspruchnahme Sozial- und Gerontopsychiatrischer Dienste in beiden Jahren jedoch im Bezirk Ober-

franken zu verzeichnen, welche zwischen diesen beiden Datenjahren weitestgehend konstant blieb. 

Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsgröße wies im Jahr 2021 ebenfalls der Bezirk Oberfranken 

und im Jahr 2022 der Bezirk Mittelfranken die höchste Inanspruchnahme auf. Für den Freistaat Bayern 

insgesamt weisen alle drei Bezugsgrößen für das Jahr 2022 eine höhere Inanspruchnahme Sozial- und 

Gerontopsychiatrischer Dienste aus als im Vorjahr.  

Tabelle 17: Klientinnen und Klienten Sozial- und Gerontopsychiatrischer Dienste in den Jahren 2021 und 2022 nach 

Bezirken 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bayerischer Bezirketag (2024a) und LfStat (2021, 2022b).  

Bezirk Klientinnen und Klienten 2021 Klientinnen und Klienten 2022 

absolut je Volldienst je 100.000 

EW ≥ 18 J. 

absolut je Volldienst je 100.000 

EW ≥ 18 J. 

Oberbayern 17.899 559 457 21.743 604 548 

Niederbayern 3.312 368 316 3.317 369 312 

Oberpfalz 4.162 520 445 4.198 525 444 

Oberfranken 4.872 812 542 4.867 811 538 

Mittelfranken 7.923 720 535 8.529 775 569 

Unterfranken 5.388 414 486 5.762 524 516 

Schwaben 6.005 429 378 7.078 506 440 

Bayern 49.561 533 451 55.494 584 500 

Tabelle 18 zeigt überdies die durch die Sozial- und Gerontopsychiatrischen Dienste im Jahr 2022 ins-

gesamt erbrachten Leistungen der Krisenversorgung – differenziert nach den sieben bayerischen Be-

zirken, in absoluten Zahlen, je Volldienst, je Klientin bzw. Klient sowie je 100.000 Einwohnende ab 18 

Jahren. Eine nach den Leistungsarten telefonische Beratung, Beratungsgespräch, Hausbesuch, Ver-

mittlung und Initiierung einer Unterbringung und/oder Betreuung differenzierte Übersicht bietet zu-

dem Tabelle 50 im Anhang 4.3 (vgl. Abschnitt 8.4.3). In absoluten Zahlen erbrachten die Sozial- und 

Gerontopsychiatrischen Dienste Oberbayerns sowohl insgesamt als auch differenziert nach Leistungs-

arten die höchste Anzahl von Leistungen der Krisenversorgung. Je Volldienst wurden die meisten Leis-

tungen (insgesamt) in Oberfranken und je Klient und je 100.000 erwachsene Einwohnende durch die 

Dienste in Unterfranken erbracht. Die geringste Leistungserbringung im Bereich der Krisenversorgung 

wiesen sowohl absolut als auch je Volldienst, je Klient und je 100.000 erwachsene Einwohnende die 

Dienste Niederbayerns auf (vgl. Tabelle 18).  

Auch bezogen auf die verschiedenen Leistungsarten der Krisenversorgung zeigen sich mitunter deut-

liche Unterschiede zwischen den Bezirken (vgl. Tabelle 50 in Anhang 4.3): Die Sozial- und Gerontopsy-

chiatrischen Dienste in Oberfranken erbrachten im Jahr 2022 durchschnittlich 38,3 Stunden telefoni-

sche Beratungen, die in Niederbayern hingegen nur 8,8 Stunden. Bei den Beratungsgesprächen je 

Volldienst im Jahr 2022 wiesen die Dienste in Oberfranken mit durchschnittlich 84,0 Stunden den 

höchsten Wert auf und die Dienste in Niederbayern mit 10,8 Stunden den geringsten. Die Sozial- und 

Gerontopsychiatrischen Dienste Oberbayerns erbrachten mit durchschnittlich 25,4 Stunden je Voll-

dienst die meisten Hausbesuche, während diese in Unterfranken nur in einem Umfang von 1,3 Stun-

den je Volldienst erbracht wurden. Auch bezogen auf 100.000 erwachsene Einwohnende wiesen die 

Dienste Unterfrankens – insgesamt der Bezirk mit den meisten Leistungen im Bereich der Krisenver-

sorgung bezogen auf die erwachsene Bevölkerung – mit Hausbesuchen von 1,25 Stunden den 
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geringsten Wert auf. Durchschnittlich je Volldienst und auch bezogen auf die erwachsene Bevölkerung 

erbrachten die Dienste Unterfrankens jedoch mit Abstand die meisten Stunden im Bereich der Ver-

mittlung und der Initiierung einer Unterbringung und/oder Betreuung (vgl. Tabelle 50 in Anhang 4.3).  

Tabelle 18: Durch Sozial- und Gerontopsychiatrische Dienste im Jahr 2022 erbrachte Leistungen der Krisenversor-

gung in Stunden nach Bezirken 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bayerischer Bezirketag (2024a) und LfStat (2021, 2022b).  

Bezirk Leistungen der Krisenversorgung gesamt in Stunden im Jahr 2022 

absolut je Volldienst je Klient je 100.000 EW ≥ 18 J. 

Oberbayern 4.160,0 115,6 0,19 104,75 

Niederbayern 235,5 26,2 0,07 22,17 

Oberpfalz 429,5 53,7 0,10 45,41 

Oberfranken 866,5 144,4 0,18 95,76 

Mittelfranken 937,0 85,2 0,11 62,51 

Unterfranken 1.276,5 116,0 0,22 114,33 

Schwaben 802,5 57,3 0,11 49,88 

4.3.3 Telefonseelsorge 

Die Bayerische Telefonseelsorge ist in drei Organisationseinheiten und insgesamt 17 Telefonstellen 

gegliedert. Die Organisationseinheit 1 lässt sich dabei grob den Bezirken Oberbayern und Schwaben, 

Organisationseinheit 2 den Bezirken Niederbayern und Oberpfalz sowie Organisationseinheit 3 den 

drei fränkischen Bezirken zuordnen. Da sich die Einzugsgebiete der einzelnen Telefonstellen jedoch 

nicht an den Landkreisen und kreisfreien Städten, sondern an Telefonvorwahlen orientieren, ist diese 

Zuordnung nicht eineindeutig. Dies lässt sich exemplarisch an der Stelle Ingolstadt zeigen, dessen Ein-

zugsgebiet sich neben Oberbayern auch auf die Oberpfalz (Neumarkt in der Oberpfalz) und Mittel-

franken (Weißenburg-Gunzenhausen) erstreckt. Aus diesem Grund wurde anhand der durch die Te-

lefonseelsorge zur Verfügung gestellten Zuordnung von Telefonvorwahlen, Gemeinden und den zu-

ständigen Stellen eine Zuordnung von Landkreisen und kreisfreien Städten zu den Stellen durchge-

führt (vgl. Tabelle 51 in Anhang 4.4), wodurch sich die Inanspruchnahme in Bezug zur Bevölkerung in 

den entsprechenden Regionen setzen lässt.63 Die von der Telefonseelsorge zur Verfügung gestellten 

und hier ausgewerteten Gesprächsdaten beinhalten alle zustande gekommenen Gespräche der Jahre 

2019 bis 202364 der in Tabelle 51 genannten Stellen mit Ausnahme von Augsburg und Nürnberg. Die 

in den Auswertungen berücksichtigten Telefonstellen umfassen dabei ein Einzugsgebiet, welches 

rund 75 % der Bevölkerung Bayerns umfasst.  

Ähnlich wie bei den Krisendiensten, bei denen ebenfalls deutlich mehr Frauen als Männer anrufen, 

liegt das Verhältnis von hilfesuchenden Männern zu Frauen bei der Telefonseelsorge bei etwa 1 zu 

2,5. Anders als bei den Krisendiensten, bei denen der Modus, d. h. der häufigste Wert, bei der Alters-

verteilung in der Kategorie 30-39 Jahre liegt und knapp die Hälfte der Anrufenden zwischen 18 und 

39 Jahre alt ist, ist der größte Teil (ca. 25 %) der bei der Telefonseelsorge Anrufenden zwischen 50 

und 59 Jahre und weitere ca. 21 % zwischen 60 und 69 Jahre alt. Psychiatrische Krisen spielen bei den 

 

63  Zu beachten sind jedoch die in Abschnitt 4.1 genannten Einschränkungen. 
64  Da die Datenverfügbarkeit innerhalb der einzelnen Jahre jedoch sehr heterogen ist und für die anderen Versorgungsan-

gebote die Daten nur bis 2022 berücksichtigt wurden, erfolgt die Ergebnisdarstellung der Telefonseelsorge lediglich für 

das Jahr 2021, für das Daten von allen Organisationseinheiten vorliegen. 
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Anrufenden eine eher untergeordnete Rolle. Zu den vorherrschenden Themen gehören insb. die Kom-

plexe ‚Einsamkeit, Isolation‘ (rund 24 % der Anrufe), ‚Körperliche Befinden (Beschwerden, Erkrankun-

gen, Behinderungen)‘ mit rund 19 % sowie ‚Familiäre Beziehungen‘ mit rund 16 % der Anrufe.  

Tabelle 19 zeigt die Anzahl der zustande gekommenen Gespräche des Jahres 2021. Insgesamt ergaben 

sich in diesem Jahr 164.174 Gespräche mit einer Gesprächszeit von etwa 4 Mio. Minuten65 bei den 

ausgewerteten Stellen, was insgesamt 2.053,4 Gespräche je 100.000 Einwohnende ab 20 Jahren66 und 

einer durchschnittlichen Dauer von 24,4 Minuten entspricht. Überdurchschnittlich viele Anrufe ver-

zeichneten die Telefonstellen Aschaffenburg (3.499,6 Anrufe je 100.000 Einwohnende ab 20 Jahren) 

mit dem westlichen Unterfranken als Einzugsgebiet67 sowie München (2.823,2 Anrufe je 100.000 Ein-

wohnende ab 20 Jahren), dessen Einzugsgebiet das mittlere Oberbayern umfasst, sowie die Stellen 

Erlangen (2.645,8 Anrufe je 100.000 Einwohnende ab 20 Jahren)68 und Weiden (2.596,8 Anrufe je 

100.000 Einwohnende ab 20 Jahren) im nördlichen Oberfranken bzw. der nördlichen Oberpfalz. Die 

wenigsten auf die erwachsene Bevölkerung ab 20 Jahren bezogenen Anrufe waren im südlichen 

Oberbayern (Südostbayern mit 1.067,5 Anrufen) sowie in der Stelle Regensburg (1.264,0 Anrufe) in 

der südlichen Oberpfalz und dem nördlichen Niederbayern zu verzeichnen. 

 

65  3.999.087 Minuten.  
66  Da weniger als 2 % der Anrufenden minderjährig sind, erfolgt die Normierung an dieser Stelle auf die Erwachsenenbe-

völkerung. Diese ist dabei – analog zu den Auswertungen im stationären Bereich – als Personen ab 20 Jahren definiert, 

da die Statistiken der Telefonseelsorge lediglich diese Einteilung zulassen. 
67  Die Telefonseelsorge in Aschaffenburg versorgt aber auch den hessischen Main-Kinzig-Kreis, wodurch unter Berücksich-

tigung auch dieser Einwohnenden ein geringerer Wert je 100.000 Einwohnende ab 20 Jahren entstünde. 
68  Eine mögliche Erklärung für die hohe Inanspruchnahme liegt in einer erhöhten Nachfrage in der Telefonseelsorge Nürn-

berg begründet, von der häufig Weiterleitungen an die Stellen Erlangen und Bamberg erfolgten. 
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Tabelle 19: Gespräche der Telefonseelsorge absolut und je 100.000 Einwohnende ab 20 Jahren sowie durchschnittli-

che Gesprächsdauer nach Telefonstellen (2021) 

Quelle: TelefonSeelsorge (2024) 

Organisations-

einheit 

Telefonstelle Anzahl 
Gespräche 

Gespräche je 100.000 
EW ≥ 20 Jahre 

Gesprächsdauer 
(Durchschnitt in Minuten) 

Bayern 1 

gesamt 84.278 2.150,2 23,8 

Ingolstadt 10.822 1.478,1 26,6 

München 63.406 2.823,2 23,2 

Südostbayern 10.050 1.067,5 24,7 

Bayern 2 

gesamt 30.488 1.668,6 25,4 

Passau 9.620 1.572,5 23,8 

Regensburg 10.142 1.264,0 25,9 

Weiden 10.726 2.596,8 26,4 

Bayern 3 

gesamt 49.408 2.197,2 24,7 

Aschaffenburg 10.727 3.499,6 23,5 

Bamberg 10.150 2.531,8 29,0 

Bayreuth 5.698 1.489,9 25,1 

Erlangen 10.107 2.645,8 24,7 

Würzburg 12.726 1.638,2 22,0 

Bayern 164.174 2.053,4 24,4 

4.3.4 Vertragsärztliche Versorgung 

Für die Auswertung der vertragsärztlichen Inanspruchnahme wurden aggregierte, durch die KVB be-

reitgestellte Abrechnungsdaten der Jahre 2017 bis 2022 verwendet. Basis der Auswertungen bilden 

Behandlungsfälle69 

• der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung, die im vorliegenden Bericht als 

durch Kinder- und Jugendpsychiater, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Nervenärzte, 

Psychiater, Psychologische Psychotherapeuten sowie psychotherapeutisch tätige Ärzte ab-

gerechnete Behandlungsfälle definiert ist sowie  

• mit in diesem Zeitraum abgerechneter Krisenversorgungen: Da, wie in Abschnitt 4.1 skiz-

ziert, eine eindeutige Identifizierbarkeit von psychischen Krisen und psychiatrischen Notfäl-

len sowie Kriseninterventionen in den originär zu Abrechnungszwecken erfassten Daten 

nicht gegeben ist, wurden die GOP 23220 (Psychotherapeutisches Gespräch als Einzelbe-

handlung)70 und die GOP 35152 (Psychotherapeutische Akutbehandlung)71, die auf eine 

 

69  Ein Behandlungsfall ist definiert als die Behandlung eines Versicherten innerhalb eines Quartals in einer Arztpraxis.  
70  Diese wurde im Betrachtungszeitraum in Bayern insgesamt bei den GKV-Versicherten ab 18 Jahren bei 1.031.766 Be-

handlungsfällen und bei den GKV-Versicherten unter 18 Jahren bei 145.314 Behandlungsfällen abgerechnet (vgl. Tabelle 

52 in Anhang 4.5). 
71  Diese wurde im Betrachtungszeitraum in Bayern insgesamt bei den GKV-Versicherten ab 18 Jahren bei 404.844 Behand-

lungsfällen und bei den GKV-Versicherten unter 18 Jahren bei 48.192 Behandlungsfällen abgerechnet (vgl. Tabelle 52 in 

Anhang 4.5).  
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durchgeführte Krisenintervention hindeuten, im Rahmen des vorliegenden Berichtes be-

rücksichtigt72  

Die nachfolgenden Tabellen (Tabelle 20 für die Population der GKV-Versicherten ab 18 Jahren und 

Tabelle 21 für die Population der GKV-Versicherten unter 18 Jahren) stellen die vertragsärztlichen 

Behandlungsfälle in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung je 100.000 GKV-Ver-

sicherten der jeweiligen Altersgruppe dar73. Hierbei zeigen sich für die erwachsene Population der 

GKV-Versicherten74 deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken Mittelfranken mit Werten zwi-

schen 29.993 bis 31.659 Fällen je 100.000 erwachsenen GKV-Versicherten sowie Schwaben, das im 

Betrachtungszeitraum nur zwischen 20.369 und 21.454 Fälle je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren 

verzeichnete. Im Zeitverlauf ist in Bayern insgesamt ein moderater Anstieg der Behandlungsfälle je 

100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren – mit kleinem Einbruch im Jahr 2020 und einem geringen Rück-

gang von 2021 zu 2022 – zu erkennen (vgl. Tabelle 20).  

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist bei geringeren relativen Fallzahlen ein ähnlicher 

Trend wie in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung der erwachsenen GKV-Ver-

sicherten zu beobachten: Bei grundsätzlicher Zunahme der Relationen im Zeitverlauf von 2017 zu 

2022 ist ein Knick in den Behandlungsfällen im Jahr 2020 – dem Beginn der Corona-Pandemie – und 

in den Bezirken Niederbayern und Schwaben zudem ein moderater Rückgang in der Anzahl der Be-

handlungsfälle von 2021 zu 2022 zu konstatieren. Im Vergleich zwischen den Bezirken weist Unter-

franken die höchste und Niederbayern die geringste Anzahl an Behandlungsfällen je 100.000 GKV-

Versicherte unter 18 Jahren auf (vgl. Tabelle 21).  

Tabelle 20: Vertragsärztliche Behandlungsfälle von GKV-Versicherten ab 18 Jahren in der psychiatrischen und psy-

chotherapeutischen Versorgung je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren nach Bezirken (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kassenärztliche Vereinigung Bayern (2024), LfStat (2021, 

2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Oberbayern 24.608,1 25.310,0 25.693,3 25.737,7 26.820,6 26.671,2 

Niederbayern 23.697,3 23.786,6 24.292,4 24.043,2 24.593,2 24.659,7 

Oberpfalz 25.917,3 25.763,3 26.364,9 25.651,3 26.201,6 25.475,7 

Oberfranken 27.736,9 27.728,2 28.172,7 27.285,3 27.776,7 27.755,9 

Mittelfranken 31.525,6 31.261,8 31.659,1 30.681,6 30.937,3 29.993,2 

Unterfranken 25.734,3 25.599,7 26.007,6 25.108,2 25.269,0 24.538,9 

Schwaben 20.707,8 21.028,1 21.041,1 20.368,9 21.453,7 21.249,3 

Bayern  25.385,8 25.623,8 25.989,6 25.525,1 26.254,4 25.914,1 

 

72  Für die Interpretation der dargestellten Angaben ist zu beachten, dass Fallzahlen, die in der Datenlieferung der KVB aus 

Datenschutzgründen mit „< 5“ angegeben waren, für vorliegende Auswertungen mit „= 3“ angenommen wurden. Hier-

durch kann sich die dargestellte Inanspruchnahme geringfügig von der tatsächlichen unterscheiden.  
73  Für die Interpretation ist zu beachten, dass pro Versicherten auch mehrere Behandlungsfälle auftreten können, wenn 

bspw. eine Konsultation eines Psychotherapeuten und Psychiaters erfolgte.  
74  Für die Ermittlung der GKV-Versicherten je Region wurde die durch das Bayerische Landesamt für Statistik ausgegebe-

nen Bevölkerungszahlen je Altersgruppe und Region sowie ein – über die Bezirke und Altersgruppen als konstant ange-

nommener – Anteil für PKV-Versicherte von 12,47 % herangezogen (LfStat, 2021, 2022b; PKV, 2023).  
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Tabelle 21: Vertragsärztliche Behandlungsfälle von GKV-Versicherten unter 18 Jahren in der psychiatrischen und 

psychotherapeutischen Versorgung je 100.000 GKV-Versicherte unter 18 Jahren nach Bezirken (2017–

2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Oberbayern 14.102,5 14.924,7 15.619,7 15.321,5 16.197,6 16.457,2 

Niederbayern 11.394,8 11.690,9 13.107,9 12.799,7 13.281,1 12.777,9 

Oberpfalz 14.336,9 15.303,6 16.015,1 15.736,4 15.996,2 16.686,1 

Oberfranken 16.119,7 16.647,7 17.252,6 16.700,7 17.041,2 17.314,3 

Mittelfranken 16.971,8 17.718,6 18.434,1 18.096,7 19.368,8 19.501,5 

Unterfranken 22.327,4 22.384,3 22.398,8 22.265,1 23.014,2 23.097,9 

Schwaben 12.933,4 13.433,0 13.758,2 13.589,0 13.843,7 13.720,8 

Bayern  15.039,4 15.666,9 16.301,1 16.012,0 16.706,7 16.840,9 

Tabelle 22 (bezogen auf die erwachsene Population der GKV-Versicherten) und Tabelle 23 (bezogen 

auf die Population der GKV-Versicherten unter 18 Jahren) geben jeweils die Entwicklung der Behand-

lungsfälle von 2017 bis 2022 je 100.000 GKV-Versicherte mit mindestens einer abgerechneten GOP 

23220 oder 35152 nach den sieben bayerischen Bezirken sowie für Bayern insgesamt an. Für beide 

Leistungen – jeweils auch für beide Altersgruppen – zeigt sich dabei keine lineare Entwicklung, son-

dern es ist insb. bezogen auf die GOP 35152, die psychotherapeutische Akutbehandlung, eine wellen-

förmige Entwicklung mit einem deutlichen Einbruch im Jahr 2019 und einem moderaten Rückgang 

der Fallzahl im Jahr 2021 zu konstatieren. Diese Entwicklung kann neben einem veränderten Inan-

spruchnahmeverhalten auch auf Veränderungen in den Abrechnungsbedingungen innerhalb dieses 

Zeitraums zurückzuführen sein: Akutbehandlungen wurden im Rahmen des Inkrafttretens der Psy-

chotherapie-Richtlinie im Jahr 2017 in einer bürokratiearmen Form eingeführt und in der Folge deut-

lich mehr abgerechnet. Im Jahr 2019 hingegen wurde die Antragstellung von Kurzzeit-Therapien ver-

einfacht, die seitdem als Abrechnungsalternative zur Akutbehandlung fungieren.  

Im regionalen Vergleich zeigt sich bei grundsätzlich ähnlicher Entwicklung in beiden Altersgruppen in 

den Bezirken Oberbayern und Mittelfranken eine überdurchschnittliche und in Schwaben eine unter-

durchschnittliche Inanspruchnahme im Bereich der vertragsärztlichen Krisenversorgung. Bei den er-

wachsenen GKV-Versicherten weisen im gesamten Betrachtungszeitraum überdies die Bezirke Ober-

pfalz und Oberfranken eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme der beiden psychotherapeuti-

schen Leistungen auf.  
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Tabelle 22: Vertragsärztliche Behandlungsfälle von GKV-Versicherten ab 18 Jahren mit abgerechneter Krisenversorgung je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren nach Bezirken (2017–

2022)  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk Leistung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.923,5 1.811,7 1.172,6  2.227,0  2.144,5  2.539,3  1.971,4  

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 392,5  862,4  650,8  968,7  858,4  905,3  774,1  

Niederbayern Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.760,5  1.501,5  833,7  1.692,2  1.840,3  2.079,1  1.619,4  

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 326,8  748,1  475,2  758,2  749,5  778,8  640,5  

Oberpfalz Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.568,0  1.491,3  1.020,9  1.911,4  1.770,7  2.081,3  1.641,6  

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 306,9  714,5  534,4  810,4  744,8  752,5  644,5  

Oberfranken Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.513,2  1.463,0  990,4  1.742,3  1.734,6  2.251,7  1.615,9  

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 294,7  727,5  531,6  828,1  648,4  775,7  634,3  

Mittelfranken Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 2.006,4  1.839,0  1.242,2  2.125,0  2.220,4  2.574,4  2.002,3  

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 369,0  809,8  564,4  889,4  834,7  864,2  722,5  

Unterfranken Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.796,3  1.733,7  995,4  1.825,4  1.909,3  2.317,4  1.763,5  

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 379,6  905,5  585,5  870,6  733,0  777,9  708,9  

Schwaben Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.491,9  1.417,6  802,8  1.554,7  1.633,4  1.901,1  1.468,5  

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 319,0  728,9  499,2  743,7  666,6  747,3  618,5  

Bayern Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.779,9 1.665,2  1.050,7  1.958,1  1.962,6  2.322,9  1.791,2 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 355,8  805,8  574,3  870,6  777,5  828,4  702,8  
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Tabelle 23: Vertragsärztliche Behandlungsfälle von GKV-Versicherten unter 18 Jahren mit abgerechneter Krisenversorgung je 100.000 GKV-Versicherte unter 18 Jahren nach Bezirken 

(2017–2022)  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk Leistung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.493,7 1.248,6 847,2 1.381,1 1.338,8 1.711,6 1.339,2 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 262,3 491,1 381,1 507,3 461,2 543,5 442,4 

Niederbayern 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.406,4 1.177,6 612,2 1.367,1 1.263,9 1.461,2 1.216,7 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 291,5 583,4 355,1 545,6 432,4 460,8 445,1 

Oberpfalz 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.194,0 1.118,1 936,3 1.376,5 1.088,8 1.419,6 1.190,9 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 246,6 454,4 356,5 461,2 337,2 421,9 380,1 

Oberfranken 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.094,0 1.403,3 709,0 1.297,9 1.028,0 1.738,7 1.214,8 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 213,3 543,1 341,1 483,9 367,5 633,7 431,5 

Mittelfranken 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.456,9 1.290,9 948,4 1.504,3 1.516,5 2.007,4 1.458,8 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 233,6 441,2 348,9 523,0 509,5 599,5 444,7 

Unterfranken 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.290,2 1.211,0 615,0 1.038,1 1.148,4 1.457,4 1.128,9 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 210,1 542,4 308,9 519,0 468,9 506,6 426,9 

Schwaben 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 989,6 1.101,5 575,6 1.178,3 1.186,3 1.661,2 1.121,0 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 221,4 395,6 250,5 403,7 364,9 427,8 345,2 

Bayern 
Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 1.331,0 1.223,3 773,3 1.326,7 1.270,9 1.674,1 1.269,6 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 245,0 484,7 342,9 493,2 434,2 519,2 421,1 
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Die nachfolgenden beiden Tabellen geben für den gesamten Betrachtungszeitraum von 2017 bis 2022 

– jeweils zunächst für die Population der GKV-Versicherten ab 18 Jahren (Tabelle 24) und anschlie-

ßend für die Population der GKV-Versicherten unter 18 Jahren (Tabelle 25) – eine Übersicht zu den 

20 häufigsten Diagnosen (auf ICD 3-Steller-Ebene), die mit der Abrechnung der GOP 35152 (psycho-

therapeutische Akutbehandlung) dokumentiert wurden. Diese sind sowohl bezogen auf 100.000 GKV-

Versicherte der jeweiligen Altersgruppe als auch relativ an allen mit dieser GOP abgerechneten Be-

handlungsfällen angegeben. In beiden Altersgruppen wurde in allen Jahren des Betrachtungszeit-

raums F43 (Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen) jeweils am häufigsten 

dokumentiert, wobei der Anteil an allen Diagnosen im Jahr 2019, dem Jahr mit einem deutlichen 

Rückgang in der Anzahl der Behandlungsfälle sowohl absolut (vgl. Tabelle 52 in Anhang 4.5) als auch 

bezogen auf 100.000 GKV-Versicherte (vgl. Tabelle 22 und Tabelle 23), in beiden Altersgruppen deut-

lich höher ausfiel als in den anderen Jahren. Bei den erwachsenen GKV-Versicherten spielten F33 (Re-

zidivierende depressive Störung) und F32 (Depressive Episode) jeweils eine gewichtige Rolle, als de-

pressive Erkrankung zusammen sogar eine stärkere als F43. Dieses Muster zeigte sich dabei über alle 

Bezirke hinweg. Bei Kindern und Jugendlichen hingegen werden mit der Abrechnung psychotherapeu-

tischer Akutbehandlungen neben F43 und F32 häufig F93 (Emotionale Störungen des Kindesalters) 

und F90 (Hyperkinetische Störungen) dokumentiert, während F33 mit etwa 1,1 % im gesamten Be-

trachtungszeitraum nur eine untergeordnete Rolle spielte. 
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Tabelle 24: Diagnoseverteilung (TOP 20) unter vertragsärztlichen Behandlungsfällen von GKV-Versicherten ab 18 

Jahren mit abgerechneter GOP 35152 je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Diagnose  
(ICD 3-Steller) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

F43 85,6 

(24,1 %) 

195,5 

(24,3 %) 

225,6 

(39,3 %) 

218,8 

(25,1 %) 

210,1 

(27,0 %) 

209,4 

(25,3 %) 

191,0  

(27,2 %) 

F33 57,4 

(16,1 %) 

145,2 

(18,0 %) 

167,6 

(29,2 %) 

163,3 

(18,8 %) 

158,4 

(20,4 %) 

163,7 

(19,8 %) 

142,8  

(20,3 %) 

F32 67,7 

(19,0 %) 

144,5 

(17,9 %) 

161,9 

(28,2 %) 

151,8 

(17,4 %) 

144,2 

(18,6 %) 

142,9 

(17,3 %) 

135,6  

(19,3 %) 

F41 43,7 

(12,3 %) 

103,8 

(12,9 %) 

118,5 

(20,6 %) 

119,7 

(13,8 %) 

115,9 

(14,9 %) 

110,7 

(13,4 %) 

102,2  

(14,5 %) 

F45 24,0 

(6,7 %) 

60,9 

(7,6 %) 

72,9 

(12,7 %) 

74,2 

(8,5 %) 

77,7 

(10,0 %) 

66,6 

(8,0 %) 

62,8  

(8,9 %) 

F34 13,2 

(3,7 %) 

33,9 

(4,2 %) 

38,1 

(6,6 %) 

37,1 

(4,3 %) 

35,0 

(4,5 %) 

27,1 

(3,3 %) 

30,8  

(4,4 %) 

F40 12,6 

(3,5 %) 

27,9 

(3,5 %) 

32,1 

(5,6 %) 

30,8 

(3,5 %) 

28,8 

(3,7 %) 

30,8 

(3,7 %) 

27,2  

(3,9 %) 

F60 12,5 

(3,5 %) 

28,9 

(3,6 %) 

33,4 

(5,8 %) 

29,5 

(3,4 %) 

26,0 

(3,3 %) 

24,5 

(3,0 %) 

25,8  

(3,7 %) 

F42 8,4 

(2,3 %) 

18,7 

(2,3 %) 

22,4 

(3,9 %) 

21,1 

(2,4 %) 

21,0 

(2,7 %) 

21,1 

(2,5 %) 

18,8  

(2,7 %) 

F50 7,9 

(2,2 %) 

15,8 

(2,0 %) 

18,4 

(3,2 %) 

17,3 

(2,0 %) 

17,3 

(2,2 %) 

17,3 

(2,1 %) 

15,7  

(2,2 %) 

F51 4,8 

(1,4 %) 

11,3 

(1,4 %) 

12,9 

(2,2 %) 

14,0 

(1,6 %) 

13,1 

(1,7 %) 

13,4 

(1,6 %) 

11,6  

(1,7 %) 

F90 3,4 

(0,9 %) 

7,3 

(0,9 %) 

10,7 

(1,9 %) 

12,9 

(1,5 %) 

19,2 

(2,5 %) 

15,9 

(1,9 %) 

11,6  

(1,6 %) 

F48 5,8 

(1,6 %) 

11,8 

(1,5 %) 

13,6 

(2,4 %) 

12,2 

(1,4 %) 

12,3 

(1,6 %) 

11,7 

(1,4 %) 

11,2  

(1,6 %) 

F54 2,8 

(0,8 %) 

6,2 

(0,8 %) 

8,6 

(1,5 %) 

10,6 

(1,2 %) 

15,4 

(2,0 %) 

12,8 

(1,5 %) 

9,4  

(1,3 %) 

Z73 3,5 

(1,0 %) 

8,0 

(1,0 %) 

9,0 

(1,6 %) 

8,8 

(1,0 %) 

8,8 

(1,1 %) 

9,6 

(1,2 %) 

7,9  

(1,1 %) 

F10 4,2 

(1,2 %) 

8,3 

(1,0 %) 

9,3 

(1,6 %) 

9,4 

(1,1 %) 

9,1 

(1,2 %) 

7,4 

(0,9 %) 

7,9  

(1,1 %) 

F31 3,7 

(1,0 %) 

7,3 

(0,9 %) 

8,2 

(1,4 %) 

8,6 

(1,0 %) 

8,2 

(1,1 %) 

7,3 

(0,9 %) 

7,2  

(1,0 %) 

F07 0,5 

(0,2 %) 

2,5 

(0,3 %) 

5,1 

(0,9 %) 

6,9 

(0,8 %) 

11,5 

(1,5 %) 

7,0 

(0,8 %) 

5,6  

(0,8 %) 

F20 2,8 

(0,8 %) 

4,8 

(0,6 %) 

5,6 

(1,0 %) 

6,4 

(0,7 %) 

6,7 

(0,9 %) 

6,1 

(0,7 %) 

5,4  

(0,8 %) 

Z63 2,9 

(0,8 %) 

5,5 

(0,7 %) 

6,1 

(1,1 %) 

4,4 

(0,5 %) 

4,5 

(0,6 %) 

3,8 

(0,5 %) 

4,5  

(0,6 %) 
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Tabelle 25: Diagnoseverteilung (TOP 20) unter vertragsärztlichen Behandlungsfällen von GKV-Versicherten unter 18 

Jahren mit abgerechneter GOP 35152 je 100.000 GKV-Versicherte unter 18 Jahren (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Diagnose  

(ICD 3-Steller) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

F43 39,8 

(16,2 %) 

76,1 

(15,7 %) 

91,0 

(26,5 %) 

90,3 

(18,3 %) 

86,1 

(19,8 %) 

95,4 

(18,4 %) 

80,0  

(19,0 %) 

F93 21,5 

(8,8 %) 

37,8 

(7,8 %) 

48,8 

(14,2 %) 

47,6 

(9,7 %) 

50,4 

(11,6 %) 

52,2 

(10,1 %) 

43,2  

(10,3 %) 

F32 18,5 

(7,6 %) 

33,5 

(6,9 %) 

42,3 

(12,3 %) 

43,3 

(8,8 %) 

53,2 

(12,3 %) 

60,0 

(11,6 %) 

42,0  

(10,0 %) 

F90 19,1 

(7,8 %) 

33,5 

(6,9 %) 

45,8 

(13,4 %) 

42,4 

(8,6 %) 

41,7 

(9,6 %) 

35,9 

(6,9 %) 

36,5  

(8,7 %) 

F41 9,6 

(3,9 %) 

18,5 

(3,8 %) 

22,5 

(6,6 %) 

22,6 

(4,6 %) 

24,9 

(5,7 %) 

25,3 

(4,9 %) 

20,6  

(4,9 %) 

F40 8,4 

(3,4 %) 

13,9 

(2,9 %) 

19,8 

(5,8 %) 

22,4 

(4,5 %) 

23,5 

(5,4 %) 

27,7 

(5,3 %) 

19,4  

(4,6 %) 

F98 8,8 

(3,6 %) 

13,7 

(2,8 %) 

16,7 

(4,9 %) 

15,5 

(3,1 %) 

13,3 

(3,1 %) 

15,6 

(3,0 %) 

14,0  

(3,3 %) 

F50 5,9 

(2,4 %) 

8,7 

(1,8 %) 

10,7 

(3,1 %) 

9,3 

(1,9 %) 

12,4 

(2,8 %) 

12,7 

(2,5 %) 

10,0  

(2,4 %) 

F91 6,3 

(2,6 %) 

11,6 

(2,4 %) 

12,5 

(3,6 %) 

10,6 

(2,1 %) 

9,6 

(2,2 %) 

8,7 

(1,7 %) 

9,9  

(2,3 %) 

F92 6,0 

(2,4 %) 

12,4 

(2,6 %) 

10,1 

(2,9 %) 

8,9 

(1,8 %) 

6,5 

(1,5 %) 

8,9 

(1,7 %) 

8,8  

(2,1 %) 

F81 5,7 

(2,3 %) 

8,8 

(1,8 %) 

10,2 

(3,0 %) 

9,0 

(1,8 %) 

10,6 

(2,5 %) 

8,4 

(1,6 %) 

8,8  

(2,1 %) 

F42 4,9 

(2,0 %) 

8,0 

(1,7 %) 

8,8 

(2,6 %) 

9,4 

(1,9 %) 

10,7 

(2,5 %) 

10,2 

(2,0 %) 

8,7  

(2,1 %) 

F45 4,4 

(1,8 %) 

8,6 

(1,8 %) 

10,3 

(3,0 %) 

10,6 

(2,1 %) 

10,3 

(2,4 %) 

7,6 

(1,5 %) 

8,6  

(2,1 %) 

F94 4,7 

(1,9 %) 

7,3 

(1,5 %) 

7,8 

(2,3 %) 

8,1 

(1,6 %) 

7,4 

(1,7 %) 

7,2 

(1,4 %) 

7,1  

(1,7 %) 

F80 3,1 

(1,2 %) 

4,6 

(1,0 %) 

5,8 

(1,7 %) 

7,2 

(1,5 %) 

9,2 

(2,1 %) 

5,9 

(1,1 %) 

6,0  

(1,4 %) 

F33 3,5 

(1,4 %) 

4,9 

(1,0 %) 

6,1 

(1,8 %) 

5,1 

(1,0 %) 

3,2 

(0,7 %) 

5,8 

(1,1 %) 

4,8  

(1,1 %) 

F84 2,7 

(1,1 %) 

3,0 

(0,6 %) 

4,4 

(1,3 %) 

4,5 

(0,9 %) 

4,8 

(1,1 %) 

6,4 

(1,2 %) 

4,3  

(1,0 %) 

F51 3,1 

(1,3 %) 

4,7 

(1,0 %) 

5,1 

(1,5 %) 

5,2 

(1,1 %) 

3,7 

(0,9 %) 

3,5 

(0,7 %) 

4,2  

(1,0 %) 

F82 1,4 

(0,6 %) 

4,0 

(0,8 %) 

4,6 

(1,3 %) 

5,1 

(1,0 %) 

5,2 

(1,2 %) 

3,0 

(0,6 %) 

3,9  

(0,9 %) 

F64 1,3 

(0,5 %) 

2,2 

(0,5 %) 

3,5 

(1,0 %) 

3,3 

(0,7 %) 

3,3 

(0,8 %) 

4,6 

(0,9 %) 

3,0  

(0,7 %) 
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Ergänzend gibt Tabelle 26 eine nach den Bezirken Bayerns differenzierte Übersicht zur Anzahl (absolut 

und je 100.000 GKV-Versicherte) derjenigen Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, die im jeweiligen 

Jahr des Betrachtungszeitraums mindestens einmal die GOP 35152 (psychotherapeutische Akutbe-

handlung) abrechneten. Hierbei wird neben den Bezirken auch nach den Versorgungsbereichen dif-

ferenziert, wobei  

• die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung die zu Beginn dieses Abschnitts 

4.3.4 genannten fachärztlichen und therapeutischen Gruppen umfasst 

• die hausärztliche Versorgung Allgemeinärzte, hausärztliche Internisten sowie Kinder- und 

Jugendärzte umfasst 

• die fachärztliche Versorgung alle anderen relevanten Facharztgruppen mit mindestens einer 

Abrechnung der GOP 35152 umfasst75 

In allen bayerischen Bezirken im Zeitverlauf von 2017 bis 2022 ist eine stetige Zunahme in der Anzahl 

abrechnenden Vertragsärzte in den Facharzt- und Therapeutengruppen der psychiatrischen und psy-

chotherapeutischen Versorgung festzustellen. Im Bereich der hausärztlichen und fachärztlichen Ver-

sorgung ist kein solcher Trend zu erkennen. Besonders für die Interpretation der – im Bereich der 

hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung zuweilen sehr kleinen – Anzahl an abrechnenden Ver-

tragsärzten ist die in Fußnote 72 skizzierte Limitation zu beachten, wonach mitunter keine exakten 

Fallzahlen aus den Abrechnungsdaten der KVB extrahiert werden konnten.  

Im Vergleich zwischen den Bezirken ist sowohl in absoluten Zahlen als auch bezogen auf 100.000 GKV-

Versicherte die höchste Anzahl an die GOP 35152 abrechnenden Vertragsärzten in Oberbayern (ins-

besondere insb. in der Stadt und im Landkreis München) und die geringste Anzahl in Oberfranken zu 

konstatieren.  

Abschließend zeigen Tabelle 27 (für GKV-Versicherte ab 18 Jahren) und Tabelle 28 (für GKV-Versi-

cherte unter 18 Jahren) für beide psychotherapeutische Leistungen (Gespräch und Akutbehandlung), 

welche Krisenintervention umfassen bzw. enthalten können, diejenigen vertragsärztlichen Behand-

lungsfälle, die als Notfälle76 abgerechnet wurden. Diese werden sowohl absolut als auch relativ an 

allen Behandlungsfällen und je 100.000 GKV-Versicherte der jeweiligen Altersgruppe angegeben. In 

absoluten Zahlen und je 100.000 GKV-Versicherte ist hierbei qualitativ eine ähnliche Entwicklung wie 

bei den Behandlungsfällen mit abgerechneter GOP 23220 und GOP 35152 mit einem besonderen Ein-

bruch in den Fallzahlen im Jahr 2019 mit nachfolgendem Anstieg im Jahr 2020 und erneutem Rück-

gang im Jahr 2021 festzustellen. Während die auf die GKV-Versicherten bezogene Anzahl der Behand-

lungsfälle in der Krisenversorgung insgesamt bei Erwachsenen höher ist (vgl. Tabelle 22 und Tabelle 

23), zeigt sich bei der Notfallquote ein umgekehrtes Bild: bei Erwachsenen beträgt diese auf Fälle mit 

psychotherapeutischer Akutbehandlung bezogen bayernweit im gesamten Betrachtungszeitraum 

6,3 %, bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren hingegen 13,5 %. Sowohl bei Erwachsenen als 

auch bei Kindern und Jugendlichen zeigen sich im Vergleich der Bezirke überdurchschnittliche Werte 

für Oberfranken und Niederbayern (vgl. Tabelle 27 und Tabelle 28).

 

75  Hierzu zählen Anästhesisten, Chirurgen, Fachärzte für Physikalische und rehabilitative Medizin, Fachinternisten, Frau-

enärzte, Hautärzte, HNO-Ärzte, Neurologen, Notarztdienst-/Bereitschaftsdienst-/Verlegungsarztdienst-Teilnehmende 

und Urologen.  
76  Zur Definition eines Notfalls vgl. Tabelle 47 in Anhang 3 (vgl. Abschnitt 8.3).  
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Tabelle 26: Anzahl der Vertragsärzte, die im jeweiligen Jahr mindestens eine psychotherapeutische Akutbehandlung abgerechnet haben (absolut und je 100.000 GKV-Versicherte) nach 

Versorgungsbereichen und Bezirken (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk Versorgungsbereich 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Oberbayern gesamt alle Arztgruppen 1.456 (35,8) 1.891 (46,1) 2.023 (49,1) 2.085 (50,5) 2.064 (49,9) 2.144 (51,0) 

Psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 1.322 (32,5) 1.733 (42,2) 1.871 (45,4) 1.932 (46,8) 1.923 (46,5) 2.010 (47,8) 

hausärztliche Versorgung 116 (2,9) 134 (3,3) 129 (3,1) 124 (3,0) 111 (2,7) 100 (2,4) 

fachärztliche Versorgung 18 (0,4) 24 (0,6) 23 (0,6) 29 (0,7) 30 (0,7) 34 (0,8) 

ohne München 

Stadt und Land 

alle Arztgruppen 605 (24,3) 744 (29,7) 807 (32,1) 852 (33,8) 841 (33,2) 857 (33,4) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 544 (21,8) 675 (26,9) 733 (29,1) 771 (30,6) 761 (30,1) 789 (30,7) 

hausärztliche Versorgung 58 (2,3) 63 (2,5) 71 (2,8) 72 (2,9) 65 (2,6) 56 (2,2) 

fachärztliche Versorgung 3 (0,1) 6 (0,2) 3 (0,1) 9 (0,4) 15 (0,6) 12 (0,5) 

München  

Stadt und Land 

alle Arztgruppen 851 (53,9) 1.147 (72,0) 1.216 (75,7) 1.233 (76,6) 1.223 (76,0) 1.287 (78,7) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 778 (49,3) 1.058 (66,4) 1.138 (70,9) 1.161 (72,2) 1.162 (72,2) 1.221 (74,7) 

hausärztliche Versorgung 58 (3,7) 71 (4,5) 58 (3,6) 52 (3,2) 46 (2,9) 44 (2,7) 

fachärztliche Versorgung 15 (1,0) 18 (1,1) 20 (1,2) 20 (1,2) 15 (0,9) 22 (1,3) 

Niederbayern 

alle Arztgruppen 200 (18,6) 242 (22,3) 262 (24,1) 256 (23,5) 266 (24,2) 273 (24,5) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 170 (15,8) 209 (19,3) 228 (20,9) 231 (21,2) 241 (22,0) 253 (22,7) 

hausärztliche Versorgung 21 (2,0) 27 (2,5) 28 (2,6) 19 (1,7) 19 (1,7) 17 (1,5) 

fachärztliche Versorgung 9 (0,8) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,5) 6 (0,5) 3 (0,3) 

Oberpfalz 

alle  219 (22,7) 261 (26,9) 275 (28,3) 291 (29,9) 293 (30,0) 290 (29,2) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 202 (20,9) 238 (24,5) 253 (26,0) 270 (27,7) 277 (28,3) 275 (27,7) 

hausärztliche Versorgung 14 (1,4) 17 (1,8) 19 (2,0) 18 (1,8) 13 (1,3) 15 (1,5) 
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Bezirk Versorgungsbereich 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

fachärztliche Versorgung 3 (0,3) 6 (0,6) 3 (0,3) 3 (0,3) 3 (0,3) 0 (0,0) 

Oberfranken 

alle Arztgruppen 152 (16,3) 196 (21,0) 212 (22,7) 221 (23,8) 221 (23,8) 244 (26,0) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 136 (14,6) 177 (18,9) 191 (20,5) 203 (21,8) 210 (22,6) 229 (24,4) 

hausärztliche Versorgung 13 (1,4) 13 (1,4) 12 (1,3) 12 (1,3) 5 (0,5) 9 (1,0) 

fachärztliche Versorgung 3 (0,3) 6 (0,6) 9 (1,0) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 

Mittelfranken 

alle Arztgruppen 431 (28,0) 485 (31,3) 546 (35,1) 566 (36,4) 589 (37,9) 593 (37,5) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 406 (26,4) 463 (29,9) 517 (33,3) 549 (35,3) 563 (36,2) 573 (36,3) 

hausärztliche Versorgung 22 (1,4) 22 (1,4) 26 (1,7) 14 (0,9) 17 (1,1) 14 (0,9) 

fachärztliche Versorgung 3 (0,2)  (0,0) 3 (0,2) 3 (0,2) 9 (0,6) 6 (0,4) 

Unterfranken 

alle Arztgruppen 280 (24,4) 350 (30,4) 365 (31,6) 358 (31,0) 362 (31,3) 372 (31,8) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 253 (22,0) 324 (28,1) 339 (29,4) 340 (29,5) 347 (30,0) 354 (30,3) 

hausärztliche Versorgung 21 (1,8) 17 (1,5) 17 (1,5) 15 (1,3) 12 (1,0) 15 (1,3) 

fachärztliche Versorgung 6 (0,5) 9 (0,8) 9 (0,8) 3 (0,3) 3 (0,3) 3 (0,3) 

Schwaben 

alle Arztgruppen 371 (22,6) 454 (27,5) 509 (30,6) 492 (29,5) 509 (30,3) 504 (29,6) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 324 (19,8) 409 (24,8) 462 (27,8) 452 (27,1) 465 (27,7) 471 (27,7) 

hausärztliche Versorgung 38 (2,3) 33 (2,0) 35 (2,1) 31 (1,9) 35 (2,1) 27 (1,6) 

fachärztliche Versorgung 9 (0,5) 12 (0,7) 12 (0,7) 9 (0,5) 9 (0,5) 6 (0,4) 

Bayern 

alle Arztgruppen 3.109 (27,3) 3.879 (33,9) 4.192 (36,5) 4.269 (37,1) 4.304 (37,3) 4.420 (37,8) 

psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung 2.813 (24,7) 3.553 (31,0) 3.861 (33,6) 3.977 (34,6) 4.026 (34,9) 4.165 (35,6) 

hausärztliche Versorgung 245 (2,2) 263 (2,3) 266 (2,3) 233 (2,0) 212 (1,8) 197 (1,7) 

fachärztliche Versorgung 51 (0,4) 63 (0,6) 65 (0,6) 59 (0,5) 66 (0,6) 58 (0,5) 
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Tabelle 27: Vertragsärztliche Behandlungsfälle von GKV-Versicherten ab 18 Jahren mit als Notfall abgerechneter Krisenversorgung absolut, relativ an allen abgerechneten Krisenversor-

gungen sowie je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren nach Bezirken (2017–2022)77 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk Leistung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
3.828  

(5,9 %; 113) 

3.714  

(6,0 %; 109) 

2.895  

(7,2 %; 85) 

4.915  

(6,4 %; 143) 

4.684  

(6,4 %; 137) 

5.721  

(6,5 %; 165) 

25.757  

(6,4 %; 125) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
777  

(5,9 %; 23) 

1.666  

(5,7 %; 49) 

1.442  

(6,5 %; 42) 

1.974 

 (5,9 %; 58) 

1.635  

(5,6 %; 48) 

1.866  

(5,9 %; 54) 

9.360  

(5,9 %; 46) 

Niederbayern 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
1.077  

(6,8 %; 119) 

1.148  

(8,4 %; 126) 

613 

 (8,1 %; 67) 

1.124  

(7,3 %; 123) 

1.023  

(6,1 %; 112) 

1.301  

(6,7 %; 140) 

6.286  

(7,1 %; 115) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
228  

(7,7 %; 25) 

529  

(7,8 %; 58) 

335  

(7,7 %; 37) 

555 

 (8,0 %; 61) 

352  

(5,1 %; 38) 

573  

(7,9 %; 62) 

2.572  

(7,3 %; 47) 

Oberpfalz 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
767  

(6,0 %; 94) 

585 

 (4,8 %; 72) 

453 

 (5,4 %; 55) 

872  

(5,6 %; 107) 

724  

(5,0 %; 88) 

828  

(4,8 %; 100) 

4.229  

(5,2 %; 86) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
131  

(5,3 %; 16) 

320 

 (5,5 %; 39) 

289  

(6,6 %; 35) 

423 

 (6,4 %; 52) 

299  

(4,9 %; 37) 

285  

(4,6 %; 34) 

1.747  

(5,5 %; 36) 

Oberfranken 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
576  

(4,8 %; 73) 

830  

(7,2 %; 105) 

622  

(7,9 %; 79) 

1.153  

(8,4 %; 146) 

925  

(6,8 %; 118) 

1.702  

(9,5 %; 215) 

5.808  

(7,6 %; 123) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
183  

(7,9 %; 23) 

517  

(9,0 %; 65) 

355  

(8,5 %; 45) 

491 

 (7,5 %; 62) 

362  

(7,1 %; 46) 

497  

(8,1 %; 63) 

2.405  

(8,0 %; 51) 

Mittelfranken Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
1.227  

(4,7 %; 95) 

1.176  

(4,9 %; 91) 

1.050  

(6,5 %; 81) 

1.531  

(5,6 %; 118) 

1.096  

(3,8 %; 85) 

1.980  

(5,9 %; 151) 

8.060  

(5,2 %; 104) 

 

77  In der Tabelle ist je Jahr des Betrachtungszeitraumes und je Bezirk für beide psychotherapeutischen Leistungen (Gespräch und Akutbehandlungen) die absolute Anzahl der als Notfall abge-

rechneten Krisenversorgungen jeweils zuerst angeben. In der Klammer wird zudem der Anteil von als Notfall abgerechneten Krisenversorgungen an allen abgerechneten Krisenversorgungen 

sowie als Notfälle abgerechnete Krisenversorgungen je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren angegeben. Demnach wurden bspw. in Oberbayern im Jahr 2022 1.866 psychotherapeutische 

Akutbehandlungen als Notfälle abgerechnet. Diese entsprechen 5,9 % aller in dieser Altersgruppe abgerechneten psychotherapeutischen Akutbehandlungen in Oberbayern in diesem Jahr. 

Bezogen auf 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren wurden in Niederbayern im Jahr 2022 54 psychotherapeutische Akutbehandlungen als Notfälle abgerechnet.    
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Bezirk Leistung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
301  

(6,3 %; 23) 

531  

(5,1 %; 41) 

452  

(6,2 %; 35) 

720 

 (6,2 %; 56) 

512  

(4,7 %; 40) 

706  

(6,2 %; 54) 

3.222  

(5,7 %; 41) 

Unterfranken 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
1.344  

(7,7 %; 139) 

894  

(5,3 %; 92) 

541  

(5,6 %; 56) 

778 

 (4,4 %; 80) 

986  

(5,3 %; 102) 

1.187  

(5,2 %; 121) 

5.730  

(5,6 %; 98) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
266  

(7,2 %; 27) 

506 

 (5,8 %; 52) 

333 

 (5,9 %; 34) 

411 

 (4,9 %; 42) 

468  

(6,6 %; 48) 

467  

(6,1 %; 48) 

2.451  

(5,9 %; 42) 

Schwaben 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
1.361  

(6,7 %; 100) 

1.380  

(7,1 %; 100) 

977  

(8,8 %; 71) 

1.456  

(6,8 %; 105) 

1.308  

(5,8 %; 94) 

1.987  

(7,4 %; 141) 

8.469  

(6,9 %; 102) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
397  

(9,1 %; 29) 

675  

(6,7 %; 49) 

459  

(6,7 %; 33) 

720 

 (7,0 %; 52) 

580  

(6,3 %; 42) 

756  

(7,2 %; 54) 

3.587  

(7,0 %; 43) 

Bayern 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
10.180  

(6,0 %; 107) 

9.727  

(6,1 %; 102) 

7.151 

 (7,1 %; 75) 

11.829  

(6,3 %; 123) 

10.746  

(5,7 %; 112) 

14.706  

(6,5 %; 151) 

64.339  

(6,2 %; 112) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
2.283 

 (6,7 %; 24) 

4.744  

(6,2 %; 50) 

3.665  

(6,7 %; 38) 

5.294  

(6,3 %; 55) 

4.208  

(5,6 %; 44) 

5.150  

(6,4 %; 53) 

25.344  

(6,3 %; 44) 
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Tabelle 28: Vertragsärztliche Behandlungsfälle von GKV-Versicherten unter 18 Jahren mit als Notfall abgerechneter Krisenversorgung absolut, relativ an allen abgerechneten Krisenversor-

gungen sowie je 100.000 GKV-Versicherte unter 18 Jahren nach Bezirken (2017–2022)78 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk Leistung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
1.295  

(12,6 %; 189) 
1.075  

(12,5 %; 156) 
777  

(13,1 %; 111) 
865  

(8,9 %; 123) 
959  

(10,1 %; 135) 
1.313  

(10,6 %; 181) 
6.284  

(11,1 %; 149) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
241  

(13,4 %; 35) 
445  

(13,1 %; 64) 
424  

(16,0 %; 61) 
361  

(10,1 %; 51) 
301  

(9,2 %; 42) 
472  

(11,9 %; 65) 
2.244  

(12,0 %; 53) 

Niederbayern 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
678  

(27,6 %; 388) 
461  

(22,3 %; 263) 
225  

(20,8 %; 127) 
314  

(12,9 %; 176) 
259  

(11,4 %; 144) 
463  

(17,1 %; 250) 
2.400  

(18,4 %; 224) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
91  

(17,9 %; 52) 
178  

(17,4 %; 102) 
156  

(24,9 %; 88) 
141  

(14,5 %; 79) 
108  

(13,9 %; 60) 
158  

(18,5 %; 85) 
832  

(17,5 %; 78) 

Oberpfalz 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
183  

(9,9 %; 119) 
163  

(9,4 %; 105) 
152  

(10,4 %; 97) 
213  

(9,8 %; 135) 
129  

(7,4 %; 81) 
225  

(9,6 %; 137) 
1.065  

(9,5 %; 113) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
51  

(13,4 %; 33) 
107  

(15,2 %; 69) 
80  

(14,4 %; 51) 
101  

(13,9 %; 64) 
67  

(12,5 %; 42) 
87  

(12,5 %; 53) 
493  

(13,7 %; 52) 

Oberfranken 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
259  

(16,6 %; 181) 
334  

(16,7 %; 234) 
218  

(21,6 %; 153) 
347  

(18,8 %; 244) 
212  

(14,4 %; 148) 
514  

(20,0 %; 348) 
1.884  

(18,0 %; 219) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
66 

 (21,6 %; 46) 
150  

(19,4 %; 105) 
93  

(19,1 %; 65) 
130  

(18,9 %; 91) 
74  

(14,0 %; 52) 
183  

(19,5 %; 124) 
696  

(18,7 %; 81) 

Mittelfranken 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
335  

(9,1 %; 133) 
339  

(10,3 %; 133) 
289  

(11,9 %; 113) 
302  

(7,8 %; 117) 
236  

(6,0 %; 91) 
488  

(9,1 %; 182) 
1.989  

(8,8 %; 128) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
74  

(12,6 %; 29) 
139  

(12,4 %; 55) 
126  

(14,1 %; 49) 
144  

(10,7 %; 56) 
121  

(9,1 %; 46) 
245  

(15,2 %; 91) 
849  

(12,3 %; 55) 

Unterfranken Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
480  

(20,5 %; 264) 
277  

(12,6 %; 152) 
140  

(12,5 %; 77) 
235  

(12,3 %; 128) 
231  

(10,8 %; 124) 
295  

(10,6 %; 155) 
1.658  

(13,3 %; 150) 

 

78  In der Tabelle ist je Jahr des Betrachtungszeitraumes und je Bezirk für beide psychotherapeutischen Leistungen (Gespräch und Akutbehandlungen) die absolute Anzahl der als Notfall abge-

rechneten Krisenversorgungen jeweils zuerst angeben. In der Klammer wird zudem der Anteil von als Notfall abgerechneten Krisenversorgungen an allen abgerechneten Krisenversorgungen 

sowie als Notfälle abgerechnete Krisenversorgungen je 100.000 GKV-Versicherte unter 18 Jahren angegeben. Demnach wurden bspw. in Oberbayern im Jahr 2022 472 psychotherapeutische 

Akutbehandlungen als Notfälle abgerechnet. Diese entsprechen 11,9 % aller in dieser Altersgruppe abgerechneten psychotherapeutischen Akutbehandlungen in Oberbayern in diesem Jahr. 

Bezogen auf 100.000 GKV-Versicherte unter 18 Jahren wurden in Niederbayern im Jahr 2022 65 psychotherapeutische Akutbehandlungen als Notfälle abgerechnet.   
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Bezirk Leistung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
74  

(19,4 %; 41) 
148  

(15,0 %; 81) 
62  

(11,0 %; 34) 
87  

(9,1 %; 47) 
110  

(12,6 %; 59) 
128  

(13,3 %; 67) 
609  

(12,9 %; 55) 

Schwaben 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
338  

(12,4 %; 123) 
521  

(17,0 %; 188) 
226  

(14,0 %; 81) 
298  

(8,9 %; 105) 
307  

(9,0 %; 107) 
472  

(9,6 %; 160) 
2.162  

(11,4 %; 127) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
86  

(14,1 %; 31) 
187  

(17,0 %; 67) 
110  

(15,7 %; 39) 
165  

(14,4 %; 58) 
102  

(9,7 %; 36) 
150  

(11,9 %; 51) 
800  

(13,6 %; 47) 

Bayern 

Psychotherapeutisches Gespräch (23220) 
3.568  

(14,4 %; 191) 
3.170  

(13,8 %; 169) 
2.027  

(13,9 %; 107) 
2.574  

(10,2 %; 135) 
2.333  

(9,5 %; 121) 
3.770  

(11,4 %; 191) 
17.442  

(12,0 %; 152) 

Psychotherapeutische Akutbehandlung (35152) 
683  

(14,9 %; 37) 
1.354  

(14,9 %; 72) 
1.051  

(16,2 %; 56) 
1.129  

(12,0 %; 59) 
883  

(10,6 %; 46) 
1.423  

(13,9 %; 72) 
6.523  

(13,5 %; 57) 
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4.3.5 Versorgung durch PIAs 

Die Auswertungen zur Inanspruchnahme der PIAs (und PsIAs) basieren sowohl auf, durch das BIDAQ 

projektspezifisch zur Verfügung gestellten, Daten der AmBADO aus der EP und KJP als auch auf aggre-

gierten Abrechnungsdaten der SBK, wobei beide Datensätze Vor- und Nachteile im Hinblick auf die 

Fragestellungen des Projektes aufweisen: Die BIDAQ-Datensätze der AmBADO EP und AmBADO KJP 

enthalten Informationen zur Anzahl der in bayerischen PIAs behandelten GKV-Versicherten und limi-

tierte Informationen zur Anzahl der Fälle mit Notfall- bzw. Kriseninterventionsbehandlung, lassen ak-

tuell aber keine regionalisierten Auswertungen zu. Deshalb können Abrechnungsdaten einer Kran-

kenkasse unter Beachtung des Marktanteils zwar grundsätzlich für Analysen zur Inanspruchnahme 

der PIA-(und PsIA-)Versorgung von GKV-Versicherten im regionalen Vergleich herangezogen werden, 

enthalten aber nur sehr eingeschränkte Informationen zu durchgeführten Kriseninterventionen (vgl. 

Abschnitt 4.1). 

Tabelle 29 gibt zunächst einen Überblick über die Anzahl der in PIAs versorgten erwachsenen GKV-

Versicherten auf Basis der AmBADO EP-Daten, die für den Zeitraum von 2019 bis 2022 sowohl absolut 

als auch je 100.000 GKV-Versicherte angegeben sind. Die Auswertung je 100.000 GKV-Versicherte 

basiert hierbei auf Angaben des LfStat zu Bevölkerungszahlen sowie dem im PKV-Regionalatlas Bayern 

angegebenen Anteil für PKV-Versicherte von 12,47 %79 (LfStat, 2019, 2020, 2021, 2022b; PKV, 2023). 

Hierbei zeigt sich bei grundlegend nahezu konstanten Fallzahlen eine Abweichung im Jahr 2020 – dem 

Beginn der Corona-Pandemie. Analog zeigt Tabelle 30 die gleichen Informationen für die PIA-Versor-

gung von GKV-versicherten Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren für den Zeitraum von 2021 bis 

2022, die auf den Daten der AmBADO KJP basieren. Für diese zeigt sich in diesem sehr kurzen Zeitraum 

sowohl absolut als auch je 100.000 GKV-versicherte Kinder und Jugendliche eine nahezu konstante 

Inanspruchnahme. Außerdem zeigen sich, je 100.000 GKV-Versicherte der entsprechenden Alters-

gruppe, bei Erwachsenen etwas höhere Fallzahlen. 

Tabelle 29: Anzahl erwachsener GKV-Versicherter in bayerischen PIAs, absolut und je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 

Jahren (2019–2022) 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach BIDAQ (2024b), LfStat (2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV 

(2023, S. 10). 

Jahr Anzahl PIA-Patienten je 100.000 GKV-Versicherte ab 18 Jahren 

2019 111.306 1.159,9 

2020 106.454 1.109,3 

2021 111.155 1.156,8 

2022 111.485 1.146,6 

Tabelle 30: Anzahl GKV-versicherte Kinder und Jugendliche in bayerischen PIAs, absolut und je 100.000 GKV-Versi-

cherte unter 18 Jahren (2021–2022) 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach BIDAQ (2024c), LfStat (2021, 2022b) und PKV (2023, 

S. 10).  

Jahr Anzahl PIA-Patienten je 100.000 GKV-Versicherte unter 18 Jahren 

2021 20.127 1.045,4 

2022 20.206 1.021,1 

 

79  In Ermangelung regionalspezifischer Anteile wurde dieser für alle Bezirke als gleich angenommen.  
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Tabelle 31 und Tabelle 32 zeigen die nach den sieben bayerischen Bezirken differenzierte Auswertung 

zur Anzahl der GKV-versicherten PIA- und PsIA-Patienten sowie zur Anzahl der Behandlungsfälle in 

PIAs und PsIAs für den Zeitraum 2019 bis 2022. Sie zeigen PIA- und PsIA- Versorgte ab 20 Jahren (Ta-

belle 31) und unter 20 Jahren (Tabelle 32). Diese Auswertungen basieren auf aggregierten Abrech-

nungsdaten der SBK80. Die Abrechnungsdaten wurden, unter Berücksichtigung regionaler Bevölke-

rungszahlen des LfStat und des im PKV-Regionalatlas Bayern angegebenen Anteils PKV-Versicherter 

von 12,47 % (LfStat, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b; PKV, 2023), auf 100.000 GKV-Versicherte 

der jeweiligen Altersgruppe hochgerechnet.81 Die nachfolgenden Tabellen geben daher neben den 

auf 100.000 GKV-Versicherte hochgerechneten Fallzahlen (Patienten und Behandlungsfälle) auch die 

jeweiligen 95 %-Konfidenzintervalle (KI) an.82 Insgesamt ergäben sich hochgerechnet auf Bayern fol-

gende Anzahlen GKV-Versicherter in PIA- und PsIA-Behandlung:  

• 2019: Patienten ab 20 Jahren: 106.428 (KI: (97.732–116.172) 

• Patienten unter 20 Jahren: 26.434 (KI: 22.191–31.411) 

• 2020: Patienten ab 20 Jahren: 99.417 (KI: 91.050–108.740) 

• Patienten unter 20 Jahren: 24.875 (KI: 20.659–29.804) 

• 2021: Patienten ab 20 Jahren: 103.000 (KI: 94.613–112.472) 

• Patienten unter 20 Jahren: 24.165 (KI: 20.073–28.965) 

• 2022: Patienten ab 20 Jahren: 105.430 (KI: 97.065–114.716) 

• Patienten unter 20 Jahren: 27.592 (KI: 23.157–32.650) 

Diese liegen bei Erwachsenen etwas unter und bei Kindern und Jugendlichen etwas über der jeweili-

gen Anzahl der durch die AmBADO-Daten ermittelten Fallzahlen (vgl. Tabelle 29 und Tabelle 30). Hier 

ist – neben den leicht verschiedenen Zuschnitten der Altersgruppen – zu beachten, dass die AmBADO 

ausschließlich PIA-Fälle umfasst, die SBK-Daten hingegen zusätzlich auch PsIA-Fälle enthalten. 

Während sich für Bayern insgesamt bei den GKV-versicherten Erwachsenen ein ähnlicher Trend wie 

in der Fallzahl der PIA-Patientinnen und -Patienten auf Basis der AmBADO-Daten feststellen lässt, 

zeigt sich im regionalen Vergleich zwischen den Bezirken eine unterschiedliche Inanspruchnahme. 

Eine im bayernweiten Vergleich unterdurchschnittliche Inanspruchnahme weisen über den gesamten 

Betrachtungszeitraum – sowohl bezogen auf die Anzahl der Patienten als auch die der Behandlungs-

fälle – insb. im Bezirk Oberbayern wohnende GKV-Versicherte, auf. Eine besonders hohe Inanspruch-

nahme hingegen ist im gesamten Betrachtungszeitraum in Mittelfranken zu verzeichnen (vgl. Tabelle 

31). Bei den GKV-versicherten Kindern und Jugendlichen ist ein zu den Erwachsenen abweichendes 

Inanspruchnahmemuster festzustellen: Hier weisen insb. die Bezirke Ober- und Mittelfranken sehr 

geringere Inanspruchnahmen auf, während Schwaben und Niederbayern sehr hohe Patienten- und 

Fallzahlen verzeichnen (vgl. Tabelle 32).  

 

80  Die SBK verfügt deutschlandweit über mehr als 1 Mio. Versicherte und gehört damit zu den 20 größten Krankenkassen 

Deutschlands (SBK, o. J.).  
81  Hierbei muss angemerkt werden, dass die PKV-Versichertenzahl, in Ermangelung regionalspezifischer Anteile, für alle 

Bezirke als gleich angenommen wurde. 
82  KI in diesem Bericht sind nach der Methode von Clopper-Pearson berechnet. 
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Tabelle 31: GKV-Versicherte in PIA/PsIA-Behandlung und PIA/PsIA-Behandlungsfälle ab 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte ab 20 Jahren nach Bezirken (2019–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk 2019 2020 2021 2022 

Patienten Behandlungsfälle Patienten Behandlungsfälle Patienten Behandlungsfälle Patienten Behandlungsfälle 

Oberbayern 
914,4 

(864,4–970,3) 

2.259,4 

(2.182,2–2.347,1) 

866,5 

(816,2–919,2) 

2.242,6 

(2.162,5–2.326,7) 

889,4 

(840,1–943,8) 

2.330,7 

(2.251,3–2.417,5) 

953,0 

(902,2–1.008,8) 

2.453,1 

(2.373,4–2.542,6) 

Niederbayern 
1.186,2 

(971,7–1.452,2) 

3.162,6 

(2.817,4–3.585,8) 

1.061,6 

(859,5–1.311,0) 

2.801,3 

(2.480,7–3.200,2) 

1.119,2 

(915,5–1.371,2) 

3.072,2 

(2.738,6–3.477,9) 

899,7 

(720,3–1.122,0) 

2.339,2 

(2.058,7–2.695,4) 

Oberpfalz 
1.263,5 

(1.169,1–1.372,3) 

2.975,6 

(2.838,3–3.146,5) 

1.121,9 

(1.035,4–1.226,4) 

2.799,2 

(2.669,6–2.967,5) 

1.106,6 

(1.022,9–1.210,6) 

2.757,8 

(2.632,0–2.924,6) 

1.241,5 

(1.149,2–1.345,4) 

3.037,1 

(2.899,3–3.202,5) 

Oberfranken 
1.005,9 

(913,1–1.105,6) 

2.755,7 

(2.601,8–2.916,0) 

1.016,3 

(923,7–1.115,7) 

2.925,9 

(2.768,6–3.089,5) 

1.105,0 

(1.009,6–1.207,1) 

3.213,1 

(3.050,5–3.382,1) 

1.078,3 

(985,3–1.178,3) 

3.020,0 

(2.864,4–3.182,7) 

Mittelfranken 
1.748,9 

(1.668,0–1.835,3) 

4.525,1 

(4.398,1–4.662,7) 

1.617,5 

(1.540,1–1.700,6) 

4.266,9 

(4.144,8–4.401,4) 

1.675,9 

(1.598,9–1.760,6) 

4.434,6 

(4.314,2–4.573,0) 

1.703,8 

(1.626,1–1.787,5) 

4.516,8 

(4.394,9–4.653,4) 

Unterfranken 
972,2 

(832,8–1.118,2) 

2.523,8 

(2.296,1–2.749,1) 

889,5 

(759,2–1.030,1) 

2.520,0 

(2.297,9–2.746,6) 

960,7 

(827,3–1.102,9) 

2.602,0 

(2.376,4–2.822,6) 

986,3 

(851,1–1.127,0) 

2.798,7 

(2.566,7–3.024,0) 

Schwaben 
1.193,6 

(1.097,1–1.297,0) 

3.010,0 

(2.857,1–3.170,2) 

1.127,1 

(1.033,8–1.227,0) 

2.859,1 

(2.710,9–3.014,6) 

1.140,0 

(1.046,9–1.239,5) 

2.942,1 

(2.792,9–3.098,3) 

1.107,4 

(1.016,3–1.204,9) 

2.896,0 

(2.749,5–3.050,4) 

Bayern 
1.136,4 

(1.043,5–1.240,4) 

2.888,2 

(2.741,3–3.052,0) 

1.060,4 

(971,2–1.159,9) 

2.789,5 

(2.646,2–2.948,8) 

1.097,0 

(1.007,7–1.197,9) 

2.909,6 

(2.764,8–3.070,9) 

1.109,7 

(1.021,7–1.207,5) 

2.915,6 

(2.774,9–3.072,4) 
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Tabelle 32: GKV-Versicherte in PIA/PsIA-Behandlung und PIA/PsIA-Behandlungsfälle unter 20 Jahren absolut und je 100.000 GKV-Versicherte unter 20 Jahren nach Bezirken (2019–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk 2019 2020 2021 2022 

Patienten Behandlungsfälle Patienten Behandlungsfälle Patienten Behandlungsfälle Patienten Behandlungsfälle 

Oberbayern 
1.122,8 

(1.002,9–1.253,6) 

2.360,0 

(2.185,9–2.545,5) 

948,7 

(838,3–1.070,3) 

2.005,7 

(1.844,5–2.178,4) 

999,4 

(886,5–1.122,7) 

2.219,3 

(2.050,4–2.398,5) 

1.138,9 

(1.018,7–1.268,9) 

2.456,8 

(2.280,0–2.643,3) 

Niederbayern 
1.592,8 

(1.097,2–2.226,3) 

3.473,6 

(2.724,7–4.350,0) 

1.832,7 

(1.289,7–2.509,8) 

4.008,0 

(3.189,0–4.947,3) 

1.760,6 

(1.234,1–2.425,3) 

4.357,7 

(3.504,2–5.320,8) 

1.850,0 

(1.296,0–2.499,0) 

4.087,9 

(3.233,8–4.975,7) 

Oberpfalz 
1.705,8 

(1.484,0–1.953,7) 

4.119,6 

(3.776,4–4.492,6) 

1.458,3 

(1.252,6–1.690,6) 

3.427,0 

(3.109,4–3.769,2 

1.472,6 

(1.264,7–1.701,1) 

3.239,6 

(2.930,6–3.568,0) 

1.533,7 

(1.323,9–1.766,1) 

3.733,9 

(3.404,2–4.081,7) 

Oberfranken 
687,0 

(539,6–861,3) 

1.141,5 

(949,5–1.360,4) 

524,9 

(397,2–678,5) 

1.059,2 

(873,7–1.267,9) 

576,6 

(444,4–735,8) 

1.018,4 

(839,9–1.222,9) 

476,4 

(358,1–621,2) 

838,8 

(678,7–1.023,7) 

Mittelfranken 
886,4 

(767,9–1.017,0) 

1.657,5 

(1.494,4–1.831,9) 

900,0 

(781,7–1.030,9) 

1.625,4 

(1.465,3–1.797,4) 

879,4 

(765,3–1.009,3) 

1.691,1 

(1.532,2–1.867,4) 

1.012,8 

(891,7–1.149,3) 

1.831,5 

(1.667,7–2.011,1) 

Unterfranken 
1.194,4 

(892,2–1.570,4) 

2.359,8 

(1.934,3–2.872,1) 

1.244,0 

(933,7–1.625,0) 

2.371,0 

(1.936,1–2.874,8) 

934,0 

(670,0–1.262,9) 

1.751,9 

(1.384,4–2.183,9) 

1.255,5 

(952,0–1.623,3) 

2.640,2 

(2.195,7–3.151,7) 

Schwaben 
1.718,7 

(1.486,2–1.982,2) 

3.865,1 

(3.517,3–4.248,1) 

1.660,6 

(1.431,9–1.917,4) 

3.807,1 

(3.462,1–4.184,6) 

1.475,8 

(1.262,4–1.716,2) 

3.393,6 

(3.069,1–3.745,6) 

1.608,6 

(1.385,8–1.855,8) 

3.471,0 

(3.142,1–3.821,8) 

Bayern 
1.245,5 

(1.045,6-1.480,0) 

2.646,0 

(2.353,9-2.974,0) 

1.169,8 

(971,5–1.401,6) 

2.491,7 

(2.200,3-2.815,5) 

1.126,9 

(936,0–1.350,7) 

2.473,1 

(2.186,5-2.790,1) 

1.253,1 

(1.051,7-1.482,8) 

2.679,2 

(2.380,6-2.999,9) 
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Informationen zu den als Krisen- und Notfällen aufgenommenen Behandlungsfällen enthalten Tabelle 

33 (für erwachsene GKV-Versicherte) und Tabelle 34 (für GKV-versicherte Kinder und Jugendliche). 

Beide Darstellungen beziehen sich jeweils auf die dokumentierten AmBADO-Fälle, weswegen die Ge-

samtzahl beider Tabellen von den in Tabelle 29 und Tabelle 30 angegebenen Patientenzahlen ab-

weicht. In beiden Altersgruppen dominiert insgesamt der Normalfall. Bei den Erwachsenen folgen 

anschließend Notfälle bzw. Kriseninterventionen mit einem Anteil zwischen 12,2 % und 14,1 % an al-

len dokumentierten AmBADO-Fällen innerhalb des Betrachtungszeitraums. Im Bericht für das Jahr 

2022 zeigt sich jedoch auch, dass der in Tabelle 33 angegebene Anteil (Mittelwert) durch Ausreißer 

bestimmt ist, da einzelne PIAs im Jahr 2022 mitunter einen deutlich höheren Anteil an als Notfall bzw. 

mit Krisenintervention dokumentierten Patienten aufwiesen. Der Median ist somit deutlich geringer 

als der Mittelwert von 12,8 % (BIDAQ (2024a), S. 9). Bei Kindern und Jugendlichen nehmen als Notfälle 

aufgenommene Behandlungsfälle hingegen mit über 22 % in beiden Jahren einen deutlich höheren 

Anteil ein.  

Tabelle 33: Behandlungssetting erwachsener GKV-versicherter Patientinnen und Patienten in PIAs in Bayern (2019–

2022) 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024b).  

Behandlungssetting 2019 2020 2021 2022 

Normalfall 81.342 (72,2 %) 80.190 (74,5 %) 84.941 (75,6 %) 84.719 (75,1 %) 

Notfall/Krisenintervention 15.830 (14,1 %) 13.923 (12,9 %) 13.673 (12,2 %) 14.413 (12,8 %) 

Anderes83 und Sonstiges 14.094 (12,5 %) 12.341 (11,5 %) 12.816 (11,4 %) 12.284 (10,9 %) 

unbekannt/unklar 101 (0,1 %) 86 (0,1 %) 100 (0,1 %) 128 (0,1 %) 

Gesamt 112.662 107.587 112.389 112.748 

Tabelle 34: Aufnahmemodus GKV-versicherter Kinder und Jugendlicher in PIAs in Bayern (2021–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024c). 

Aufnahmemodus 2021 2022 

reguläre Aufnahme 14.138 (61,7 %) 11.660 (49,1 %) 

dringender Fall 1.676 (7,3 %) 2.435 (10,3 %) 

Notfälle gesamt 5.056 (22,1 %) 5.284 (22,3 %) 

Notfall innerhalb der Regelöffnungszeiten 2.583 (11,3 %) 2.680 (11,3 %) 

Notfall außerhalb der Regelöffnungszeiten 2.473 (10,8 %) 2.604 (11,0 %) 

Keine Neuaufnahme (Jahresaktualisierung) 2.022 (8,8 %) 4.311 (18,2 %) 

Missing 19 (0,1 %) 36 (0,2 %) 

Gesamt 22.911 23.726 

Tabelle 35 für die erwachsenen GKV-Versicherten und Tabelle 36 für GKV-versicherte Kinder und Ju-

gendliche geben Aufschluss darüber, wie die Patientinnen und Patienten in die PIA kamen. Zu beach-

ten ist, dass im Falle der Dokumentation der PIA-Fälle von Erwachsenen Mehrfachnennungen möglich 

 

83  Hierunter sind für den vorliegenden Bericht folgende Behandlungssettings zusammengefasst worden: diagnosti-

sche/therapeutische Auftragsleistungen, Vertretungen/Überbrückung anderer Behandelnder, gerichtliche Behand-

lungsauflage sowie Beratungen. 
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sind, während die Kodierung im Falle der Dokumentation der PIA-Fälle von Kindern und Jugendlichen 

hierarchisch erfolgt und somit nur eine veranlassende Stelle dokumentiert wird. Aus diesen Gründen 

unterscheidet sich bei den Erwachsenen die Anzahl der Gesamtantworten von der Anzahl der Am-

BADO-Fälle (vgl. Tabelle 33), bei den Kindern und Jugendlichen hingegen sind sie identisch (vgl. Ta-

belle 34). 

Hierbei zeigt sich bezogen auf die PIA-Versorgung von Erwachsenen, dass in allen Betrachtungsjahren 

etwa die Hälfte der Fälle durch den ambulanten Versorgungsbereich, zu dem niedergelassene Ärzte 

sowie die psychiatrische Ambulanz der eigenen Klinik zählen, veranlasst wurden. Von diesen wurde 

für etwa jede zehnte Person eine Krisenintervention dokumentiert. Veranlasst wurde ein Großteil der 

Behandlungsfälle in allen Jahren des Betrachtungszeitraums zudem durch „andere“, zu denen u. a. 

die Behandelten selbst sowie Angehörige/Bekannte zählen (vgl. Fußnote 86). Die Krisendienste Bay-

erns veranlassten mit jährlich zwischen 562 Behandlungsfällen im Jahr 2019 und 913 im Jahr 2022 

unter 1 % der PIA-Fälle. Bei diesen wurde dann für einen deutlich höheren Anteil auch eine Krisenin-

tervention dokumentiert. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Großteil der Behandlungen durch 

die Betroffenen selbst bzw. ihre Sorgeberechtigten veranlasst; der ambulante Versorgungsbereich 

spielt als veranlassende Stelle eine deutlich geringere Rolle als bei Erwachsenen. Wenngleich die Ver-

anlassung des Krisendienstes nur in gemeinsamer Kategorie mit dem Jugendamt dokumentiert ist, 

dürfte sich unter den 804 im Jahr 2021 und 924 im Jahr 2022 durch Jugendämter und Krisendienste 

veranlassten Behandlungsfällen nur ein sehr kleiner Anteil von Behandlungsfällen befinden, die tat-

sächlich durch die Krisendienste Bayerns veranlasst wurden. Darauf deuten die Angaben der Krisen-

dienste hin, die nur in 14 Fällen nach telefonischer Beratung und in 16 Fällen nach persönlicher Kri-

senintervention an eine PIA der Kinder- und Jugendpsychiatrie vermittelten (vgl. Tabelle 48 und Ta-

belle 49 in Anhang 4.1 und 4.2). 

Tabelle 35: Veranlassung der PIA-Behandlung erwachsener GKV-Versicherter in Bayern nach veranlassender Stelle 

(2019–2022)84 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024b).  

Versor-

gungsbe-

reich 

Behandlungssetting 2019 2020 2021 2022 

Ambulant gesamt 52.811 51.658 55.586 56.331 

Krisenintervention 5.572 (10,6 %) 5.153 (10,0 %) 5.172 (9,3 %) 5.476 (9,7 %) 

Normalfälle und andere 47.239 (89,4 %) 46.505 (90,0 %) 50.414 (90,7 %) 50.855 (90,3 %) 

Stationär gesamt 14.611 14.476 14.876 14.487 

Krisenintervention 532 (3,6 %) 507 (3,5 %) 468 (3,1 %) 510 (3,5 %) 

Normalfälle und andere 14.079 (96,4 %) 13.969 (96,5 %) 14.408 (96,9 %) 13.977 (96,5 %) 

Teilstatio-

när 

gesamt 2.653 2.535 2.449 2.543 

Krisenintervention 90 (3,4 %) 91 (3,6 %) 85 (3,5 %) 94 (3,7 %) 

 

84  Die in der Tabelle berichteten Zahlen weichen für die Versorgungsbereiche geringfügig und die Anzahl der Gesamtant-

worten deutlich von den in den Berichten des BIDAQ dargestellten Werten ab; dies ist zum einen darin begründet, dass 

die hier dargestellte Tabelle die in den Berichten enthaltene Kategorie „unbekannt/unklar“ nicht umfasst und zudem 

der Zuschnitt der Versorgungsbereiche geringfügig anders vorgenommen wurde, um Veranlassungen der Krisendienste 

gesondert darstellen zu können (während sie in den Berichten des BIDAQ unter der Kategorie „komplementär“ enthal-

ten sind). 
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Versor-

gungsbe-

reich 

Behandlungssetting 2019 2020 2021 2022 

Normalfälle und andere 2.563 (96,6 %) 2.444 (96,4 %) 2.364 (96,5 %) 2.449 (96,3 %) 

Sozial- und 

Geron-

topsychiat-

rische 

Dienste 

gesamt 722 697 789 761 

Krisenintervention 84 (11,6 %) 85 (12,2 %) 89 (11,3 %) 75 (9,9 %) 

Normalfälle und andere 638 (88,4 %) 612 (87,8 %) 700 (88,7 %) 686 (90,1 %) 

Krisen-

dienst 

gesamt 562 591 813 913 

Krisenintervention 407 (72,4 %) 437 (73,9 %) 599 (73,7 %) 677 (74,2 %) 

Normalfälle und andere 155 (27,6 %) 154 (26,1 %) 214 (26,3 %) 236 (25,8 %) 

Komple-

mentär85 

gesamt 12.317 11.726 12.780 12.768 

Krisenintervention 434 (3,5 %) 375 (3,2 %) 401 (3,1 %) 448 (3,5 %) 

Normalfälle und andere 11.883 (96,5 %) 11.351 (96,8 %) 12.379 (96,9 %) 12.320 (96,5 %) 

Andere86 gesamt 47.059 44.885 47.710 47.681 

Krisenintervention 9.018 (19,2 %) 7.603 (16,9 %) 7.601 (15,9 %) 7.837 (16,4 %) 

Normalfälle und andere 38.041 (80,8 %) 37.282 (83,1 %) 40.109 (84,1 %) 39.844 (83,6 %) 

Gesamt-

antworten 

gesamt 130.735 126.568 135.003 135.484 

Krisenintervention 16.137 (12,3 %) 14.251 (11,3 %) 14.415 (10,7 %) 15.117 (11,2 %) 

Normalfälle und andere 114.598 (87,7 %) 112.317 (88,7 %) 120.588 (89,3 %) 120.367 (88,8 %) 

Tabelle 36: Empfehlung/Veranlassung der PIA-Behandlung GKV-versicherter Kinder und Jugendlicher in Bayern nach 

empfehlender/veranlassender Stelle (2021-2022) 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024c). 

Empfehlende/veranlassende Stelle 2021 2022 

Patient selbst/mit Sorgeberechtigtem gekommen 9.806 (42,8 %) 12.831 (54,1 %) 

Empfehlung/Veranlassung durch Schule/KiTa 772 (3,4 %) 1.259 (5,3 %) 

Empfehlung/Veranlassung durch niederg. Arzt/Psychotherapeu-

ten/Rettungsdienst 

2.823 (12,3 %) 3.318 (14,0 %) 

Empfehlung/Veranlassung durch Jugendamt/Krisendienst 804 (3,5 %) 924 (3,9 %) 

Empfehlung/Veranlassung durch Polizei/Gericht/Landratsamt 815 (3,6 %) 1.042 (4,4 %) 

Keine Neuaufnahme – Jahresaktualisierung 2.017 (8,8 %) 4.311 (18,2 %) 

Missing 5.874 (25,6 %) 41 (0,2 %) 

Gesamt 22.911 23.726 

 

85  Hierunter sind bspw. Versorgungsbereiche zusammengefasst: betreute Wohnformen und geschützter Arbeitsplatz  
86  Hierunter sind folgende Veranlassungen zusammengefasst: Durch Betroffene Person selbst, Angehörige, Bekannte, 

rechtlich Betreuende/Bevollmächtigte (wenn nicht angehörig), Amt (bspw. Jugend-/Gesundheitsamt) und Bewährungs-

hilfe.  
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4.3.6 Stationäre Versorgung im Krankenhaus 

In diesem Abschnitt zeigen nachfolgende Tabellen die nach den sieben bayerischen Bezirken differen-

zierte Auswertung der Versorgung im Krankenhaus für den Zeitraum 2017 bis 2022. Tabelle 37 zeigt 

die psychiatrischen und psychosomatischen Patienten und Behandlungsfälle87 für Erwachsene ab 20 

Jahren. Tabelle 38 stellt die analoge Betrachtung für Personen unter 20 Jahren dar. Beide Tabellen 

geben Patienten und Behandlungsfälle je 100.000 GKV-Versicherte der jeweiligen Altersgruppe an. 

Da die Analysen auf projektspezifisch zur Verfügung gestellten aggregierten Abrechnungsdaten der 

SBK88 basieren, wurden diese Daten unter Berücksichtigung regionaler Bevölkerungszahlen des LfStat 

und des im PKV-Regionalatlas Bayern angegebenen Anteils von PKV-Versicherten von 12,47 %89 (LfS-

tat, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b; PKV, 2023) auf 100.000 GKV-Versicherte hochgerechnet. 

Demnach geben nachfolgende Tabellen den jeweiligen Erwartungswert und die dazugehörigen 95 %-

KI für Behandlungsfälle je 100.000 GKV-Versicherte der jeweiligen Altersgruppe an. Die Zuordnung 

eines Behandlungsfalls zu einem der sieben bayerischen Bezirke erfolgte anhand des letzten Woh-

norts der Versicherten innerhalb des betrachteten Jahres. 

Bayernweit kommen im Zeitraum von 2017 bis 2019 auf 100.000 erwachsene GKV-Versicherte ab 20 

Jahren jährlich etwa 1.500 psychiatrische und psychosomatische Behandlungsfälle bei etwa 1.000 

psychiatrischen/psychosomatischen Patienten. Zum Jahr 2020 – dem Beginn der Corona-Pandemie – 

hin zeigt sich sowohl für Bayern insgesamt als auch in jedem der sieben bayerischen Bezirke ein deut-

licher Rückgang in der Anzahl der stationär Versorgten und den stationären Behandlungsfällen der 

erwachsenen Population. Deutliche regionale Unterschiede zwischen den Bezirken sind insb. vor dem 

Hintergrund überlappender KI nicht ersichtlich. Vielmehr weisen die Versicherten in Abhängigkeit des 

Beobachtungsjahres in unterschiedlichen Bezirken die meisten stationären psychiatrischen und psy-

chosomatischen Behandlungsfälle auf (vgl. Tabelle 37).  

Bei Kindern und Jugendlichen ist für Bayern insgesamt – wiederum unter Berücksichtigung der Limi-

tation überlappender KI – im Zeitraum von 2017 bis 2019 ein leicht zunehmender Trend festzustellen, 

welcher im Jahr 2020 deutlich zurückging, um zum Jahr 2021 erneut moderat anzusteigen. Auf der 

Ebene der Bezirke zeigen sich hingegen mitunter deutlichere Unterschiede zwischen den Beobach-

tungsjahren und im Falle der Bezirke Niederbayern und Unterfranken90 zudem keine Einbrüche in den 

Behandlungsfällen von 2019 zu 2020 (vgl. Tabelle 38).  

 

87  Diese umfassen Behandlungsfälle, die in psychiatrischen oder psychosomatischen Fachabteilungen (Fachabteilungs-

schlüssel beginnend mit 29, 30, 31) versorgt wurden, Behandlungsfälle mit folgenden Hauptdiagnosen F00 – F99 (mit 

Ausnahme von F17.-), R45.-, X84.-, Z6[0135].- und Z7[23] sowie Behandlungsfälle mit DRG U4…, U6…, V4… oder V6…  
88  Die SBK verfügt deutschlandweit über mehr als 1 Mio. Versicherte und gehört damit zu den 20 größten Krankenkassen 

Deutschlands (SBK, o. J.).  
89  In Ermangelung regionalspezifischer Anteile wurde dieser für alle Bezirke als gleich angenommen.  
90  Für Unterfranken sind jedoch bereits im Jahr 2019 weniger Behandlungsfälle dokumentiert als im Jahr 2018.  
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Tabelle 37: GKV-versicherte stationäre psychiatrische und psychosomatische Patienten und Behandlungsfälle ab 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte ab 20 Jahren nach Bezirken (2017–

2022)91  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle 

Ober-

bayern 

1.026,4 

(973,4– 

1.087,1) 

1.445,1 

(1.382,3– 

1.516,7) 

1.031,2 

(979,6– 

1.092,7) 

1.482,3 

(1.417,3– 

1.552,2) 

1.030,0 

(979,2– 

1.091,7) 

1.466,5 

(1.405,3– 

1.538,9) 

805,4 

(757,1– 

856,4) 

1.151,6 

(1.092,6– 

1.211,0) 

895,7 

(846,1– 

950,2) 

1.246,3 

(1.187,8– 

1.310,3) 

818,5 

(772,6– 

871,6) 

1.185,8 

(1.131,2– 

1.250,0) 

933,9 

(884,1– 

991,0) 

1.328,8 

(1.268,6– 

1.395,7) 

Nieder-

bayern 

1.331,4 

(1.095,7– 

1.617,6) 

1.811,6 

(1.538,0– 

2.143,2) 

1.167,6 

(947,6– 

1.431,5) 

1.533,7 

(1.286,8– 

1.839,6) 

1.228,9 

(1.004,4– 

1.491,8) 

1.686,3 

(1.422,6– 

1.990,0) 

970,0 

(774,5– 

1.206,3) 

1.206,8 

(987,9– 

1.467,3) 

912,9 

(729,9– 

1.143,3) 

1.289,7 

(1.071,7– 

1.559,7) 

1.032,2 

(839,0– 

1.267,9) 

1.282,7 

(1.068,9– 

1.545,4) 

1.106,1 

(897,6– 

1.358,5) 

1.466,7 

(1.227,8– 

1.755,5) 

Ober-

pfalz 

906,7 

(820,3– 

996,8) 

1.244,6 

(1.140,4– 

1.346,3) 

947,2 

(863,0– 

1.041,3) 

1.365,6 

(1.262,2– 

1.475,2) 

1.050,1 

(963,5– 

1.149,1) 

1.424,4 

(1.322,8– 

1.538,2) 

835,8 

(757,1– 

922,1) 

1.219,1 

(1.123,3– 

1.321,7) 

880,2 

(802,9– 

970,5) 

1.284,9 

(1.191,1– 

1.392,7) 

880,4 

(802,8– 

968,7) 

1.210,9 

(1.118,4– 

1.312,2) 

916,6 

(834,8– 

1.008,0) 

1.291,4 

(1.192,9– 

1.397,5) 

Ober-

franken 

1.058,5 

(961,3– 

1.162,6) 

1.458,8 

(1.344,4– 

1.579,8) 

1.079,9 

(982,7– 

1.184,0) 

1.492,1 

(1.377,6– 

1.613,4) 

1.173,6 

(1.073,2– 

1.280,7) 

1.693,1 

(1.572,3– 

1.820,5) 

895,4 

(808,6– 

989,0) 

1.230,3 

(1.128,3– 

1.339,1) 

1.064,2 

(970,6– 

1.164,5) 

1.459,2 

(1.349,2– 

1.575,5) 

1.034,1 

(942,8– 

1.131,9) 

1.420,2 

(1.313,1– 

1.533,9) 

1.051,0 

(956,6– 

1.152,2) 

1.459,0 

(1.347,6– 

1.577,1) 

Mittel-

franken 

1.139,1 

(1.071,8– 

1.209,8) 

1.615,5 

(1.535,5– 

1.699,2) 

1.105,7 

(1.040,3– 

1.175,1) 

1.581,0 

(1.502,9– 

1.663,4) 

1.185,1 

(1.118,0– 

1.256,2) 

1.720,1 

(1.639,4– 

1.805,3) 

919,2 

(860,3– 

981,9) 

1.341,8 

(1.270,8– 

1.417,2) 

950,9 

(892,4– 

1.014,9) 

1.323,1 

(1.254,3– 

1.398,4) 

991,3 

(931,6– 

1.055,4) 

1.389,3 

(1.319,1– 

1.465,2) 

1.048,3 

(985,5– 

1.115,3) 

1.494,7 

(1.419,9– 

1.574,4) 

Unter-

franken 

1.173,1 

(1.018,5– 

1.336,5) 

1.543,6 

(1.363,8– 

1.726,8) 

1.186,1 

(1.033,1– 

1.350,4) 

1.562,2 

(1.383,5– 

1.745,8) 

1.218,7 

(1.065,9– 

1.384,9) 

1.636,1 

(1.456,2– 

1.823,9) 

961,6 

(826,9– 

1.108,4) 

1.245,3 

(1.089,9– 

1.408,9) 

810,5 

(687,8– 

941,5) 

1.183,3 

(1.033,3– 

1.338,0) 

973,3 

(841,9– 

1.116,5) 

1.416,0 

(1.256,3– 

1.585,6) 

1.053,6 

(912,1– 

1.206,1) 

1.430,9 

(1.263,7– 

1.604,7) 

Schwa-

ben 

888,9 

(804,2– 

979,4) 

1.331,7 

(1.227,2– 

1.440,6) 

908,8 

(824,2– 

999,9) 

1.252,9 

(1.152,8– 

1.358,3) 

918,6 

(833,3– 

1.009,1) 

1.320,5 

(1.217,1– 

1.426,9) 

831,5 

(750,9– 

917,4) 

1.175,0 

(1.078,7– 

1.275,8) 

849,3 

(768,5– 

935,3) 

1.178,3 

(1.083,0– 

1.278,8) 

781,2 

(704,6– 

863,6) 

1.062,7 

(972,7– 

1.157,5) 

862,6 

(780,6– 

950,3) 

1.219,2 

(1.121,0– 

1.322,0) 

 

91  Die Tabelle zeigt für jedes Jahr des Beobachtungszeitraums und jeden bayerischen Bezirk in der jeweils oberen Zeile einer Zelle den auf 100.000 GKV-Versicherte ab 20 Jahren hochgerechneten 

Erwartungswert stationärer psychiatrischer und psychosomatischer Patienten und Behandlungsfälle in dieser Altersgruppe. Die hierfür verwendeten aggregierten Abrechnungsdaten umfassen 

– aufgrund der Vielzahl gesetzlicher Krankenversicherungen in Deutschland – jedoch nicht alle GKV-Versicherten des jeweiligen Jahres und Bezirkes, sodass eine auf Basis einer Teilmenge aller 

GKV-Versicherter erfolgte Hochrechnung immer mit Unsicherheit behaftet ist. Vor diesem Hintergrund wird in jeder Zelle in der Klammer auch das 95 %-KI angegeben. Bspw. ermittelte die 

Analyse für den Bezirk Oberbayern im Jahr 2022 je 100.000 GKV-Versicherte ab 20 Jahren 1.185,8 stationäre psychiatrische und psychosomatische Behandlungsfälle, wobei die hier berechneten 

Konfidenzintervalle (im konkreten Beispiel mit den Grenzen von 1.131,2 und 1.250,0) den wahren Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % enthalten.   



 

 111 | 197 

Bezirk  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle 

Bayern 

1.058,2 

(964,6– 

1.162,5) 

1.480,7 

(1.369,9– 

1.602,0) 

1.049,3 

(958,2– 

1.152,0) 

1.466,6 

(1.358,6– 

1.584,9) 

1.086,4 

(994,5– 

1.190,2) 

1.532,9 

(1.423,4– 

1.653,6) 

865,9 

(783,1– 

957,4) 

1.207,6 

(1.109,9– 

1.312,5) 

901,9 

(820,6– 

993,6) 

1.265,3 

(1.168,4– 

1.372,9) 

895,3 

(814,0– 

987,3) 

1.249,1 

(1.154,0– 

1.356,1) 

975,7 

(888,8– 

1.073,4) 

1.366,4 

(1.263,5– 

1.479,7) 
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Tabelle 38: GKV-versicherte stationäre psychiatrische und psychosomatische Patienten und Behandlungsfälle unter 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte unter 20 Jahren nach Bezirken 

(2017–2022)92 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle 

Ober-

bayern 

696,4 

(601,2– 

801,8) 

919,1 

(809,0– 

1.038,6) 

753,9 

(655,3– 

862,7) 

955,9 

(844,6– 

1.077,3) 

765,5 

(666,6– 

874,7) 

969,5 

(857,8– 

1.091,2) 

581,0 

(494,9– 

677,6) 

761,6 

(662,4– 

870,9) 

665,4 

(573,5– 

767,2) 

900,4 

(792,8– 

1.017,3) 

632,9 

(543,8– 

731,8) 

857,9 

(753,7– 

971,7) 

682,0 

(588,8– 

785,4) 

893,7 

(786,4– 

1.010,7) 

Nieder-

bayern 

701,1 

(383,8– 

1.173,5) 

1.052,2 

(652,1– 

1.603,0) 

498,7 

(239,5– 

915,8) 

598,6 

(309,8– 

1.043,6) 

918,8 

(552,2– 

1.426,2) 

1.015,7 

(627,5– 

1.542,9) 

943,9 

(565,8– 

1.461,4) 

1.441,4 

(961,1– 

2.050,3) 

1.078,4 

(674,4– 

1.621,9) 

1.918,9 

(1.357,6– 

2.594,1) 

920,9 

(550,8– 

1.422,8) 

1.464,5 

(975,2– 

2.052,6) 

844,7 

(495,2– 

1.338,1) 

1.251,3 

(816,0– 

1.817,5) 

Ober-

pfalz 

649,7 

(512,9– 

808,7) 

850,0 

(692,0– 

1.028,5) 

663,7 

(526,2– 

824,8) 

863,7 

(705,0– 

1.043,8) 

634,6 

(501,4– 

793,0) 

848,9 

(693,8– 

1.029,2) 

526,8 

(404,0– 

671,8) 

736,3 

(589,0– 

903,5) 

552,8 

(427,0– 

698,8) 

676,6 

(536,3– 

835,8) 

641,3 

(507,7– 

798,1) 

837,3 

(682,6– 

1.012,5) 

611,5 

(480,0– 

765,9) 

802,1 

(649,8– 

975,5) 

Ober-

franken 

744,7 

(590,1– 

927,4) 

896,0 

(725,2– 

1.093,8) 

915,5 

(742,8– 

1.115,4) 

1.047,3 

(862,4– 

1.259,9) 

891,0 

(722,2– 

1.086,8) 

1.132,2 

(941,0– 

1.350,3) 

763,1 

(608,3– 

945,2) 

1.038,6 

(857,0– 

1.247,8) 

846,9 

(685,0– 

1.035,5) 

1.144,0 

(954,9– 

1.360,1) 

774,0 

(623,2– 

955,7) 

958,2 

(790,3– 

1.159,0) 

822,3 

(661,8– 

1.010,8) 

1.035,4 

(854,6– 

1.244,5) 

Mittel-

franken 

751,0 

(641,6– 

876,5) 

1.016,8 

(890,5– 

1.162,9) 

802,9 

(689,5– 

929,9) 

1.015,6 

(888,1– 

1.157,6) 

904,1 

(784,4– 

1.035,9) 

1.089,7 

(958,5– 

1.233,9) 

720,4 

(615,4– 

839,1) 

1.034,5 

(908,3– 

1.175,1) 

695,7 

(594,5– 

812,3) 

844,9 

(733,4– 

972,8) 

830,4 

(720,7– 

954,5) 

1.067,1 

(942,4– 

1.206,6) 

784,3 

(674,5– 

908,2) 

1.011,5 

(887,0– 

1.151,6) 

Unter-

franken 

684,5 

(457,3– 

978,3) 

1.064,5 

(773,2– 

1.413,9) 

737,9 

(499,2– 

1.040,1) 

1.026,2 

(737,7– 

1.368,8) 

682,2 

(456,2– 

975,8) 

870,6 

(612,0– 

1.194,6) 

613,5 

(399,3– 

893,4) 

945,5 

(672,0– 

1.277,0) 

730,3 

(498,3– 

1.025,9) 

1.027,5 

(747,4– 

1.367,1) 

684,8 

(464,3– 

967,6) 

950,2 

(686,1– 

1.273,4) 

688,9 

(462,5– 

980,2) 

980,7 

(704,7– 

1.315,7) 

Schwa-

ben 

585,5 

(450,9– 

746,6) 

768,8 

(613,0– 

949,9) 

827,2 

(666,5– 

1.014,7) 

963,9 

(789,5– 

1.164,2) 

645,8 

(505,3– 

814,9) 

773,1 

(618,7– 

956,3) 

596,7 

(461,3– 

757,7) 

768,1 

(613,6– 

948,3) 

530,8 

(405,1– 

682,3) 

813,7 

(656,2– 

996,7) 

567,8 

(438,7– 

723,6) 

698,8 

(554,8– 

869,5) 

624,9 

(487,3– 

789,1) 

797,0 

(640,4– 

980,0) 

 

92  Die Tabelle zeigt für jedes Jahr des Beobachtungszeitraums und jeden bayerischen Bezirk in der jeweils oberen Zeile einer Zel le den auf 100.000 GKV-Versicherte unter 20 Jahren hochgerech-

neten Erwartungswert stationärer psychiatrischer und psychosomatischer Patienten und Behandlungsfälle in dieser Altersgruppe. Die hierfür verwendeten aggregierten Abrechnungsdaten 

umfassen – aufgrund der Vielzahl gesetzlicher Krankenversicherungen in Deutschland – jedoch nicht alle GKV-Versicherten des jeweiligen Jahres und Bezirkes, sodass eine auf Basis einer 

Teilmenge aller GKV-Versicherter erfolgte Hochrechnung immer mit Unsicherheit behaftet ist. Vor diesem Hintergrund wird in jeder Zelle in der Kla mmer auch das 95 %-KI angegeben. Bspw. 

ermittelte die Analyse für den Bezirk Oberbayern im Jahr 2022 je 100.000 GKV-Versicherte unter 20 Jahren 857,9 stationäre psychiatrische und psychosomatische Behandlungsfälle, wobei die 

hier berechneten Konfidenzintervalle (im konkreten Beispiel mit den Grenzen von 753,7 und 971,7) den wahren Wert mit einer Wa hrscheinlichkeit von 95 % enthalten.   
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Bezirk  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle Vers. Fälle 

Bayern 

686,5 

(541,6– 

866,3) 

929,3 

(756,5– 

1.135,6) 

750,7 

(603,3– 

932,8) 

937,8 

(771,4– 

1.137,5) 

771,5 

(618,0– 

958,6) 

953,7 

(783,2– 

1.157,5) 

648,7 

(504,6– 

825,6) 

899,9 

(726,0– 

1.104,8) 

698,8 

(549,6– 

880,4) 

987,7 

(804,0– 

1.200,9) 

693,3 

(548,0– 

870,7) 

934,2 

(760,7– 

1.136,4) 

708,1 

(560,7– 

888,9) 

940,5 

(767,0– 

1.145,5) 
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Tabelle 39 bis Tabelle 42 stellen – jeweils für die erwachsenen Versicherten ab 20 Jahren und Kinder 

und Jugendliche unter 20 Jahren – die stationären psychiatrischen und psychosomatischen Notfälle 

und die Behandlungsfälle mit Krisenintervention je 100.000 GKV-Versicherte der jeweiligen Alters-

gruppe für den Zeitraum von 2017 bis 2022 dar. Notfälle sind in diesem Zusammenhang als diejenige 

Teilmenge der in Tabelle 37 und Tabelle 38 enthaltenen Behandlungsfälle definiert, bei denen an der 

dritten und vierten Stelle des Aufnahmegrundes die „07“ dokumentiert wurde (vdek, 2021, S. 4). Auch 

die Behandlungsfälle mit Krisenintervention umfassen jeweils eine Teilmenge der in Tabelle 37 und 

Tabelle 38 enthaltenen Behandlungsfälle; hierbei werden Kriseninterventionen in den GKV-Routine-

daten wie folgt abgrenzt (vgl. Tabelle 47 in Anhang 3): 

• über die OPS-Schlüssel (BMG – Bundesministerium für Gesundheit, 2024)   

o 9-401.5: Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung 

o 9-402.2: Psychosomatische und psychotherapeutische Krisenintervention als Kom-

plexbehandlung 

o 9-641…: Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen 

Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen 

o 9-690… : Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen 

Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen 

• sowie die PEPP (InEK, 2022) 

o P002…: Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen, Einzelbetreuung 

mit hohem Aufwand (bis 2017: P002Z: Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und 

Jugendlichen, Einzelbetreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassaufwand 

mit hohem Aufwand) 

o P003…: Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Kriseninter-

vention und komplexer Entlassungsaufwand 

Die Entwicklung von als Notfälle aufgenommenen psychiatrischen und psychosomatischen Behand-

lungsfällen je 100.000 GKV-versicherten Erwachsenen ab 20 Jahren (vgl. Tabelle 39) folgt grundsätz-

lich ähnlichen Mustern wie die der gesamten psychiatrischen und psychosomatischen Behandlungs-

fälle gemäß Tabelle 37. Die Anteile von als Notfall aufgenommenen Behandlungsfällen variieren im 

Betrachtungszeitraum von 2017 bis 2022 für den Freistaat Bayern insgesamt zwischen 40,1 % (im Jahr 

2018) und 44,1 % (im Jahr 2020). Zwischen den Bezirken unterscheiden sich die Anteile der als Not-

fälle aufgenommenen Behandlungsfälle an allen psychiatrischen und psychosomatischen Behand-

lungsfällen mitunter jedoch deutlicher: So weist bspw. der Bezirk Oberbayern im gesamten Betrach-

tungszeitraum mit Anteilen zwischen 45,0 % (im Jahr 2018) und 50,0 % (im Jahr 2020) überdurch-

schnittliche und der Bezirk Mittelfranken mit Anteilen zwischen 31,8 % (im Jahr 2017) und 35,7 % (im 

Jahr 2022) unterdurchschnittliche Werte auf. Bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren sind, be-

zogen auf Bayern insgesamt und über alle Jahre des Betrachtungszeitraums hinweg, die Anteile von 

als Notfällen aufgenommenen Behandlungsfällen höher als bei den erwachsenen GKV-Versicherten, 

denn sie liegen zwischen 44,0 % (im Jahr 2019) und 50,9 % (im Jahr 2021). Hierbei fällt auf, dass im 

Bezirk Oberbayern wohnhafte Versicherte, welche stationär psychiatrisch oder psychosomatisch be-

handelt werden, anders als bei den Erwachsenen ab 20 Jahren in allen Jahren im Vergleich zum bay-

ernweiten Durchschnitt unterschiedlich oft als Notfall aufgenommen wurden. Hingegen wurden in 

der Oberpfalz lebende Personen dieser Altersgruppe unter 20 Jahren überdurchschnittlich oft als Not-

fall aufgenommen. 

Über die o. g. OPS-Schlüssel und PEPP definierte Kriseninterventionen wurden im stationären Umfeld 

im Betrachtungszeitraum unter den SBK-Versicherten nur in sehr geringer Fallzahl dokumentiert. Des-

halb ergeben sich auch hochgerechnet auf alle GKV-Versicherten in den Bezirken nur geringe 
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Fallzahlen, je 100.000 GKV-Versicherte ab 20 Jahren (vgl. Tabelle 41) und unter 20 Jahren (vgl. Tabelle 

42), mit reduzierter Aussagekraft im Hinblick auf longitudinale und regionale Unterschiede. Bei der 

Interpretation der Entwicklung der stationären psychiatrischen und psychosomatischen Behandlungs-

fälle mit Krisenintervention von GKV-Versicherten unter 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte unter 

20 Jahren ist zudem zu beachten, dass die OPS 9-690… 2017 letztmalig im OPS Katalog enthalten war 

und auch die PEPP P002… im Jahr 2017 letztmalig inhaltlich mit Krisenintervention beschrieben war  

(BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2016; InEK, 2016); seit dem Jahr 2018 

wird unter dieser PEPP hingegen nur noch ein „Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugend-

lichen, Einzelbetreuung mit hohem Aufwand“ dokumentiert (InEK, 2017).  

Grundsätzlich sind alle diese Ergebnisse zur stationären Inanspruchnahme unter Berücksichtigung des 

– zwischen den Bezirken Bayerns divergierenden – Marktanteils der SBK zu interpretieren – auch in 

Verbindung mit mitunter auftretenden geringen Fallzahlen (insb. im Falle der Auswertungen zu den 

stationären Kriseninterventionen). Weiterführende longitudinale und regionalspezifische Analysen 

zur Inanspruchnahme von stationären Kriseninterventionen können unter Einbezug von Abrech-

nungsdaten weiterer gesetzlicher Krankenversicherungen daher an Präzision gewinnen, insb. wenn 

es sich hierbei um Krankenkassen mit größeren regionalen Marktanteilen handelt.  
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Tabelle 39: Stationäre psychiatrische und psychosomatische Notfälle von GKV-Versicherten ab 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte ab 20 Jahren nach Bezirken (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern 673,7 (628,3–720,6) 667,0 (619,8–710,7) 723,4 (676,8–771,1) 576,5 (532,1–616,1) 592,4 (549,5–634,3) 583,0 (542,1–625,7) 635,7 (591,2–679,5) 

Niederbayern 736,6 (561,7–954,5) 560,3 (409,3–749,6) 582,0 (427,3–767,1) 581,9 (430,4–767,9) 369,4 (251,7–518,9) 428,9 (306,2–587,9) 542,1 (396,9–723,1) 

Oberpfalz 520,4 (451,7–585,7) 568,4 (500,7–639,3) 577,1 (508,0–646,0) 516,2 (452,1–582,1) 584,7 (518,9–655,9) 572,7 (507,1–641,2) 556,7 (489,9–625,1) 

Oberfranken 493,4 (427,8–566,5) 568,9 (498,8–646,0) 587,9 (517,4–665,5) 525,6 (459,5–598,6) 485,6 (422,9–555,0) 512,8 (448,8–583,0) 529,1 (462,5–602,5) 

Mittelfranken 513,3 (468,3–561,6) 511,8 (467,0–559,3) 600,1 (552,1–651,1) 464,5 (422,5–509,5) 453,1 (412,1–497,2) 495,5 (453,0–541,0) 506,4 (462,5–553,2) 

Unterfranken 602,9 (496,7–727,5) 498,2 (401,1–609,6) 617,0 (510,0–739,4) 447,4 (359,1–553,9) 571,1 (471,8–686,3) 607,6 (506,6–725,4) 557,4 (457,6–673,7) 

Schwaben 659,6 (586,3–737,6) 572,3 (505,0–645,1) 646,3 (573,6–721,4) 525,3 (460,9–593,8) 520,5 (457,2–588,5) 467,8 (408,2–531,9) 564,6 (497,9–635,7) 

Bayern 620,6 (549,1–700,0) 588,6 (520,3–662,8) 647,8 (577,0–724,8) 532,1 (467,1–602,3) 530,4 (468,4–598,8) 535,7 (474,0–605,0) 575,7 (509,1–648,7) 

 

Tabelle 40: Stationäre psychiatrische und psychosomatische Notfälle von GKV-Versicherten unter 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte unter 20 Jahren nach Bezirken (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und PKV (2023, S. 10).  

Bezirk  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern 375,7 (306,5–455,1) 400,5 (329,4–481,9) 350,5 (284,7–427,0) 332,2 (267,7–407,0) 423,6 (350,8–506,3) 365,6 (298,8–442,7) 374,7 (306,3–453,3) 

Niederbayern 601,0 (310,9–1.047,3) 149,7 (30,9–436,9) 628,3 (334,0–1.069,0) 846,2 (489,8–1.340,7) 1.034,7 (635,8–1.563,2) 684,4 (368,5–1.126,7) 658,3 (362,3–1.098,5) 

Oberpfalz 533,7 (410,0–679,0) 590,2 (460,0–741,9) 552,7 (428,5–701,2) 368,4 (266,8–492,3) 380,0 (276,9–503,9) 479,8 (364,6–617,0) 483,8 (367,5–622,2) 

Oberfranken 358,3 (253,6–491,4) 519,3 (391,2–675,0) 473,7 (352,6–621,8) 413,3 (302,0–553,2) 540,0 (412,8–695,4) 334,6 (237,4–459,9) 439,4 (324,5–582,2) 

Mittelfranken 482,8 (396,5–586,3) 539,2 (447,5–645,7) 469,3 (384,6–567,7) 488,8 (403,1–588,5) 426,4 (348,1–520,0) 472,7 (391,1–569,1) 479,7 (395,0–579,4) 

Unterfranken 542,9 (343,3–810,7) 597,4 (383,4–872,5) 328,7 (179,7–550,5) 590,2 (380,3–865,5) 548,7 (350,0–811,1) 618,6 (410,1–889,9) 538,2 (341,5–800,6) 

Schwaben 375,0 (269,1–508,2) 472,9 (353,2–619,4) 372,8 (268,1–506,2) 253,1 (168,1–365,3) 451,1 (335,9–592,5) 288,5 (198,6–404,8) 368,4 (265,1–498,8) 

Bayern 439,4 (321,7–592,7) 450,4 (341,7–594,7) 420,0 (307,2–567,6) 424,0 (305,5–575,5) 502,7 (373,4–663,8) 430,2 (314,5–577,5) 444,5 (327,3–595,3) 
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Tabelle 41: Stationäre psychiatrische und psychosomatische Behandlungsfälle mit Krisenintervention von GKV-Versicherten ab 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte ab 20 Jahren nach 

Bezirken (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und (PKV, 2023, S. 10).  

Bezirk  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern 7,3 (3,4–13,9) 4,7 (1,8–10,5) 7,8 (3,8–14,6) 7,7 (3,8–14,6) 7,0 (3,2–13,4) 15,3 (9,4–23,8) 8,3 (4,2–15,1) 

Niederbayern 12,3 (0,3–71,0) 0 (0–46,0) 0 (0–44,5) 0 (0–43,8) 11,1 (0,3–64,0) 54,8 (17,9–128,7) 13,2 (3,1–66,5) 

Oberpfalz 15,6 (6,2–31,8) 20,9 (10,3–39,5) 4,1 (0,5–15,2) 12,7 (4,6–27,2) 3,9 (0,5–14,7) 8,0 (2,2–20,5) 10,8 (4,0–24,8) 

Oberfranken 9,9 (2,7–25,1) 2,5 (0,1–13,4) 4,7 (0,6–17,1) 4,7 (0,6–16,8) 4,4 (0,5–16,4) 15,5 (6,2–32,0) 6,9 (1,8–20,2) 

Mittelfranken 8,7 (3,7–17,1) 7,4 (3,0–15,3) 9,3 (4,3–17,9) 12,5 (6,4–21,8) 14,2 (7,8–23,9) 15,0 (8,4–24,7) 11,2 (5,6–20,1) 

Unterfranken 11,3 (1,3–39,7) 5,5 (0,1–30,1) 26,7 (8,6–62,0) 0 (0–19,2) 15,2 (3,1–44,0) 34,6 (13,8–70,8) 15,6 (4,5–44,3) 

Schwaben 2,3 (0,1–12,3) 4,4 (0,5–15,7) 2,2 (0,1–12,0) 0 (0–7,9) 0 (0–7,7) 16,5 (7,1–32,6) 4,3 (1,3–14,8) 

Bayern 8,6 (2,6–24,6) 5,8 (2,0–20,0) 7,8 (2,9–22,5) 5,9 (2,7–19,1) 7,7 (2,6–22,3) 20,5 (9,3–40,3) 9,4 (3,7–24,8) 

 

Tabelle 42: Stationäre psychiatrische und psychosomatische Behandlungsfälle mit Krisenintervention von GKV-Versicherten unter 20 Jahren je 100.000 GKV-Versicherte unter 20 Jahren 

nach Bezirken (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Siemens BKK (2024), LfStat (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b) und Verband der (PKV, 2023, S. 10).  

Bezirk  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017–2022 

Oberbayern 167,8 (122,8–223,6) 115,3 (79,0–162,9) 64,4 (38,2–101,7) 57,8 (33,0–93,7) 74,8 (46,2–114,2) 87,9 (56,9–129,7) 94,4 (62,5–137,3) 

Niederbayern 49,8 (1,3–278,7) 99,9 (12,1–360,0) 48,7 (1,2–268,2) 0 (0–182,0) 147,5 (30,2–427,5) 148,5 (29,8–420,9) 82,9 (12,6–323,7) 

Oberpfalz 125,2 (69,8–205,6) 82,6 (39,8–152,4) 41,5 (13,4–96,2) 109,6 (57,7–185,3) 24,8 (5,1–72,0) 49,1 (17,9–105,9) 71,9 (33,8–135,9) 

Oberfranken 65,5 (26,5–135,9) 103,5 (51,8–185,6) 148,8 (84,9–241,0) 183,9 (112,4–283,9) 170,9 (103,1–267,2) 149,1 (87,4–240,0) 136,8 (77,5–225,4) 

Mittelfranken 123,9 (82,1–181,3) 113,1 (73,4–167,4) 123,9 (82,4–179,2) 192,1 (139,7–258,0) 144,7 (100,7–203,2) 157,2 (111,8–216,8) 142,7 (98,5–201,1) 

Unterfranken 166,3 (66,2–339,0) 118,7 (38,4–276,0) 118,5 (38,1–273,6) 71,3 (14,5–205,8) 91,5 (24,8–232,8) 132,9 (48,5–287,4) 116,6 (38,5–269,2) 

Schwaben 128,0 (70,0–214,7) 127,1 (69,6–213,4) 63,5 (25,6–131,3) 108,8 (56,0–189,2) 44,1 (14,4–103,1) 139,8 (80,0–227,0) 102,0 (52,7–179,9) 

Bayern 133,3 (80,7–224,8) 112,1 (61,2–201,4) 80,6 (40,3–159,0) 93,3 (54,0–171,2) 91,2 (46,1–173,4) 116,4 (63,4–204,9) 104,5 (57,6–189,2) 
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5 Qualitative Analyse der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Bayern 

5.1 Datengrundlage und Methodik 

Zur qualitativen Erfassung und Beschreibung von spezifischen Anforderungen und Bedarfen wurden 

leitfadengestützte Interviews mit Experten und Expertinnen durchgeführt. Im Zuge dieser Informati-

onsgewinnung wurden auch die Aspekte der Vernetzung der Akteure, Veränderungen der Inanspruch-

nahme in Folge der Einführung regionaler Krisendienste sowie Erreichbarkeit, Bekanntheit und Zu-

gänglichkeit der Angebote der Krisen- und Notfallversorgung qualitativ adressiert. Die Interviews fo-

kussierten im Detail folgende Inhalte:  

• Validierung der Bestandsanalyse  

• (ungedeckte) Bedarfe im Zeitverlauf sowie Zielgruppen mit besonderen Bedarfen 

• Berücksichtigung dieser Bedarfe in der aktuellen Versorgung 

• Veränderungen der Inanspruchnahme alternativer Angebote (z. B. Sozialpsychiatrische 

Dienste, Notaufnahmen) durch die Einführung der regionalen Krisendienste 

• Erreichbarkeit, Bekanntheit und Zugänglichkeit der Angebote der Krisen- und Notfallversor-

gung (Erfassung etwaiger kultureller, sprachlicher, räumlicher, finanzieller Zugangsbarrie-

ren) 

• Interprofessionelle und intersektorale Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen anbie-

tenden Stellen der Krisen- und Notfallversorgung 

• Schnittstellen zur allgemeinen (somatischen) Notfallversorgung (Bedarfsgerechtigkeit der 

somatischen Versorgung im Falle psychischer Krisen und psychischer Erkrankungen) sowie 

zu weiteren Institutionen (z. B. Polizei) 

• Auswirkungen der Krankenhausreform auf die Versorgungssituation für Menschen in psy-

chischen Krisen 

• Handlungsbedarf (bspw. in Bezug auf interprofessionelle und intersektorale Zusammenar-

beit, Bekanntheit und Zugänglichkeit der Versorgungsangebote) und Handlungsempfehlun-

gen zur Erreichung einer bedarfsgerechten Versorgung von Menschen in psychischen Akut-

situationen 

Zur Abbildung eines breiten Spektrums relevanter Perspektiven im Kontext der psychischen Krisen- 

und Notfallversorgung in Bayern wurden die Interviews in folgenden Zielgruppen durchgeführt: 

• Öffentliche Ebene 

• Selbstverwaltung/Leistungserbringende 

• Betroffene und Angehörige 

Die potenziellen Expertinnen und Experten wurden per E-Mail über das Projekt und dessen Ziele in-

formiert und zum Interview eingeladen. Eingeladene Personen, die sich nicht zurückmeldeten, wur-

den nach einem Zeitraum von vier Wochen erneut kontaktiert. Tabelle 43 enthält die Personen bzw. 

Behörden, Verbände und Organisationen, mit denen im Rahmen dieses Projektes Interviews durch-

geführt wurden. Zur Überprüfung der Verständlichkeit der Fragen des Interviewleitfadens sowie des 

angenommenen Zeitbedarfs fanden im Vorfeld der Interviews Pretests mit einem Psychologen und 

einer niedergelassenen Psychotherapeutin für Tiefenpsychologie statt. 
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Tabelle 43: Interviewpartnerinnen und -partner für die qualitative Analyse 

Quelle: Eigene Darstellung  

Zielgruppe Behörde/Verband/Organisation 

Öffentliche Ebene Bayerischer Bezirketag 

Gesundheitsamt mit koordinierender Funktion in der Gemeindepsychiatrie 

Selbstverwaltung/Leistungserbringende Krankenkassenverband 

Berufsvertretung einer im Versorgungsbereich relevanten Berufsgruppe 

Krisendienst 

Sozialpsychiatrischer Dienst 

PIA 

Institutsambulanz und Tagesklinik für Kinder und Jugendpsychiatrie 

Psychotherapeutische Hochschulambulanz 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

Fachberatungsstelle Krisen- und Suizidprävention 

Telefonisches Beratungsangebot 

Betroffene und Angehörige Betroffenenvertretung 

Angehörigenvertretung 

Insgesamt wurden 14 Interviews mit Expertinnen und Experten mit Wirkungsbereich in sechs bayeri-

schen Bezirken (Oberbayern, Niederbayern, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben) 

realisiert. Diese wurden durch zwei Interviewerinnen im Zeitraum von Februar bis Juni 2024 durchge-

führt und digital aufgezeichnet. Anschließend wurden die Interviews transkribiert und mit Hilfe der 

Software QCAmap ausgewertet. Die Auswertung der Interviews erfolgte in Form der qualitativen In-

haltsanalyse nach Mayring (2022). Gemäß Mayring werden hierbei zur sinnvollen Zusammenfassung 

und Strukturierung der Ergebnisse aus dem Interviewmaterial heraus Kategorien entwickelt. Diese 

ergeben sich aus wiederkehrenden Aussagen in den Interviews, die sich unter einem Oberbegriff zu-

sammenfassen lassen. Während der Interviewleitfaden in Anhang 5 dieses Berichtes dargestellt (vgl. 

Abschnitt 8.5) ist, werden nachfolgend die Kernaussagen der Interviews zusammengefasst93. Bei der 

folgenden Darstellung handelt es sich somit um die Einschätzungen und Meinungen der befragten 

Expertinnen und Experten bzw. um die Position der entsprechenden Institution. 

5.2 Bedarfe von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen 

Zum Einstieg wurden die Expertinnen und Experten nach ihrer Definition einer psychischen Krise bzw. 

eines psychiatrischen Notfalls gefragt. Psychische Krisen seien nach Ansicht der Mehrheit der befrag-

ten Personen von Überforderung geprägte, emotionale Ausnahmezustände, in dem die üblichen 

Handlungsressourcen der betroffenen Personen zur Bewältigung der Situation nicht mehr ausrei-

chend sind. Wenngleich eine Krise nach Ansicht einzelner Befragter eine zeitnahe Begleitung und Un-

terstützung erfordere, seien Personen, im Gegensatz zum psychiatrischen Notfall, noch in der Lage 

 

93  Aus Gründen der zugesicherten Anonymität in Bezug auf die getätigten Aussagen wird im Folgenden davon abgesehen, 

zu Aussagen eine konkrete Antwortanzahl zu benennen. Antwortanzahlen werden daher wie folgt zusammengefasst: 1 -

3 Antworten: Aussagen einzelner Expertinnen und Experten bzw. vereinzelte Aussagen; 4 -6 Antworten: Aussagen eini-

ger Expertinnen und Experten; mehr als 6 Antworten: Aussagen der Mehrheit.  
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auf Hilfe zu „warten“. Zudem sei eine Krise durch das subjektive Empfinden der Betroffenen definiert 

und könne vielfältige Ursachen haben. Einzelne Expertinnen und Experten merkten an, dass Krisen 

Teil des Lebens seien, in die jeder Mensch geraten könne, wenngleich psychisch Erkrankte eine er-

höhte Vulnerabilität aufweisen. Ferner wurde vereinzelt auf die breite Definition psychischer Krisen 

und den möglichen fließenden Übergang zu einem psychiatrischen Notfall verwiesen: So könne sich 

eine Krise, bei Aufaddieren kritischer Lebensereignisse, zuspitzen und in einem psychiatrischen Not-

fall resultieren.  

Wenngleich auch bei psychischen Krisen die eigenen Ressourcen der betroffenen Personen nicht 

mehr ausreichend seien, um die Situation zu bewältigen, sei bei einem psychiatrischen Notfall ein 

unmittelbares Handeln und professionelle Hilfe erforderlich, um oftmals auch Fremd- oder Selbstge-

fährdung zu verhindern. Für einen psychiatrischen Notfall seien zudem häufig bestimmte psychiatri-

sche Störungsbilder oder Intoxikationen ursächlich, die mit gravierenden Symptomen einhergehen. 

Hinsichtlich der Frage welche Fälle von Krisen und Notfällen professioneller Unterstützung bedürfen 

und welche Fälle hingegen von den Betroffenen selbst oder durch zivilgesellschaftliche Formen der 

Unterstützung (wie bspw. familiäre oder freundschaftliche Strukturen) bewältigt werden können, ver-

wies die Mehrheit der befragten Personen auf den Grad der Verfügbarkeit eigener Handlungsressour-

cen und zivilgesellschaftlicher Hilfen: Wenn diese ausgeschöpft seien oder eine akute Fremd- oder 

Selbstgefährdung vorliege, bedürfe es hingegen professioneller Hilfe. Die Notwendigkeit professio-

neller Hilfe hänge zudem von der Kommunikationsfähigkeit und des Grads der Beeinträchtigung der 

Lebensbereiche der betroffenen Person ab und sei bei bestimmten Ausprägungen der psychiatrischen 

Erkrankung, wie z. B. bei Störungen des Realitätsbezugs, unumgänglich. So sei bei den meisten psy-

chischen Erkrankungen professionelle Hilfe erforderlich, wohingegen Krisen oftmals durch zivilgesell-

schaftliche Hilfen aufgefangen werden können. Nach Aussage einzelner Expertinnen und Experten 

werde Betroffenen nur so viel professionelle Unterstützung wie nötig geboten, damit diese wieder 

auf vorhandene Handlungsressourcen zurückgreifen können. Ohnehin sei die Inanspruchnahme pro-

fessioneller Hilfe zudem abhängig von der individuellen Ansicht der Betroffenen. 

An- und Zugehörigen von betroffenen Personen attestierten die Expertinnen und Experten eine große 

Rolle in der Krisen- und Notfallbewältigung sowie in der Prävention von Rückfällen. Diese nehmen 

teilweise auch selbst professionelle Unterstützung, aufgrund der Situation der betroffenen Person, in 

Anspruch und sind so in der Lage die betroffene Person, mit selbst erfahrener professioneller Unter-

stützung und Anleitung der Leistungserbringenden, zu unterstützen. Deshalb seien zivilgesellschaftli-

che Hilfen und professionelle Hilfen nicht klar voneinander trennbar. Präventionsarbeit, wie z. B. 

Psychoedukation, könne nach Ansicht einzelner Expertinnen und Experten auch schon als professio-

nelle Hilfe gewertet werden, da Personen im Falle einer Krise oder eines Notfalls u. U. auf erlernte 

Bewältigungsstrategien zurückgreifen können. Vereinzelt wurde zudem angemerkt, dass das Ver-

ständnis und die Bereitschaft zivilgesellschaftlicher Hilfen oftmals abhängig von der Nachvollziehbar-

keit der jeweiligen Situation der Betroffenen sei: So sei z. B. eine Depression aufgrund einer Trennung 

für die Zivilgesellschaft oftmals besser nachvollziehbar als ein wahnhaftes Erleben aufgrund einer Psy-

chose. 

Hinsichtlich der Frage welche Personengruppen in der Versorgung psychischer Krisen und Notfälle 

besondere Bedarfe aufweisen, nannten die Befragten eine Vielzahl an Gruppen. Mehrheitlich wurden 

hierbei ältere, einsame Personen genannt, die oftmals kein soziales Netz aufweisen und nicht in der 

Lage seien, sich Hilfe zu suchen oder zögern, aufgrund von generationsbedingten Inanspruchnahme-

mustern, professionelle Hilfe wahrzunehmen. Zusätzlich können demenzielle Erkrankungen die be-

sonderen Versorgungsbedarfe verstärken. Menschen mit Behinderungen, wie z. B. 
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Hörbeeinträchtigungen oder kognitiven Einschränkungen, weisen nach Ansicht der befragten Perso-

nen, aufgrund der erschwerten Ansprache in der Krisen- oder Notfallsituation sowie aufgrund benö-

tigter besonderer Kenntnisse zum Umgang ebenfalls besondere Versorgungsbedarfe auf. Als weitere 

Personengruppe nannte die Mehrheit der Expertinnen und Experten Geflüchtete und Menschen mit 

Migrationshintergrund, da Sprachbarrieren sowie kulturelle Unterschiede und eventuelle Traumata 

zu einem besonderen Versorgungsbedarf führen können. Auch Personen mit bestimmten psychiatri-

schen Erkrankungen, wie z. B. Schizophrenie oder Persönlichkeitsstörungen, können einen erhöhten 

Versorgungsbedarf aufweisen, da diese oftmals vulnerabler für Zuspitzungen von Krisen seien und 

u. U. eine fehlende Krankheitseinsicht zeigen. Obdachlose seien auf besonders niedrigschwellige Geh-

Strukturen angewiesen und ließen sich, aufgrund ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung und oft-

mals prekären Lebensverhältnisse, nur bedingt in das reguläre Krisen- und Notfallversorgungssystem 

eingliedern. Bei Suchterkrankten könne es zudem aufgrund von Intoxikationen und einer daraus re-

sultierenden verminderten Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit professionellen Unterstützungsan-

geboten zu einer erschwerten Versorgungssituation kommen. Einzelne Befragte wiesen zudem auf 

den besonderen Unterstützungsbedarf von multimorbiden und chronisch psychisch Erkrankten hin, 

die in der ambulanten Versorgung nicht integriert werden können und deren stationäre Versorgung 

einen erhöhten personellen Aufwand erfordere.  

Ebenfalls weisen Kinder und Jugendliche, nach Ansicht einiger Expertinnen und Experten, einen be-

sonderen Bedarf in der Versorgung auf: Diese verfügen aufgrund ihrer Entwicklungsphase oftmals 

noch nicht über ausreichende Bewältigungsmechanismen für Krisen, was zu einer erhöhten Vulnera-

bilität führe und in einem schnelleren Zuspitzen von Krisen resultieren könne. Zudem sei in der Krisen- 

und Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen die Einbeziehung des familiären Umfelds enorm 

wichtig. Vereinzelt wurde die besondere Bedarfssituation von psychisch kranken Kindern und Jugend-

lichen, die in einem familiären Umfeld mit weiteren von psychischen Krankheiten und psychosozialen 

Notlagen betroffenen Personen leben, angemerkt. 

5.3 Aktuelle Versorgungssituation von Menschen in psychischen Krisen und Not-
fällen 

Dieser Themenkomplex widmete sich insb. folgenden Aspekten: 

• Versorgungsangebote für Menschen in psychischen Krisen und Notfällen sowie regionale 

Verteilung dieser Angebote im Freistaat Bayern 

• Möglichkeiten zur Systematisierung der Versorgungsangebote 

• Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen im 

Status quo 

• Zugangsbarrieren zu geeigneten Versorgungsangeboten für Menschen in psychischen Krisen 

und Notfällen 

• Entwicklung der psychischen Krisen- und Notfallversorgung und Inanspruchnahme der An-

gebote der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Bayern in den letzten 10 Jahren 

• Einfluss der Einführung der Krisendienste auf die Bekanntheit weiterer Versorgungsange-

bote 

• Zusammenarbeit der Leistungserbringenden der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

• Zusammenarbeit der Leistungserbringenden der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

mit Leistungserbringenden der allgemeinen Regel- und Notfallversorgung sowie weiteren 

relevanten Institutionen wie bspw. Polizei, Jugendämtern, Schulen 
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• Auswirkungen der geplanten Krankenhausreform auf die Versorgungssituation von Men-

schen in psychischen Krisen und Notfällen 

In Bezug auf die Frage, welche Versorgungsangebote Menschen in psychischen Krisen und Notfällen 

zur Verfügung stehen, stellen die Krisendienste nach Ansicht der Mehrheit der Expertinnen und Ex-

perten eine äußerst niedrigschwellige Anlaufstelle dar, die rund um die Uhr bayernweit für Betroffene 

erreichbar sei und bei Bedarf auch durch aufsuchende Hilfe Unterstützung für Personen in akuten 

Krisen und Notfällen leistet. Vereinzelt wurde auf Unterschiede im Angebot an aufsuchender Hilfe 

zwischen den Krisendiensten hingewiesen, da die mobilen Teams, die Anrufende bei Bedarf in der 

eigenen Häuslichkeit aufsuchen, je nach Krisendienst zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten zur 

Verfügung stehen. Auch die PIAs stellen nach Einschätzung der Mehrheit der befragten Personen für 

Betroffene ein relevantes Versorgungsangebot dar, insb. für schwer psychisch erkrankte Personen, 

deren Versorgung nicht in ausreichendem Maße über die vertragsärztliche Versorgung abgebildet 

wird. Vereinzelt wurde jedoch angemerkt, dass nicht jede PIA die für die Krisen- und Notfallversor-

gung existenzielle Niedrigschwelligkeit gewährleiste, z. B. wenn diese eher mit Terminvergabe arbei-

ten. Mehrheitlich wurden zudem die Kliniken, insb. die mit Versorgungsauftrag, sowie die Sozialpsy-

chiatrischen Dienste genannt, wenngleich hierbei vereinzelt auf Einschränkungen in den Zugangsmög-

lichkeiten, z. B. aufgrund notwendiger Terminvergaben, verwiesen wurde und bestimmten Zielgrup-

pen im Kontext der psychischen Krisen- und Notfallversorgung nicht bekannt seien. Zudem verwies 

die Mehrheit der befragten Personen auf die Vielzahl an Beratungsstellen, die als niedrigschwellige 

Anlaufstellen mit verschiedenen Ausrichtungen agieren, wie z. B. Familien-, Sucht- oder Schuldnerbe-

ratungsstellen. Wenngleich auch die vertragsärztliche Versorgung, insb. die niedergelassene psycho-

therapeutische und die hausärztliche Versorgung, als Erstanlaufschwelle genannt wurde, seien diese 

nach Einschätzung der Befragten nicht auf akute Notsituationen ausgerichtet. Einige Expertinnen und 

Experten nannten zudem die Telefonseelsorge, wenngleich diese eher für psychische Krisen und nicht 

für psychiatrische Notfälle geeignet sei. Als weitere im Kontext der akuten Krisen- und Notfallversor-

gung relevante Versorgungsangebote nannten die Befragten die Rettungsleitstellen und Notfallam-

bulanzen, Selbsthilfegruppen, Angebote der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), 

den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, behördliche Dienste wie das Jugendamt oder die Polizei, die 

psychosoziale Notfallversorgung, Frauenhäuser und die Schulsozialarbeit.  

Fachkliniken für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie spielen nach Aussage der Mehrheit 

der befragten Personen aufgrund von Anmeldeverfahren und Wartezeiten eine untergeordnete Rolle 

in der Versorgung akuter Krisen und Notfälle. Auch Tagesstätten für Menschen mit seelischer Behin-

derung seien weniger relevant im Kontext der akuten psychischen Krisen- und Notfallversorgung. 

Zwar bieten diese für Betroffene, als tagesstrukturierendes Angebot, Stabilität und können auf sich 

anbahnende Krisen und Notfälle reagieren, stellen jedoch, aufgrund von Zugangsvoraussetzungen, 

kein niedrigschwelliges Angebot dar. Ähnlich sei dies bei Substitutionsambulanzen, da hier ebenfalls 

keine niedrigschwellige Versorgung gegeben sei, wenngleich Substitutionsambulanzen in der Versor-

gung akuter Krisen und Notfälle u. U. vereinzelt eine relevantere Rolle einnehmen, wenn diese an 

eine PIA angegliedert sind, die dann wiederum die Versorgung der akuten Krise übernimmt. Kontakt-

läden für drogenabhängige Menschen seien zwar ausgesprochen niedrigschwellig, für eine Versor-

gung akuter Krisen und Notfälle jedoch nicht ausgelegt. Angesprochen auf die Versorgungsangebote 

für psychisch Erkrankte im Rahmen der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V, wurde angemerkt, 

dass diese in Bayern nur wenig vertreten seien, was nach Ansicht einzelner Expertinnen und Experten 

auf eine geringe Vergütung in Verbindung mit der Kündigung der Selektivverträge seitens der Kran-

kenkassen zurückzuführen sei. Wenngleich in Bayern nur wenige dieser Versorgungsangebote exis-

tierten, sei es – aufgrund des selektivvertraglichen Charakters – für Dritte mitunter unübersichtlich 
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und hierdurch schwierig nachzuvollziehen, welche Versicherten welcher Krankenkasse das entspre-

chende Angebot in Anspruch nehmen dürften.  

Während die Mehrheit der Expertinnen und Experten angab, Kenntnis über die Anzahl und Verteilung 

von Versorgungsangeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung innerhalb ihres Wirkungs-

bereiches (zumeist des Bezirks) zu haben, waren überregionale Versorgungsstrukturen den Befragten 

eher unbekannt. Überdies gaben einzelne Interviewte an, keinerlei Kenntnis zur Anzahl und regiona-

len Verteilung der Versorgungangebote im Freistaat Bayern zu haben. Vereinzelt wurde angemerkt, 

dass aufgrund der Vielzahl und Heterogenität der Versorgungsangebote es kaum möglich sei, einen 

aktuellen Überblick über die Versorgung zu halten. Allgemein sei jedoch ein Stadt-Land-Gefälle zu 

verzeichnen, da sowohl ambulante als auch stationäre Versorgungsangebote vermehrt in städtischen 

Regionen angesiedelt seien. Wenngleich allgemeine Versorgungsangebote für Betroffene auch im 

ländlichen Raum zu finden seien, werde das Stadt-Land-Gefälle insb. bei spezialisierten, fast aus-

schließlich in städtischen Regionen angesiedelten Einrichtungen deutlich. Ausnahmen stellen hier je-

doch Besondere Wohnformen für psychisch Kranke dar, da diese überwiegend im ländlichen Raum 

angesiedelt seien. Einzelne Expertinnen und Experten attestierten den Bezirken Oberbayern und Mit-

telfranken insgesamt eine gute Verteilung der Versorgungsangebote, wohingegen im Bezirk Schwa-

ben aufgrund der geografischen Lage und Form nicht alle Bereiche von Versorgungsangeboten abge-

deckt seien. Auch in den Bezirken Unterfranken und Niederbayern sei das Erreichen von Versorgungs-

angeboten teilweise mit langen Anfahrtswegen verbunden. 

Auf die Frage, nach welchen Kriterien sich die Versorgungsangebote für Menschen in psychischen 

Krisen und Notfällen systematisieren lassen, nannten die Expertinnen und Experten mehrheitlich die 

Sektorengrenzen, nach denen sich die Versorgung in ambulant, teilstationär und stationär unterteilen 

lässt. Die Mehrheit der Befragten schlug zudem die Einteilung nach Kostenträgern gemäß der Sozial-

gesetzbücher V, VIII, IX und XII vor. Einige Befragte nannten auch den Grad der Niederschwelligkeit 

bzw. den Grad der Professionalisierung als geeignete Systematisierungskriterien, mit denen sich psy-

chosoziale von medizinischen Angeboten trennen und nach Intensität staffeln ließe. Ferner wurden 

als weitere Systematisierungsmöglichkeiten u. a. die Unterteilung nach dem Grad der Barrierefreiheit, 

nach Erkrankung und Zielgruppen, nach Komm- oder Gehstruktur sowie nach dem Grad der Verfüg-

barkeit, wie z. B. Öffnungszeiten und Erreichbarkeit, genannt. 

In Bezug auf die Frage, bei welchen Personengruppen die Versorgung durch ein bestimmtes Angebot 

erfolgen müsse, nannten die Expertinnen und Experten vorwiegend Personengruppen, die auch schon 

im Zusammenhang mit der Frage nach Personengruppen mit besonderen Versorgungsbedarfen ge-

nannt wurden. So bedürfen Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete, hierbei insb. Kin-

der und Jugendliche, aufgrund sprachlicher und kultureller Unterschiede sowie oftmals erlebter Trau-

mata, Versorgungsangebote, die auf diese besonderen Bedarfe ausgerichtet und ggf. sogar speziali-

siert sind. Auch bei Menschen mit geistiger Behinderung brauche es ein Angebot mit Personal, dass 

neben der regulären Krisen- und Notfallversorgung Expertise im Umgang mit Menschen mit geistiger 

Behinderung hat. Aufsuchende Angebote seien nach Ansicht einiger der Befragten bei mehreren Per-

sonengruppen notwendig: So müsse die psychische Krisen- und Notfallversorgung sowohl bei älteren 

Personen, die aufgrund altersbedingter Immobilität nicht mehr in der Lage sind, ihr Haus zu verlassen, 

als auch bei Personen, die aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung, wie z. B. akuter Psychosen oder 

Zwangsstörungen, keine Hilfen selbständig aufsuchen können, durch aufsuchende Hilfen sicherge-

stellt werden. Zudem gebe es Personengruppen, die sich aufgrund der Ausprägung und Symptomatik 

ihrer Erkrankung und den daraus resultierenden Schwierigkeiten für andere Patientinnen und Patien-

ten nicht in regulären Einrichtungen der Krisen- und Notfallversorgung unterbringen lassen und deren 

Versorgung dadurch zwingend durch aufsuchende Hilfen erfolgen müsse. Auch bei obdachlosen 
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Personen sowie Menschen mit Suchterkrankung bestehe häufig die Schwierigkeit, diese Personen-

gruppen in die reguläre Versorgung einzubinden, sodass die Unterstützung durch sehr niedrigschwel-

lige Strukturen und aufsuchende Hilfen erfolgen müsse. Ebenfalls bedürfen Menschen mit Suizider-

fahrung, sowohl durch eigene Suizidabsicht als auch durch Suizid nahestehender Personen, auf ihre 

Bedarfe ausgerichtete Angebote, die insb. für Menschen mit akuter Suizidabsicht äußerst nied-

rigschwellig gestaltet sein müssen. Als weitere Personengruppe, deren Versorgung durch bestimmte 

Angebote erfolgen müsse, nannten einige der Expertinnen und Experten Kinder und Jugendliche: So 

sei insb. bei Kindern und Jugendlichen ein schneller und niedrigschwelliger Zugang zu fachlicher Un-

terstützung wesentlich. Weitere genannte Personengruppen in diesem Zusammenhang waren Men-

schen mit Essstörungen oder Menschen mit Hörbehinderungen sowie trauernde Menschen. Für letz-

tere Personengruppe können nach Ansicht einzelner Befragter insb. Selbsthilfegruppen, komplemen-

tär zur regulären Krisen- und Notfallversorgung, eine wesentliche und wertvolle Unterstützung dar-

stellen, die durch die reguläre Versorgung nicht abgebildet werden könne.  

Hinsichtlich der Frage, ob von psychischen Krisen und Notfällen betroffene Menschen aktuell bedarfs-

gerecht in Bayern versorgt werden, konstatierten die Expertinnen und Experten mehrheitlich einen 

das Angebot übersteigenden Bedarf in der vertragsärztlichen Versorgung, insb. der psychotherapeu-

tischen und psychiatrischen Versorgung. Diese sei hochschwellig und mit langen Wartezeiten verbun-

den, zudem habe der Ausbau der Terminservicestellen zu keiner Verbesserung hinsichtlich einer zeit-

nahen Inanspruchnahme geführt. Zwar sei hierdurch die Vermittlung eines Erstgesprächs mit einer 

Psychotherapeutin bzw. einem Psychotherapeuten möglich, eine langfristige Versorgung in Form der 

Vermittlung eines Therapieplatzes finde hierbei jedoch nicht statt. Die Mehrheit der Expertinnen und 

Experten konstatierte zudem ein Stadt-Land-Gefälle in der psychotherapeutischen und psychiatri-

schen Versorgung durch niedergelassene Leistungserbringende, wonach die Versorgung in ländlichen 

Gebieten nur unzureichend sei und nicht dem Bedarf entspreche. Diese Unterschiede seien bei der 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen noch größer als bei der Versorgung von Erwachsenen. 

Einige der befragten Personen kamen zu der Einschätzung, dass alle Angebote der psychischen Krisen- 

und Notfallversorgung aktuell nicht den Bedarf abdecken: Dies sei sowohl im ambulanten als auch im 

stationären Sektor zu beobachten. Vereinzelt wurde geäußert, dass dies mitunter auch Betroffene in 

suizidalen Krisen beträfe, wohingegen laut anderen Expertinnen und Experten die Versorgung von 

Menschen mit akuter Selbst- oder Fremdgefährdung uneingeschränkt sichergestellt sei. Wenngleich 

die Krisendienste ein wesentliches Angebot der psychischen Krisen- und Notfallversorgung darstellen 

und im Vergleich mit anderen Bundesländern eine bedarfsgerechtere Versorgung von Betroffenen 

bewirken, gestalte sich die Weitervermittlung von Betroffenen sowohl in ambulante als auch statio-

näre Versorgungsangebote nach Ansicht der Mehrheit der Befragten mitunter schwierig. Dies liege 

hauptsächlich an Kapazitätsproblemen in diesen nachfolgenden Versorgungsangeboten, die auch in 

unzureichenden finanziellen und personellen Ressourcen sowie im individuellen Gestaltungswillen 

der Bezirke begründet seien. Das nicht dem Bedarf entsprechende Angebot an ambulanter Versor-

gung habe nach Ansicht einzelner Expertinnen und Experten zufolge, dass Betroffene sich zunächst 

zurückziehen, langfristig jedoch als „Drehtürpatientinnen und -patienten“ nach einem gewissen Zeit-

raum wieder vorstellig werden – u. U. mit ausgeprägterer Symptomatik, die letztendlich in einer sta-

tionären (Zwangs-)Unterbringung resultiere, die durch eine frühzeitigere ambulante Versorgung 

hätte verhindern können. Vereinzelt wurden zudem nicht bedarfsgerechte, mehrere Tage andau-

ernde Fixiermaßnahmen angesprochen. 

Im Hinblick auf die Versorgung bestimmter psychiatrischer Störungsbilder und Traumata, wie z. B. 

posttraumatischer Belastungsstörungen, Autismus, kognitiven Beeinträchtigungen sowie Borderline-

Persönlichkeitsstörungen, sei die Versorgung durch spezialisierte Versorgungsangebote unzureichend 
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und demnach nicht bedarfsgerecht. Auch das Angebot für chronisch, psychisch schwerstkranke Men-

schen sei nur unzureichend. Im Hinblick auf Personengruppen mit besonderen Bedarfen wurden ob-

dachlose Menschen sowie Geflüchtete angesprochen, deren Versorgungsbedarf nicht durch das ak-

tuelle Angebot abgebildet werden könne, da geeignete Versorgungsangebote nur vereinzelt vorhan-

den seien. Auch bei aus der Haft entlassenen Suchtkranken sahen einzelne Expertinnen und Experten 

eine Versorgungslücke, da oftmals keine Anschlussversorgung hinsichtlich der Suchtproblematik be-

stehe und Krisensituationen häufig erneut auftreten. Ebenfalls fehle für Menschen mit akuten Intoxi-

kationen ein geeignetes Versorgungsangebot, da diese in der Regel kurzzeitig stationär in psychiatri-

sche Kliniken aufgenommen werden, wenngleich die Versorgung in Kliniken hier nicht in jedem Fall 

bedarfsgerecht sei. Einzelne Expertinnen und Experten betonten im Hinblick auf den demografischen 

Wandel zudem den steigenden Bedarf an gerontopsychiatrischer Versorgung, der zukünftig nicht 

durch das bestehende Versorgungsangebot gedeckt werden könne. Ferner wurde von einzelnen Be-

fragten ein Bedarf an Versorgungsangeboten für Frauen mit postnatalen Depressionen gesehen: Zum 

einen sei in diesem Bereich das Online-Behandlungsangebot nicht ausreichend, zum anderen finde 

die Aufklärung sowie ein Screening möglicher Symptome bei Leistungserbringenden nur in geringem 

Umfang statt, sodass postnatale Depressionen oftmals nicht oder nur spät diagnostiziert werden. 

Vereinzelt sprachen die befragten Personen eine Fehlversorgung im psychotherapeutischen Bereich 

an: So seien die Wartezeiten für psychotherapeutische Behandlungen in Regionen mit höherer Ver-

sorgungsdichte nicht geringer als in Regionen mit einer geringeren Dichte an Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten, was nach Ansicht der Expertinnen und Experten auf zu hohe Zugangsschwel-

len hinweise. Im psychosomatischen Bereich sei hingegen durch eine Vielzahl an psychosomatischen 

Kliniken in Nähe der Alpen eine Überversorgung zu beobachten, wenngleich diese, wie zuvor beschrie-

ben, keine regelhafte Versorgungsform für Menschen in akuten psychischen Krisen und Notfällen dar-

stelle. 

Auf die Frage, welche Zugangsbarrieren für Menschen in psychischen Krisen und Notfällen im Status 

quo bestehen, nannten die Befragten mehrheitlich lange Wartezeiten, insb. bei der vertragsärztlichen 

psychotherapeutischen Versorgung. Zwar sei der Erstkontakt zum Versorgungssystem, z. B. über den 

Krisendienst, die hausärztliche Versorgung oder das über die Terminservicestelle vermittelte psycho-

therapeutische Erstgespräch, in der Regel ohne zeitliche Verzögerung möglich, eine mittel- und lang-

fristige Eingliederung ins System sei jedoch mit langen Wartezeiten verbunden. Die Organisation von 

Terminen in der vertragsärztlichen psychotherapeutischen Versorgung erfordere zudem eine hohe 

Eigeninitiative der Betroffenen, die diese u. U. in der ohnehin schon psychisch belastenden Situation 

nicht leisten können. In diesem Zusammenhang wurden vereinzelt auch bürokratische Hürden er-

wähnt, da es aufgrund von Zugangsvoraussetzungen zu bestimmten Angeboten und hierfür benötig-

ten Anträgen und Gutachten oftmals zu längeren Wartezeiten kommen könne, bevor die Inanspruch-

nahme des benötigten Angebots erfolgen kann. Insb. im Hinblick auf die psychotherapeutische Ver-

sorgung merkten einige der befragten Personen an, dass die Inanspruchnahme durch sprachliche Bar-

rieren behindert werden könne: Zwar werde Psychotherapie mitunter auch auf Englisch angeboten, 

für weitere Fremdsprachen gäbe es jedoch kaum Angebote, zumal dolmetschende Tätigkeiten in die-

sem Zusammenhang nicht finanziert werden. Als weitere Zugangsbarriere identifizierten die befrag-

ten Personen zudem mehrheitlich den Bekanntheitsgrad: Hierbei wurde zum einen die allgemeine 

Bekanntheit von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung angesprochen, zum ande-

ren jedoch auch die Identifizierung eines geeigneten Angebots in der heterogenen und ausdifferen-

zierten Versorgungslandschaft. Einige Expertinnen und Experten merkten zudem an, dass auch ein 

geringer Bekanntheitsgrad der Versorgungsangebote unter den Leistungserbringenden als 
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Zugangsbarriere wirken könne, da die passgenaue Vermittlung der Betroffenen hierdurch erschwert 

werde und zur Bildung von hoch frequentierten Knotenpunkten in der Versorgung führen könne.  

Schlechte Erfahrungen bei vorangegangen Kontakten mit dem Versorgungssystem können nach An-

sicht einiger Befragter eine wesentliche Zugangsbarriere darstellen. Hierbei können sich z. B. nicht 

berücksichtigte Wünsche hinsichtlich des Ortes einer stationären Unterbringung, geringe zeitliche 

Ressourcen auf Seiten niedergelassener Leistungserbringenden sowie generelles Misstrauen gegen-

über Institutionen negativ auf das Vertrauen in das Versorgungssystem auswirken und somit eine 

Zugangsbarriere darstellen. U. U. könne auch die Symptomatik einer psychiatrischen Erkrankung und 

insb. einer Suchtabhängigkeit eine Zugangsbarriere darstellen: So könne aufgrund einer fehlenden 

Krankheitseinsicht die Notwendigkeit der Inanspruchnahme nicht gesehen werden oder, im Falle von 

Suchtabhängigen, Erwartungen an das Mitwirken bei der Behandlung nicht erfüllt werden. Vereinzelt 

wurde zudem angemerkt, dass manche Betroffene aufgrund bestimmter Symptomatiken als nicht 

„wartezimmerfähig“ gelten und die Organisation und Wahrnehmung eines Termins in der vertrags-

ärztlichen Versorgung hierdurch erschwert werde. Überdies könne Stigmatisierung zu einer vermin-

derten Bereitschaft führen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Ferner wurden körperliche und kognitive Beeinträchtigungen als Zugangsbarrieren genannt, da die 

räumliche Barrierefreiheit zum Teil nicht gegeben sei und die Kenntnis, wie bestimmte psychische 

oder psychiatrische Behandlungen, wie z. B. Psychotherapie, bei Betroffenen mit kognitiven Ein-

schränkungen erfolgen kann, sehr gering ausgeprägt sei. Einzelne Expertinnen und Experten sahen 

zudem ein Stadt-Land-Gefälle im Hinblick auf die Erreichbarkeit von Versorgungsangeboten: Dies 

liege zum einen an der geringeren Anzahl der Angebote im ländlichen Bereich, jedoch auch an der 

geringen Verfügbarkeit des ÖPNV und erschwere somit oftmals eine bedarfsgerechte Versorgung.  

Auf die Frage, welchen Entwicklungen die psychosoziale und psychiatrische Krisen- und Notfallversor-

gung in Bayern innerhalb der letzten zehn Jahre unterlag, führte die Mehrheit der Expertinnen und 

Experten den Ausbau der Krisendienste in Folge des BayPsychKHG im Jahr 2018 als wesentlichen Ent-

wicklungsschritt an. Hierdurch sei ein flächendeckendes Angebot geschaffen worden, dass als nied-

rigschwellige Anlaufstelle bayernweit rund um die Uhr erreichbar sei und zudem das Krisenverständ-

nis vorangetrieben habe – sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch unter Leistungserbrin-

genden der Krisen- und Notfallversorgung und unter weiteren relevanten Akteuren, wie z. B. der Po-

lizei. Vereinzelt wiesen die Befragten auf die unterschiedlich ausgestalteten und gewachsenen Struk-

turen zwischen den Krisendiensten der Bezirke hin, die sich auch in den verschiedenen Organisations-

strukturen der Leitstellen widerspiegele, da diese je nach Bezirk z. B. als Verein geführt werden oder 

an Kliniken mit Versorgungsauftrag angegliedert sind. Im Hinblick auf die psychiatrischen Kliniken 

habe eine zunehmende Ambulantisierung den Fokus der psychiatrischen Versorgung von rein statio-

nären Behandlungen auf eine gemeindenahe Versorgung gelegt und die Krisen- und Notfallversor-

gung allgemein niedrigschwelliger gemacht.  

Im Zusammenhang mit dem BayPsychKHG wurde vereinzelt auch die gesetzliche Trennung zwischen 

der öffentlich-rechtlichen Unterbringung und der Unterbringung im Rahmen des Maßregelvollzugs als 

positive Entwicklung angesprochen. Andere Expertinnen und Experten kritisierten die Anwendung 

von Zwangsmaßnahmen im Rahmen der psychiatrischen Unterbringung und verwiesen in diesem Zu-

sammenhang auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die demnach nicht vollständig umgesetzt 

werde. 

Einige der Befragten verwiesen als Entwicklung auf den kapazitiven Ausbau der Versorgungsange-

bote: So sei neben den PIAs auch die Anzahl der Tageskliniken erhöht worden sowie die Anzahl an 

Kassensitzen für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gestiegen. Zudem habe ein Ausbau 
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an Suchtangeboten in kleineren Regionen sowie ein personeller Ausbau bei Beratungsstellen allge-

mein stattgefunden. Wenngleich der Mangel an ärztlichem Personal im ländlichen Raum sehr, in städ-

tischen Regionen jedoch weniger präsent sei, schätzten einige der befragten Personen die personelle 

Situation für Pflegekräfte entgegengesetzt ein, wonach der Mangel an pflegerischem Personal auf-

grund der höheren Lebenshaltungskosten vielmehr ein Problem in städtischen Regionen sei. Verein-

zelt wurde zudem eine Spezialisierung der Versorgung, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden 

finanziellen Ressourcen, angemerkt: So habe sich das Angebot entlang besonderer Versorgungsbe-

darfe, wie z. B. bei älteren Personen, Geflüchteten oder Suchtkranken, ausdifferenziert, sodass je 

nach Region nach der niedrigschwelligen Krisen- und Notfallerstversorgung eine Vielzahl an weiter-

führenden Versorgungsangeboten zur Verfügung stehe.  

Die Mehrheit der befragten Personen attestierte eine gestiegene Inanspruchnahme von Angeboten 

der psychischen Krisen- und Notfallversorgung, wenngleich diese differenziert betrachtet werden 

müsse: So sei insgesamt ein gestiegener Versorgungsbedarf zu beobachten, was auf globale Ereig-

nisse, wie z. B. die Corona-Pandemie und aktuelle politische Krisen, zurückzuführen sei. Andererseits 

führe die Entstigmatisierung und ein offenerer gesellschaftlicher Umgang mit Krisen sowie die ver-

mehrte Öffentlichkeitsarbeit zu einer frühzeitigeren Inanspruchnahme der Versorgungsangebote. 

Vereinzelt wurde auf das unterschiedliche Inanspruchnahmeverhalten zwischen ländlichen und städ-

tischen Regionen verwiesen, wonach Menschen in ländlichen Regionen Krisensituationen eher mit 

sich selbst ausmachten und zögerten, bei psychischen Problemen Hilfe in Anspruch zu nehmen, wo-

hingegen die in städtischen Regionen jüngere Bevölkerung oftmals weniger Hemmnisse habe und die 

Kenntnis über Versorgungsangebote dort größer sei. Hinsichtlich der Entwicklung der Inanspruch-

nahme von PIAs kamen die befragten Personen zu unterschiedlichen Einschätzungen: Während ein-

zelne Expertinnen und Experten insgesamt konstante Inanspruchnahmen mit geringen regionalen Un-

terschieden angaben, sahen andere eine stark angestiegene Inanspruchnahme. 

Im Hinblick auf bestimmte Personengruppen attestierten die Expertinnen und Experten insb. bei Kin-

dern und Jugendlichen, Geflüchteten sowie in der gerontopsychiatrischen Versorgung einen gestie-

genen Bedarf. Bei Kindern und Jugendlichen sei insb. seit der Corona-Pandemie ein gestiegener Be-

darf zu verzeichnen, der sich u. a. in einer wachsenden Inzidenz von Essstörungen und schulvermei-

dendem Verhalten widerspiegele. 

Die Einführung der Krisendienste habe, nach Ansicht einzelner Befragter, keinen wesentlichen unmit-

telbaren Einfluss auf die Bekanntheit weiterer Versorgungsangebote genommen. Wenngleich einige 

der befragten Personen die Stellung des Krisendienstes als Erstanlaufstelle für Menschen in psychi-

schen Krisen und Notfällen betonten, schätzten Einzelne von ihnen den Einfluss auf die Bekanntheit 

weiterer Versorgungsangebote als gering ein. Zwar verweise der Krisendienst die Anrufenden bei Be-

darf auf geeignete, weiterführende Versorgungsangebote. Die zur Einführung geschalteten sowie ak-

tuelle Kampagnen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Krisendienstes bewerben jedoch nur 

den Krisendienst selbst und benennen keine weiteren Angebote, sodass diese keinen direkten Einfluss 

auf die Sichtbarkeit anderer Versorgungsangebote haben. Durch die Kampagnen habe jedoch das 

Wissen in der Bevölkerung um die Existenz des Krisendienstes zugenommen, was sich, bei Inanspruch-

nahme des Krisendienstes, durch die Vermittlung an weitere Stellen auch auf die Bekanntheit weite-

rer Versorgungsangebote positiv auswirken könne. Zudem sei durch die Einführung der Krisendienste 

die Bekanntheit unter den Leistungserbringenden und die Intensität der Zusammenarbeit gestiegen, 

sodass Hilfesuchende nun schneller und passgenauer vermittelt werden können. Wenngleich durch 

die Kampagnen der Bekanntheitsgrad des Krisendienstes gesteigert wurde, sei die Bekanntheit in der 

Bevölkerung, den Expertinnen und Experten zufolge, nach wie vor ausbaufähig.  
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Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Versorgungsangeboten der psychischen Krisen- 

und Notfallversorgung im Hinblick auf die Bedarfsgerechtigkeit bewerteten die Expertinnen und Ex-

perten insgesamt als gut, wenngleich die Zusammenarbeit nach Ansicht einzelner Personen ausbau-

fähig sei und sich zudem regionale Unterschiede in der Kooperations- und Vermittlungsbereitschaft 

zeigen. Zusätzlich seien manche Versorgungsangebote in Abhängigkeit ihrer Verfügbarkeit weniger 

zur Weitervermittlung von Betroffenen durch den Krisendienst geeignet. Vereinzelt wurde geäußert, 

dass die Zusammenarbeit zwischen psychiatrischen Kliniken und Selbsthilfegruppen regional in sehr 

unterschiedlicher Ausprägung stattfinde und nicht flächendeckend gut erfolge. Hinsichtlich der Zu-

sammenarbeit der Leistungserbringenden der psychischen Krisen- und Notfallversorgung mit Leis-

tungserbringenden der allgemeinen Regelversorgung merkte die Mehrheit der Expertinnen und Ex-

perten an, dass die Zusammenarbeit mit der vertragsärztlichen Versorgung ausbaufähig sei und in 

Abhängigkeit des persönlichen Engagements und des Krisenverständnisses der Leistungserbringen-

den sehr heterogen ausfalle. Dies liege nach Ansicht einzelner Befragter u. a. auch daran, dass die 

somatische Versorgung aufgrund terminlicher Organisation in der Regel nicht auf die zeitnahe Be-

handlung und Betreuung von psychisch Kranken ausgelegt sei und manche Betroffene aufgrund ihrer 

Symptomatiken als nicht „wartezimmerfähig“ gelten. Vereinzelt wurde zudem darauf hingewiesen, 

dass die psychotherapeutische Schweigepflicht die Zusammenarbeit mit weiteren Leistungserbrin-

genden erschwere.  

Die Zusammenarbeit der Leistungserbringenden der psychischen Krisen- und Notfallversorgung mit 

der Polizei sei nach Ansicht der Mehrheit der befragten Personen ausbaufähig, wenngleich einige von 

ihnen betonten, dass diese sich stark verbessert habe und wachsend sei. Eine, in manchen Fällen, 

unzureichende Zusammenarbeit sei u. a. auf einen geringen Bekanntheitsgrad (insb. des Krisendiens-

tes) aufgrund der hohen Fluktuation der Einsätze absolvierenden Polizistinnen und Polizisten oder auf 

zeitliche Ressourcen zurückzuführen, wenn z. B. beim Einsatz anlässlich einer suizidalen Person das 

Eintreffen des Krisendienstes aufgrund der Zuspitzung der Situation nicht abgewartet werden kann. 

In diesem Zusammenhang wurden vereinzelt – durch die frühzeitige Einbindung der Krisendienste 

etwaig zu verhindernde – Zwangsunterbringungen erwähnt, die sich daraus ergeben, dass Polizistin-

nen und Polizisten im Hinblick auf den Umgang mit psychischen Krisen im Allgemeinen und mit suizi-

dalen Personen im Speziellen, nicht ausreichend geschult seien und vor dem Hintergrund der Risiko-

reduktion den Weg der Klinikeinweisung wählen. Nach Ansicht einzelner Befragter gestalte sich die 

Zusammenarbeit der Versorgungsangebote im Kinder- und Jugendbereich bei Betroffenen in der 

Transitionsphase zwischen Jugendlichen- und Erwachsenenalter, aufgrund von unklaren Zuständig-

keiten der Kostenträger, schwierig. Als Gründe für Schnittstellenprobleme bei der Zusammenarbeit 

aller an der Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen Teilnehmenden wurde 

von den befragten Personen mehrheitlich der Mangel an zeitlichen bzw. personellen Ressourcen ge-

nannt. Zudem werde die Vernetzungstätigkeit nicht gesondert vergütet und könne aufgrund der oh-

nehin schon unzureichenden zeitlichen Ressourcen oftmals nicht in den Arbeitsalltag integriert wer-

den. Außerdem wurde auf einen unzureichenden Bekanntheitsgrad unter den Akteuren verwiesen, 

der zum einen die Zusammenarbeit erschwere, zum anderen jedoch auch die adäquate und bedarfs-

gerechte Vermittlung von Betroffenen behindere.  

Die Zusammenarbeit in regionalen psychosozialen Arbeitsgemeinschaften gestalte sich allgemein gut, 

wenngleich die Teilnahme hierbei nicht verpflichtend sei und oftmals von den zeitlichen und perso-

nellen Ressourcen der Teilnehmenden abhänge. Einzelne Expertinnen und Experten betonten jedoch, 

dass das Bewusstsein für Zusammenarbeit grundsätzlich vorhanden sei und es zunehmend Bemühun-

gen gäbe, die sektoren- und sozialgesetzbuchübergreifende Vernetzung voranzutreiben, wenngleich 
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die Zusammenarbeit im Status quo oftmals auf dem persönlichen Engagement von Einzelpersonen 

beruhe.  

Die Auswirkungen der geplanten Krankenhausreform schätzten die Expertinnen und Experten hete-

rogen ein, wenngleich eine Vielzahl der Befragten die Auswirkungen nicht einzuschätzen vermag. Ver-

einzelt wurde eine Ausweitung der Spezialisierung auch in den psychiatrischen Bereich befürchtet, 

was für diesen Bereich nicht bedarfsgerecht sei und keiner wohnortnahen und gemeindepsychiatri-

scher Versorgung entspreche. Andererseits wurde die Vorhaltevergütung positiv hervorgehoben und, 

bei Ausweitung dieser auch auf psychiatrische Kliniken, mögliches Potenzial für eine Entbürokratisie-

rung gesehen. 

5.4 Lösungsansätze zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung 

Im letzten Themenkomplex wurden die Expertinnen und Experten gefragt, welche Lösungsansätze 

dazu geeignet wären, die bedarfsgerechte Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und Not-

fällen aktuell und zukünftig sicherzustellen. Konkret wurde nach Handlungsbedarf in der Ausgestal-

tung der Versorgungsangebote, der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Versorgungsfor-

men der psychischen Krisen- und Notfallversorgung sowie nach Handlungsbedarf im Bereich der Prä-

vention von Krisen und Notfällen gefragt. 

In Bezug auf die Frage, nach der möglichen Weiterentwicklung von Versorgungsangeboten sprach die 

Mehrheit der Expertinnen und Experten die Einführung eines Case-Managements zur Förderung der 

Behandlungskontinuität und als Begleitung von Betroffenen, bis diese in ein geeignetes Versorgungs-

angebot weitervermittelt seien. Das Case-Management könne demnach eine Art Lotsenfunktion ein-

nehmen, wodurch Betroffene, welche aufgrund der ohnehin schon psychisch belastenden Situation 

weniger Handlungsfähigkeit besäßen, um eigenständig auf die Suche nach einem geeigneten Versor-

gungsangebot zu gehen, unterstützt werden, bis die Versorgung durch ein langfristiges Angebot si-

chergestellt sei. Bei der Frage, wo ein solches Case-Management angesiedelt werden sollte, waren 

die Befragten unterschiedlicher Meinung: Während einzelne Expertinnen und Experten die Zustän-

digkeit des Case-Managements eher bei den Sozialpsychiatrischen Diensten sahen, da diese ohnehin 

flächendeckend und wohnortnah verfügbar seien, sahen andere die Zuständigkeit eher bei den Kri-

sendiensten, da diese für Betroffene oftmals die Erstanlaufstelle darstellen. Weitere äußerten keine 

Präferenz hinsichtlich der Ansiedelung des Case-Managements.  

Die Behandlungskontinuität könne nach Ansicht einiger Expertinnen und Experten zudem durch die 

Verbesserung der Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung optimiert werden. 

Diese Strukturen der psychischen Krisen- und Notfallversorgung seien aktuell unzureichend verzahnt, 

zudem finde unter den Leistungserbringenden aufgrund starrer Finanzierungssysteme und daraus 

entstehender Zuständigkeiten zu wenig Kommunikation statt, sodass Betroffene oftmals wechselnde 

Ansprechpartnerinnen und -partner haben und nach Klinikentlassungen nur unzureichend weiterbe-

treut werden. Vereinzelt wurde in diesem Zusammenhang eine Änderung der Finanzierung im Hin-

blick auf eine Pauschalvergütung der psychiatrischen Kliniken angesprochen, um die Integration der 

Versorgungsbereiche von Kliniken anzustoßen und die Versorgung fließender zu gestalten. Einzelne 

der Befragten sahen zudem Handlungsbedarf im Hinblick auf die Anschlussmöglichkeiten für chro-

nisch schwerstkranke Patientinnen und Patienten und empfahlen die Bildung von weiteren Einrich-

tungen in Kliniknähe, da Betroffene wiederkehrend eine stationäre Behandlung brauchen, abgesehen 

von psychiatrischen Kliniken jedoch kein Versorgungsangebot bestehe. Einige Expertinnen und Exper-

ten sahen zudem weitere positive Auswirkungen einer verbesserten Behandlungskontinuität sowie 

der Integration der ambulanten und stationären Versorgung: Demnach könne hierdurch das 
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Vertrauen von Betroffenen zu Versorgungsstrukturen der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

gestärkt werden. 

Weiteren Handlungsbedarf in der Weiterentwicklung der Versorgungsangebote sahen die Expertin-

nen und Experten mehrheitlich im Ausbau der Kapazitäten der Versorgungangebote, insb. der ambu-

lanten Angebote, wenngleich sie hinsichtlich der Versorgungsangebote heterogen antworteten: Ei-

nige sahen die Notwendigkeit des Ausbaus der vertragsärztlichen psychotherapeutischen und psychi-

atrischen Versorgung, wonach die Anzahl der Kassensitze erhöht werden müsse, um Betroffene nach 

Erstkontakt zur Krisen- und Notfallversorgung bedarfsgerecht weitervermitteln zu können. Vereinzelt 

wurde in diesem Zusammenhang auch die Schaffung der Möglichkeit angesprochen, dass niederge-

lassene Psychotherapeutinnen und -therapeuten Psychotherapie in anderen Settings außerhalb ihrer 

Praxisräume anbieten, wie z. B. in Schulen oder geriatrischen Einrichtungen, um so eine Klientel zu 

erreichen, für die die Inanspruchnahme einer psychotherapeutischen Praxis u. U. zu hochschwellig 

ist. Einzelne Befragte forderten den Ausbau multiprofessioneller, aufsuchender Teams. Auch bei am-

bulant psychiatrischen Pflegediensten sowie der Stationsäquivalenten Behandlung wurde die Not-

wendigkeit eines Ausbaus gesehen, um Klientel zu erreichen, die nicht in der Lage sind, eine Klinik 

aufzusuchen. Diese Versorgungsangebote wurden auch als gute Möglichkeiten gesehen, die Behand-

lung nach der Klinikentlassung sicherzustellen und so Wiedereinweisungen zu vermeiden. Vereinzelt 

wurde angemerkt, dass die Anforderungen seitens der Krankenkassen an das Personal der Stations-

äquivalenten Behandlung als Bedingung für die Finanzierung sehr hochschwellig seien und u. U. gelo-

ckert werden müssten, damit dieses Versorgungsangebot ausgebaut werden könne. Hohe Vorausset-

zungen wurden vereinzelt auch im Zusammenhang mit der für Vertragsärztinnen und -ärzte als Grund-

lage für die Verordnung von Soziotherapie notwendigen Bewilligung seitens der Kassenärztlichen Ver-

einigungen angesprochen. Demnach seien die Anforderungen an die Soziotherapie-verschreibenden 

Leistungserbringenden sehr hoch und in den Arbeitsalltag von diesen mitunter nicht integrierbar. Hin-

sichtlich stationärer Angebote wurde die Einführung von Krisenbetten für eine kurzfristige Unterbrin-

gung für Menschen in akuten psychischen Krisen und Notfällen, die einen Schutzraum benötigen, je-

doch keinen medizinischen Versorgungsbedarf haben, vorgeschlagen. Hierdurch können nach Ansicht 

Einzelner der befragten Personen durch Aufnahme der Betroffenen über Nacht nicht bedarfsgerechte 

Klinikeinweisungen vermieden werden.  

Hinsichtlich Personengruppen mit besonderen Bedarfen wurde die Notwendigkeit des flächendecken-

den Ausbaus von niedrigschwelligen Versorgungsangeboten für Obdachlose gesehen, da diese mo-

mentan nur in größeren Städten vorhanden seien. In diesem Zusammenhang wurde auch die Einfüh-

rung von Krisenpässen genannt, um die Nachvollziehbarkeit vorhergehender Verschreibungen von 

Arzneimitteln zu erhöhen und so die medizinische Behandlungskontinuität zu verbessern und statio-

näre Einweisungen zu verhindern. Vereinzelt merkten die Expertinnen und Experten an, dass ein Aus-

bau ambulanter Angebote, insb. für Personengruppen mit besonderen Bedarfen, zwar wünschens-

wert, aufgrund des Fachkräftemangels jedoch mit Schwierigkeiten verbunden sei. Vielmehr müssen 

vorhandene Versorgungsangebote für besondere Bedarfe spezialisiert werden, wie z. B. Pflegekräfte 

in geriatrischen Einrichtungen. Zudem werde aufgrund von Vorgaben zur personellen Ausstattung in 

stationären Einrichtungen personelle Kapazität gebunden, was den Ausbau bedarfsgerechter ambu-

lanter Angebote erschwere. Hinsichtlich der Versorgung von Kindern und Jugendlichen wurde ein per-

soneller Ausbau der Schulpsychologinnen und -psychologen gefordert, da in diesem Bereich Tätige 

aufgrund ihrer hauptamtlichen Tätigkeit als Lehrkräfte nur begrenzte zeitliche Ressourcen für Tätig-

keiten im schulpsychologischen Rahmen haben.  

Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen den Versorgungsformen der psychischen Krisen- und 

Notfallversorgung sowie die Zusammenarbeit zu Leistungserbringenden der allgemeinen Regel- und 
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Notfallversorgung verbessert werden könne, sprach die Mehrheit der Befragten eine Vergütung von 

Vernetzungstätigkeiten an. Dies sei wesentlich, um Betroffene zeitnah bedarfsgerecht weitervermit-

teln zu können, einen Austausch der Beteiligten anzuregen und auch die Nachbesprechung von kriti-

schen Fällen sowie allgemeine Fallbesprechung zur Sammlung von praktischem Wissen zu ermögli-

chen. Die Vergütung müsse hierbei an die Vernetzungstätigkeit gekoppelt sein und sektorenübergrei-

fend alle an der Vernetzung beteiligten Leistungserbringenden betreffen. Zudem bedürfe es nach An-

sicht einiger Expertinnen und Experten verbindlicher Kooperationsstrukturen und einer gesetzlichen 

Verpflichtung zur Netzwerktätigkeit aller an der Versorgung teilnehmenden Leistungserbringenden 

sowie einer moderierenden Funktion der Zusammenarbeit, deren Verantwortung vereinzelt bei den 

Bezirken gesehen wurde. Wenngleich für eine intensivierte Zusammenarbeit finanzielle Ressourcen 

bereitgestellt werden müssten, wären hierdurch nach Ansicht der befragten Personen Kosteneinspa-

rungen zu erwarten, da Betroffene schneller und passgenauer in bedarfsgerechte Versorgungsange-

bote weitervermittelt werden könnten. Vereinzelt wurde zudem die Bedeutung des persönlichen 

Kontakts unter Leistungserbringenden im Hinblick auf den Erfolg von Netzwerktätigkeiten hervorge-

hoben, durch den der Kontakt unter Leistungserbringenden erleichtert werde. Zudem müsse der Be-

kanntheitsgrad und das allgemeine Wissen zu Versorgungsangeboten und Strukturen der psychischen 

Krisen- und Notfallversorgung unter den teilnehmenden Leistungserbringenden gesteigert werden, 

um eine bedarfsgerechte Weitervermittlung von Betroffenen sicherzustellen. Einzelne Befragte 

wünschten in diesem Zusammenhang auch eine stärkere Wahrnehmung der Psychiatrie von anderen 

Fachdisziplinen, die häufig noch von Vorbehalten und Missverständnissen unter Leistungserbringen-

den geprägt sei. Auch im Hinblick auf das Entlassmanagement wurde eine vermehrte Zusammenar-

beit insb. seitens der Kliniken gewünscht, zudem solle auch die Einbeziehung von Angehörigen bei 

Entlassung aus psychiatrischen Kliniken gestärkt werden. Ein weiterer Vorschlag der Expertinnen und 

Experten zur Verbesserung der Zusammenarbeit war die Erstellung einer Übersicht zu Versorgungs-

angeboten zur Unterstützung der Leistungserbringenden bei der Weitervermittlung von Betroffenen. 

Auch im Hinblick auf die Digitalisierung könne die Weitervermittlung durch eine Übersicht für Leis-

tungserbringende zu aktuellen Kapazitäten in verfügbaren Versorgungsangeboten transparenter und 

zeitnaher erfolgen. 

Ferner müsse nach Ansicht einzelner Expertinnen und Experten die Zusammenarbeit zwischen den 

Krisendiensten und der Polizei weiter gestärkt werden. Zudem wurde ein Austausch zwischen Selbst-

hilfegruppen von Betroffenen und der Polizei angeregt, durch den die Kommunikation und das Ver-

ständnis in Einsatzsituationen verbessert werden könne. Vereinzelt sprachen die Befragten die posi-

tiven Auswirkungen durch den Einsatz von EX-IN-Mitarbeitenden an, die als genesene Menschen mit 

Psychiatrieerfahrung Betroffene in Settings der psychischen Krisen- und Notfallversorgung begleiten. 

Dies unterstütze nicht nur die Betroffenen, sondern verbessere auch die Zusammenarbeit der Leis-

tungserbringenden, wonach diese personelle Kapazität nach Ansicht der Expertinnen und Experten 

ausgebaut werden sollte. Einzelne Befragte regten im Hinblick auf Betroffene im Kinder- und Jugend-

alter mit Elternteilen, die ebenfalls psychiatrischer Versorgung bedürfen, eine Verknüpfung der psy-

chiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit der Versorgung für Erwachsene durch eine 

Flexibilisierung der Zuständigkeiten und Finanzierung an. Hierdurch könne, wenn bei der Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen bemerkt werde, dass deren Eltern ebenfalls einen psychiatrischen Ver-

sorgungsbedarf haben, eine niedrigschwelligere und stigmatisierungsärmere Ansprache erfolgen. 

Gefragt nach Handlungsbedarf im Bereich der Prävention von psychischen Krisen und Notfällen nann-

ten die Befragten mehrheitlich Maßnahmen der Primärprävention. Durch frühzeitige Aufklärung zu 

psychischen Krisen und Notfällen müsse ein gesellschaftliches Umdenken erreicht werden, sodass ein 

größeres Bewusstsein in der Bevölkerung hinsichtlich psychischer Krisen und psychiatrischer 
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Erkrankungen geschaffen werde, um letztendlich eine Entstigmatisierung sowie die Inklusion Be-

troffener zu bewirken. Die Mehrheit der Expertinnen und Experten nannte in diesem Zusammenhang 

Psychoedukation in Schulen, durch welche eine wichtige Zielgruppe der Bevölkerung erreicht werden 

und frühzeitig Handlungskompetenz, Selbstwirksamkeit und allgemeines Wissen im Hinblick auf psy-

chische Krisen und psychiatrische Störungsbilder gefördert werden könne. In diesem Zusammenhang 

wurde als konkrete Maßnahme auch die Einbeziehung von Betroffenen in die Aufklärungsarbeit ge-

nannt, wenn diese bspw. in Schulen gehen und mit Kindern und Jugendlichen über ihre Erkrankung 

sprechen. So kämen Kinder und Jugendliche frühzeitig mit Betroffenen in Kontakt, was zudem die 

Entstigmatisierung und die Inklusion psychisch Erkrankter fördere. Mitunter könne die Verhaltensprä-

vention nach Ansicht einzelner Expertinnen und Experten auch schon so früh wie möglich und die 

Aufklärung zu psychischen Krisen schon im Kindergarten ansetzen. Einzelne Befragte merkten an, dass 

auch im höheren Erwachsenenalter Präventionsarbeit stattfinden müsse, wenngleich diese Personen-

gruppen schwieriger zu erreichen seien, da keine gemeinsame Lernform wie in Schulen mehr gegeben 

sei. Hierbei könne im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements angesetzt werden und auf 

Themen, wie z. B. kritischer Konsum von Suchtmitteln oder mentale Gesundheit, eingegangen wer-

den.  

Einzelne der befragten Personen wiesen zudem auf die Stigmatisierung von psychisch Kranken in den 

Medien hin. Diese werden bei der Berichterstattung von Tötungsedelikten im Zusammenhang mit 

psychischen Erkrankungen per se als gefährlich dargestellt, was zu gesellschaftlichen Vorbehalten und 

Vorverurteilungen gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen führe. Vereinzelt wurden zu-

dem Maßnahmen im Zusammenhang mit baulicher Suizidprävention angesprochen. Auch durch die 

prominente Platzierung von Hilfsangeboten, z. B. der Telefonnummer des Krisendienstes an Orten mit 

einer hohen Häufigkeit von Suiziden, könne diesen u. U. vorgebeugt werden. Im Hinblick auf Sucht-

mittelkonsum schlugen einzelne Expertinnen und Experten zudem eine vermehrte Aufklärung zu 

Schädigungen von Kindern bei Alkoholkonsum während der Schwangerschaft bei Suchtberatungsstel-

len sowie den flächendeckenden Ausbau der Jugendsuchtberatung vor.  

Wenngleich die befragten Personen Maßnahmen der Primärprävention mehrheitlich befürworteten, 

wurde vereinzelt darauf hingewiesen, das Aufklärungs- und Informationskampagnen Menschen oft-

mals erst erreichen, wenn diese einen Bedarf an psychischer Krisen- und Notfallversorgung haben 

und breitgestreute Kampagnen aufgrund einer selektiven Wahrnehmung bei nicht Betroffenen mit-

unter nicht den erwünschten Effekt haben könnten. Neben Maßnahmen der Verhaltensprävention 

hoben Einzelne der befragten Personen zudem die Bedeutung der Verhältnisprävention im Hinblick 

auf Spielsucht, z. B. durch eine verringerte Präsenz von Werbung für Sportwetten, hervor. 

Im Hinblick auf die Prävention von Rückfällen wurden insb. Maßnahmen zur Förderung der Behand-

lungskontinuität genannt. So müsse die Versorgung bei psychischen Krisen und Notfällen auch nach 

dem akuten Krisenerleben bzw. dem akuten Notfall bei Bedarf durchgängig vorhanden sein und Pati-

entinnen und Patienten nach der Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik weiterhin ambulant be-

treut werden. Auch bei chronisch Erkrankten müsse die Anbindung in ambulante Versorgungsstruk-

turen sichergestellt werden, sodass durch Monitoring ein Rückfall frühzeitig erkannt werden könne. 

Die Unterstützung von Betroffenen müsse zudem durch systemische Versorgungskonzepte stattfin-

den, wobei alle Lebensbereiche in die Behandlung einbezogen werden müssen. Insb. das Einbeziehen 

von Angehörigen sei nach Ansicht einzelner Expertinnen und Experten wesentlich, da diese eine im-

mense Rolle in der Rückfallvermeidung spielen und zudem auch der Unterstützungsbedarf bei Ange-

hörigen abgeklärt werden müsse. Allgemein wurde die Wichtigkeit einer frühzeitigen Inanspruch-

nahme von Versorgungsangeboten bei psychischen Krisen hervorgehoben, um eine Zuspitzung in Kri-

sen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wurden auch Community Health Nurses angesprochen, 
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welche – obwohl sie bislang nur modellhaft in Bayern vertreten sind – bei der Erkennung von psychi-

schen Krisen und Notfällen als präventives Angebot und als frühzeitige Ansprechpersonen für Be-

troffene fungieren können. Als mögliche Kostenträger bei der flächendeckenden Einführung von Com-

munity Health Nurses wurden die Krankenkassen und Bezirke gemeinsam genannt. 
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6 Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Versorgungssystems 

Wenngleich insbesondere mit der durch das BayPsychKHG beschlossenen flächendeckenden Einfüh-

rung der Krisendienste Bayerns als niedrigschwelliges Versorgungsangebot mit 24/7-Erreichbarkeit 

und Möglichkeit zur aufsuchenden Unterstützung positive Einflüsse auf die Versorgung von Menschen 

in psychischen Krisen erreicht werden konnten, identifiziert der vorliegende Projektabschlussbericht 

auf Basis der durchgeführten Recherchen sowie quantitativen und qualitativen Analysen Handlungs-

erfordernisse, welche in nachfolgend zusammengefasste Handlungsempfehlungen münden. Zu die-

sen Handlungserfordernissen gehören insb.:  

• eine im Status quo nicht verfügbare (systematische) regional- und zielgruppenspezifische 

Erfassung von relevanten Versorgungsangeboten als Informationsgrundlage für Leistungs-

erbringende, Betroffene und Angehörige 

• bestehender Forschungsbedarf im Hinblick auf den Bedarf, die Bedarfsgerechtigkeit und da-

mit potenzielle (regionale) Versorgungsdefizite in der psychischen Krisen- und Notfallver-

sorgung, insb. im Hinblick auf Personengruppen mit besonderen Bedarfen 

• Potenziale zur Hebung von Ineffizienzen in der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

an den Schnittstellen im Versorgungsprozess 

• Potenziale zur Verringerung der Zugangsbarrieren zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter 

Versorgungsangebote 

• Potenziale zur Vermeidung psychischer Krisen und psychiatrischer Notfälle durch (primär-) 

präventive Ansätze 

Da das Spektrum des politischen Handlungsrahmens sehr breit ist, können nur einzelne Ansätze dis-

kutiert werden. Es ist demnach nicht Ziel dieses Berichtes, mögliche Handlungsoptionen vollständig 

abzubilden, zu systematisieren oder abschließend zu bewerten. Vielmehr soll ein gewisser Rahmen 

aus politischen Optionen angesprochen werden, den die Autorinnen und Autoren als Ausgangspunkt 

für eine diesen Bericht anschließende Konkretisierung und Diskussion verstehen wollen.  

Handlungsempfehlung 1 

Zur Versorgung von psychischen und psychosozialen Krisen sowie psychiatrischen Notfällen Betroffe-

ner existiert im Freistaat Bayern eine Vielzahl von Versorgungsangeboten, deren Zuständigkeiten 

nicht ausschließlich im SGB V, sondern auch in weiteren Sozialgesetzbüchern (insb. SGB VIII, SGB IX 

und SGB XII) geregelt sind. Nicht nur aus den verschiedenen Zuständigkeiten, sondern auch aus der 

Komplexität einer, am Bedarf der Betroffenen ausgerichteten, Versorgung ergibt sich eine heterogene 

Versorgungslandschaft, zu der ein systematischer Überblick über die Angebote und verschiedenen 

Formen der Krisen- und Notfallversorgung, einschließlich deren regionaler Verteilung, bislang nicht 

verfügbar ist. Demnach bestand ein zentrales Ziel des Projektes darin, relevante Versorgungsange-

bote im Kontext der psychischen Krisen- und Notfallversorgung zunächst zu identifizieren und an-

schließend für den Freistaat Bayern insgesamt sowie auf regionaler Ebene zu erfassen. Diese Erfas-

sung im Rahmen des Projektes stützt sich auf die in Abschnitt 3.1 beschriebenen – in Abhängigkeit 

des Versorgungsangebotes sehr verschiedenen – Datenquellen sowie umfangreiche, mitunter händi-

sche Validierungen. Nichtsdestotrotz birgt die Bestandsanalyse die Gefahr einer Untererfassung der 

Versorgungsangebote und damit des IST-Zustandes der Versorgungslandschaft. Aufgrund der Hetero-

genität und Komplexität der Versorgungslandschaft, einhergehend mit einer nicht klar abgrenzbaren 

Definition von versorgungsrelevanten Leistungserbringenden, mussten im Rahmen des Projektes 

Schwerpunkte für die Bestandsanalyse gesetzt werden. Eine systematische Erfassung aller im Frei-

staat Bayern vorhandenen Strukturen und Versorgungsangebote im Kontext der psychischen Krisen- 
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und Notfallversorgung scheint daher im Status quo – zumindest im Top-down-Ansatz sowie auf über-

regionaler Ebene, ohne Einbezug einer Innensicht innerhalb regionaler Strukturen und ihrer Netz-

werke – nicht möglich. 

Auch die im Rahmen der qualitativen Analysen interviewten Personen wiesen mitunter auf nicht voll-

umfängliche Kenntnis der (überregionalen) Versorgungslandschaft und die hierdurch mangelnde 

Möglichkeit hin, Betroffene an geeignete Versorgungsangebote verweisen zu können. Überdies skiz-

zierten die interviewten Personen mitunter Schwierigkeiten, einen aktuellen Überblick über alle rele-

vanten Angebote im Kontext der psychischen Krisen- und Notfallversorgung zu behalten. Diese feh-

lende systematische Erfassung birgt daher nicht nur aus versorgungsplanerischer Sicht, sondern auch 

unmittelbar für von psychischen Krisen Betroffene Herausforderungen, selbst passende Versorgungs-

angebote zu identifizieren oder durch Leistungserbringende an diese vermittelt zu werden. Obwohl 

einzelne regional verfügbare Übersichten und der flächendeckende Ausbau der Krisendienste, welche 

rund um die Uhr für Betroffene erreichbar sind, Zugangsbarrieren für Betroffene deutlich reduzieren 

können, ist für die Inanspruchnahme neben der Niedrigschwelligkeit auch die Bekanntheit dieser An-

gebote wesentlich: Sowohl für Betroffene selbst als auch für andere Leistungserbringende, welche 

die Betroffenen im Krisenfall als Erstanlaufstelle kontaktieren (bspw. Hausärztinnen und Hausärzte).  

Vor dem Hintergrund der Relevanz für die psychische Krisen- und Notfallversorgung empfehlen die 

Autorinnen und Autoren dieses Berichtes, je regionaler Ebene Bayerns (Bezirke, ggf. Landkreise bzw. 

kreisfreie Städte) einen systematischen, datenbankgestützten Überblick über die relevanten Versor-

gungsangebote – gegliedert nach Zielgruppen der Angebote – einschließlich zentraler Informationen 

zum Zugang dieser Angebote (insb. Zugangswege wie Kontaktarten, akute Konsultationsmöglichkei-

ten ohne Notwendigkeit zur Terminvergabe, Öffnungszeiten) zu erstellen und diesen anschließend 

fortzuschreiben, um fortwährende Aktualität zu gewährleisten. Durch eine regionenübergreifende 

Vernetzung sollte zudem sichergestellt werden, dass auch Leistungserbringende anderer Regionen 

auf die Datenbank zugreifen können, um Betroffene und Angehörige – insb. im Vertretungsfall – auch 

überregional an passgenaue Versorgungsangebote vermitteln zu können. Geprüft werden sollten in 

diesem Zusammenhang auch Möglichkeiten, den Zugriff auf diese Datenbank allen relevanten Erst-

anlaufstellen der psychischen Krisen- und Notfallversorgung (bspw. auch Hausärztinnen und -ärzte, 

Not- und Bereitschaftsärztinnen und -ärzte, Notaufnahmen von Kliniken) sowie ggf. auch der Allge-

meinbevölkerung zu ermöglichen und in diesem Fall die Datenbank unter diesen Akteuren ausrei-

chend bekannt zu machen (vgl. hierzu auch Handlungsempfehlung 3). 

Im Hinblick auf die initiale Erfassung relevanter regional- und zielgruppenspezifischer Versorgungsan-

gebote erscheinen die sieben Krisendienste Bayerns geeignet, da diese als eine der zentralen Erstan-

laufstellen für von psychischen Krisen und Notfällen Betroffene diese im Bedarfsfall an geeignete wei-

terversorgende Leistungserbringende oder andere Unterstützungsangebote vermitteln, sodass – für 

Bayern insgesamt – die Krisendienste jeweils als der Akteur mit den umfassendsten Kenntnissen über 

regionale Versorgungsstrukturen erscheinen. Zur Sicherstellung der Aktualität der Datenbank und 

ausdifferenzierter Informationen, wie bspw. zum Zugang der Angebote, sollte überdies auch die In-

tegration eigens durch die spezifischen Versorgungsangebote eingestellter Informationen erwogen 

werden.  
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Empfohlen wird die systematische regional- und zielgruppenspezifische Erfassung 

und datenbankgestützte Aufbereitung von Versorgungsangeboten der psychischen 

Krisen und Notfallversorgung – einschließlich deren regelmäßiger Aktualisierung und 

regionenübergreifender Vernetzung. Ergänzend sollten Möglichkeiten geprüft wer-

den, diese regional- und zielgruppenspezifischen Informationen allen relevanten Erst-

anlaufstellen sowie auch der Allgemeinbevölkerung zugänglich zu machen.  

Handlungsempfehlung 2 

Die im Rahmen des Projektes durchgeführte Bestandsanalyse verdeutlicht – unter Berücksichtigung 

der skizzierten Limitationen (vgl. Abschnitt 3.2.4 und Handlungsempfehlung 1) – Unterschiede in den 

Versorgungstrukturen für Menschen in psychischen Krisen insb. zwischen städtischen (kreisfreien 

Städten) und ländlichen Regionen (Landkreise), die überdies – insb. für den Bereich der vertragsärzt-

lichen psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung – auch im Rahmen der Interviews mit 

Expertinnen und Experten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung angesprochen wurden. 

Diese skizzierten auch für weitere relevante Versorgungsangebote, zudem auch auf Ebene der Be-

zirke, Unterschiede in der Angebotsstruktur, einhergehend mit einer guten regionalen Verteilung re-

levanter Einrichtungen in den Bezirken Oberbayern und Mittelfranken sowie einer relativ schlechte-

ren Erreichbarkeit in den Bezirken Schwaben, Unterfranken und Niederbayern. Die Bestandsanalyse 

identifiziert Unterschiede in der Angebotsstruktur zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten 

sowohl für die Mehrheit der berücksichtigten ambulanten Angebote der vertragsärztlichen (haus- und 

nervenärztlichen, pädiatrischen und psychotherapeutischen) Versorgung sowie PIAs und PsIAs94, als 

auch für die stationären Angebote, sowie für die Angebote der berücksichtigten koordinierenden und 

beratenden Einrichtungen (vgl. Abschnitte 3.2.1 bis 3.2.3 sowie Tabelle 44, Tabelle 45 und Tabelle 46 

in Anhang 1).  

Dieses Stadt-Land-Gefälle zeigt sich mitunter auch in der Analyse der Inanspruchnahme der Versor-

gungsangebote: Aus der Auswertung der Telefonkontakte der Krisendienste Bayerns ist ersichtlich, 

dass diese insb. von Menschen aus kreisfreien Städten bzw. dem jeweiligen Umland konsultiert wer-

den, während die niedrigsten Anrufzahlen je 100.000 Einwohnende ab 18 Jahren aus Landkreisen ge-

tätigt wurden, die nach Landesentwicklungsprogramm Bayern (StMWi – Bayerisches Staatsministe-

rium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, 2023) dem ländlichen Raum zuzuordnen sind 

(vgl. Abschnitt 4.3.1.1 und insb. Abbildung 5). Ähnliche Ergebnisse zeigt auch die Auswertung der 

durch die Krisendienste persönlich durchgeführten Kriseninterventionen, die vermehrt bei Betroffe-

nen aus kreisfreien Städten und ihrem jeweiligen Umland durchgeführt werden (vgl. Abschnitt 4.3.1.2 

und insb. Abbildung 7). Damit sind diese Ergebnisse kongruent zu den im Rahmen der qualitativen 

Interviews mit Expertinnen und Experten getätigten Aussagen, wonach die relativ jüngere Bevölke-

rung in den Städten eine höhere Bekanntheit der Versorgungsangebote und damit eine höhere Inan-

spruchnahme aufweise als die in ländlichen Regionen lebende Bevölkerung, deren Inanspruchnahme 

aufgrund verschiedener Zugangsbarrieren (bspw. Erreichbarkeit, fehlende Bekanntheit der Angebote, 

aber auch persönliche Hemmnisse wie Angst vor Stigmatisierung) geringer sei.  

Wenngleich die Ergebnisse der Bestandsanalyse Unterschiede in der Angebotsstruktur identifizieren 

und die weiteren Projekteergebnisse auf unterschiedliche Muster in der Inanspruchnahme – insb. 

 

94  Für die Sozialpsychiatrischen Dienste zeigt sich hingegen eine homogenere Verteilung zwischen den 96 Landkreisen und 

kreisfreien Städten Bayerns (vgl. Tabelle 45).  
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zwischen ländlichen und städtischen Regionen Bayerns, mitunter aber auch zwischen den Bezirken 

Bayerns – hindeuten, erlauben diese Daten keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Bedarfsgerech-

tigkeit der Versorgung. Für eine solche Bewertung wären sowohl Mitversorgungseffekte der in städ-

tischen Regionen vorhandenen Versorgungsangebote als auch Bedarfe der Bevölkerung, welche 

bspw. in Folge verschiedener Alters-, Geschlechts- und Morbiditätsstrukturen sowie etwaiger ver-

schiedener Präferenzen zwischen den Regionen variieren können, zu berücksichtigen. Adressiert im 

Rahmen der qualitativen Interviews gaben die befragten Personen an, dass der Bedarf der bayeri-

schen Bevölkerung nicht in allen Regionen Bayerns durch geeignete Versorgungsangebote und/oder 

ausreichende Kapazitäten dieser gedeckt sei. Auch in diesem Kontext wurde durch die Expertinnen 

und Experten insb. ein die Angebote übersteigender Bedarf in ländlichen Regionen gesehen – im be-

sonderen Maße im Kontext der vertragsärztlichen psychotherapeutischen Versorgung, mitunter aber 

auch im Hinblick auf die stationäre Versorgung.  

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten psychischen Krisen- und Notfallversorgung der bayerischen 

Bevölkerung sollte zunächst eine regionalspezifische Analyse des Bedarfs – mindestens im Hinblick 

auf Einrichtungen der akuten Krisen- und Notfallversorgung sowie relevante Kernfeldeinrichtungen – 

im Status quo sowie unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen (z. B. Veränderungen in Alters-

, Geschlechts- und Morbiditätsstrukturen in Folge des demografischen Wandels) für einen planungs-

relevanten zukünftigen Zeitraum erfolgen, auf deren Basis und unter Abgleich mit der IST-Situation 

regionalspezifische Versorgungslücken identifiziert werden, welche einem kapazitiven Ausbau von 

Versorgungsangeboten bedürfen. Auf Basis der durchgeführten, insb. qualitativen Analysen scheint 

mindestens ein Ausbau vertragsärztlicher Strukturen im Bereich der Psychotherapie unerlässlich, um 

im Kontext der psychischen Krisen- und Notfallversorgung nach erfolgter Erstversorgung, z. B. durch 

die Krisendienste, eine mittel- und langfristige Weiterversorgung sicherzustellen und Rückfälle zu ver-

meiden. Einbezogen sollte in diesem Kontext auch der Bedarf für durch Krisendienste angebotene 

persönliche Kriseninterventionen, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in allen Bezirken Bayerns 

rund um die Uhr möglich sind (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). 

Darüber hinaus identifizierten die befragten Expertinnen und Experten Personengruppen mit beson-

deren Bedarfen, die im Status quo nicht oder nur unzureichend durch geeignete Angebote gedeckt 

und für die somit die Notwendigkeit zur Errichtung neuer oder zum Ausbau bzw. zur Spezialisierung 

bestehender Versorgungsangebote gegeben sei. Hierunter wurden sowohl obdachlose und ältere, 

mitunter alleinlebende Personen als auch Geflüchtete, Suchtkranke (einschließlich akuter Intoxikati-

onen) sowie Personen mit chronischen psychiatrischen Störungsbildern und Traumata genannt, die 

mitunter eines kapazitiven Ausbaus aufsuchender Versorgungangebote bedürfen.  

Vor dem Hintergrund der Heterogenität und Komplexität des Versorgungssystems und der hierdurch 

notwendigen projektbezogenen Schwerpunktsetzung in der Analyse der Angebotsstrukturen blieben 

auf bestimmte Zielgruppen spezialisierte Angebote, die (in Teilen) auch Versorgung für von psychi-

schen Krisen Betroffene übernehmen, unberücksichtigt. Hierzu gehören bspw. Suchtberatungsstel-

len, Beratungsstellen für von Gewalt und Missbrauch Betroffene, ambulante Hospizdienste, aber auch 

Versorgungsangebote für im Straf- und Maßregelvollzug befindliche Personen. Insb. im Hinblick auf 

die letztgenannte Personengruppe besteht weiterhin Forschungsbedarf, inwiefern diese im Falle des 

Auftretens psychischer Krisen oder psychiatrischer Notfälle im Status quo bedarfsgerecht versorgt 

werden.  
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Empfohlen wird die regionalspezifische Analyse des Versorgungsbedarfs der bayeri-

schen Bevölkerung für Versorgungsangebote der psychischen Krisen- und Notfallver-

sorgung (insb. Kernfeldeinrichtungen) unter Berücksichtigung aktueller und zukünfti-

ger Entwicklungen als evidenzbasierte Grundlage der Identifikation von Regionen und 

Versorgungsangeboten, die eines kapazitiven Ausbaus der psychischen Krisen- und 

Notfallversorgung bedürfen. 

Handlungsempfehlung 3 

Mit dem flächendeckenden Ausbau der Krisendienste im Rahmen des BayPsychKHG wurde für Men-

schen in psychischen Krisen und Notfällen im Freistaat Bayern ein niedrigschwelliges Versorgungsan-

gebot geschaffen, das telefonisch rund um die Uhr erreichbar ist. Die Krisendienste agieren für Anru-

fende als Erstanlaufstelle und vermitteln bei Bedarf an weiterführende Versorgungsangebote. Sowohl 

aktuelle als auch in der Vergangenheit durchgeführte Maßnahmen zur Bewerbung des Krisendienstes 

haben das Ziel, die Bekanntheit des Krisendienstes innerhalb der Bevölkerung zu steigern und das 

Angebot der Krisendienste sichtbar zu machen. Wenngleich die im Rahmen der qualitativen Analysen 

befragten Personen auf die positiven Auswirkungen der Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit 

der Inanspruchnahme der Krisendienste hinwiesen, wurde mitunter angemerkt, dass es zur tatsächli-

chen Bekanntheit der Krisendienste in der Bevölkerung keine Informationen gebe und diese nach Ein-

schätzung der Expertinnen und Experten nach wie vor ausbaufähig sei. Die Befragten wiesen zudem 

auf die allgemeine Bekanntheit von Versorgungsangeboten der psychischen Krisen- und Notfallver-

sorgung sowie auf Schwierigkeiten bei der Identifizierung eines geeigneten Angebots in der vielfälti-

gen Versorgungslandschaft als Faktoren hin, die als Zugangsbarriere in der Inanspruchnahme wirken 

können. Da weiterführende Angebote der Krisen- und Notfallversorgung im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit der Krisendienste nicht beworben werden, sondern erst für Anrufende durch die Weiter-

vermittlung bekannt bzw. sichtbar werden, haben die Maßnahmen zur Bewerbung des Krisendienstes 

zudem keinen unmittelbaren Einfluss auf die Bekanntheit weiterer Versorgungsangebote in der Be-

völkerung.  

Die Autorinnen und Autoren dieses Berichts empfehlen daher die systematische Erfassung der Be-

kanntheit der Krisendienste sowie der Bekanntheit weiterer zentraler, ambulanter Angebote und re-

levanter Fachstellen im Rahmen der akuten psychischen Krisen- und Notfallversorgung auf Basis einer 

repräsentativen Bevölkerungsbefragung im Freistaat Bayern. Im Hinblick auf relevante Versorgungs-

angebote für Menschen in psychischen Krisen und Notfällen wurden im Rahmen der Interviews – ne-

ben den Krisendiensten – mehrheitlich die Sozialpsychiatrischen Dienste und PIAs als niedrigschwel-

lige Anlaufstelle genannt. Die Sozialpsychiatrischen Dienste stellen für Betroffene ein niedrigschwel-

liges Versorgungsangebot dar und bieten Unterstützung durch sozialpsychiatrische Leistungen. Auch 

die PIAs nehmen durch die Sicherstellung der Behandlungskontinuität und Vermeidung von Kranken-

hauseinweisungen eine zentrale Rolle in der niedrigschwelligen Versorgung psychisch erkrankter 

Menschen ein. Die im Rahmen des Projektes durchgeführte Bestandsanalyse sowie die in den Inter-

views befragten Personen identifizierten zudem für Menschen in akuten psychischen Krisen und Not-

fällen relevante Fachberatungsstellen, die mit unterschiedlicher Ausrichtung agieren. Dementspre-

chend sollte neben der Erfassung der Bekanntheit der Krisendienste auch eine Erhebung zur Bekannt-

heit der Sozialpsychiatrischen Dienste und PIAs sowie ggf. zur Bekanntheit relevanter Fachberatungs-

stellen erfolgen. Die Bestandsanalyse zeigt zudem, dass die Versorgungslandschaft mitunter sehr he-

terogen ausgestaltet ist und regional einmalig vorgehaltene Angebote existieren, die jedoch in der 

Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen in diesen Regionen eine relevante und 
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zentrale Rolle einnehmen können. Aus diesem Grund kann, in Abhängigkeit der Region, auch der Ein-

bezug regional einmaliger Angebote in der Erfassung der Bekanntheit relevant sein, um eine vollum-

fängliche, regionsspezifische Kenntnis der relevanten Versorgungsangebote zu erhalten.  

Durch die Erhebung kann zunächst der bestehende Bekanntheitsgrad der Versorgungsangebote eva-

luiert werden. Hierdurch können Rückschlüsse zur Wirksamkeit bisheriger Maßnahmen gezogen wer-

den und inwiefern die Bevölkerung bisher erreicht wurde bzw. welche Bevölkerungsgruppen bisher 

nicht erreicht wurden. Basierend auf den Erkenntnissen können gezielte Maßnahmen und Aktionen 

ermittelt werden, um die Bekanntheit und Sichtbarkeit der Versorgungsangebote mit geringem Be-

kanntheitsgrad zu erhöhen. Zudem ergibt sich die Möglichkeit, auf eventuelle regionale Unterschiede 

im Bekanntheitsgrad einzugehen und eine zielgerichtetere Ansprache der gewünschten Bevölke-

rungsgruppen auszuüben. Falls die in Handlungsempfehlung 1 angesprochene Datenbank zu relevan-

ten Erstanlaufstellen der psychischen Krisen- und Notfallversorgung umgesetzt und der Zugriff für die 

Allgemeinbevölkerung ermöglicht wird, kann zur Steigerung des Bekanntheitsgrads zudem durch 

Kampagnen und Werbemaßnahmen auf diese verwiesen werden. 

 

Empfohlen wird die systematische Erfassung der Bekanntheit des Krisendienstes und 

weiterer zentraler ambulanter Angebote der psychischen Krisen- und Notfallversor-

gung. Die im Rahmen der Erhebung generierten Informationen sollen anschließend der 

zielgruppenspezifischen Steuerung von Informationskampagnen für die Bevölkerung 

zu Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung dienen. 

Handlungsempfehlung 4 

Die Verbesserung der Behandlungskontinuität ist ein zentrales Ziel der Versorgung psychisch kranker 

Menschen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der besonderen Bedarfe von Betroffenen (Bramesfeld, 

Wismar & Mosebach, 2004). Auch im Rahmen der qualitativen Erhebung wurde auf die Bedeutsam-

keit der Behandlungskontinuität in der Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen 

hingewiesen, die jedoch insb. nach Erstkontakt zum Krisendienst aufgrund von Kapazitätsproblemen 

bei der Weitervermittlung von Betroffenen in die mittel- und langfristige Versorgung unzureichend 

sei und hierdurch mitunter für vermeidbare wiederkehrende Krisen sorge. Zudem werde dies durch 

die heterogene und ausdifferenzierte Versorgungslandschaft aggraviert, da die selbstständige Identi-

fikation des passenden und bedarfsgerechten Angebots mitunter eine hohe Eigeninitiative erfordere, 

welche Betroffene u. U. nicht leisten können. Im Zusammenspiel mit Kapazitätsproblemen im ambu-

lanten und stationären Bereich könne dies zum Rückzug von Betroffenen und somit zu einem unge-

deckten Versorgungsbedarf führen. Zusätzlich könne dies negative Auswirkungen auf das Vertrauen 

von Betroffenen in das Versorgungssystem haben, was wiederum eine Zugangsbarriere für die Inan-

spruchnahme von Versorgungsangeboten darstellt. 

Die Autorinnen und Autoren dieses Berichts empfehlen daher die Prüfung von Möglichkeiten zur Be-

reitstellung eines Case-Managements für von psychischen Krisen Betroffene mit mittel- bis langfristi-

gem oder wiederkehrendem Unterstützungsbedarf zur Förderung der Behandlungskontinuität. Case-

Managerinnen und -Manager übernehmen hierbei eine Lotsenfunktion und ermöglichen eine fallspe-

zifische Begleitung bei der Integration in das Versorgungssystem, damit die mittel- und langfristige 

Begleitung sichergestellt wird. Bei Bedarf kann das Case-Management auch nach Vermittlung in ein 

geeignetes Versorgungsangebot weitergeführt werden, sodass insb. chronisch Erkrankte, z. B. nach 

einer Klinikentlassung, in die ambulante Versorgung eingegliedert und zwischen akuten Krankheits-

phasen begleitet werden, und damit eine lückenlose Betreuung – also die Behandlungskontinuität – 
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sichergestellt ist. Durch die Unterstützung im Rahmen des Case-Managements werden Betroffene 

nach Erstkontakt zur psychischen Krisen- und Notfallversorgung oder nach stationären Aufenthalten 

bei der Vermittlung in ein bedarfsgerechtes Angebot begleitet, sodass die Wahrscheinlichkeit für 

„Drehtürpatientinnen und -patienten“ und Wiedereinweisungen, mitunter mit ausgeprägterer Symp-

tomatik, reduziert werden kann. Im Hinblick auf die Case-Managerinnen und -Manager sollte beach-

tet werden, dass die personelle Kontinuität zur durchgehenden Betreuung bewahrt wird und An-

sprech- und Bezugspersonen im Rahmen des Case-Managements somit nach Möglichkeit beibehalten 

werden. Durch das Angebot von durchgehenden Ansprechpersonen kann das Case-Management als 

Bindeglied zwischen den an der Versorgung beteiligten Akteurinnen und Akteure wirken und den Ver-

sorgungsprozess im Sinne der Patientinnen- und Patientenorientiertheit organisieren und begleiten 

(Andreae & Schröder, 2004; Herdt, Maier & Claussen, 2007). Hierdurch können sich positive Effekte 

auf den Behandlungsverlauf und die stationäre Behandlungsdauer sowie die psychosoziale Gesamtsi-

tuation von Betroffenen ergeben (Dieterich, Irving, Bergman, Khokhar, Park & Marshall, 2017; Schnei-

der & Gromann, 2020). Auch die im Rahmen der qualitativen Analysen befragten Expertinnen und 

Experten hoben die Bedeutung der personellen Kontinuität hervor, durch welche eine dauerhafte Be-

zugsperson eine positive Wirkung auf das Vertrauen von Betroffenen in das Versorgungssystem und 

die Behandlungskontinuität habe.  

Im Hinblick auf die strukturelle Angliederung eines potenziellen Case-Managements erscheinen, unter 

Berücksichtigung der im Rahmen des Projektes durchgeführten Bestandsanalyse, Sozialpsychiatrische 

Dienste als geeignetes Versorgungsangebot zur Integrierung des Case-Managements, da diese, im 

Vergleich zur regionalen Verteilung der weiteren Versorgungsangebote, die gleichmäßigste Vertei-

lung zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen aufweisen und hiermit – bezogen auf die Gesamt-

bevölkerung – die bestmögliche Erreichbarkeit mit geringstem Stadt-Land-Gefälle gegeben ist. 

 

Empfohlen wird die Prüfung von Möglichkeiten zur Bereitstellung eines Case-Mana-

gements für von psychischen Krisen Betroffene mit mittel- bis langfristigem oder wie-

derkehrendem Unterstützungsbedarf, um die Integration von Betroffenen in die mit-

tel- und langfristige Versorgung sicherzustellen und die Behandlungskontinuität zu för-

dern. Insb. bei chronisch Erkrankten kann eine langfristige Begleitung im Rahmen des 

Case-Managements sinnvoll sein, um eine lückenlose Versorgung in ambulanten und 

stationären Strukturen sicherzustellen. 

Handlungsempfehlung 5 

Nach Aussagen der befragten Personen im Rahmen der qualitativen Erhebung findet die Zusammen-

arbeit in regionalen psychosozialen Arbeitsgemeinschaften statt, deren Teilnehmende sich regional 

unterschiedlich zusammensetzen. Die Geschäftsführung obliegt hierbei überwiegend den zuständi-

gen Gesundheitsämtern. Die Zusammenarbeit in den Arbeitsgemeinschaften gestaltet sich grundsätz-

lich zielorientiert im Sinne der Vernetzung, wenngleich die Teilnahme an diesen und die allgemeine 

Zusammenarbeit oftmals auf dem persönlichen Engagement der Beteiligten beruhe, da für Aufwände 

im Rahmen der Zusammenarbeit keine Vergütung bestehe. Hiervon sei insb. die Zusammenarbeit zwi-

schen Versorgungsangeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung mit der vertragsärztli-

chen Versorgung betroffen. Zudem wurden Schnittstellenprobleme zwischen der ambulanten und 

stationären Versorgung im Hinblick auf die Behandlungskontinuität festgestellt. Dies werde insb. im 

Rahmen von chronisch Erkrankten bei Klinikeinweisungen, die für ambulante Leistungserbringende 

für die Dauer des Aufenthaltes in der stationären Versorgung „verschwinden“, deutlich. Zudem 
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werden Betroffene im Rahmen des Entlassmanagements nach Klinikaufenthalten oftmals nur unzu-

reichend weiterbetreut, was wiederum in Rückfällen und Wiedereinweisungen resultiere. 

Vor dem Hintergrund der Relevanz der Zusammenarbeit der Versorgungsangebote der psychischen 

Krisen- und Notfallversorgung untereinander sowie hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der fach-

ärztlichen Versorgung, empfehlen die Autorinnen und Autoren dieses Berichts die Prüfung und Ein-

führung von Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit der an der Versorgung von Menschen 

in psychischen Krisen und Notfällen beteiligten Leistungserbringenden, insb. im Hinblick auf die Re-

duktion von Ineffizienzen an den Schnittstellen zwischen der ambulanten und stationären Versor-

gung. Eine diesbezügliche Maßnahme kann z. B. die gesetzliche Verpflichtung der an der Versorgung 

von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen Beteiligten an psychosozialen Arbeitsgemeinschaf-

ten darstellen. Wenngleich die Teilnahme an den von den Gesundheitsämtern koordinierten Arbeits-

gemeinschaften für alle Leistungserbringenden der psychischen Krisen- und Notfallversorgung er-

wünscht bzw. empfohlen wird, gestaltet sich die Zusammensetzung der Teilnehmenden, laut den Ex-

pertinnen und Experten, regional sehr unterschiedlich. Ergänzend zur gesetzlichen Verpflichtung kön-

nen unter Einführung einer entsprechenden Vergütung für Netzwerktätigkeiten finanzielle Anreize 

zur Zusammenarbeit geschaffen und damit Ineffizienzen besser vermieden werden. Diese müsste 

dann zum einen an verbindlich zu erreichende Ziele sowie an das Vorhalten verbindlicher personeller 

und zeitlicher Ressourcen gebunden sein, sodass Leistungserbringende ihren allgemeinen Tätigkeiten 

nachgehen können und zusätzlich Ressourcen für die Zusammenarbeit und Vernetzungstätigkeiten 

aufgewendet werden können. Zur Initiierung und Koordination der regionalen Zusammenarbeit kön-

nen die Bezirke eine moderierende Funktion übernehmen. 

Insb. im Zusammenwirken mit der potenziellen Einführung eines Case-Managements (Handlungsemp-

fehlung 4) versprechen die Maßnahmen dieser Empfehlung eine grundlegende Verbesserung der Ver-

sorgung von Betroffenen, da durch eine verstärkte Zusammenarbeit, insb. zwischen ambulanten und 

stationären Leistungserbringenden, die Behandlungskontinuität von stationären Strukturen in Rich-

tung des ambulanten Versorgungssystems gestärkt wird und durch die Zusammenarbeit der Leis-

tungserbringenden in regionalen Arbeitsgemeinschaften die Kenntnisse zu Versorgungsstrukturen ge-

steigert werden, wodurch wiederum eine effektivere und effizientere Weitervermittlung von Be-

troffenen ermöglicht wird. Überdies können auch Modifikationen der im Status quo überwiegend 

nach den Sektoren bzw. Versorgungsbereichen getrennten Vergütungssysteme dazu beitragen, Inef-

fizienzen an den Schnittstellen des Versorgungsprozesses zu reduzieren.  

 

Empfohlen wird die Prüfung und Einführung von Maßnahmen zur Reduktion von Inef-

fizienzen an den Schnittstellen der ambulanten und stationären Versorgung.  

Handlungsempfehlung 6 

In Bezug auf die Prävention von psychischen Krisen und Notfällen wurde in den Interviews die Not-

wendigkeit angesprochen, das Bewusstsein in der Bevölkerung für psychische Krisen weiter zu stärken 

sowie die Wissensvermittlung und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und psychisch Er-

krankter zu fördern. Wenngleich psychische Krisen Teil des Lebens und psychische Erkrankungen in 

der Gesellschaft weit verbreitet sind, existieren im Status quo weiterhin Vorbehalte gegenüber der 

Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung sowie 

allgemein gegenüber psychischen Erkrankungen und psychisch Erkrankten, die durch die stereotypi-

sche Darstellung psychisch Erkrankter in Medien weiter verstärkt werden. Auch die interviewten 
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Expertinnen und Experten sahen Bedarf an primärpräventiven Maßnahmen und sprachen sich für ein 

frühzeitiges Ansetzen dieser Maßnahmen aus. 

Die Autorinnen und Autoren dieses Berichts empfehlen daher die Prüfung und Einführung von Maß-

nahmen der Primärprävention, insb. in Form von Psychoedukation in den Lebenswelten von Kindern 

und Jugendlichen. Zum einen kann durch die altersgerechte Vermittlung der Bedeutsamkeit psychi-

scher Gesundheit sowie von Wissen und Handlungskompetenzen im Hinblick auf psychische Krisen 

und Erkrankungen frühzeitig das Bewusstsein in der Gesellschaft gestärkt werden. Zum anderen wird 

durch die Verankerung von psychoedukativen Maßnahmen in den Lebenswelten von Kindern und Ju-

gendlichen, wie z. B. Kindergärten und Schulen, eine breite Masse der Bevölkerung erreicht. Die Aus-

wertung der Inanspruchnahme der Krisendienste zeigt Unterschiede in der Inanspruchnahme in Ab-

hängigkeit des Wohnorts, wonach in städtischen Regionen lebende Menschen eher den Krisendienst 

in Anspruch nehmen als Menschen in ländlichen Regionen (vgl. Abschnitte 4.3.1.1 und 4.3.1.2). Auch 

in den Interviews wurden diese Unterschiede angesprochen, für die neben dem Bekanntheitsgrad der 

Krisendienste auch Hemmnisse in der (frühzeitigen) Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten 

ursächlich seien. Durch ein Ansetzen psychoedukativer Maßnahmen im Kindergarten bzw. im schuli-

schen Kontext können Kinder und Jugendliche aller Bevölkerungsgruppen erreicht werden und so die 

Bereitschaft für eine frühzeitige Inanspruchnahme im Faller psychischer Krisen und Notfälle gestärkt 

werden. Hierfür wäre zudem die Ausweitung der Zuständigkeiten der niedrigschwelligen Angebote 

der psychischen Krisenversorgung, konkret der Krisendienste und Sozialpsychiatrischen Dienste, auf 

Kinder und Jugendliche in psychischen Krisen zu prüfen. 

Die Implementierung psychoedukativer Maßnahmen bietet überdies Potenziale, 

• insb. der während der Corona-Pandemie gestiegenen Häufigkeit an psychischen Erkrankun-

gen im Kindes- und Jugendalter (Kohring, Akmatov, Holstiege, Heuer, Dammertz & Bätzing, 

2023; Ravens-Sieberer et al., 2022) zu begegnen, indem frühzeitig Handlungskompetenzen 

vermittelt sowie Wissen um Versorgungsangebote der psychischen Krisen- und Notfallver-

sorgung gesteigert werden 

• gesellschaftlichen Vorbehalten gegenüber psychischen Erkrankungen, mit der Einbeziehung 

von psychisch Kranken in die Aufklärungsarbeit, zu reduzieren, wenn diese z. B. im Rahmen 

von Projekten in Schulen gehen und Kinder und Jugendliche über psychische Erkrankungen 

informieren 

Insb. im Hinblick auf den, in den qualitativen Erhebungen angesprochenen, zunehmenden geron-

topsychiatrischen Versorgungsbedarf, sollten primärpräventive Maßnahmen zu psychischer Gesund-

heit auch auf die Lebenswelten erwachsener Personen ausgeweitet werden, z. B. im Rahmen betrieb-

lichen Gesundheitsmanagements, um Handlungskompetenzen und das Wissen um psychische Krisen 

und Erkrankungen auch im höheren Lebensalter zu fördern. 

 

Empfohlen wird die Implementierung primärpräventiver Maßnahmen zur Aufklärung 

sowie zur Steigerung des Bewusstseins in der Bevölkerung im Hinblick auf psychische 

Krisen und Erkrankungen, um eine frühzeitige, dem Bedarf entsprechende, Inan-

spruchnahme von Versorgungsangeboten und die Entstigmatisierung sowie Inklusion 

Betroffener zu bewirken. Zur frühzeitigen Vermittlung von Handlungskompetenzen 

wird insb. die Verankerung von psychoedukativen Maßnahmen in den Lebenswelten 

von Kindern und Jugendlichen empfohlen. 
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8   Anhang  

8.1 Anhang 1: Versorgungangebote auf Ebene der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte   

Tabelle 44: Anzahl und Dichte der Versorgungsangebote je Landkreis bzw. kreisfreier Stadt in Bayern (koordinierende und beratende Einrichtungen) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

Landkreis/kreisfreie Stadt Beratungsstellen für Essstörungen Fachberatungsstellen bei häuslicher und se-

xualisierter Gewalt 

KoKi 

  Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende von 0 bis 5 Jah-

ren 

Aichach-Friedberg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 11,41 

Altötting (Lkr) 1 0,88 1 0,88 1 14,41 

Amberg (Krfr.St) 0 0,00 1 2,35 2 85,80 

Amberg-Sulzbach (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ansbach (Krfr.St) 1 2,37 1 2,37 2 72,73 

Ansbach (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Aschaffenburg (Krfr.St) 1 1,38 1 1,38 2 48,64 

Aschaffenburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Augsburg (Krfr.St) 3 1,00 2 0,66 2 11,87 

Augsburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bad Kissingen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 17,43 

Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr) 1 0,77 1 0,77 1 12,68 

Bamberg (Krfr.St) 3 3,75 1 1,25 2 44,72 

Bamberg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bayreuth (Krfr.St) 1 1,34 1 1,34 2 56,63 

Bayreuth (Lkr) 1 0,96 0 0,00 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Beratungsstellen für Essstörungen Fachberatungsstellen bei häuslicher und se-

xualisierter Gewalt 

KoKi 

  Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende von 0 bis 5 Jah-

ren 

Berchtesgadener Land (Lkr) 2 1,86 0 0,00 1 16,90 

Cham (Lkr) 1 0,77 2 1,54 1 13,59 

Coburg (Krfr.St) 0 0,00 1 2,39 2 91,83 

Coburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dachau (Lkr) 1 0,64 0 0,00 1 10,19 

Deggendorf (Lkr) 1 0,82 1 0,82 1 15,08 

Dillingen a.d.Donau (Lkr) 1 1,01 0 0,00 1 16,18 

Dingolfing-Landau (Lkr) 1 1,00 1 1,00 1 16,39 

Donau-Ries (Lkr) 3 2,19 0 0,00 1 11,95 

Ebersberg (Lkr) 1 0,68 1 0,68 1 10,88 

Eichstätt (Lkr) 1 0,74 0 0,00 1 10,77 

Erding (Lkr) 1 0,71 1 0,71 1 11,31 

Erlangen (Krfr.St) 3 2,57 2 1,72 2 30,79 

Erlangen-Höchstadt (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Forchheim (Lkr) 1 0,85 0 0,00 1 14,20 

Freising (Lkr) 0 0,00 1 0,54 1 8,79 

Freyung-Grafenau (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 23,92 

Fürstenfeldbruck (Lkr) 0 0,00 1 0,45 1 7,47 

Fürth (Krfr.St) 2 1,52 1 0,76 2 25,18 

Fürth (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Garmisch-Partenkirchen (Lkr) 1 1,13 0 0,00 1 20,68 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Beratungsstellen für Essstörungen Fachberatungsstellen bei häuslicher und se-

xualisierter Gewalt 

KoKi 

  Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende von 0 bis 5 Jah-

ren 

Günzburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 12,43 

Haßberge (Lkr) 1 1,18 0 0,00 1 20,36 

Hof (Krfr.St) 0 0,00 1 2,14 2 75,59 

Hof (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ingolstadt (Krfr.St) 1 0,71 1 0,71 1 10,91 

Kaufbeuren (Krfr.St) 0 0,00 1 2,18 1 35,83 

Kelheim (Lkr) 1 0,80 0 0,00 1 12,89 

Kempten (Allgäu) (Krfr.St) 0 0,00 1 1,43 1 25,01 

Kitzingen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 17,81 

Kronach (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 34,13 

Kulmbach (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 28,67 

Landsberg am Lech (Lkr) 1 0,81 1 0,81 1 13,80 

Landshut (Krfr.St) 0 0,00 1 1,33 1 23,78 

Landshut (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 9,58 

Lichtenfels (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 27,82 

Lindau (Bodensee) (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 21,08 

Main-Spessart (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 14,24 

Memmingen (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 1 34,75 

Miesbach (Lkr) 1 0,99 1 0,99 1 17,24 

Miltenberg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 13,45 

Mühldorf a.Inn (Lkr) 1 0,83 1 0,83 1 13,44 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Beratungsstellen für Essstörungen Fachberatungsstellen bei häuslicher und se-

xualisierter Gewalt 

KoKi 

  Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende von 0 bis 5 Jah-

ren 

München (Krfr.St) 5 0,33 8 0,53 2 2,16 

München (Lkr) 3 0,84 0 0,00 0 0,00 

Neu-Ulm (Lkr) 0 0,00 1 0,55 1 8,74 

Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 15,71 

Neumarkt i.d.OPf. (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 11,51 

Neustadt a.d.Aisch-Bad Winds-

heim (Lkr) 

1 0,97 0 0,00 1 16,25 

Neustadt a.d.Waldnaab (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 15,81 

Nürnberg (Krfr.St) 3 0,57 4 0,76 1 3,31 

Nürnberger Land (Lkr) 0 0,00 1 0,58 1 10,06 

Oberallgäu (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 10,39 

Ostallgäu (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 10,71 

Passau (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 1 38,45 

Passau (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 9,38 

Pfaffenhofen a.d.Ilm (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 11,54 

Regen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 23,36 

Regensburg (Krfr.St) 5 3,18 1 0,64 2 24,11 

Regensburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rhön-Grabfeld (Lkr) 1 1,24 0 0,00 1 22,00 

Rosenheim (Krfr.St) 1 1,55 1 1,55 2 51,91 

Rosenheim (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Beratungsstellen für Essstörungen Fachberatungsstellen bei häuslicher und se-

xualisierter Gewalt 

KoKi 

  Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende Anzahl je 100.000 Einwohnende von 0 bis 5 Jah-

ren 

Roth (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 12,92 

Rottal-Inn (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 14,27 

Schwabach (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 1 41,34 

Schwandorf (Lkr) 1 0,66 0 0,00 1 11,32 

Schweinfurt (Krfr.St) 0 0,00 1 1,83 2 62,68 

Schweinfurt (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Starnberg (Lkr) 1 0,72 1 0,72 1 13,25 

Straubing (Krfr.St) 1 2,03 0 0,00 2 79,52 

Straubing-Bogen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tirschenreuth (Lkr) 1 1,39 0 0,00 1 25,75 

Traunstein (Lkr) 1 0,55 1 0,55 1 9,58 

Unterallgäu (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 10,47 

Weiden i.d.OPf. (Krfr.St) 0 0,00 1 2,32 1 43,46 

Weilheim-Schongau (Lkr) 1 0,72 1 0,72 1 11,92 

Weißenburg-Gunzenhausen (Lkr) 2 2,06 0 0,00 1 16,92 

Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 27,43 

Würzburg (Krfr.St) 3 2,35 1 0,78 2 31,58 

Würzburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bayern 68 0,51 51 0,38 96 12,12 
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Tabelle 45: Anzahl und Dichte der Versorgungsangebote je Landkreis bzw. kreisfreier Stadt in Bayern (ambulante Krisenversorgung) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

Landkreis/kreisfreie Stadt Hausärz-

tinnen 

und Haus-

ärzte 

Kinderärztinnen 

und Kinderärzte 

Psycho-

therapeu-

tinnen 

und Psy-

chothera-

peuten 

Nerven-

ärztinnen 

und Ner-

venärzte 

PIA und PsIA – Allgemeine 

Psychiatrie, Psychosoma-

tik, Psychotherapie 

PIA – Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie 

Sozialpsychiatri-

sche Dienste 

Traumaambulan-

zen/Traumabera-

tung 

  je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende ab 18 

Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

Aichach-Friedberg (Lkr) 66,4 40,6 29,4 5,3 1 0,89 0 0,00 4 2,91 0 0,00 

Altötting (Lkr) 68,9 62,3 34,4 7,3 1 1,06 1 5,03 1 0,88 0 0,00 

Amberg (Krfr.St) 94,7 165,8 61,5 18,9 1 2,79 1 14,99 1 2,35 0 0,00 

Amberg-Sulzbach (Lkr) 65,2 17,3 14,6 3,9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ansbach (Krfr.St) 62,4 68,8 79,2 19,2 1 2,87 1 13,59 1 2,37 0 0,00 

Ansbach (Lkr) 54,0 21,6 14,7 3,3 1 0,64 0 0,00 5 2,65 0 0,00 

Aschaffenburg (Krfr.St) 58,6 70,3 72,9 17,2 1 1,65 1 8,51 1 1,38 0 0,00 

Aschaffenburg (Lkr) 67,3 41,2 12,0 1,1 1 0,68 0 0,00 1 0,57 0 0,00 

Augsburg (Krfr.St) 65,9 95,3 64,6 11,6 2 0,79 1 2,11 2 0,66 2 0,66 

Augsburg (Lkr) 70,0 41,5 26,4 6,4 0 0,00 0 0,00 6 2,30 0 0,00 

Bad Kissingen (Lkr) 68,8 36,6 27,1 5,8 1 1,14 0 0,00 1 0,96 0 0,00 

Bad Tölz-Wolfratshausen 

(Lkr) 

71,1 71,6 38,7 6,3 0 0,00 1 4,39 2 1,54 0 0,00 

Bamberg (Krfr.St) 75,1 112,4 108,8 24,6 2 2,94 1 8,37 1 1,25 0 0,00 

Bamberg (Lkr) 62,8 46,9 12,9 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bayreuth (Krfr.St) 79,7 149,7 55,4 9,5 1 1,55 1 9,90 1 1,34 2 2,68 



 

 167 | 197 

Landkreis/kreisfreie Stadt Hausärz-

tinnen 

und Haus-

ärzte 

Kinderärztinnen 

und Kinderärzte 

Psycho-

therapeu-

tinnen 

und Psy-

chothera-

peuten 

Nerven-

ärztinnen 

und Ner-

venärzte 

PIA und PsIA – Allgemeine 

Psychiatrie, Psychosoma-

tik, Psychotherapie 

PIA – Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie 

Sozialpsychiatri-

sche Dienste 

Traumaambulan-

zen/Traumabera-

tung 

  je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende ab 18 

Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

Bayreuth (Lkr) 62,6 6,1 12,5 2,9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Berchtesgadener Land 

(Lkr) 

78,1 77,8 38,1 5,7 1 1,10 0 0,00 1 0,93 0 0,00 

Cham (Lkr) 77,0 33,8 28,3 6,3 1 0,92 1 4,72 1 0,77 0 0,00 

Coburg (Krfr.St) 55,8 161,5 87,4 14,6 1 2,81 1 15,88 1 2,39 0 0,00 

Coburg (Lkr) 58,7 7,5 3,5 1,2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dachau (Lkr) 66,8 43,9 71,4 6,5 1 0,78 0 0,00 1 0,64 0 0,00 

Deggendorf (Lkr) 59,8 63,1 24,4 9,3 1 0,97 1 5,11 1 0,82 1 0,82 

Dillingen a.d.Donau (Lkr) 66,2 41,6 22,1 4,2 0 0,00 0 0,00 1 1,01 0 0,00 

Dingolfing-Landau (Lkr) 62,6 30,5 27,1 4,2 0 0,00 0 0,00 1 1,00 0 0,00 

Donau-Ries (Lkr) 63,1 34,1 27,1 3,8 1 0,88 1 4,15 2 1,46 0 0,00 

Ebersberg (Lkr) 66,8 52,1 35,5 7,8 2 1,68 0 0,00 1 0,68 0 0,00 

Eichstätt (Lkr) 60,0 31,5 26,6 5,3 0 0,00 0 0,00 1 0,74 0 0,00 

Erding (Lkr) 64,3 40,4 24,1 4,4 1 0,86 0 0,00 1 0,71 0 0,00 

Erlangen (Krfr.St) 77,5 107,4 72,1 11,7 3 3,06 1 5,39 2 1,72 1 0,86 

Erlangen-Höchstadt (Lkr) 75,4 52,1 32,5 5,2 1 0,87 0 0,00 1 0,71 0 0,00 

Forchheim (Lkr) 67,4 39,9 25,9 7,8 1 1,03 0 0,00 2 1,70 0 0,00 

Freising (Lkr) 62,9 41,3 39,9 4,5 1 0,66 0 0,00 1 0,54 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Hausärz-

tinnen 

und Haus-

ärzte 

Kinderärztinnen 

und Kinderärzte 

Psycho-

therapeu-

tinnen 

und Psy-

chothera-

peuten 

Nerven-

ärztinnen 

und Ner-

venärzte 

PIA und PsIA – Allgemeine 

Psychiatrie, Psychosoma-

tik, Psychotherapie 

PIA – Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie 

Sozialpsychiatri-

sche Dienste 

Traumaambulan-

zen/Traumabera-

tung 

  je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende ab 18 

Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

Freyung-Grafenau (Lkr) 68,9 33,3 28,1 7,7 1 1,49 1 8,23 1 1,26 0 0,00 

Fürstenfeldbruck (Lkr) 68,4 46,2 42,6 7,8 1 0,55 0 0,00 1 0,45 0 0,00 

Fürth (Krfr.St) 71,9 90,4 64,8 10,3 1 0,91 0 0,00 1 0,76 0 0,00 

Fürth (Lkr) 74,0 64,9 31,0 7,7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Garmisch-Partenkirchen 

(Lkr) 

94,2 139,3 37,4 5,7 2 2,66 1 7,26 2 2,25 1 1,13 

Günzburg (Lkr) 59,4 36,2 28,1 9,6 2 1,87 0 0,00 2 1,54 1 0,77 

Haßberge (Lkr) 66,3 63,7 28,4 5,9 0 0,00 0 0,00 1 1,18 0 0,00 

Hof (Krfr.St) 84,9 66,5 60,9 21,8 0 0,00 1 13,07 1 2,14 0 0,00 

Hof (Lkr) 66,8 28,0 10,4 1,0 1 1,24 0 0,00 2 2,11 0 0,00 

Ingolstadt (Krfr.St) 65,1 59,0 52,5 10,4 2 1,72 1 4,02 1 0,71 2 1,42 

Kaufbeuren (Krfr.St) 85,1 160,1 50,6 25,3 1 2,64 0 0,00 1 2,18 1 2,18 

Kelheim (Lkr) 71,0 41,1 28,1 3,3 0 0,00 0 0,00 1 0,80 0 0,00 

Kempten (Allgäu) (Krfr.St) 79,0 136,9 61,5 13,2 2 3,40 1 8,88 1 1,43 0 0,00 

Kitzingen (Lkr) 67,5 45,3 32,0 5,5 0 0,00 0 0,00 1 1,07 0 0,00 

Kronach (Lkr) 60,8 31,3 22,3 3,0 1 1,75 0 0,00 1 1,51 0 0,00 

Kulmbach (Lkr) 76,4 46,9 26,4 8,3 0 0,00 0 0,00 1 1,40 0 0,00 

Landsberg am Lech (Lkr) 72,2 61,2 37,8 5,9 1 0,99 1 4,57 2 1,63 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Hausärz-

tinnen 

und Haus-

ärzte 

Kinderärztinnen 

und Kinderärzte 

Psycho-

therapeu-

tinnen 

und Psy-

chothera-

peuten 

Nerven-

ärztinnen 

und Ner-

venärzte 

PIA und PsIA – Allgemeine 

Psychiatrie, Psychosoma-

tik, Psychotherapie 

PIA – Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie 

Sozialpsychiatri-

sche Dienste 

Traumaambulan-

zen/Traumabera-

tung 

  je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende ab 18 

Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

Landshut (Krfr.St) 74,4 207,6 75,8 18,3 1 1,58 1 8,16 1 1,33 2 2,65 

Landshut (Lkr) 71,2 24,6 10,2 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Lichtenfels (Lkr) 76,4 66,2 38,9 6,0 1 1,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Lindau (Bodensee) (Lkr) 71,5 59,7 40,6 7,4 1 1,44 0 0,00 2 2,40 0 0,00 

Main-Spessart (Lkr) 67,2 49,5 25,3 6,3 1 0,94 0 0,00 2 1,57 0 0,00 

Memmingen (Krfr.St) 80,5 186,7 64,4 25,3 1 2,64 0 0,00 1 2,18 0 0,00 

Miesbach (Lkr) 86,7 59,6 38,3 7,1 1 1,19 0 0,00 1 0,99 1 0,99 

Miltenberg (Lkr) 69,3 36,9 27,2 4,7 1 0,93 0 0,00 1 0,77 0 0,00 

Mühldorf a.Inn (Lkr) 64,6 39,5 34,9 7,0 0 0,00 1 4,70 2 1,67 0 0,00 

München (Krfr.St) 76,6 68,1 121,9 11,9 14 1,11 3 1,22 11 0,73 9 0,60 

München (Lkr) 64,9 55,0 36,7 6,1 1 0,34 1 1,53 3 0,84 0 0,00 

Neu-Ulm (Lkr) 73,6 42,8 34,2 7,0 0 0,00 0 0,00 4 2,22 1 0,55 

Neuburg-Schrobenhausen 

(Lkr) 

60,3 79,3 23,9 6,2 1 1,23 1 5,43 1 1,00 0 0,00 

Neumarkt i.d.OPf. (Lkr) 67,1 38,7 26,4 6,0 1 0,88 0 0,00 1 0,72 0 0,00 

Neustadt a.d.Aisch-Bad 

Windsheim (Lkr) 

67,2 40,8 32,1 5,0 0 0,00 1 5,64 1 0,97 0 0,00 

Neustadt a.d.Waldnaab 

(Lkr) 

66,7 12,2 9,6 3,2 1 1,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Hausärz-

tinnen 

und Haus-

ärzte 

Kinderärztinnen 

und Kinderärzte 

Psycho-

therapeu-

tinnen 

und Psy-

chothera-

peuten 

Nerven-

ärztinnen 

und Ner-

venärzte 

PIA und PsIA – Allgemeine 

Psychiatrie, Psychosoma-

tik, Psychotherapie 

PIA – Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie 

Sozialpsychiatri-

sche Dienste 

Traumaambulan-

zen/Traumabera-

tung 

  je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende ab 18 

Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

Nürnberg (Krfr.St) 74,9 75,3 80,4 10,7 3 0,69 1 1,16 3 0,57 2 0,38 

Nürnberger Land (Lkr) 71,9 45,6 27,7 5,9 1 0,70 0 0,00 1 0,58 1 0,58 

Oberallgäu (Lkr) 71,8 46,3 19,4 3,2 0 0,00 0 0,00 1 0,63 0 0,00 

Ostallgäu (Lkr) 69,6 27,8 28,8 2,9 0 0,00 0 0,00 2 1,38 0 0,00 

Passau (Krfr.St) 86,9 183,9 75,3 21,2 1 2,15 1 13,59 1 1,86 1 1,86 

Passau (Lkr) 78,2 45,3 18,3 2,1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pfaffenhofen a.d.Ilm (Lkr) 60,2 34,6 25,4 4,8 1 0,93 0 0,00 1 0,76 1 0,76 

Regen (Lkr) 77,4 32,8 21,9 9,0 0 0,00 1 8,09 1 1,28 0 0,00 

Regensburg (Krfr.St) 70,9 71,6 102,0 14,6 1 0,75 1 4,29 4 2,54 1 0,64 

Regensburg (Lkr) 70,8 43,8 32,2 4,2 1 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rhön-Grabfeld (Lkr) 67,7 37,6 27,6 5,0 1 1,50 0 0,00 1 1,24 0 0,00 

Rosenheim (Krfr.St) 85,6 141,7 74,5 12,7 0 0,00 1 9,24 1 1,55 0 0,00 

Rosenheim (Lkr) 71,7 51,3 42,8 8,5 2 0,91 1 2,16 0 0,00 2 0,75 

Roth (Lkr) 70,6 32,4 17,5 5,6 1 0,94 0 0,00 1 0,78 0 0,00 

Rottal-Inn (Lkr) 63,1 39,9 29,1 5,8 2 1,93 0 0,00 1 0,80 1 0,80 

Schwabach (Krfr.St) 85,8 84,3 61,3 7,4 0 0,00 0 0,00 1 2,43 0 0,00 

Schwandorf (Lkr) 68,9 40,9 30,1 4,1 0 0,00 0 0,00 1 0,66 0 0,00 

Schweinfurt (Krfr.St) 82,3 100,1 61,8 15,0 1 2,20 2 21,79 1 1,83 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Hausärz-

tinnen 

und Haus-

ärzte 

Kinderärztinnen 

und Kinderärzte 

Psycho-

therapeu-

tinnen 

und Psy-

chothera-

peuten 

Nerven-

ärztinnen 

und Ner-

venärzte 

PIA und PsIA – Allgemeine 

Psychiatrie, Psychosoma-

tik, Psychotherapie 

PIA – Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie 

Sozialpsychiatri-

sche Dienste 

Traumaambulan-

zen/Traumabera-

tung 

  je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende ab 18 

Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Ein-

wohnende unter 

18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 

Einwoh-

nende 

Schweinfurt (Lkr) 64,3 31,0 16,5 2,6 1 1,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Starnberg (Lkr) 76,0 86,1 70,9 7,4 1 0,88 0 0,00 1 0,72 0 0,00 

Straubing (Krfr.St) 73,6 112,6 65,1 12,6 0 0,00 0 0,00 1 2,03 0 0,00 

Straubing-Bogen (Lkr) 73,1 11,3 19,0 3,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tirschenreuth (Lkr) 60,5 34,9 21,9 5,5 0 0,00 0 0,00 1 1,39 0 0,00 

Traunstein (Lkr) 80,5 57,4 38,0 7,4 0 0,00 0 0,00 1 0,55 0 0,00 

Unterallgäu (Lkr) 58,9 19,9 21,0 2,8 0 0,00 0 0,00 1 0,67 0 0,00 

Weiden i.d.OPf. (Krfr.St) 63,5 183,7 61,2 18,8 0 0,00 1 15,13 1 2,32 0 0,00 

Weilheim-Schongau (Lkr) 80,4 54,5 41,7 7,4 1 0,88 0 0,00 3 2,17 1 0,72 

Weißenburg-Gunzenhau-

sen (Lkr) 

72,2 30,6 30,8 4,2 1 1,25 0 0,00 2 2,06 0 0,00 

Wunsiedel i.Fichtelge-

birge (Lkr) 

64,0 36,0 21,8 5,4 0 0,00 0 0,00 2 2,78 0 0,00 

Würzburg (Krfr.St) 95,6 114,2 112,1 14,2 2 1,80 1 5,96 4 3,13 2 1,56 

Würzburg (Lkr) 68,8 50,3 47,1 4,3 0 0,00 0 0,00 1 0,60 0 0,00 

Bayern 70,7 56,8 48,1 7,6 89 0,80 37 1,64 135 1,01 36 0,27 
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Tabelle 46: Anzahl und Dichte der Versorgungsangebote je Landkreis bzw. kreisfreier Stadt in Bayern (stationäre Krisenversorgung) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

Landkreis/kreisfreie Stadt Fachkliniken – PSY Fachkliniken – PSO Fachkliniken – KJP Zufluchtsstellen für Frauen Zufluchtsstellen für Männer 

  An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende ab 18 Jah-

ren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohnende 

unter 18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohne-

rinnen ab 15 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohner 

ab 18 Jahren 

Aichach-Friedberg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Altötting (Lkr) 0 0,00 0 0,00 1 5,03 1 2,02 0 0,00 

Amberg (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,30 0 0,00 

Amberg-Sulzbach (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ansbach (Krfr.St) 1 2,87 1 2,37 1 13,59 1 5,27 0 0,00 

Ansbach (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Aschaffenburg (Krfr.St) 1 1,65 0 0,00 1 8,51 1 3,08 0 0,00 

Aschaffenburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Augsburg (Krfr.St) 1 0,39 1 0,33 1 2,11 1 0,75 1 0,81 

Augsburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bad Kissingen (Lkr) 0 0,00 1 0,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bad Tölz-Wolfratshausen 

(Lkr) 

0 0,00 1 0,77 0 0,00 1 1,77 0 0,00 

Bamberg (Krfr.St) 2 2,94 1 1,25 0 0,00 1 2,79 0 0,00 

Bamberg (Lkr) 0 0,00 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bayreuth (Krfr.St) 1 1,55 1 1,34 1 9,90 1 2,95 0 0,00 

Bayreuth (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Berchtesgadener Land 

(Lkr) 

1 1,10 1 0,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Cham (Lkr) 1 0,92 3 2,30 1 4,72 0 0,00 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Fachkliniken – PSY Fachkliniken – PSO Fachkliniken – KJP Zufluchtsstellen für Frauen Zufluchtsstellen für Männer 

  An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende ab 18 Jah-

ren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohnende 

unter 18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohne-

rinnen ab 15 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohner 

ab 18 Jahren 

Coburg (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,28 0 0,00 

Coburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dachau (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,49 0 0,00 

Deggendorf (Lkr) 1 0,97 2 1,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dillingen a.d.Donau (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dingolfing-Landau (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Donau-Ries (Lkr) 1 0,88 0 0,00 1 4,15 1 1,73 0 0,00 

Ebersberg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Eichstätt (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Erding (Lkr) 1 0,86 1 0,71 0 0,00 1 1,66 0 0,00 

Erlangen (Krfr.St) 2 2,04 2 1,72 1 5,39 1 1,96 0 0,00 

Erlangen-Höchstadt (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Forchheim (Lkr) 0 0,00 1 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Freising (Lkr) 0 0,00 1 0,54 0 0,00 1 1,29 0 0,00 

Freyung-Grafenau (Lkr) 0 0,00 1 1,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fürstenfeldbruck (Lkr) 1 0,55 0 0,00 0 0,00 1 1,03 0 0,00 

Fürth (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 1 4,58 1 1,72 0 0,00 

Fürth (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Garmisch-Partenkirchen 

(Lkr) 

1 1,33 1 1,13 1 7,26 1 2,48 0 0,00 

Günzburg (Lkr) 2 1,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Fachkliniken – PSY Fachkliniken – PSO Fachkliniken – KJP Zufluchtsstellen für Frauen Zufluchtsstellen für Männer 

  An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende ab 18 Jah-

ren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohnende 

unter 18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohne-

rinnen ab 15 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohner 

ab 18 Jahren 

Haßberge (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Hof (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Hof (Lkr) 1 1,24 2 2,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ingolstadt (Krfr.St) 2 1,72 1 0,71 1 4,02 1 1,68 0 0,00 

Kaufbeuren (Krfr.St) 1 2,64 0 0,00 0 0,00 1 5,01 0 0,00 

Kelheim (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kempten (Allgäu) (Krfr.St) 1 1,70 1 1,43 1 8,88 1 3,24 0 0,00 

Kitzingen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kronach (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kulmbach (Lkr) 1 1,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Landsberg am Lech (Lkr) 1 0,99 3 2,44 1 4,57 0 0,00 0 0,00 

Landshut (Krfr.St) 1 1,58 1 1,33 1 8,16 2 5,97 0 0,00 

Landshut (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Lichtenfels (Lkr) 1 1,77 2 2,97 1 9,37 0 0,00 0 0,00 

Lindau (Bodensee) (Lkr) 0 0,00 2 2,40 0 0,00 1 2,72 0 0,00 

Main-Spessart (Lkr) 1 0,94 1 0,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Memmingen (Krfr.St) 1 2,64 1 2,18 0 0,00 1 5,01 0 0,00 

Miesbach (Lkr) 1 1,19 1 0,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Miltenberg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mühldorf a.Inn (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

München (Krfr.St) 5 0,39 2 0,13 3 1,22 8 1,19 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Fachkliniken – PSY Fachkliniken – PSO Fachkliniken – KJP Zufluchtsstellen für Frauen Zufluchtsstellen für Männer 

  An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende ab 18 Jah-

ren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohnende 

unter 18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohne-

rinnen ab 15 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohner 

ab 18 Jahren 

München (Lkr) 1 0,34 1 0,28 1 1,53 0 0,00 0 0,00 

Neu-Ulm (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,29 0 0,00 

Neuburg-Schrobenhausen 

(Lkr) 

1 1,23 0 0,00 1 5,43 1 2,37 0 0,00 

Neumarkt i.d.OPf. (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Neustadt a.d.Aisch-Bad 

Windsheim (Lkr) 

0 0,00 1 0,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Neustadt a.d.Waldnaab 

(Lkr) 

1 1,26 1 1,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Nürnberg (Krfr.St) 1 0,23 2 0,38 1 1,16 2 0,86 1 0,47 

Nürnberger Land (Lkr) 1 0,70 2 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oberallgäu (Lkr) 0 0,00 1 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostallgäu (Lkr) 0 0,00 2 1,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Passau (Krfr.St) 1 2,15 1 1,86 0 0,00 1 4,06 0 0,00 

Passau (Lkr) 0 0,00 3 1,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pfaffenhofen a.d.Ilm (Lkr) 1 0,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regensburg (Krfr.St) 1 0,75 2 1,27 1 4,29 3 4,22 0 0,00 

Regensburg (Lkr) 0 0,00 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rhön-Grabfeld (Lkr) 0 0,00 1 1,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rosenheim (Krfr.St) 0 0,00 1 1,55 1 9,24 1 3,56 0 0,00 

Rosenheim (Lkr) 1 0,45 6 2,25 1 2,16 0 0,00 0 0,00 
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Landkreis/kreisfreie Stadt Fachkliniken – PSY Fachkliniken – PSO Fachkliniken – KJP Zufluchtsstellen für Frauen Zufluchtsstellen für Männer 

  An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende ab 18 Jah-

ren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwoh-

nende 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohnende 

unter 18 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohne-

rinnen ab 15 Jahren 

An-

zahl 

je 100.000 Einwohner 

ab 18 Jahren 

Roth (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rottal-Inn (Lkr) 0 0,00 2 1,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Schwabach (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,49 0 0,00 

Schwandorf (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,53 0 0,00 

Schweinfurt (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 1 10,89 1 4,19 0 0,00 

Schweinfurt (Lkr) 1 1,03 1 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Starnberg (Lkr) 1 0,88 0 0,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 

Straubing (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,66 0 0,00 

Straubing-Bogen (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tirschenreuth (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Traunstein (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Unterallgäu (Lkr) 0 0,00 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Weiden i.d.OPf. (Krfr.St) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,12 0 0,00 

Weilheim-Schongau (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Weißenburg-Gunzenhau-

sen (Lkr) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Wunsiedel i.Fichtelge-

birge (Lkr) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,07 0 0,00 

Würzburg (Krfr.St) 2 1,80 1 0,78 3 17,87 2 3,35 0 0,00 

Würzburg (Lkr) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bayern 47 0,42 67 0,50 29 1,28 49 0,84 2 0,04 
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8.2 Anhang 2: Kartierung der Versorgungangebote 

 

Abbildung 8: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Mittelfranken 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

 

 

Abbildung 9: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Niederbayern 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 
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Abbildung 10: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Oberbayern 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

 

 

Abbildung 11: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Oberfranken 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

 



 

 179 | 197 

 

Abbildung 12: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Oberpfalz 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 
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Abbildung 13: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Schwaben 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 
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Abbildung 14: Standorte von Angeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung in Unterfranken 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der in Abschnitt 3.1 genannten Datenquellen 

 

Abbildung 15: Anzahl der Hausärztinnen und Hausärzte je 100.000 Einwohnende (Arztdichte auf Kreisebene) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von KBV (2022)  
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Abbildung 16: Anzahl der Kinderärztinnen und Kinderärzte je 100.000 Einwohnende unter 18 Jahren (Arztdichte auf 

Kreisebene) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von KBV (2022) 

 

Abbildung 17: Anzahl der ärztlichen und psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten je 100.000 

Einwohnende (Arztdichte auf Kreisebene) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von KBV (2022)  
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Abbildung 18: Anzahl der Nervenärztinnen und Nervenärzte je 100.000 Einwohnende (Arztdichte auf Kreisebene) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von KBV (2022)  

 

 

Abbildung 19: Anzahl der Kinder- und Jugendpsychiaterinnen sowie -psychiater je 100.000 Einwohnende unter 18 Jah-

ren (Arztdichte auf Ebene der Raumordnungsregionen) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von KBV (2022) 
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8.3 Anhang 3: Identifikation von psychischen Krisen und Notfällen sowie Krisenin-
terventionen in Routinedaten der GKV und der KV 

Tabelle 47:  Schlüssel zur Identifikation von psychischen Krisen und Notfällen sowie Kriseninterventionen in Routine-

daten der GKV und KV 

Quelle: Eigene Darstellung nach InEK (2022), KBV (2024) & BMG (2024) 

Klassifika-

tionssys-

tem 

Relevante Schlüs-

sel 

Beschreibung Relevanz für 

Datenab-

frage 

ICD F00-F99 mit Aus-

nahme F17 und 

F70-79 

Psychische und Verhaltensstörungen (Kapitel V) mit Ausnahme: 

Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak und Intelligenz-

störungen 

KV und GKV 

R45.- Symptome, die die Stimmung betreffen KV und GKV 

X84.- Absichtliche Selbstbeschädigung KV und GKV 

Z55-Z65 

 

Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund sozioöko-

nomischer und psychosozialer Umstände 

KV und GKV 

Z70-Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in 

Anspruch nehmen 

KV und GKV 

EBM  GOP 23220 Psychotherapeutisches Gespräch als Einzelbehandlung KV und GKV 

GOP 35152 Psychotherapeutische Akutbehandlung KV und GKV 

GOP 01100 Unvorhergesehene Inanspruchnahme I KV und GKV 

GOP 01101 Unvorhergesehene Inanspruchnahme II KV und GKV 

GOP 03030 Versichertenpauschale bei unvorhergesehener Inanspruchnahme KV und GKV 

GOP 04030 Versichertenpauschale bei unvorhergesehener Inanspruchnahme KV und GKV 

GOP 012XX GOP für die Versorgung im Notfall und im organisierten ärztlichen 

Not(-fall)dienst 

KV und GKV 

OPS 9-401.5 Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung GKV 

9.402.2 Psychosomatische und psychotherapeutische Krisenintervention 

als Komplexbehandlung 

GKV 

9-641.X Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychoso-

matischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen 

GKV 

9-690.X95 Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychoso-

matischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und 

Jugendlichen 

GKV 

PEPP P002… Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen, Ein-

zelbetreuung mit hohem Aufwand 

(bis 2017: P002Z: Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und 

Jugendlichen, Einzelbetreuung, Krisenintervention und komplexer 

Entlassaufwand mit hohem Aufwand) 

GKV 

P003… Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, 

Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand 

GKV 

Sonstiges 3. und 4. Stelle 

Aufnahme-grund 

= 07 

Notfall GKV 

 

95  Dieser OPS bestand nur bis zum Jahr 2017. 



 

 185 | 197 

8.4 Anhang 4: Daten zur Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten 

8.4.1 Anhang 4.1: Einrichtungen im Krisennetzwerk, an die Anrufende durch die Krisendienste im Jahr 2022 vermittelt wurden 

Tabelle 48:  Einrichtungen im Krisennetzwerk, an die Anrufende durch die Krisendienste im Jahr 2022 vermittelt wurden nach Bezirken 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Empfangender 

Versorgungsbe-

reich 

Empfangende Einrichtung Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfran-

ken 

Unterfranken Schwaben Bayern 

Vermittlungen gesamt 905 86 23 18 74 271 36 1.413 

Stationär gesamt 175 (19,3 %) 17 (19,8 %) 9 (39,1 %) 1 (5,6 %) 13 (17,6 %) 37 (13,7 %) 15 (41,7 %) 267 (18,9 %) 

Stationär-psychiatrisch 

Erwachsene 

163 (18,0 %) 13 (15,1 %) 9 (39,1 %) 1 (5,6 %) 12 (16,2 %) 35 (12,9 %) 15 (41,7 %) 248 (17,6 %) 

Teilstationär-psychiatrisch 

Erwachsene (Tageskliniken) 

3 (0,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,4 %) 0 (0,0 %) 4 (0,3 %) 

Stationär-psychiatrisch KJP 9 (1,0 %) 4 (4,7 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,4 %) 1 (0,4 %) 0 (0,0 %) 15 (1,1 %) 

Ambulant gesamt 647 (71,5 %) 11 (12,8 %) 4 (17,4 %) 2 (11,1 %) 2 (2,7 %) 87 (32,1 %) 0 (0,0 %) 753 (53,3 %) 

PIA Erwachsene 612 (67,6 %) 6 (7,0 %) 3 (13,0 %) 1 (5,6 %) 0 (0,0 %) 86 (31,7 %) 0 (0,0 %) 708 (50,1 %) 

Kooperierender niedergelassener 

Psychiatrischer Facharzt 

12 (1,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 12 (0,8 %) 

KVB-Vermittlungsstelle 0 (0,0 %) 3 (3,5 %) 0 (0,0 %) 1 (5,6 %) 1 (1,4 %) 1 (0,4 %) 0 (0,0 %) 6 (0,4 %) 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (4,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %) 

Psychotherapeutische 

Anlaufstellen 

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,4 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (0,1 %) 

PIA KJP 14 (1,5 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 14 (1,0 %) 

Andere 9 (1,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 10 (0,7 %) 
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Empfangender 

Versorgungsbe-

reich 

Empfangende Einrichtung Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfran-

ken 

Unterfranken Schwaben Bayern 

Notfall gesamt 18 (2,0 %) 1 (1,2 %) 1 (4,3 %) 1 (5,6 %) 3 (4,1 %) 0 (0,0 %) 1 (2,8 %) 25 (1,8 %) 

Kriseninterventionsteam 12 (1,3 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,4 %) 0 (0,0 %) 1 (2,8 %) 15 (1,1 %) 

Polizei 2 (0,2 %) 0 (0,0 %) 1 (4,3 %) 1 (5,6 %) 2 (2,7 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 6 (0,4 %) 

Unterbringungsbehörde 3 (0,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (0,2 %) 

Andere 1 (0,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %) 

Andere 

Beratungsstellen 

gesamt 40 (4,4 %) 29 (33,7 %) 2 (8,7 %) 10 (55,6 %) 25 (33,8 %) 135 (49,8 %) 9 (25,0 %) 250 (17,7 %) 

Sozialpsychiatrischer/Gerontopsy-

chiatrischer Dienst 

38 (4,2 %) 29 (33,7 %) 1 (4,3 %) 10 (55,6 %) 20 (27,0 %) 133 (49,1 %) 7 (19,4 %) 238 (16,8 %) 

Spezielle Beratungsstellen 

Erwachsene (und Kinder und Ju-

gendliche) 

2 (0,2 %) 0 (0,0 %) 1 (4,3 %) 0 (0,0 %) 2 (2,7 %) 2 (0,7 %) 0 (0,0 %) 7 (0,5 %) 

Jugendhilfe 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (2,7 %) 0 (0,0 %) 2 (5,6 %) 4 (0,3 %) 

Andere 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,4 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %) 

Sonstiges gesamt 12 (1,3 %) 19 (22,1 %) 7 (30,4 %) 3 (16,7 %) 16 (21,6 %) 9 (3,3 %) 8 (22,2 %) 74 (5,2 %) 

Bezugspersonen 2 (0,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (0,1 %) 

Andere Behörden 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,4 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (0,1 %) 

Betreuung 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,4 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %) 

sonstige 10 (1,1 %) 18 (20,9 %) 7 (30,4 %) 3 (16,7 %) 14 (18,9 %) 9 (3,3 %) 8 (22,2 %) 69 (4,9 %) 

keine Angabe 14 (1,5 %) 9 (10,5 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 15 (20,3 %) 2 (0,7 %) 3 (8,3 %) 43 (3,0 %) 
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8.4.2 Anhang 4.2: Einrichtungen, an die Klienten nach einer persönlichen Krisenintervention durch die Krisendienste im Jahr 2022 
vermittelt wurden 

Tabelle 49: Einrichtungen, an die Klienten nach einer persönlichen Krisenintervention durch die Krisendienste im Jahr 2022 vermittelt wur den nach Bezirken 

Quelle: Eigene Darstellung nach BIDAQ (2024d).  

Empfangender 

Versorgungsbe-

reich 

Empfangende Einrichtung Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfran-

ken 

Unterfranken Schwaben Bayern 

Vermittlungen gesamt 1.034 3 8 73 51 97 138 1.404 

Stationär gesamt 324 (31,3 %)  - 3 (37,5 %) 25 (34,2 %) 10 (19,6 %) 28 (28,9 %) 37 (26,8 %) 427 (30,4 %) 

Stationär-psychiatrisch 

Erwachsene 

308 (29,8 %)  - 3 (37,5 %) 23 (31,5 %) 9 (17,6 %) 26 (26,8 %) 35 (25,4 %) 404 (28,8 %) 

Teilstationär-psychiatrisch 

Erwachsene (Tageskliniken) 

3 (0,3 %)  -  - 1 (1,4 %)  -  - 1 (0,7 %) 5 (0,4 %) 

Stationär-psychosomatische Klini-

ken 

 -  -  -  -  -  - 1 (0,7 %) 1 (0,1 %) 

Stationär-psychiatrisch KJP 11 (1,1 %)  -  - 1 (1,4 %) 1 (2,0 %) 2 (2,1 %)  - 15 (1,1 %) 

Andere 2 (0,2 %)  -  -  -  -  -  - 2 (0,1 %) 

Ambulant gesamt 203 (19,6 %)  -  - 5 (6,8 %) 7 (13,7 %) 20 (20,6 %) 17 (12,3 %) 252 (17,9 %) 

PIA Erwachsene 161 (15,6 %)  -  - 3 (4,1 %) 1 (2,0 %) 17 (17,5 %) 6 (4,3%) 188 (13,4 %) 

Kooperierender niedergelassener 

psychiatrischer Facharzt 

13 (1,3 %)  -  - 1 (1,4 %)  -  -  - 14 (1,0 %) 

KVB-Vermittlungsstelle  -  -  -  -  - 1 (1,0 %)  - 1 (0,1 %) 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  -  -  -  - 2 (3,9 %) 1 (1,0 %)  - 3 (0,2 %) 

Psychotherapeutische 

Anlaufstellen 

 -  -  - 1 (1,4 %) 2 (3,9 %)  - 3 (2,2 %) 6 (0,4 %) 

PIA KJP 13 (1,3 %)  -  -  -  -  - 3 (2,2 %) 16 (1,1 %) 
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Empfangender 

Versorgungsbe-

reich 

Empfangende Einrichtung Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfran-

ken 

Unterfranken Schwaben Bayern 

Andere 16 (1,5 %)  -  -  - 2 (3,9 %) 1 (1,0 %) 5 (3,6 %) 24 (1,7 %) 

Notfall gesamt 35 (3,4 %)  - 1 (12,5 %) 1 (1,4 %) 2 (3,9 %) 1 (1,0 %) 3 (2,2 %) 43 (3,1 %) 

Kriseninterventionsteam  -  -  - 1 (1,4 %)  -  -  - 1 (0,1 %) 

Polizei 14 (1,4 %)  - 1 (12,5 %)  -  - 1 (1,0 %) 2 (1,4 %) 18 (1,3 %) 

Rettungsdienst 10 (1,0 %)  -  -  - 1 (2,0 %)  - 1 (0,7 %) 12 (0,9 %) 

Unterbringungsbehörde 10 (1,0 %)  -  -  - 1 (2,0 %)  -  - 11 (0,8 %) 

Andere 1 (0,1 %)  -  -  -  -  -  - 1 (0,1 %) 

Andere 

Beratungsstellen 

gesamt 426 (41,2 %) 2 (66,7 %) 3 (37,5 %) 31 (42,5 %) 20 (39,2 %) 37 (38,1 %) 67 (48,6 %) 586 (41,7 %) 

Sozialpsychiatrischer/Gerontopsy-

chiatrischer Dienst 

400 (38,7 %) 2 (66,7 %) 1 (12,5 %) 24 (32,9 %) 18 (35,3 %) 35 (36,1 %) 65 (47,1 %) 545 (38,8 %) 

Spezielle Beratungsstellen 

Erwachsene (und Kinder und Ju-

gendliche) 

18 (1,7 %)  - 1 (12,5 %) 3 (4,1 %)  - 2 (2,1 %) 1 (0,7 %) 25 (1,8 %) 

Spezielle Beratungsstellen Kinder 

und Jugendliche und Familien 

5 (0,5 %)  - 1 (12,5 %)  -  -  -  - 6 (0,4 %) 

Jugendhilfe  -  -  - 3 (4,1 %) 2 (3,9 %)  - 1 (0,7 %) 6 (0,4 %) 

Andere 3 (0,3 %)  -  - 1 (1,4 %)  -  -  - 4 (0,3 %) 

Sonstiges gesamt 46 (4,4 %) 1 (33,3 %) 1 (12,5 %) 6 (8,2 %) 12 (23,5 %) 7 (7,2 %) 14 (10,1 %) 87 (6,2 %) 

Bezugspersonen 3 (0,3 %)  -  -  -  - 2 (2,1 %) 2 (1,4 %) 7 (0,5 %) 

Andere Behörden  -  -  -  - 2 (3,9 %)  - 2 (1,4 %) 4 (0,3 %) 

Betreuung 2 (0,2 %)  -  - 2 (2,7 %) 1 (2,0 %) 2 (2,1 %)  - 7 (0,5 %) 

sonstige 41 (4,0 %) 1 (33,3 %) 1 (12,5 %) 4 (5,5 %) 9 (17,6 %) 3 (3,1 %) 10 (7,2 %) 69 (4,9 %) 
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8.4.3 Anhang 4.3: Leistungen der Krisenversorgung Sozialpsychiatrischer Dienste im Jahr 2022 

Tabelle 50: Leistungen der Krisenversorgung Sozial- und Gerontopsychiatrischer Dienste nach Bezirken im Jahr 2022 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Bayerischen Bezirketages (2024a, 2024b) und Statistisches Landesamt (2021, 2022b) 

Bezirk Telefonische Beratung in Stunden Beratungsgespräch in Stunden Hausbesuch in Stunden Vermittlung in Stunden Initiierung einer Unterbringung 
und/oder Betreuung in Stunden 
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Oberbayern 1.330,8 37,0 0,06 33,51 1.666,5 46,3 0,08 41,96 912,7 25,4 0,04 22,98 111,0 3,1 0,01 2,80 139,0 3,9 0,01 3,50 

Niederbayern 79,5 8,8 0,02 7,48 97,0 10,8 0,03 9,13 58,0 6,4 0,02 5,46 0,0 0,0 0,00 0,00 1,0 0,1 0,00 0,09 

Oberpfalz 220,0 27,5 0,05 23,26 173,0 21,6 0,04 18,29 32,0 4,0 0,01 3,38 1,5 0,2 0,00 0,16 3,0 0,4 0,00 0,32 

Oberfranken 229,5 38,3 0,05 25,36 504,0 84,0 0,10 55,70 125,0 20,8 0,03 13,81 0,0 0,0 0,00 0,00 8,0 1,3 0,00 0,88 

Mittelfranken 357,5 32,5 0,04 23,85 482,0 43,8 0,06 32,16 88,0 8,0 0,01 5,87 7,5 0,7 0,00 0,50 2,0 0,2 0,00 0,13 

Unterfranken 351,5 32,0 0,06 31,48 682,0 62,0 0,12 61,08 14,0 1,3 0,00 1,25 95,0 8,6 0,02 8,51 134,0 12,2 0,02 12,00 

Schwaben 262,5 18,8 0,04 16,32 423,0 30,2 0,06 26,29 107,0 7,6 0,02 6,65 7,0 0,5 0,00 0,44 3,0 0,2 0,00 0,19 

Anmerkung: Bei der Berechnung je Volldienst wurde die Anzahl der Volldienste (ohne Außendienste und Außensprechstunden) zugrunde gelegt, wie sie durch den Bayerisc hen 

Bezirketag übermittelt wurden (vgl. Tabelle 7).  



 

 190 | 197 

8.4.4 Anhang 4.4: Zuordnung der bayerischen Landkreise zu den Stellen und Or-
ganisationseinheiten der Telefonseelsorge 

Tabelle 51:  Zuordnung der bayerischen Landkreise zu den Stellen und Organisationseinheiten der Telefonseelsorge  

Quelle: Eigene Zuordnung anhand Daten der TelefonSeelsorge (2024).  

Organisationseinheit Telefonstelle Landkreis/kreisfreie Stadt 

Organisationseinheit 1 Augsburg Aichach-Friedberg (Lkr) 

Augsburg (Krfr.St) 

Augsburg (Lkr) 

Dillingen a.d.Donau (Lkr) 

Donau-Ries (Lkr) 

Günzburg (Lkr) 

Kaufbeuren (Krfr.St) 

Kempten (Allgäu) (Krfr.St) 

Landsberg am Lech (Lkr) 

Lindau (Bodensee) (Lkr) 

Memmingen (Krfr.St) 

Neu-Ulm (Lkr) 

Oberallgäu (Lkr) 

Ostallgäu (Lkr) 

Unterallgäu (Lkr) 

Ingolstadt Eichstätt (Lkr) 

Freising (Lkr) 

Ingolstadt (Krfr.St) 

Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) 

Neumarkt i.d.OPf. (Lkr) 

Pfaffenhofen a.d.Ilm (Lkr) 

Weißenburg-Gunzenhausen (Lkr) 

München96 Dachau (Lkr) 

Ebersberg (Lkr) 

Erding (Lkr) 

Fürstenfeldbruck (Lkr) 

München (Lkr) 

München, Landeshauptstadt 

Starnberg (Lkr) 

Weilheim-Schongau (Lkr) 

Südostbayern97 Altötting (Lkr) 

 

96  Mit den Stellen München evangelisch sowie München katholisch. 
97  Mit den Stellen Bad Reichenhall, Mühldorf (Inn), Rosenheim, Traunstein 
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Organisationseinheit Telefonstelle Landkreis/kreisfreie Stadt 

Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr) 

Berchtesgadener Land (Lkr) 

Garmisch-Partenkirchen (Lkr) 

Miesbach (Lkr) 

Mühldorf a.Inn (Lkr) 

Rosenheim (Krfr.St) 

Rosenheim (Lkr) 

Traunstein (Lkr) 

Organisationseinheit 2 Passau Deggendorf (Lkr) 

Dingolfing-Landau (Lkr) 

Freyung-Grafenau (Lkr) 

Passau (Krfr.St) 

Passau (Lkr) 

Regen (Lkr) 

Rottal-Inn (Lkr) 

Regensburg Cham (Lkr) 

Kelheim (Lkr) 

Landshut (Krfr.St) 

Landshut (Lkr) 

Regensburg (Krfr.St) 

Regensburg (Lkr) 

Straubing (Krfr.St) 

Straubing-Bogen (Lkr) 

Weiden Amberg (Krfr.St) 

Amberg-Sulzbach (Lkr) 

Neustadt a.d.Waldnaab (Lkr) 

Schwandorf (Lkr) 

Tirschenreuth (Lkr) 

Weiden i.d.OPf. (Krfr.St) 

Organisationseinheit 3 Aschaffenburg Aschaffenburg (Krfr.St) 

Aschaffenburg (Lkr) 

Miltenberg (Lkr) 

Bamberg Bamberg (Krfr.St) 

Bamberg (Lkr) 

Coburg (Krfr.St) 

Coburg (Lkr) 

Kronach (Lkr) 

Lichtenfels (Lkr) 
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Organisationseinheit Telefonstelle Landkreis/kreisfreie Stadt 

Bayreuth Bayreuth (Krfr.St) 

Bayreuth (Lkr) 

Hof (Krfr.St) 

Hof (Lkr) 

Kulmbach (Lkr) 

Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Lkr) 

Erlangen Erlangen (Krfr.St) 

Erlangen-Höchstadt (Lkr) 

Forchheim (Lkr) 

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Lkr) 

Nürnberg Ansbach (Krfr.St) 

Ansbach (Lkr) 

Fürth (Krfr.St) 

Fürth (Lkr) 

Nürnberg (Krfr.St) 

Nürnberger Land (Lkr) 

Roth (Lkr) 

Schwabach (Krfr.St) 

Würzburg Bad Kissingen (Lkr) 

Haßberge (Lkr) 

Kitzingen (Lkr) 

Main-Spessart (Lkr) 

Rhön-Grabfeld (Lkr) 

Schweinfurt (Krfr.St) 

Schweinfurt (Lkr) 

Würzburg (Krfr.St) 

Würzburg (Lkr) 
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8.4.5 Anhang 4.5: Vertragsärztliche Behandlungsfälle mit abgerechneter Krisen-
versorgung in Bayern (2017-2022) 

Tabelle 52:  Vertragsärztliche Behandlungsfälle (absolut) mit abgerechneter Krisenversorgung in Bayern nach Alters-

gruppen (2017–2022) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KVB (2024). 

Leistung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-2022 

GKV-Versicherte ab 18 Jahren, 

beide GOPs 
203.100  236.429  155.932  271.456  263.283  306.410  1.436.610  

Psychotherapeutisches Gespräch 

(23220) 
169.266 159.328  100.825  187.910  188.574  225.863  1.031.766  

Psychotherapeutische Akutbe-

handlung (35152) 
33.834  77.101  55.107  83.546  74.709  80.547  404.844  

GKV-Versicherte unter 18 Jah-

ren, beide GOPs 
29.417  32.076  21.117  34.667  32.827  43.402  193.506  

Psychotherapeutisches Gespräch 

(23220) 
24.844  22.973  14.629  25.272  24.468  33.128  145.314  

Psychotherapeutische Akutbe-

handlung (35152) 
4.573  9.103  6.488  9.395 8.359  10.274  48.192  

Beide Altersgruppen, beide GOPs  232.517  268.505  177.049  306.123  296.110  349.812  1.630.116  
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8.5 Anhang 5: Interviewleitfaden zur qualitativen Analyse der psychischen Krisen- 
und Notfallversorgung in Bayern 

I. Einleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns einige Fragen zu den spezifischen Anforderungen und 

Bedarfen von Menschen in psychischen Krisen- oder Notfallsituationen sowie der aktuellen Versor-

gungssituation zu beantworten.  

Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bearbeiten 

wir als Wissenschaftliches Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung (WIG2 

Institut) in Leipzig bis September 2024 ein Projekt, welches den aktuellen Stand der psychischen Kri-

sen- und Notfallversorgung in Bayern darstellen sowie Handlungserfordernisse und -empfehlungen 

zur Weiterentwicklung des bayerischen Krisen- und Notfallversorgungssystems ableiten soll. In die-

sem Projekt sind u. a. etwa zehn Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich der psy-

chischen Krisen- und Notfallversorgung vorgesehen, mit denen u. a. die Bekanntheit, Erreichbarkeit 

und Vernetzung von Angeboten der psychosozialen und psychiatrischen Krisen- und Notfallversor-

gung ermittelt werden soll.  

Das heutige Interview wird etwa 75 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen und von [Interviewerin 1] 

und [Interviewerin 2] durchgeführt [Kurze Vorstellung der beiden Interviewerinnen]. Dabei wird [In-

terviewerin 1] die Gesprächsführung übernehmen und [Interviewerin 2] ein kurzes Protokoll anferti-

gen. Wir würden das Gespräch gern digital (Audio/Video) aufzeichnen. Diese Aufzeichnung soll vor 

allem der nachträglichen Überprüfung unserer Gesprächsnotizen dienen. Ist das für Sie in Ordnung?  

Darüber hinaus würden wir Sie gern in den Berichten an den Auftraggeber als Expertin bzw. Experte 

namentlich erwähnen. Eine namentliche Zuordnung zu konkreten Aussagen wird selbstverständlich 

nicht erfolgen. Sind Sie damit einverstanden? [Antwort „Nein“: nachträgliche Autorisierung anbieten: 

„Okay, wie wäre es, wenn wir Ihnen die entsprechenden Textpassagen vor der Veröffentlichung zu-

kommen lassen?“] 

Welche Fragen haben Sie, bevor wir mit dem inhaltlichen Interview beginnen? 

[bei Erlaubnis: Aufnahme (Microsoft Teams und Backup) starten] 

II. Einstiegsfrage 

Zunächst möchten wir Ihnen gern eine Frage zu Ihrer aktuellen Tätigkeit stellen. 

(1) Würden Sie bitte kurz skizzieren, in welcher Position Sie aktuell tätig sind und welches Aufgaben-

gebiet hiermit für Sie verbunden ist? 

Vielen Dank, kommen wir nun konkret zur Thematik der psychischen Krisen- und Notfallversorgung 

in Bayern. Beginnen möchten wir gern mit Fragen zur Definition psychischer Krisen und Notfälle sowie 

zu den Bedarfen von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen. 

III. Hauptteil 

a) Bedarfe von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen 

(1) Was verstehen Sie unter einer psychischen Krise? Wie definieren Sie einen psychiatrischen 

Notfall? [Abgrenzung beider Begriffe] 

(2) In welchen Fällen [Anlässen, Ursachen, Manifestationsformen] von psychischen Krisen und 

Notfällen bedarf es Ihrer Einschätzung nach professioneller Unterstützung des Betroffenen? 

Wann hingegen können Krisen von den Betroffenen selbst oder/und durch Unterstützung 
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zivilgesellschaftlicher Formen der Krisenhilfe durch An- und Zugehörige [bspw. Familie, 

Freunde, Nachbarschaft] bewältigt werden?  

(3) Welche Personengruppen weisen in der Versorgung psychischer Krisen und Notfälle Ihrer Ein-

schätzung nach besondere Bedarfe auf [z. B. Kinder und Jugendliche, Menschen mit körperli-

cher/geistiger Behinderung, ältere alleinlebende Menschen, Geflüchtete]? Welche besonde-

ren Bedarfe haben diese Menschen? Gibt es weitere Personengruppen, die Ihrer Meinung 

nach besondere Bedarfe aufweisen? 

b) Aktuelle Versorgungssituation von Menschen in psychischen Krisen und Notfällen in Bayern 

In den folgenden Minuten des Interviews möchten wir nun gern mit der aktuellen Versorgungssitua-

tion für von psychischen Krisen und Notfällen betroffenen Menschen fortfahren. Insbesondere soll es 

in diesem Themenkomplex um Fragen der Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung, um potenzielle Zu-

gangsbarrieren sowie um die Vernetzung der verschiedenen Versorgungsangebote gehen.  

(1) Welche Versorgungsangebote stehen Menschen in psychischen Krisen und Notfällen als An-

laufstelle zur Verfügung [Sozialpsychiatrischen Dienste, Krisendienste, Psychiatrische Institut-

sambulanzen (PIAs) etc.]? Welche Rolle spielen folgende Versorgungsangebote im Kontext 

der psychischen Krisen- und Notfallversorgung: Fachkliniken für Psychosomatik und Psycho-

therapie [mögliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Kliniken im Freistaat Bayern], 

Tagesstätten für psychisch Kranke und Menschen mit seelischer Behinderung, Kontaktläden 

(für Menschen mit einer Drogenabhängigkeit), Substitutionsambulanzen, Eingliederungshilfe 

für Menschen mit seelischer Behinderung? Haben Sie Kenntnis über die Anzahl und regionale 

Verteilung der Versorgungsangebote für Menschen in psychischen Krisen und Notfällen in 

Bayern oder sind Ihnen valide Datenquellen bekannt, die diese Zahlen enthalten? [Falls ge-

naue Zahlen unbekannt sind: Bestehen Ihrer Einschätzung nach im Freistaat Bayern regionale 

Unterschiede in der Verfügbarkeit dieser Versorgungsangebote [z. B. zwischen den bayeri-

schen Bezirken, den Landkreisen/kreisfreien Städten, Verdichtungs- und ländlichen Räumen]] 

(2) Welche Angebote für Menschen in psychischen Krisen und Notfällen gibt es im Freistaat Bay-

ern im Rahmen der Besonderen Versorgung nach § 140a SGB V (ehemals Integrierte Versor-

gung)? 

(3) Nach welchen Kriterien lassen sich die Versorgungsangebote systematisieren? [z. B. nach Ziel-

gruppen oder Versorgungssektor; Angebote mit ausschließlich koordinierender Funktion vs. 

Angebote zur psychischen Stabilisierung; kurzfristige Hilfsangebote zur Stabilisierung einer 

akuten Notsituation vs. langfristige Angebote zur Stärkung der Resilienz]  

(4) Gibt es Ihrer Einschätzung nach von psychischen Krisen und psychiatrischen Notfällen Be-

troffene, deren Versorgung durch ein ganz bestimmtes Versorgungsangebot erfolgen muss? 

Wenn ja, was kennzeichnet diese Personen [Anlässe, Ursachen, Manifestationsformen, sozi-

odemografische / sozioökonomische Eigenschaften]? 

(5) Werden von psychischen Krisen und Notfällen betroffene Menschen Ihrer Einschätzung nach 

aktuell bedarfsgerecht im Freistaat Bayern versorgt? Bestehen Ihrer Einschätzung nach regi-

onale Unterschiede in der Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung [bspw. zwischen den bayeri-

schen Bezirken, Landkreisen/kreisfreien Städten oder allgemein zwischen ländlichen und Ver-

dichtungsräumen]? Wenn die Bedarfsgerechtigkeit nach Einschätzung der Expertin oder des 

Experten nicht gegeben ist: Aus welchen Gründen ist die Bedarfsgerechtigkeit der Versor-

gungsangebote Ihrer Einschätzung nach nicht gegeben [Anzahl der Versorgungsangebote 
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oder nicht bedarfsgerechte Versorgungsform]? Für welche Zielgruppen fehlen aktuell geeig-

nete Versorgungsangebote [z. B. Angebote gegen häusliche/sexualisierte Gewalt bei Män-

nern, Angebote für Personengruppen mit besonderen Bedarfen (Bezug zu den in Frage a – 3 

genannten Personengruppen]? [Zeigen sich diese Versorgungslücken nur in ausgewählten Re-

gionen oder flächendeckend für den Freistaat Bayern?] 

(6) Welche Zugangsbarrieren zu geeigneten Versorgungsangeboten bestehen für Menschen in 

psychischen Krisen und Notfällen im Status quo [z. B. im Hinblick auf Erreichbarkeit [räumlich 

und/oder Bekanntheit der Versorgungsangebote; zudem kulturelle, sprachliche, finanzielle 

Zugangsbarrieren; professionsspezifische/fachspezifische Zugangsbarrieren]? Bestehen hie-

rin Ihrer Einschätzung nach regionale Unterschiede [bspw. zwischen den bayerischen Bezir-

ken, Landkreisen/kreisfreien Städten oder allgemein zwischen ländlichen und Verdichtungs-

räumen]?  

(7) Welcher Entwicklung unterlag die psychosoziale und psychiatrische Krisen- und Notfallversor-

gung im Freistaat Bayern in den letzten 10 Jahren [im Hinblick auf Art und Umfang der Ver-

sorgungsangebote, etwaige Versorgungslücken]? Gab es Ihrer Einschätzung nach regionale 

Unterschiede in dieser Entwicklung [bspw. zwischen den bayerischen Bezirken, Landkrei-

sen/kreisfreien Städten oder allgemein zwischen ländlichen und Verdichtungsräumen]? 

(8) Welcher Entwicklung unterlag die Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten der psychi-

schen Krisen- und Notfallversorgung im Freistaat Bayern in den letzten 10 Jahren? [Welche 

Einflussfaktoren haben Ihrer Einschätzung nach diese Entwicklung begünstigt (z. B. zuneh-

mende Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, Steigerung des Bekanntheitsgrads von 

Versorgungsangeboten, Prävention von (vermeidbaren) psychischen Krisen- und Notfällen 

durch vorhergreifende Versorgungsangebote)]? 

(9) Welchen Einfluss hatte die Einführung der Krisendienste in Bayern auf die Bekanntheit alter-

nativer Versorgungsangebote [z. B. Sozialpsychiatrische Dienste, Notaufnahmen bzw. Not-

fallambulanzen der Krankenhäuser, Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst]? Welchen Einfluss 

hatte sie auf die Inanspruchnahme alternativer Versorgungsangebote? [Gab es Veränderun-

gen in der Inanspruchnahme oder wurde durch die Einführung eher ein zuvor ungedeckter 

Bedarf gedeckt]? 

(10) Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Versorgungsangeboten 

der psychischen Krisen- und Notfallversorgung im Hinblick auf die Bedarfsgerechtigkeit der 

Versorgung von betroffenen Menschen? Bestehen Ihrer Einschätzung nach Schnittstellen-

probleme im Versorgungsprozess? Wenn ja, woraus resultieren diese Schnittstellenprobleme 

Ihrer Einschätzung nach? [finanzielle Anreize, Bekanntheitsgrad unter den Akteuren, Bürokra-

tie, …] 

(11) Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit der Versorgungsangebote der psychischen Krisen- und 

Notfallversorgung mit Leistungserbringern der allgemeinen (somatischen) Regel- und Notfall-

versorgung (bspw. mit Hausärztinnen und Hausärzten, Kinderärztinnen und Kinderärzten, 

Notfallambulanzen/Notaufnahmen somatischer Krankenhäuser) sowie zu weiteren relevan-

ten Akteuren wie bspw. der Polizei, Schulen, Jugendämtern [Drogenhilfe, Obdachlosenhilfe, 

Bahnhofsmission] sowie Schutzeinrichtungen wie bspw. Frauenhäusern? Bestehen Ihrer Ein-

schätzung nach Schnittstellenprobleme im Versorgungsprozess? Wenn ja, woraus resultieren 

diese Schnittstellenprobleme Ihrer Einschätzung nach? [finanzielle Anreize, Bekanntheitsgrad 

unter den Akteuren, Bürokratie, …] 
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(12) Welche Auswirkungen auf die Versorgungssituation für Menschen in psychischen Krisen und 

Notfällen erwarten Sie durch die geplante Krankenhausreform? 

c) Handlungsempfehlungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung 

Im letzten Themenkomplex dieses Interviews soll es nun um Handlungsempfehlungen und Lösungs-

ansätze zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Menschen in psychischen Krisen 

oder Notfällen – sowohl aktuell als auch zukünftig – gehen.  

(1) In welchen Bereichen ist Ihrer Einschätzung nach eine Weiterentwicklung der Versorgungsan-

gebote notwendig, damit diese eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen können [so-

wohl in Hinblick auf spezielle Versorgungangebote als auch weiterer Akteure [bspw. Polizei, 

Schulen, Jugendämter]? In welchem Umfang und in welcher Art müssten die Versorgungsan-

gebote weiterentwickelt werden [Anzahl, Qualität der Versorgung, Erreichbarkeit, Zugäng-

lichkeit, Niedrigschwelligkeit, Bekanntheit, Abbau von Wartezeiten sowie weiterer Zugangs-

barrieren; Beispiele für weitere Akteure: z. B. Deeskalationstrainings, Schulungen zum Um-

gang mit psychisch Kranken zur Vermeidung von Zwangseinweisungen, Nachbereitung von 

Einsätzen]? Wie kann, Ihrer Einschätzung nach, die Versorgung von Menschen mit besonde-

ren Bedarfen bedarfsgerecht gestaltet werden [z. B. Sensibilisierung von Leistungserbringern 

für besondere Bedarfe, Ausbau von behindertengerechten/barrierefreien Versorgungsange-

boten]?  

(2) Wie kann, Ihrer Einschätzung nach, die (interprofessionelle/intersektorale) Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen Versorgungsformen der psychischen Krisenversorgung verbes-

sert werden? Wie könnten aktuell bestehende Barrieren, z. B. in finanzieller Hinsicht, Büro-

kratie, abgebaut werden? Wie kann Ihrer Einschätzung nach die Zusammenarbeit von Versor-

gungsangeboten der psychischen Krisen- und Notfallversorgung und Leistungserbringern der 

allgemeinen (somatischen) Regel- und Notfallversorgung (bspw. zu Hausärztinnen und Haus-

ärzten, Kinderärztinnen und Kinderärzten, Notfallambulanzen/Notaufnahmen somatischer 

Krankenhäuser) und zu weiteren Akteuren (bspw. Polizei, Schulen, Jugendämtern) verbessert 

und weiterentwickelt werden? [z. B. Ausbau von Steuerungs-/Koordinierungsstellen; Abbau 

von Bürokratie] 

(3) Gibt es Ihrer Einschätzung nach Handlungsbedarf in Bereich der Prävention von (vermeidba-

ren) psychischen Krisen und Notfällen, insb. der Prävention von Rückfällen? Welche Maßnah-

men wären Ihrer Meinung nach hierfür geeignet? 

IV. Abschluss 

(1) Bevor wir schließen, möchten wir gern von Ihnen erfahren, welche wichtigen Aspekte es ne-

ben den angesprochenen Themenkomplexen noch gibt, die Sie ansprechen möchten bzw. die 

wir für unser Forschungsprojekt beachten sollten? 

(2) Welche Fragen haben Sie jetzt an uns oder zum von uns bearbeiteten Projekt? 

Abschließend bedanken wir uns sehr herzlich für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung! Es ist ein sehr 

wichtiges Thema mit gesellschaftlicher Tragweite und Ihr Beitrag wird uns sicherlich bei unseren Un-

tersuchungen sehr weiterhelfen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre offenen Antworten!  


